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Gründe

Der Angeklagte, ein früherer Landtagsabgeordneter, rechnete als von der Kas­

senärztlichen Vereinigung Saarland zugelassener Vertragsarzt in den Quartalen

2/2000 bis 1/2005 (20 selbständige Taten) gegenüber der Kassenärztlichen

Vereinigung Saarland in großem Umfang Gebührenziffern des Einheitlichen

Bewertungsmaßstabes (EBM) bewusst falsch ab, obwohl die den Gebührenzif­

fern zugrunde liegenden ärztlichen Leistungen entweder überhaupt nicht er­

bracht worden waren ("Luftziffern") oder die von der Leistungslegende geforder­

ten Dokumentationspflichten nicht erfüllt und die Gebührenziffern daher - wie

( der Angeklagte wusste - nicht vollständig erbracht und damit nicht abrech-

nungsfähig waren. Zudem rechnete der Angeklagte bei zahlreichen

"Substitutionspatienten" die im EBM hierfür vorgesehenen Gebührenziffern be­

wusst zu Unrecht ab, obwohl der erforderliche persönliche Arzt-Patienten­

Kontakt nicht erfolgt war, sondern der Angeklagte die Substitutionsbehandlung

nahezu vollständig (unzulässigerweise) auf sein nichtärztliches Personal dele­

gierte, das die Substitutionsvergabe weitgehend ohne ärztliche Aufsicht in eige­

ner Verantwortung durchführte.

Der durch den Angeklagten im Tatzeitraum verursachte Gesamtschaden beläuft

sich dabei auf insgesamt knapp 400.000 €. Die Ermittlung der Schadenshöhe

( , durch die Kammer beruht dabei im Grundsatz auf einer Auswertung der Gebüh-

renabrechnungen von 100 zufällig ausgewählten gesetzlich Versicherten, die in

der Hauptverhandlung größtenteils vernommen worden sind. Zusätzlich wurden

die jeweiligen Krankenblätter (Behandlungsdokumentationen) sowie teilweise

weitere Beweismittel herangezogen und anschließend der durch vorsätzliche

Falschabrechnungen verursachte Schaden in den Quartalen 2/2000 bis 1/2005

konkret berechnet. Aufbauend auf dieser konkreten Schadensberechnung, die

vorsätzliche Falschabrechnungen im gesamten Tatzeitraum umfasst, wurde

unter Berücksichtigung der in BGHSt 36, 320 gemachten Vorgaben und mit Hil­

fe des Sachverständigen Prof. Dr. F_ Inhaber des Lehrstuhls für Ange­

wandte Mathematische Statistik an der Technischen Universität K

eine Schadenshochrechnung dUrchgefOhrt, die hinsichtlich der zugrunde Iie-

,
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genden Parameter jeweils von den für den Angeklagten günstigsten Annahmen

ausgeht und in mathematisch-statistischer Hinsicht einen Mindestschaden in

Form eines "Garantieschadens" ausweist, der ein Sicherheitsniveau von 99,5 %

erreicht.

DarOber hinaus stellte der Angeklagte dem mit ihm befreundeten Orthopäden

_ E"die Stammdaten von insgesamt 112 gesetzlich Versicherten zur

Verfügung. Die Datenübermittlung an den Orthopäden E_ diente diesem ­

wie der Angeklagte wusste - aHein dazu, um in den Quartalen 2/2000 bis

1/2005 ebenfalls (vertragsärztliche) Gebührenziffern des EBM gegenüber der

Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen zu können, obwohl bei keinem der

112 gesetzlich Versicherten ärztliche Leistungen erbracht worden waren

("Luftziffern"). Durch die Fafschabrechnungen des Orthopäden E_ die dem

Angeklagten in ihrem Umfang jedoch nicht im Einzelnen bekannt waren, ent­

stand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 €.

Zudem stellte der Angeklagte in den Jahren 2001 und 2003 fünf verschiedenen

Personen, mit denen er teilweise persönlich bekannt war, bewusst unrichtige

Gesundheitszeugnisse (ärztliche [Kurz-]Gutachten und Bescheinigungen) aus,

die - was der Angeklagte wusste - in der Folge bei unterschiedlichen Behörden

vorgelegt werden sollten. Zwei dieser Fälle hat die Kammer nach Ablauf der

(absoluten) Verjährungsfrist gemäß § 260 Abs. 3 StPO eingestellt.

Der Angeklagte war lediglich hinsichtlich der Beihilfe zum Abrechnungsbetrug

des Orthopäden _ E_vollumfänglich geständig. BezOglich der Tat­

vorwOrfedes vertragsärztlichen Abrechnungsbetruges in den Quartalen 2/2000

bis 1/2005 hat der Angeklagte Falschabrechnungen bei insgesamt acht gesetz­

lich Versicherten eingeräumt, die TatvorwOrfe im Übrigen jedoch bestritten. Zu

den TatvorwOrfen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse hat sich

der Angeklagte demgegenüber nicht eingelassen.

Einen weiteren Tatkomplex, in welchem dem Angeklagten vorgeworfen worden

war, in 108 Einzelfällen "Luftrezepte" Ober- überwiegend hochpreisige - Medi-
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kamente im Gesamtwert von etwa 125.000 € ausgestellt, sodann im Zusam­

menwirken mit einem Apotheker zu Unrecht abgerechnet und sich den Gewinn

geteilt zu haben, hat die Kammer aus verfahrensökonomischen Gründen ge­

mäß § 154 Abs. 2 StPO eingestellt.

I. Feststellunaen zur Person

1. Lebenslauf und Werdegang

Der Angeklagte wurde am als Kind der Eheleute _ und -

P" in _ geboren. Er hat einen fünf Jahre jüngeren Bruder. Er ist seit
dem 31.12.1999 verheiratet und Vater eines im April 2001 geborenen Sohnes.

Nach der Grundschule besuchte der Angeklagte das Gymnasium in R_

_ bei I wo er im Jahr 1981 das Abitur ablegte. Im Anschluss

immatrikulierte sich der Angeklagte an der Universität in _und belegte

zunächst die Magisterstudiengänge Psychologie und Soziologie. Das Studium

schloss der Angeklagte jedoch nicht ab. In dieser Zeit war der Angeklagte be­

reits in der Jungen Union politisch aktiv.

Ab dem Jahr 1983 studierte der Angeklagte - während er inhaftiert war ­

zusätzlich Human- und Zahnmedizin an der Universität des •••• Wäh­

rend er das zahnmedizinische Studium nicht abschloss, erreichte der Angeklag­

te im Jahr 1993 den Studienabschluss im Bereich Humanmedizin. Im Jahr 1994

promovierte der Angeklagte.

Nach dem Studium war der Angeklagte zunächst als Assistenzarzt im _

_ Krankenhaus in tätig. bis er sich 1996 als praktischer Arzt
niederließ. Zwischen 1994 und 1999 war der Angeklagte Mitglied des saarlän­

dischen Landtags für die Partei Auch heute ist der Angeklagte

noch kommunalpolitisch tätig. Anfang 2000 zog er mit seiner Praxis in die Nähe

des Hauptbahnhofes in ••••• um und eröffnete eine
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"Substitutionspraxis" . Zwischenzeitlich erwarb er die Qualifikation eines Fach­

arztes für Allgemeinmedizin. Ab dem 01.07.2004 führten der Angeklagte und

sein Bruder die Praxis als Gemeinschaftspraxis weiter. Aufgrund der Tatvorwür­

fe im vorliegenden Strafverfahren wurde dem Angeklagten im Jahr 2005 die

vertragsärztliche Zulassung entzogen. Zudem ordnete die zuständige Approba­

tionsbehörde das Ruhen seiner Approbation an.

Derzeit arbeitet der Angeklagte nach eigenen Angaben als Außendienstmitar­

beiter eines medizinischen labors und bezieht ein geregeltes Einkommen, so

dass er nicht auf staatliche Transferleistungen angewiesen ist. Die Höhe seines

Einkommens wollte der Angeklagte, der zusammen mit seiner Ehefrau in ge­

ordneten Verhältnissen in einem Einfamilienhaus in _ lebt, nicht mittei­

len. Die Kammer geht jedoch davon aus, dass er über ein freies Einkommen

von monatlich mindestens 2.500 € verfügt.

2. Vorstrafen

a) landgericht Karlsruhe vom 18.03.1985

Am 18.03.1985 sprach das Landgericht Karlsruhe den Angeklagten wegen Be­

truges in 42 Fällen, davon in 5 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung, ver­

suchten Betruges in 12 Fällen, davon in 6 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfäl­

schung und in einem Fall in Tateinheit mit Vortäuschen einer Straftat, Urkun­

denfälschung in drei Fällen, falscher uneidlicher Aussage, Diebstahls, vorsätzli­

chen Verstoßes gegen § 15 Fernmeldeanlagengesetz sowie Verstoßes gegen §
82 Abs. 1 GmbH-Gesetz für schuldig. Es verurteilte den Angeklagten deswegen

- unter Freisprechung im Übrigen - zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jah­

ren. Das Urteil war seit dem 17.04.1985 rechtskräftig.

Nach Teilverbüßung wurde der Strafrest zunächst bis zum 16.07.1990 zur Be­

währung ausgesetzt. Nach Verkürzung der Bewährungszeit bis zum 16.01.1990

wurde die Strafe mit Wirkung vom 20.02.1990 erlassen.
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11. Feststellunaen zur Sache

Die Hauptverhandlung hat zu folgenden Feststellungen geführt:

1. Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse

Der Angeklagte stellte in den Jahren 2001 und 2003 fünf verschiedenen Perso­

nen, mit denen er teilweise persönlich bekannt war, bewusst unrichtige Ge­

sundheitszeugnisse (ärztliche [Kurz-]Gutachten und Bescheinigungen) aus, die

- was der Angeklagte wusste - in der Folge bei unterschiedlichen Behörden

vorgelegt werden sollten. Zwei dieser Fälle hat die Kammer nach Ablauf der

(absoluten) Verjährungsfrist gemäß § 260 Abs. 3 StPO eingestellt.

a) Fall _ St_ ("Suchtmedizinisches Kurzgutachten" vom
13.08.2001)

Am 13.08.2001 stellte der Angeklagte dem Zeugen _ St_ ein

"Suchtmedizinisches Kurzgutachten zur Verwendung in einem Gerichtsprozess"

aus, in dem er dem Zeugen bewusst der Wahrheit zuwider bescheinigte, dass

er sich seit etwa drei Monaten in seiner ständigen ärztlichen Behandlung befin­

de und er mehrfach Laborwerte erhoben und dokumentiert habe, die sämtlich

die Drogenfreiheit des Zeugen bestätigten, obwohl sich der Zeuge erstmalig am

02.08.2001 in der Praxis des Angeklagten vorgestellt hatte und nur an diesem

Tage ein (negativer) Drogentest auf verschiedene Substanzen durchgeführt

worden war.

Anlass für das Ausstellen des inhaltlich unrichtigen Kurzgutachtens war, dass

der Zeuge St_ von seinem Rechtsanwalt aufgefordert worden war, dem

Amtsgericht Aachen seine Drogenfreiheit anlässlich einer Verhandlung am

17.08.2001 nachzuweisen. Aus diesem Grunde suchte der Zeuge die Praxis

des Angeklagten am 02.08.2001 erstmals auf. Nachdem der Zeuge St_
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dem Angeklagten mitgeteilt hatte, dass er für einen Gerichtstermin ein Gutach­

ten benötige, das ihm Drogenfreiheit attestiere, erstellte der Angeklagte das

Gutachten vom 13.08.2001, um das Gericht einerseits über die Behandlungs­

dauer und andererseits über den Umstand zu täuschen, dass bei dem Zeugen

erst ein Mal ein negativer Drogentest durchgeführt worden ist.

In dem "Suchtmedizinischen Kurzgutachten zur Verwendung in einem Ge­

richtsprozess" vom 13.08.2001, das an den Rechtsanwalt des Zeugen_

St_ gerichtet ist. heißt es unter anderem:

~(Der Unterzeichner ist Facharzt fOr Allgemeinmedizin und verfOgt aber die von der Arzte­
kammer des Saar/andes und von der Kassenantlichen Vereinigung des Saarlandes ver­
liehenen Fachkunden der suchtmedizinischen und der psychosomatischen Grundversor­
gung sowie der verkehrsmedizinischen Begutachtung. Außerdem ist er zur DUfchfOhrung
von drogensubstituierenden Therapien nach den BUB-Behandlungsrichtlinien der Bun­
destJntekammer qualifiziert.)

Epikrise

Der vormals polytoxikomane Patient ••• St_, geb. _. ist seit etwa drei
Monaten in meiner stSndigen antlichen Behandlung.

Der Patient wird psychosomatisch und allgemeinarztlich betreut, nachdem er seit Beginn
dieses Jahres drogenabstinent ist.

In Ihrem Auftrag habe ich dartJber hinaus in den vergangenen Wochen Laborwerte zur
Sicherung des Abstinenzverha/tens erhoben.

[. ..]
Serologie

Die routinemlißig erhobenen Laborwerte wurden mit dem Ultimed-Drogenscreening- Test
der dritten Generation erhoben und waren slimtlich negativ:
Mehrfach getestet wurden A/koho/. THC, Benzodiazepine, Heroin, Morphine, Kokain,
Amphetamine und Metamphetamine. trieye/ische Antidepressiva und Pheneyclidine.

Der Patient nimmt nachweislich keine Drogen zu sich.

Die Untersuchungen fanden am kOrperwarmen Urin statt, der unter Sicht abgegeben
wurde.

Ergebnis

Zusammenfassend kann dem Patienten aber einen Zeitraum von mehr als 6 Monaten ein
wirksam verha/tensgesteuerles und normaerecht selbstkritisches Leben bei voflstl:1ndiaer
aesellschaftlicher Intearation bescheiniat werden.

Der vormals drooenkranke Patient lebt seit aber einem halben Jahr durchatJnaia absti­
nent. die Gefahr eines ROckfalls ist nach hiesiaer EinschtJtzuno weit unterdurchschnitt/ich.
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[...]

Sein ambulant substitutionsgestatzter Drogenentzug war erfolgreich und ist durch die
Flankierung seitens der einschlsgigen Laborwerterhebung durchgangig dokumentiert.

Der Patient ist mithin qua definitionem stabil drogen frei.

[...]

Dabei ist nicht nur die Aussage, dass sich der Zeuge St_ seit etwa drei

Monaten in der ärztlichen Behandlung des Angeklagten befand, unzutreffend,

sondern auch die Aussage, dass mehrfach Laborwerte bezüglich Alkohol, THC,

Benzodiazepine, Heroin, Morphine, Kokain, Amphetamine und Metamphetami­

ne, tricyclische Antidepressiva und Phencyclidine erhoben worden sind. Denn in

Wahrheit wurde lediglich am ersten Behandlungstag, dem 02.08.2001, ein Dro­

gentest durchgeführt, wobei der Zeuge auf Amphetamine, Metamphetamin,

Benzodiazepine, THC, Kokain, Methadon, Opiate, Barbiturate und Phencyclidin

(negativ) getestet wurde.

Das Gutachten vom 13.08.2001 wurde durch den Angeklagten in der Folge oh­

ne weitere Laborwerterhebungen oder Drogentests erstellt. In dem Krankenblatt

findet sich diesbezüglich am 09.08.2001 zudem folgender Eintrag:

"Gutachten muss gemacht werden, dass er drogenfrei ist und weg ist und sich auseinan­
dergesetzt hat 300 Mark, Aachen 11 Uhr - nachsten Freitag"

Das "suchtmedizinische Kurzgutachten" legte der Zeuge St_ mit Wissen

des Angeklagten dem Amtsgericht Aachen in der Hauptverhandlung vom

17.08.2001 vor. Das Amtsgericht verurteilte den Zeugen 81_ am selben

Tage wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht gerin­

ger Menge in Tateinheit mit unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in Tat­

einheit mit unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe

von zwei Jahren. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe setzte das Gericht zur

Bewährung aus.
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Sowohl bei der Bemessung der verhängten Strafe als auch bei der Entschei­

dung Ober die Strafaussetzung zur Bewährung wurde das Gutachten des Ange­

klagten von dem Amtsgericht Aachen berücksichtigt. So enthalten die (abge­

kürzt abgefassten) schriftlichen Urteilsgründe des Amtsgerichts Aachen unter

anderem folgende Feststellung:

"Der Angeklagte befindet sich zwischenzeitlich bei Dr. med ••• P. in •••
_ in arztlicher Behandlung seiner DrogenabMngigkeit. Ausweislieh eines zur Akte ge­
reichten Arztberichtes vom 13.08.2001 sind die von Dr. P_ bei dem Angeklagten
durchgefOhrfen Urinkontrollen seit geraumer Zeit negativ ausgefallen.

Hinsichtlich der Rechtsfolgenentscheidung enthalten die schriftlichen Urteils­

gründe folgende Begründung:

"Das Gericht hat die Strafe dem Rahmen des § 30 Abs. 2 BtmG entnommen, da - noch­
ein minder schwerer Fall der unerlaubten Einfuhr von BeUWbungsmitteln in nicht gen'nger
Menge vorliegt. Diese Wertung gründet sich darauf, dass der Angeklagte gestSndig und
einsichtig ist, er als Betäubungsmittelkonsument in besonderem Maße tatgeneigt war; die
eingeschwärzten Betäubungsmittel noch an der deutsch-niederländischen Grenze sicher­
gestellt werden konnten, der Angeklagte seit geraumer Zeit nicht mehr wegen Betäu­
bungsmittelde/ikten in Erscheinung getreten ist und Oberdies nach der hier festgestellten
Straftat ernsthafte Bemühungen zur Überwindung seiner Drogenabh:Jngigke/1 unternom­
men hat. Die vorstehenden Aspekte überwiegen bei der gebotenen Gesamtbetrachtung ­
knapp - diejenigen Gesichtspunkte, welche hier gegen einen minder schweren Fall spre­
chen, namlich die Natur der eingeschwärzten Betäubungsmittel als Heroin und damit ei­
ner besonders harten gef6hr/ichen Droge, die Überschreitung des Grenzwertes zur nicht
geringen Menge um das mehr als 10-fache, die einschUlgige Vorbelastungen sowie der
Umstand, dass ein drittel d6s eingeschwarzten Rauschgiftes zum Weiterverkauf bestimmt
war.

Innerhalb des damit eroffneten Strafrahmens war aufgrund der gegen einen minder
schweren Fall sprechenden Aspekte die gesetzliche Mindeststrafe von 3 Monaten deut­
lich auf eine insgesamt gebotenen, aber auch ausreichende Freiheitsstrafe von

2 Jahren

anzuheben.

Die Vollstreckung dieser Freiheffsstrafe kann noch einmal, wenn auch nicht ohne Beden­
ken, zur Bewahrung ausgesetzt werden. Für eine ganstige Sozialprognose im Sinne von
§ 56 Abs. 1 StGB spricht, dass der Angeklagte gestt1ndig und einsichtig ist sowie ernst­
hafte Schritte zur Überwindung seiner Drogensucht unternommen hat. Auch waren die
familiäre sowie die labile gesundheitliche Situation des Angeklagten angemessen zu be­
rOcksichtigen. Insgesamt lassen sich deshalb auch die besonderen Umstände im Sinne
von § 56 Abs. 2 StGB bejahen, welche hier für eine Strafaussetzung zur Bewahrung er­
forderlich sind. "
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Obwohl der Zeuge St_ das Gutachten privat bezahlen musste, rechnete

der Angeklagte am 09.08.2001 im Zusammenhang mit der Erstellung des Gut­

achtens gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland die GebOhren­

ziffern 2 (KonsultationsgebOhr) und 850 (Differenzialdiagnostische Klarung psy­

chosomatischer Krankheitszustände) nach dem Einheitlichen Bewertungsmaß­

stab (EBM) als vermeintliche vertragsärztliche Leistung ab, obwohl er wusste,

dass diese Leistungen nicht als "Kassenleistungen" honorierungsfähig waren.

Zudem erstellte der Angeklagte am 25.02.2002 ein Schreiben, das er an das

Medizinisch-Psychologische Institut des TÜV Süddeutschland richtete und in

dem er dem Zeugen St_ bewusst der Wahrheit zuwider bescheinigte, dass

bei diesem am 18.04. und 13.06.2001 (negative) Drogentests durchgeführt

worden seien, obwohl sich der Zeuge erstmals am 02.08.2001 in der Praxis des

Angeklagten vorgestellt hatte.

Auch im Zusammenhang mit der Erstellung des Attests vom 25.02.2002 rech­

nete der Angeklagte zahlreiche Gebührenziffern des EBM als vermeintliche ver­

tragsärztliche Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Saar­

land ab, obwohl er wusste, dass diese Leistungen von dem Zeugen St_
privat zu bezahlen und damit nicht als "Kassenleistungen" honorierungsfähig

waren.

Im Einzelnen rechnete der Angeklagte zumindest folgende GebOhrenziffern als

vermeintliche vertragsärztliche Leistungen vorsätzlich falsch ab:

• GebOhrenziffer 1 (OrdinationsgebOhr) am 22.02.2002

• GebOhrenziffer 2 (Konsultationsgebllhr) am 30.10.2001 und 25.02.2002

• GebQhrenziffer 801 (Neurologische Basisdiagnostik) am 25.02.2002

• GebOhrenziffer 851 (Verbale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszu­

standen) am 30.10.2001, 22.02.2002 und 25.02.2002

Der Tatvorwurf des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278 StGB)

bezüglich der Bescheinigung vom 25.02.2002 wurde von der Kammer nur des­

wegen nicht zur Hauptverhandlung zugelassen, da es sich bei dem TÜV, an

den der Angeklagten das Attest vom 25.02.2002 adressiert hatte, nicht um eine
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Behörde im Sinne der §§ 11 Abs. 1 Nr. 7, 278 StGB handelt (vgl. Steiner, NZV

1991,249,251; Grünning, DAR 1991, 410, 411 f.; Petersen, zfs 2000,1;; vgl.

auch Meyer-Goßner, StPO, 53. Auflage, 2010, § 256, Rn. 14).

b) Fall_Sch_ ("Ärztliches Kurzgutachtenzur Attestierung
zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbehördeund der Medizinisch­

PsychologischenUntersuchungsstelle")

Am 29.01.2001 stellte der Angeklagte dem Zeugen _Sch_ein ,,Ärzt­

liches Kurzgutachten zur Attestierung zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbe­

hörde und der Medizinisch-Psychologischen Untersuchungsstelle" aus. wobei

er dem Zeugen Sch_ bewusst wahrheitswidrig bescheinigte. sich bereits

seit dem 27.07.2000 in seiner ständigen ärztlichen Behandlung zu befinden.

Zudem listete der Angeklagte in seinem Kurzgutachten vom 29.01.2001 unter

Bezugnahme auf das Krankenblatt routinemäßig erhobene und im Normbereich

liegende Laborwerte (GOT, GPT, GGT, MeV, ALK) vom 27.07., 03.08., 10.08.,

17.08. und 24.08.2000 auf, obwohl diese Laborwerte niemals erhoben wurden.

da sich der Zeuge Sch_ erst seit dem 25.08.2000 in der ärztlichen Be­

handlung des Angeklagten befand.

In dem "Kurzgutachten" des Angeklagten vom 29.01.2001 heißt es unter ande­

rem:

nHerr _Sch ••• [. ..] ist seit dem 27.7.2000 in unserer ständigen ärztlichen Be­

handlung.

Seither wird bei uns mit Herrn Sch••• eine psychotherapeutische und allgemein me­

dizinische Behandlung durchgefOhrt.•

Hintergrund für das Ausstellen des inhaltlich unrichtigen Kurzgutachtens war,

dass das Amtsgericht Homburg dem Zeugen Sch_ mit Strafbefehl vom

06.07.1999, rechtskräftig seit dem 19.08.1999, die Fahrerlaubnis entzogen hat-
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te, nachdem der Zeuge am 29.03.1999 unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geM

fü hrt hatte.

In dem nKurzgutachten" des Angeklagten vom 29.01.2001 heißt es diesbezOgM

lieh:

"Der Antrieb des Patienten zur Durchfahrung dieser arztlichen Maßnahme resultierte zu·
nachst aus der am 25.07.2000 durchgeführten Fahreignungsbegutachtung der Begutach­
tungssteIle fOr Fahreignung des Medizinisch-Psychologischen Instituts der TÜV Pfalz
Verkehswesen GmbH in Kaiserslautern.

Dem Patienten war im Anschluss an die Untersuchung klar (gemacht) worden, dass ein
positives Begutachtungsergebnis in seinem Sinne nicht zu erwarten war.

[. .. J

Am 29.03. 1999 führte Herr SCh••• ein KfZ in Bexbach (Saarpfa/z-Kreis) gegen 23.50
Uhr unter Drogeneinfluß bei drogenbedingter Fahruntüchtigkeit nach dem Konsum von
Cannabis.

Dieses Ereignis führte im juristischen Nachgang zum Entzug der Fahrertaubnis, zur Wie­
derarfangung derselben erfolgte sodann auf Verlangen und Veranlassung der Kreisver­
waltung des Saarpfalz-Kreises als zustandiger StraßenverkehrsbehOrde die Durchfahrung
einer Fahreignungsbegutachtung.

Bereits wenige Tage nach der Fahreignungsbegutachtung kam der Patient im Juli 2000
zum ersten Mal in unsere Praxis.

Der Patient unterzog sich mithin für die Dauer von mehr als sechs Monaten einer langfris­
tigen therapeutischen llrztfichen Maßnahme mit psychosomatischer Ausrichtung.

[...]
Die lOsungsorientierte GesprSchsführung wurde durch das engmaschige Erheben dro­
genspezifischer Laborparameter flankiert, die der Patient als Selbstzahler übernehmen
musste, um gegenüber dem Unterzeichner und den Adressaten dieses Gutachtens 10­
ckenlos nachzuweisen, dass bei ihm über die Dauer eines halben Jahres kein illegaler
Drogenkonsum mehr vorliegt und dass auch auf den Alkohol als legale Droge weiterhin
verzichtet wird.

Der Patient nimmt wahrend der Dauer der Behandlung, also seit Juli 2000, keine Medi­
kamente ein.

[. ..J

wahrend der gesamten Therapiedauer war der Patient nachweislich frei von illegalen
Drogen.
Auch die einschlligigen alkoholischen Laborwerte lagen immer im Normbereich gesunder
Erwachsener. "
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Zur Frage der Fahreignung des Zeugen Sch_findet sich im Kurzgutach­

ten vom 29.01.2001 folgende Aussage des Angeklagten:

..Eine erhöhte ROcktallaeflJhrduna. die zur BearOnduna von Fahreianungszweifeln ausre;~
chend ware. liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht vor. da durch die
beleQte vo/lst8ndiQe Drooenkarenz von einer dauerhaften einschneidenden ÄnderunQ des
Begrauchs von i/leaalen Drooen und einer damit einheroehenden radikalen Einste/Junas­
anderung zum Cannabiskonsum auszuaehen ist. "

In dem Fahreignungsgutachten des TÜV Pfalz vom 19.02.2001, das aufgrund

eines Untersuchungstermins des Zeugen Sch_am 31.01.2001 erstellt

wurde, wird auf die Behandlung des Zeugen bei dem Angeklagten Bezug ge­

nommen. Dort heißt es:

"Selbsthilfegruppe / Therap. Maßnahmen:

Von Juli 2000 bis Januar 2001 EinzeIgesprache bei Herrn Dr. med ~ SaarbrOcKen.

[...]

Zur heutigen Untersuchung wurde(n) fa/gnde Untetfage(n) vorgelegt:

Ärztliches Gutachten des Herrn Dr. med. _ P •.••••. vom
29.01,2001, wonach Herr Sch ••• seit dem 27.07.2000 in seiner sUJndigen
ärztlichen Behandlung war, seither eine psychotherapeutische und allgemeinme­
dizinische Behandlung durchgefohrt wurde, die lösungsorientierte GesprächsfOh­
rung durch das engmaschige Erheben drogenspezifischer Laborparameter flan­
kiert wurde, Herr Sch ••• wahrend der gesamten Therapiedauer nachweis­
lich frei von illegalen Drogen war, auch die e;nschlligigen LBborwerte immer im
Normbereich gesunder erwachsener lagen.

Das Fahreignungsgutachten vom 19.02.2001 kommt daher abschließend zu

folgender Bewertung:

"In Beantwortung der vorgegebenen Fragestellung kann Herr Sch ••• trotz der Hin­
weise auf (frOheren) Drogen- und / oder ArzneimiteJmissbrauch ein Kraftfahrzeug der
Gruppe 1/2 sicher fahren. Es ist insbesondere nicht zu erwarten, dass Herr Sch •••
ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betaubungsmitteln, beeinträchtigenden Arznei­
mitteln und / oder anderen psychoaktiven stoffen oder deren Nachwirkungen fOhren
wird. «

Dem Zeugen Sch_wurde daraufhin im März 2001 die Fahrerlaubnis

wiedererteilt.
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Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Zeugen Sch_auf die Medi­

zinisch-Psychologische Untersuchung rechnete der Angeklagte ärztliche Leis­

tungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland gemäß den Ge­

bOhrenziffern des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) ab, obwohl die

den Gebührenziffern zugrunde liegenden Leistungen - wie der Angeklagte

wusste - im Zusammenhang mit der von dem Zeugen Sch_ privat zu

bezahlenden MPU-Vorbereitung nicht als "Kassen leistungen" honorierungsfähig

waren.

Im Einzelnen rechnete der Angeklagte zumindest folgende Gebührenziffern des

EBM als vermeintliche kassenärztliche Leistungen vorsätzlich falsch ab:

• am 29.09.2000 im Zusammenhang mit einem Drogentest die GebOhrenziffer 2

(Kon su Itatio nsgebü hr)

• am 19.10.2000 im Zusammenhang mit einem Drogentest die Gebührenziffern 1

(OrdinationsgebOhr) und 10 (Therapeutisches hausärztliches Gespräch von min­

destens 10 Minuten)

Den Tatvorwurf des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278

StGB) hat die Kammer gemäß § 260 Abs. 3 StPO eingestellt, da insoweit die

absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (§ 78 Abs. 3 Nr. 4 iV.m. § 78 c Abs.

3 Satz 2 StGB) mittlerweile abgelaufen ist (vgl. hierzu auch IV. 1. b).

c) Fall _ G_ ("Verkehrsmedizinisches Gutachten" vom
22.10.2001 )

Am 22.10.2001 stellte der Angeklagte dem Zeugen" G", seinem frOhe­

ren Praxismitarbeiter, der mittlerweile Abgeordneter der _partei im Saarlän­

dischen Landtag ist, ein inhaltlich unrichtiges "Verkehrsmedizinisches Gutach­

ten zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbehörde" aus, in dem er dem Zeugen

G"wider besseres Wissen Laborwerte aus Blutuntersuchungen bescheinig­

te, die zum einen nicht an den angegebenen Tagen erhoben worden waren und
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zum anderen nicht mit den in den Laborberichten aufgeführten Werten überein­

stimmten.

Anlass für das unrichtige Gutachten des Angeklagten war, dass dem Zeugen

G" infolge einer Trunkenheitsfahrt am 24.03.2001 von dem Amtsgericht

Neunkirchen am 21.06.2001 die Fahrerlaubnis entzogen worden war. In dem im

Hinblick auf die bevorstehende Medizinisch-Psychologische Untersuchung er­

stellten Gutachten vom 22.10.2001 verwies der Angeklagte ausdrücklich auf

seine Qualifizierung zur Durchführung der suchtmedizinischen Grundversor­

gung und der verkehrsmedizinischen Begutachtung. In dem Gutachten heißt es

diesbezüglich:

"Der Unterzeichner ist ferner seitens der zustSndigen Landesarztekammer zur Durchfüh­
rung der suchtmedizinischen Grundversorgung und der vefkehrsmedizinischen Begutach­
tung (nach der neuen Fahrerlaubnisverordnung (FeV], gOltig seit 01.01.1999) qualifiziert.·

1m Einzelnen bescheinigte der Angeklagte dem Zeugen G" in seinem Gut­

achten vom 22.10.2001 "ausweislieh des Krankenblattes" folgende unrichtige

Gamma-GT -Werte:

•

•

•

•

•

•

am 26.03.2001 einen GT-Wert von 26 U/I, obwohl der GT-Wert aufgrund der Un­

tersuchung vom 29.03.2003 bei 44 U/ilag

am 09.04.2001 einen GT-Wert von 23 UII und am 17.04.2001 einen GT-Wert von

19 UlI, obwohl der GT-Wert aufgrund der Untersuchung vom 05.04.2001 bei 52

Ulilag

am 07.05. und 14.05.2001 einen GT-Wert von 12 Ull, obwohl der GT-Wert auf­

grund der Untersuchung vom 10.05.2001 bei 66 Ulilag

am 05. und 11.06.2001 einen GT -Wert von 11 U/I, obwohl der GT -Wert aufgrund

der Untersuchung vom 08.06.2001 bel 88 U/llag

am 01.10.2001 einen GT-Wertvon 11 U/I und am 08.10.2001 einen GT-Wert von

13 UI1, obwohl der GT-Wert aufgrund der Untersuchung vom 05.10.2001 bei 43

Ul1lag

am 15.10.2001 einen GT-Wert von 12 U/l. obwohl der GT~Wert aufgrund der Un­

tersuchung vom 11.10.2001 bei 35 U/llag
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Alle vorgenannten, bei dem Zeugen G_ tatsächlich gemessenen Gamma­

GT-Werte, die der Angeklagte im Gutachten bewusst nicht erwähnte, lagen

damit Ober dem in den Laborberichten angegebenen Referenzbereich von 6 ­

28 U/l.

Zudem bescheinigte der Angeklagte dem Zeugen G., den er bereits seit

vielen Jahren persönlich kennt, in dem Gutachten vom 22.10.2001 bewusst

wahrheitswidrig eine mehr als sechsmonatige Alkoholabstinenz, obwohl sich im

Krankenblatt des Zeugen G_noch am 12.06.2001 folgender Eintrag findet:

"Alkoholkonsum reduzieren, fragen, ob Sortis u. Allopurinoleinnahme erfolgt, evtl. Dosis
erMhen"

In dem Gutachten des Angeklagten vom 22.10.2001 heißt es demgegenüber:

"Der Proband lebt seit Ober einem halben Jahr durchgangig abstinent, die Gefahr eines
ROckfal/s in alte Trinkmuster ist nach hiesiger Einschatzung weit unterdurchschnittlich.

{.. .]

Negative Einflasse sind aufgrund einer durch die gelebte Abstinenz sehr gefestigten Be­
ziehung zur Partnerin und festsr beruflicher Integration auch künftighin nicht zu befDrch­
ten.

[...]
Eine erhöhte RückfaJlqefährduno. die zur Beoründuna von Fahreianunoszweife/n ausrei­
chend ware, liaat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht vor, da durch die
beleate VOllständiqe Alkoholkarenz Ober einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten von
einer dauerhaften einschneidenden Anderuna des Trinkverhaltens und einer damit ein·
heroehenden radikalen Einstel/unqsSnderuna zum Afkoholkonsum auszuaehen ist.

[...]

Die DurchfOhrung einer MPU bei einer akkreditierten Beautachtunasstel/e for Fahreia~
nuna ist (ola/ich obsolet und erscheint im Hinblick auf das bisheriae Gesamtverhalten im
Straßenverkehr aemäß dessen aktenkundiaen Verlaufes nicht aebaten.

Aus verkehrsmedizinischer Sicht ist demnach die im Raume stehende Frage ~Ist zu er­
warten. dass Herr G _ auch zuklJnftk1 ein Kraftfahrzeua unter Alkoho/einfluß führen
wird. und / oder Heuen als Folge eines unkontrollierten Alkoholkonsums Beeintrachtiaun­
qen vor. die das sichere Fahren eines Kraftfahrzeuges in Fraae stel/en?" mit NEIN im
Sinne des Probanden zu beantworten. U
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Das Gutachten des Angeklagten vom 22.10.2001 wurde am 29.11.2001 bei der

Straßenverkehrsbehörde in Neunkirchen eingereicht. Am 30.01.2002 erfolgte

die Medizinisch-Psychologische Untersuchung des Zeugen G~. Das schrift­

liche Fahreignungsgutachten gelangte in der Folge zu dem Ergebnis, dass nicht

zu erwarten sei, dass Herr G.zukünftig ein Kraftfahrzeug unter Alkoholein­

fluss führen werde und alkoholbedingte Leistungsbeeinträchtigungen nicht

nachzuweisen seien. Dem Zeugen G.wurde daraufhin durch die zuständi­

ge Straßenverkehrsbehörde die Fahrerlaubnis am 18.02.2002 wiedererteilt.

Anlässlich eines Antrages des Zeugen.G.auf Anerkennung einer Be­

hinderung erstellte der Angeklagte am 02.02.2002 einen Befundbericht für das

landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung in Saarbrücken, in dem er

dem Zeugen G" einen "ständig gestiegenen A!koholkonsum" bescheinigte

und als Diagnosen aufführte: "Alkoholkrankheit mit Abhängigkeit und Absti­

nenzunfähigkeit, exzessivem Alkoholkonsum mit Kontrollverlust, mehrmals jähr­

lich wochenlangem, manchmal monatelangem Alkoholkonsum" sowie "regel­

mäßiges Auftreten von akustischen Alkoholhalluzinosen", womit das Gutachten

vom 02.02.2002 in völligem Widerspruch zum "verkehrsmedizinischen Gutach­

ten" vom 22.10.2001 steht.

In dem Gutachten vom 02.02.2002 heiß es insoweit unter anderem:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Bitten des Patienten erstatte ich hiermit einen Befundbericht, den der Patient seinem
Antrag nach dem SchwbG auf erstmalige Anerkennung einer Behinderung beifOgen will.

Wichtioe anamnestische Daten und ietziae Beschwerden:

Der Patient steht seit Oktober 1995 in meiner standigen arzt liehen Betreuung und wird
seit dieser Zeit vor allem suchtmedizinisch betreut.

Behandelte Leiden:

1. Afkohofkrankheit. Defta- bzw. Epsilontrinker nach Jellinek
2. Alkoholabusus

3. AJkoholpsychose
4. Alkoholdelikt
5. Ha/s- und Lendenwirbe/siJufensyndrom
6. Migrane
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7. Hypercho/esterinamie; Hypertriglyceridämie

Befundbeschreibung:

zu 1. bis 4.:

Der seit vielen Jahren langzeitarbeitslose Patient lebt zusammen mit seiner blinden Frau
Mutter in ••• in einer Wohnung, da er sich eine eigene Unterkunft nicht leisten kann.

Nach einer in jungen Jahren nach dem frOhzeitigen Tod des ebenfalJs blinden Vaters be­
gonnenen Lehre als KfZ-Mechaniker hat er dann eine Gastwirtschaft in ••• gepach­
tet und betrieben, mit der er nach einigen Jahren in Konkurs ging.

Aus dieser Zeit bestehen noch hohe Schulden, dann nur noch kurzzeitige Gelegenheits­
arbeiten, dann arbeitslos bis heute, bei sUindig gestiegenem Afkoholkonsum.

Alkoholkrankheit mit Abhängigkeit und Abstinenzunftihigkeit, exzessiver Alkoholkonsum
mit Konrollverlust, mehrmals jShrlich wochenlanger, manchmal monate/anger Alkoholkon­
sum.

Destabile soziale und finanziefle VerhSltnisse.

Regelm/3ßiges Auftrete von akustischen AJkoho/halluzinosen.

In 2000 Fahrerscheinverlust bei Trunkenheitsfahrt von knapp zwei Promille.

Reduzierter AZ und EZ bei ständig erhöhten Transaminasen und Hamsäurewerten. E­
benfalls MeV und cor ständig erhöht.

/..-1

zu 7.:

Im Gefolge der Alkoholkrankheit pankreatische Schädigung mit latenter chronischer
Pankreatitis. Dabei Hypercholesterinamie und Hypertriglyceridamie mit exorbitant hohen
Werten, medikamentas nicht einstellbar.

Compliance reduziert.

,...]

Soweit dem Angeklagten in der Anklageschrift auch bezüglich des Gutachtens

vom 02.02.2002 vorgeworfen worden ist, ein inhaltlich unrichtiges Gutachten

ausgestellt zu haben, hat die Kammer diesen Tatvorwurf auf Antrag der Staats­

anwaltschaft nur deswegen gemäß § 154 Abs. 2 StPO eingestetlt, weil es weite­

rer Aufklärung bedurft hätte, ob die in dem Befundbericht vom 02.02.2002 er­

wähnten Leiden - insbesondere bezüglich des attestierten Schweregrades ­

zutreffend waren, auch wenn der Befundbericht - anders als die im Gutachten

vom 22.10.2001 dem Zeugen attestierte Alkoholkarenz - weitgehend dem Ge-
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sundheitsbild des Zeugen G.zum damaligen Zeitpunkt entsprochen haben

dürfte.

d) Fall_ H. ("Ärztliches Kurzgutachten" vom 22.01.2001)

Am 22.01.2001 erstellte der Angeklagte für die Zeugin _ H.ein "Ärztli­

ches Kurzgutachten als Attestierung zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbe~

hörde und der Medizinisch-Psychologischen Untersuchungsstelle", in dem er

bewusst der Wahrheit zuwider Gamma-GT-Werte im Normbereich bescheinig­

te, obwohl die Labarberichte am 06.10.2000 einen Gamma-GT-Wert von 144

U/I, am 13.10.2000 von 87 U/I, am 20.10.2000 von 55 U 11, am 27.10.2000 von

36 UII und am 03.11.2000 von 29 UII auswiesen und somit jeweils Ober dem

Referenzbereich lagen.

In dem Gutachten vom 22.01.2001 finden jedoch die am 06. und 13.10.2000

ermittelten Gamma-GT-Werte keine Erwähnung. Für den 20.10., 27.10. und

03.11.2000 sind im Gutachten jeweils unzutreffende Gamma-GT-Werte von 23

UII aufgeführt.

Anlass für das Ausstellen des unrichtigen Gesundheitszeugnisses vom

22.01.2001 war, dass der Zeugin H. nach einer Trunkenheitsfahrt am

14.12.1999 die Fahrerlaubnis durch Strafbefehl des Amtsgerichts Saarbrücken

vom 21.02.2000 entzogen worden war. Um sich auf die Wiedererlangung der

Fahrerlaubnis vorzubereiten, suchte die Zeugin H. daher die Praxis des An­

geklagten als "Privatpatientin" auf.

Bei der ersten Medizinisch-Psychologischen Untersuchung fiel die Zeugin je­

doch durch. Erst das spätere Gutachten der Begutachtungsstelle fOr Fahreig­

nung des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) vom 08.01.2002, in dem

das Gutachten des Angeklagten vom 22.01.2001 Erwähnung findet, kam zu

dem Ergebnis, dass nicht zu erwarten sei, dass Frau H.auch zukünftig ein

Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss führen werde und Leistungsbeeinträchti-
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gungen, die das sichere Führen eines Kraftfahrzeuges in Frage stellen, nicht

nachzuweisen seien.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Zeugin auf die Medizinisch­

Psychologische Untersuchung rechnete der Angeklagte - nachdem die Kran­

kenversicherungskarte der Zeugin eingelesen worden war - zahlreiche Gebüh­

renziffern des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) gegenüber der Kas­

senärztlichen Vereinigung Saarland ab, obwohl die den GebOhrenziffern zu­

grunde liegenden Leistungen - wie der Angeklagte wusste - im Zusammen­

hang mit der von der Zeugin H. privat zu bezahlenden MPU-Vorbereitung

nicht als "Kassen leistungen" honorierungsfähig waren.

Im Einzelnen rechnete der Angeklagte folgende Gebührenziffern des EBM als

vermeintliche kassenärztliche Leistungen vorsätzlich falsch ab:

• die Gebührenziffer 2 (Konsultationsgebühr) am 22.01.2001 im Zusammenhang

mit der Ausstellung des Ärztlichen Kurzgutachtens

• die Gebührenziffem 2 (Konsultationsgebühr) und 850 (Differenzialdiagnostische

Klärung psychosomatischer Krankheitszustände) am 02.02.2001

• die Gebührenziffern 2 (KonsultationsgebOhr), 851 (verbale Intervention bei psy­

chosomatischen Krankheitszuständen), 3681 (Quantitative Bestimmung von

GOT), 3682 (Quantitative Bestimmung von GPT), 3683 (Quantitative Bestimmung

von Gamma-GT), 3843 (Vollständiger Blutstatus mittels automatisierter Verfah­

ren) am 05.03.2001

Zudem rechnete der Angeklagte ab dem 08.10.2001 zahlreiche vertragsärztl;­

che Gebührenziffern als vermeintliche "Kassenleistungen" gegenüber der Kas­

senärztlichen Vereinigung Saarland ab, obwohl die Zeugin H.bereits im Sep­

tember 2001 in die Nähe der tschechischen Grenze verzogen war und sich ab

diesem Zeitpunkt nicht mehr in die ärztliche Behandlung des Angeklagten be­

geben hatte, so dass es sich sämtlich um "Luftziffern" handelt. Im Einzelnen

rechnete der Angeklagte an den nachfolgend aufgeführten Daten folgende Ge­

bOhrenziffern bewusst zu Unrecht ab:
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• am OB.10.2001 die GebührenZiffern 1 (OrdinationsgebGhr), 10 (Therapeutisches

hausärztliches Gespräch von mindestens 10 Minuten) und 60 (Erhebung des

Ganzkörperstatus )

• am 25.10.2001 die GebOhrenziffem 2 (Konsurtationsgebühr), 851 (Verbale Inter­

vention bei psychosomatischen Krankheitszuständen) und 801 (Klinisch­

neurologische Basisdiagnostik)

• am 08.11.2001 die GebOhrenziffern 2 (KonsultationsgebOhr) und 851 (Verbale In­

tervention bei psychosomatischen Krankheitszustanden)

• am 12.11.2001 die GebOhrenziffer 2 (Konsultationsgebühr)

• am 07.12.2001 die GebOhrenziffern 2 (KonsultationsgebOhr) und 851 (Verbale In­

tervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen)

• am 23.01.2002 die GebOhrenziffer 1 (OrdinationsgebOhr)

• am 08.04.2002 die Gebührenziffer 2 (Konsultationsgebühr)

Den Tatvorwurf des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278

8tGB) hat die Kammer jedoch gemäß § 260 Abs. 3 StPO eingestellt, da inso­

weit die absolute Ve~ährungsfr;st von zehn Jahren (§ 78 Abs. 3 Nr. 4 iV.m. §

78 c Abs. 3 Satz 2 5tGB) mittlerweile abgelaufen ist (vgl. hierzu auch IV. 1. b).

e) Fall _ R" (Bescheinigung vom 19.05.2003 über den Ab­

schluss einer Therapiemaßnahme)

In einem an die Kreisverwaltung Kuse' gerichteten Schreiben vom 19.05.2003

bescheinigte der Angeklagte dem Zeugen _ R"bewusst wahrheitswid­

rig, ;n seiner Praxis eine Therapie~ und Beratungsmaßnahme in Form der Teil­

nahme an sechs Therapiegesprächen durchgefClhrt zu haben, obwohl diese

Therapiegespräche nicht stattgefunden hatten.

Anlass fOr das Ausstellen der unrichtigen Bescheinigung vom 19.05.2003 war,

dass der Zeuge R., der den Angeklagten aus dem Ortsverband H_
der Partei persönlich kannte, am 01.09.2001 um 2.58 Uhr eine
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vorsätzliche Trunkenheitsfahrt mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,72 %0

absolviert hatte, weshalb ihm Fahrerlaubnis entzogen worden war.

Der Zeuge R_ erhielt daher am 20.11.2002 von der Kreisverwaltung Kusel

im Zusammenhang mit dem Vollzug der Fahrerlaubnisverordnung ein Schrei­

ben, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Behörde bereit sei, ihm die Fahrer­

laubnis unter Auflagen wieder zu erteilen, wenn von ihm unter anderem nach­

gewiesen werden könne, dass er erfolgreich eine weitere Therapie- oder Bera­

tungsmaßnahme abgeschlossen habe.

In dem Schreiben der Kreisverwaltung Kusel vom 20.11.2002 heißt es diesbe­

zOglich:

"Guten Tag Herr R.,
Ihr Fahreignungsgutachten liegt hier vor und wurde geprüft. Wir schließen uns den Aus­
fOhrungen der Gutachter im Wesentlichen an.

Dennoch sind wir bereit, Ihnen die Fahmrlaubnis unter Aufjagen zu erteilen, wenn
1. bis zum 06. 12.2002 eine Bescheinigung aber die Bestimmung der Bfut- und Leber­

werte (y-GT, GOT, GPT und CDT) hier vorliegt und die Ergebnisse Ihre Abstinenz­
behauptung stotzen,

2. Ober einen Zeitraum von sechs Monaten in 5-wöchigen AbstSnden Bescheinigun­
gen aber die Bestimmung der aktuellen Blut- und LebBrwerte (y~GT, GOr, GPT und
MeV) vorgelegt werden und die Ergebnisse fhre Abstinenzbehauptung stützen und

3. nachgewiesen wird, dass Sie erfolgreich eine weitere Therapie- und Beratungs­
maßnahme abgeschlossen haben

Die Fahrerlaubnis wird dann unter folgenden Auffagen erteilt:
• vierleljtlhrtiche Vortage der aktuellen Blut~ und Leberwerte (y-GT, GOr, GPT und

MeV) tOr die Dauer von mindestens zwei Jahren (acht Bescheinigungen) nach Auf­
forderung

[.. .]

In der Folge suchte der Zeuge R"die Praxis des Angeklagten auf, um sich

die geforderte Therapie bescheinigen zu lassen. Die von der Kreisverwaltung

Kusel geforderten Therapiegespräche fanden jedoch nicht statt. Vielmehr fOhrte

der Zeuge R" in der Praxis des Angeklagten im Beisein des Praxismitarbei­

ters "G"lediglich Reaktionstests an einem Computer durch. Ärztliche

Kontakte zum oder therapeutische Gespräche mit dem Angeklagten gab es

demgegenüber nicht. Gleichwohl bescheinigte der Angeklagte dem Zeugen
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R_, der ihm gegenüber zuvor genau mitgeteilt hatte, was für eine Bescheini­

gung er benötige, wider besseres Wissen die Durchführung der geforderten

Therapiemaßnahme.

In der Bescheinigung des Angeklagten vom 19.05.2003 heißt es diesbezüglich:

" Wir haben darauf in diversen Gesprächen mit dem Probanden versucht, die beanstande­
ten Mangel aufzuarbeiten und dem Patienten vor Augen zu fOhren.

Aus medizinischer Sicht konnte eine AJkoholkrankheit nicht diagnostiziert werden. Die

Folgen missbräuchlichen Alkoholgenusses und die besonderen Pflichten eines Berufs­
kraftfahrers wurden eingehend erörtert.

Neben der Durchfahrung von diversen Reaktionstests an unseren Testgeraten zur Schu­
lung und Besserung der psychomotorischen Fahigkeiten wurden Verhaltensmaßnahmen
in gesprachsweisen Rollenspielen an trainiert, die dazu dienen sollten, in auffalligen Situa­
tionen, in denen eine Konfrontation mit Alkohol mogUch sein kann, adt1quat und richtig re­
agieren zu können.

Herr R_ hat uns insgesamt sechs Mal (ein Term;n pro Monat) aufgesucht, wobei wir
uns In Art und DurchffJhrung etwa an die Vorgaben des MPU-Gutachtens gehalten haben
(Aufarbeitung der festgestellten Alkoholproblematik durch teilnahme an einer Maßnahme
unter fachlichen Leitung, wobei wir auf eine Maßnahme in der Gruppe verzichtet haben,
da der Patient aufgrund seiner PersOnJichkeitsstruktur eher nur schleppend kommunikati­
onsfahig ist, ohne dass jedoch neurologische Defizite evident waren).

Nach al/edem hat sich Herr R_ der von Ihnen geforderten Maßnahme zur Erteilung ei­
ner Fahrerlaubnis unter Auflagen unterzogen, die nunmehr abgeschlossen ist. N

Anlässlich der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung am 20.05.2003 bei

der Begutachtungsstelle des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) legte

der Zeuge R"auch die Bescheinigung des Angeklagten vom 19.05.2003

vor.

In dem schriftlichen Gutachten des TÜV vom 30.05.2003 heißt es mit Blick auf

die Bescheinigung des Angeklagten:

"Am 20.05.2003 reichte Herr R_ die Bescheinigung Ober die Gesprache bei Herrn Dr.
P_nach, Facharzt für Allgemein-, Betriebs und Verkehrsmedizin, ausgestellt am 19.5,
in welcher ihm sechs Termine innerhalb von sechs Monaten bescheinigt werden, in wei­
chen es um eine Aufarbeitung der AlkohoJproblematik ging.

[...]
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Zwar hat er bereits Gesprilche bei Herrn Dr. P_ geführt, wobei er aber nur sehr wenig
darüber berichten konnte: 'Er habe "auch an so einem Computer gesessen, der Reakti­
onstest. Er hat mir die miesen Seiten des Alkohol ganz genau ausgefahff'. - Was das bei
ihm gewesen sei? - "Ich hab' mich an den Alkohol damals gewöhnt gehabt". - Was er
noch gelernt habe? - "SchOner, ruhiger durch das Leben gehen, keine Hektik, kein
Stress"'. VerSnderungen in verkehrsrelevanten Bereichen konnte er nicht darstellen. Da­
her ist eine weitere verkehrspsychologisch unterstotzte Aufarbeitung bei Herrn R_
noch notwendig, welche auch die Möglichkeit gruppendynamischer Aspekte bietet. "

Das Gutachten des TÜV vom 30.05.2003 kommt abschließend zu der Bewer­

tung, dass nach den Ergebnissen der Untersuchung erhebliche Verstöße gegen

verkehrsrechtliche Bestimmungen bei dem Zeugen R"nicht wahrscheinlich

seien, jedoch zu erwarten sei, dass der Zeuge R"auch zukünftig ein Kraft­

fahrzeug unter Alkoholeinfluss führen werde.

Zusätzlich zur Erstellung der unrichtigen Bescheinigung vom 19.05.2003 rech­

nete der Angeklagte - nachdem die Krankenversicherungskarte des Zeugen

R"eingelesen worden war - gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung

Saarland zahlreiche Gebührenziffern des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes

(EBM) ab, obwohl die den Gebührenziffern zugrunde liegenden Leistungen

nicht erbracht worden waren und - wie der Angeklagte wusste - im Zusam­

menhang mit der von dem Zeugen R"privat zu bezahlenden Therapiemaß­

nahme auch nicht als "Kassenleistungen" honorierungsfähig gewesen wären.

Im Einzelnen rechnete der Angeklagte folgende Gebührenziffern des EBM vor­

sätzlich falsch ab:

• GebOhrenziffer 1 (Ordinationsgebühr) am 27.12.2002, 03.01.2003, 14.04.2003

und 08.08.2003

• Gebührenziffer 2 (KonsultationsgebOhr) am 10.02.2003, 17.02.2003, 25.02.2003,

19.05.2003,20.05.2003

• GebOhrenziffer 10 (Therapeutisches hausarztliches Gesprach) am 10.02.2003

• GebOhrenziffer 60 (Erhebung des Ganzkörperstatus) am 03.01.2003

• Gebührenziffer 801 (Neurologische Basisdiagnostik) sm 17.02.2003

• GebOhrenziffer 850 (Differenzialdiagnostische Klarung psychosomatischer

Krankheitszustande) 27.12.2002, 14.04.2003
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• GebOhrenziffer 851 (Verbale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszu­

ständen) am 03.01.2003, 17.02.2003, 19.05.2003 und 20.05.2003

• GebOhrenziffer 892 (Anwendung und Auswertung von Funktionstests, zB. GFT,

Frostig, KTK, DRT) am 27.12.2002 und 03.01.2003

• GebOhrenziffer 897 (Anwendung und Auswertung aufwendiger projektiver Test­

verfahren [Rorschach-Test, TAT]) am 25.02.2003

• Gebl.lhrenziffer 1591 (Tonschwellenaudiometrische Untersuchung in Luft- und

Knochenleitung, ggf. einseh!. Vertaubung) am 17.02.2003

2. Beihilfe zum (vertragsärztlichen) Abrechnungsbetrug des gesondert

verfolgten Orthopäden _c:_
Der Angeklagte übermittelte zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor En­

de des 2. Quartals 2000 einem mit ihm befreundeten Arzt, dem gesondert ver­

folgten Orthopäden _ E_ zum Zwecke betrügerischer Abrechnung

die Patientenstammdaten von 112 gesetzlich Versicherten. Die Patienten­

stammdaten hatte der Angeklagte zuvor in einem portablen Kartenlesegerät,

einem so genannten "Chip-Archiv" gespeichert. das die Möglichkeit eröffnet, auf

einmal eingelesene Versichertendaten zurückzugreifen. ohne dass der Patient

seine Krankenversicherungskarte in der Praxis nochmals einlesen lassen muss.

Im Einzelnen übermittelte der Angeklagte die Patientenstammdaten der nach­

folgend aufgeführten folgenden 112 gesetzlich Versicherten:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)

Die Patientenstammdaten wurden in der Folge durch den Orthopäden_

E_ dazu genutzt, in den Quartalen 212000 bis 1/2005 auf die vorgenannten

gesetzlich Versicherten tatsächlich nie erbrachte vertragsärztliche Leistungen

bei der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland abzurechnen. Dem Angeklagten

war dabei zwar bewusst, dass E"die Patientendaten zum Zwecke des fort­

laufenden Abrechnungsbetruges gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung

Saarland verwenden wollte. Allerdings war dem Angeklagten der gen aue Um­

fang der vorsätzlichen Falschabrechnungen des _ E"nicht bekannt.
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Ob der Angeklagte auch finanziell von den vorsätzlichen Falschabrechnungen

des _ E" profitierte, konnte demgegenüber nicht festgestellt werden.

Auf die 112 gesetzlich Versicherten rechnete der _ E" in den Quarta­

len 2/2000 bis 1/2005 folgende vertragsärztliche GebOhrenziffern des EBM be­

wusst zu Unrecht ab:

• 1 (OrdinationsgebOhr)
• 2 (Konsultationsgebühr)
• 5 (Nacht~1Wochenend- und Feiertagsgebühr)
• 17 (Intensive ärztliche Beratung bei nachhaltig Iebensver3ndernder oder lebens-

bedrohender Erkrankung)
• 205 (Entstauender phlebologischer Funktionsverband)
• 214 (Fixierender Verband an einer Extremit3t)
• 384 (Sonographische Untersuchung von Organen oder Organteilen)
• 505 (Gezielte und kontrollierte Übungsbehandlung bei gestörter Gelenk- und/oder

Muskelfunktion)
• 507 (Krankengymnastische Einzelbehandlung)
• 524 (Massage lokaler Gewebeveranderungen)
• 530 (Wärmetherapie)
• 801 (Klinisch-neurologische Basisdiagnostik)
• 3210 (Gezielter chirotherapeutischer Eingriff an der Wirbelsaule)
• 3211 (Gezielter chirotherapeutischer Eingriff an einem oder mehreren Extremit3­

tengelenken)
• 3452 (Leistungen bei einem kurativ-ambulanten Behandlungsfall)
• 7140 (Pauschale für fotokopierte oder EDV-technisch reproduzierte Befundmittei­

lungen)

Die Quartalserklärungen, in denen der _ E~ jeweils die sachliche

Richtigkeit der abgerechneten Leistungen aller von ihm in Ansatz gebrachten

Gebührenziffern versicherte, wurden an den nachfolgend aufgeführten Daten

unterschrieben und anschließend an die Kassenärztliche Vereinigung übermit­

telt, wobei ~ die im Einzelnen abgerechneten Gebührenziffern auf einem

Datenträger in elektronischer Form beifügte:

• Quartal 2/2000:30.06.2000
•

Quartal 3/2000:30.09.2000
•

Quartal 4/2000:31.12.2000

•

Quartal1/2001 :31.01.2001
•

Quartal 212001:30.06.2001
•

Quartal 312001 :30.09.2001
•

Quartal 4/2001 :31.12.2001

•

Quartal 1/2002:31.03.2002
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• Quartal 2/2002: 30,06.2002
• Quartal 3/2002: 30.09.2002
• Quartal 4/2002: 31.12.2002

• Quartal 1/2003: 31.03.2003
• Quartal 2/2003: 30.06.2003
• Quartal 3/2003: 30.09.2003
• Quartal 4/2003: 31.12.2003

• Quartal 1/2004: 07.04.2004
• Quartal 2/2004: 30.06.2004
• Quartal 3/2004: 30.09.2004
• Quartal 412004: 31.12,2004

• Quartal 1/2005: 31.03.2005

Von der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland wurden die Honorarbescheide

für die jeweiligen Quartale an denselben Tagen erlassen wie bei dem Angeklag­

ten Dr. P"(vgl. unten 11.3. cl. Die Auszahlung aufgrund des festgesetzten

Honorars erfolgte dabei auf Seiten der Kassenärzt\ichen Vereinigung Saarland

in allen Quartalen in der Annahme, die durch den Orthopäden E"abgerech­

neten Gebührenziffern und die entsprechenden ärztlichen Leistungen seien

ordnungsgemäß erbracht worden.

Der durch den Orthopäden E"in den Quartalen 2/2000 bis 1/2005 durch die

vorsätzlichen Falschabrechnungen verursachte Schaden beläuft sich auf insge­

samt 8.063,54 €, wobei es sich insoweit um einen Mindestschaden handelt.

Der von E"verursachte Schaden konnte seitens der Kassenärztlichen Ver­

einigung Saarland durch Aufrechnung mit anderen Honoraransprüchen jedoch

im Ergebnis jedoch wieder vollständig ausgeglichen werden.
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Vertragsarztzulassung am 01.07.2004 in der Praxis des Angeklagten ständig

mitgearbeitet hatte, war weder als genehmigter Assistent noch als angestellter

Arzt abrechnungsbefugt, da die Kassenärztliche Vereinigung Saarland keine

entsprechende Genehmigung gemäß § 32 Abs. 2 bzw. § 32 b Abs. 2 der Zulas­

sungsverordnung fOr Vertragsärzte (Ärzte-ZV) erteilt hatte.

Die vorsätzlichen Falschabrechnungen des Angeklagten führten dazu, dass der

Angeklagte bei der Anzahl der abgerechneten Gebührenziffern teilweise deut­

lich Ober dem Durchschnitt der Fachgruppe (Facharzt für Allgemeinmedizin)

lag. So lag der Angeklagte im Quartal 2/2003 bezüglich der Leistungsziffer 850

um 1.005 %, bei der Leistungsziffer 851 um 910 % sowie bei der Leistungsziffer

18 um 636 % über dem Durchschnitt der Fachgruppe. Im Quartal 2/2004 lag

der Angeklagte bezOglich der Leistungsziffer 850 um 915 %, bei der Leistungs­

ziffer 851 um 731 % und bei der Leistungsziffer 18 um 437 % Ober dem Durch­

schnitt der Fachgruppe. Im Quartal 4/2004 lagen die von dem Angeklagten und

seinem Bruder abgerechneten Gebühren bezüglich der Leistungsziffer 851 um

1.214 % und bezüglich der Leistungsziffer 18 um 608 % über dem Durchschnitt

der Fachgruppe.

Soweit der Angeklagte weitere Gebührenziffern des EBM vorsätzlich falsch ab­

rechnete, wird auf die Einzelfeststellungen verwiesen.

Einen Teil der von dem Angeklagten vorsätzlich falsch abgerechneten Gebüh­

renziffern hat die Kammer auf Vorschlag des Sachverständigen Prof. Dr. F_
• aus verfahrensökonomischen Gründen von der Schadensberechnung ge­

mäß § 154 a Abs. 2 StPO als "abtrennbare Teile der Tat" ausgenommen, zumal

diesen Falschabrechnungen nur ein relativ geringer Anteil am Gesamtschaden

zugefallen wäre.
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Best3tigung gern. § 42 Abs. 3 des Bundesmante/verlragsiArzte, § 35 Abs. 3 Arzt­
/Ersatzkassen vertrag und der Anlage 6 zu diesen Vertragen (DatentrSgeraus­
tausch §4 Abs. 3)

Ich bestatige, dass durch entsprechende organisatorische und technische
Maßnahmen eine Erfassung jeder einzelnen Leistung zur Abrechnung erst
nach deren vollstandiger Erbringung erfolgt ist und dass ausschließlich dia
genehmigte Software version Anwendung gefunden hat.

[...r

Die Quartalsabrechnungen der Quartale 2/2000 bis 2/2004, mit denen der An­

geklagte seine vertragsärztlichen Leistungen nach dem EBM abrechnete, wur­

den jeweils durch den Angeklagten unterschrieben und anschließend an die

Kassenärztliche Vereinigung Saarland weitergeleitet.

Da der Angeklagte seine Praxis ab dem 01.07.2004 zusammen mit seinem

Bruder_P"als Gemeinschaftspraxis weiterführte, weisen die bei der

Kassenärztlichen Vereinigung Saarland eingereichten "Sammelerklärungen" für

das 3. und 4. Quartal 2004 sowie für das 1. Quartal 2005 jeweils den Stempel

der Gemeinschaftspraxis aus und tragen neben der Unterschrift. des Angeklag­

ten auch die Unterschrift seines Bruders _P".
Die Übermittlung der im Einzelnen abgerechneten GebOhrenziffern an die Kas­

senärztliche Vereinigung Saarland erfolgte jeweils auf einem der Quartalserklä­

rung beigefOgten Datenträger. Denn das von dem Angeklagten verwendete Ab­

rechnungsprogramm "DOe EXPERT COMFORT" wurde neben der Dokumen­

tation der "Krankengeschichte" auch für die im Rahmen der Quartalsabrech­

nung in Ansatz gebrachten Gebührenziffern genutzt, indem die GebOhrenziffern

direkt in das elektronisch Krankenblatt eingetragen werden konnten. Mithilfe

des Abrechnungsprogramms erstellte der Angeklagte am Ende eines Quartals

einen Datenträger, welcher der Quartalserklärung beigefügt und auf dem alle in

dem jeweiligen Quartal abgerechneten Gebührenziffern gespeichert waren.
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b) Prüfung der Honorarabreehnungen rSammelerklärungen") durch die

Kassenärztliehe Vereinigung Saarland

Nach Eingang der Quartalsabrechnungen ertolgten bei der Kassenärztlichen

Vereinigung Saarland zunächst die im SGB V vorgesehenen PlausibilitätsprO­

fungen. Nach deren Durchführung wurde das dem Angeklagten zustehende

Honorar durch die zuständige Abteilung der Kassenärztlichen Vereinigung

Saarland berechnet und die Abrechnung anschließend dem jeweiligen Vorsit­

zenden der Kassenärztlichen Vereinigung vorgelegt. der sodann die Entschei­

dung Ober die Festsetzung und Auszahlung des errechneten Honorars traf und

die Anweisung zur Auszahlung erteilte. Vorsitzende der Kassenärztlichen Ver­

einigung Saarland waren im Tatzeitraum die Zeugen Dr. L" (vom

01.01.1992 bis zum 31.12.2000), Dr. F_ (vom 01.01.2001 bis zum

31.12.2004) und Dr. H_ (ab dem 01.01.2005). Die Vorstandsvorsitzen­

den der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland, die die Abrechnungen ange­

sichts der Vielzahl der Vertragsärzte und der in Ansatz gebrachten Gebühren­

ziffern zwar nicht selbst im Einzelnen nachprüfen konnten, gingen bei ihrer Ent­

scheidung über die Festsetzung und Auszahlung des errechneten Honorars

aufgrund der zuvor durchgeführten Plausibilitätsprüfungen jedoch jeweils davon

aus, dass mit den Abrechnungen des Angeklagten nalles in Ordnung" sei und

die abgerechneten GebOhrenziffern ordnungsgemäß erbracht und abrech­

nungsfähig waren.

c) Festsetzung und Auszahlung des Honorars durch die KassenärztJi­

ehe Vereinigung Saarland

Die an den Angeklagten gerichteten Honorarbescheide für die einzelnen Quar­

tale wurden an den nachfolgend aufgeführten Daten erlassen. Die Auszahlung

erfolgte dabei jeweils entweder noch am gleichen Tage oder wenige Tage spä­

ter. Der entsprechende Geldbetrag wurde dabei auf das Abrechnungskonto des

Angeklagten bzgl. ab dem 3. Quartal 2004 auf das Abrechnungskonto der Ge-





45

Durch die bei den 100 gesetzlich Versicherten vorgenommenen vorsätzlichen

Falschabrechnungen verursachte der Angeklagte in den Quartalen 212000bis

1/2005 einen Gesamtschaden in Höhe von 18.365,51 E, der sich wie folgt auf

die einzelnen Quartale verteilt:

2/200029,68€
312000

72,65€
412000

104,59 €

1/2001

194,91 €
2/2001

323,73 €

(

I3/2001 490,31 €
4/2001

703,99 €
1/2002

535,13 €
2/2002

628,23€
312002

936,71 €
4/2002

1.18215 €

112003

1.409,38 €
2/2003

1.398,42 €
3/2003

1.291,01 €

4/2003
1.683,90 €

1/2004

1.49207 €
2/2004

1.461,65 €
3/2004

957,09 €

4/2004
1.837,35 €

1/2005
1.632,56 €

(

e) Der hochgerechnete Schaden

Aufgrund der bei den 100 gesetzlich Versicherten in den einzelnen Quartalen

(konkret) festgestellten vorsätzlichen Falschabrechnungen ergibt sich auf der

Grundlage einer mathematisch-statistischen Hochrechnung, die unter Berück­

sichtigung der (rechtlichen) Vorgaben des Bundesgerichtshofs in der Entschei­

dung BGHSt 36, 320 durch den Sachverständigen Prof. Dr. F_ erfolgt ist,

ein durch den Angeklagten in den Quartalen 2/2000 bis 2/2004 verursachter

(hochgerechneter) Gesamtschaden in von 394.496,80 €, wobei es sich um ei-
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nen Mindestschaden handelt, der ein statistisches Sicherheitsniveau von 99,5

% erreicht.

Da der Angeklagte ab dem 01.07.2004, mithin ab dem 3. Quartal 2004, zu­

sammen mit seinem Bruder eine Gemeinschaftspraxis führte und eine Tren­

nung zwischen den von ihm einerseits und seinem Bruder andererseits behan­

delten Patienten und abgerechneten Gebührenziffern nicht möglich war, erfasst

die mathematisch-statistische Hochrechnung lediglich die Quartale 2/2000 bis

2/2004.

Im Quartal 3/2004 konnte nur für die Gebührenziffern 202, 203 und 204 ein

"Garantieschaden" mit einem Sicherheitsniveau von 99,5 % errechnet werden.

Die separate Hochrechnung fOr die GebOhrenziffern 202 bis 204 beruht darauf,

dass der Bruder des Angeklagten, der Zeuge _ P", gegenüber der

Kassenärztlichen Vereinigung in diesem Quartal zwar zusammen mit dem An­

geklagten eine Gemeinschaftspraxis führte, aber bezüglich der Gebührenziffern

202 bis 204, die den "Substitutionsbereich" betreffen, (noch) nicht abrech­

nungsbefugt war, da der Bruder des Angeklagten die erforderliche Genehmi­

gung zur Durchführung der substitutionsgestützen Behandlung, die zu Abrech­

nung der vorgenannten Gebührenziffern berechtigt, von der Kassenärztlichen

Vereinigung Saarland erst sm 06.10.2004 erteilt bekam. Im 3. Quartal 2004 war

daher allein der Angeklagte zur Abrechnung der Gebührenziffern 202, 203 und

204 berechtigt, so dass insoweit trotz der Gemeinschaftspraxis eine eindeutige

Zurechnung möglich war.

Bezüglich der Einzelheiten der Schadenshochrechnung wird auf die Feststel­

lungsgrundlagen verwiesen (vgl. unten 11I.4. g).

Im Einzelnen ergeben sich nach der Schadenshochrechnung folgende Quar­

talsschäden:
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2120001.667.23 €

312000

1.791,36€

4/2000

3.289,34€

1/2001

5.493,15 €

2/2001

10.766,18€

3/2001

13.76268 €

4/2001

17.809,87 €

1/2002

20.584.09€

2/2002

20.360,88 €

3/2002

25.534.38€

4/2002

29.028,92€

1/2003

32.228,68€

"
I2/2003 36.820,O8€

(
I3/2003 38.589,67 €

412003

40.712,52 €

1/2004

40.712,51 E

2/2004

42.268,53 €

3/2004

I
13.076.73 €

(nur GebDhrenziffem202 bis 204

Hinsichtlich der Quartale 412004 und 1/2005 konnten daher lediglich die sich

aufgrund der konkreten Schadensberechnung der Sachverständigen S.er­

gebenden Beträge als Betrugsschaden zugrunde gelegt werden (bezüglich

4/2004: 1.837,35 €: bezüglich 1/2005: 1.632,56 €). Demnach ergibt sich insge­

samt ein von dem Angeklagten im Tatzeitraum (2/2000 bis 1/2005) durch vor~

sätzliche Falschabrechnungen verursachter Gesamtschaden von 397.966,71 €

(394.496,80 € [hochgerechneter Schaden 2/2000 bis 312004] + 1.837,35 €

[konkreter Schaden 4/2004] + 1.632,56 € [konkreter Schaden 1/2005]).

f) Die einzelnen - patientenbezogenen - vorsätzlichen Falschabrech­

nungen in den Quartalen 2/2000 bis 1/2005

Im Tatzeitraum rechnete der Angeklagte bei insgesamt 80 gesetzlich Versicher­

ten vertragsärztliche Leistungen nach dem EBM vorsätzlich zu Unrecht hat. Le­

diglich bei den nachfolgend aufgeführten 20 gesetzlich Versicherten waren die
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Abrechnungen des Angeklagten im Ergebnis aus strafrechtlicher Sicht nicht zu

beanstanden. Während bei einigen gesetzlich Versicherten bereits im Ermitt­

lungsverfahren keine vorsätzlichen Falschabrechnungen festgestellt worden

waren, hat die Kammer nach Vernehmung der Zeugen bei einigen (wenigen)

Zeugen die in der Anklageschrift beanstandeten Gebührenziffern zugunsten

des Angeklagten unbeanstandet gelassen, wenn die abgerechnete Leistung

nicht auszuschließen war und sich Zeugen nicht mehr konkret an die Vorgänge

erinnern konnten. Schließlich wurden vorsätzliche Falschabrechnungen einzel­

ner Gebührenziffern auch gemäß § 154 a Abs. 2 StPO als lJabtrennbareTeile

der Taf' von der Schadensberechnung aus verfahrensökonomischen Gründen

ausgenommen, zumal der Anteil der jeweiligen Falschabrechnungen an dem

verursachten Gesamtschaden vergleichsweise gering war.

Die GebOhrenabrechnungen, die aus strafrechtlicher Sicht im Ergebnis nicht

beanstandet bzw. nicht in die Schadensberechnung einbezogen worden sind,

betreffen folgende gesetzlich Versicherte:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Bei den nachfolgend aufgeführten 80 gesetzlich Versicherten waren demge­

genüber vorsätzliche Falschabrechnungen von teilweise erheblichem Umfang
festzustellen_
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Die Umstände und Hintergründe der vorsätzlichen Falschabrechnungen bei 80

gesetzlich Versicherten ergeben sich aus den nachfolgenden EinzeIfeststellun­

gen, die - patientenbezogen - die jeweiligen vorsätzlichen Falschabrechnun­

gen für die einzelnen Gebührenziffern und Daten darstellen.

(1) bis (8) "Luftbehandlungen"der acht Patienten_A.t _A._,_A_,_A_,_A_t_A-_I_und A_
Bei den gesetzlich Versicherten _AI •. _ A_, _ A.
_, _A., _und _A_sowie_ und"

_ A_ rechnete der Angeklagte im Tatzeitraum zahlreiche Ge-

bührenziffern des EBM bewusst zu Unrecht ab, obwohl er die ärztlichen

Leistungen sämtlich nicht erbracht hatte. Es handelt sich somit bei allen

abgerechneten Gebührenziffern um so genannte "Luftbehandlungen". So­

fern der Angeklagte in diesen Fällen nicht nur die abzurechnenden Leis­

tungsziffern in das elektronische Krankenblatt eintrug, finden sich als ver­

meintliche Erkrankungen ganz überwiegend die Diagnosen "Akute Infekti­

on der oberen Atemwege (J06.9, G)", gelegentlich auch die Diagnose

"Infekt der Atemwege (J98.8, GY'die von dem Angeklagten auch bei ande­

ren gesetzlich Versicherten lediglich als "Scheindiagnosen" eingetragen

worden sind, um die vorgenommenen Falschabrechnungen zu verschlei­

ern. Zudem verteilte der Angeklagte die vorsätzlich falsch abgerechneten

Gebührenziffern bewusst auf mehrere Quartale.

Bei den "Scheinpatienten"_und _A_finden sich in

den Krankenblättern zudem mehrere "Fantasieanamnesen" , vermeintlich

ausgestellte Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, obwohl es

sich auch insoweit sämtlich um "Luftbehandlungen" handelt. So soll die

"Patientin" _ A_ nach dem Eintrag im Krankenblatt bei­

spielsweise am 07.11.2002 wegen einer "Akuten Infektion der oberen A­

temwege" arbeitsunfähig gewesen sein. Am 05.03.2003 findet sich neben

der abgerechneten Leistungsziffer 1 (Ordinationsgebühr) die (Ver-
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dachts)Diagnose "Nasenpolyp. nicht näher bezeichnet (J 33.9, V) und als

"Anamnese" die Eintragung "die Arme ist leider durch das erste Jura­

Examen gefallen".

Bei dem "Scheinpatienten" _ A_ finden sich darüber hinaus

Fantasiediagnosen wie "Rheuma" I "Ekzeme", "Durchblutungsstörungen"

und sogar eine "Depression". Der Angeklagte stellte auf den gesetzlich

Versicherten _A'_ auch zahlreiche Rezepte aus, obwohl der

gesetzlich Versicherte die entsprechenden Arzneimittel nie erhalten hat,

so etwa "Licht Kristallus Ampullen", "Triam Creme" und "Viagra". Wegen

der am 05.07.2003 angeblich diagnostizierten "Depressiven Entwicklung"

soll der gesetzlich Versicherte_A_sogar vom 05.07. bis zum

20.07.2003 arbeitsunfähig erkrankt gewesen sein. Ohne ärztliche Indikati­

on rechnete der Angeklagte bei dem Patienten _A_- wie bei

vielen anderen gesetzlich Versicherten auch - wahllos Leistungen aus

dem psychosomatischen Bereich (Gebührenziffern 850 [Differenzialdia­

gnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände] und 851 [ver­

bale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen]) bewusst

zu Unrecht ab.

Auch bei den gesetzlich Versicherten _ und _A_rech­

nete der Angeklagte an zahlreichen Tagen wahllos GebOhrenziffern des

EBM zu Unrecht ab, obwohl Behandlungen nicht stattfanden und es sich

daher um reine "Luftziffern" handelt.

(9) bis (12) "Luftbehandlungen" der vier "Scheinpatienten" _ All.,_A_,_A,_und_B_
Bei den gesetzlich Versicherten _A., _ A_, A_
IIA_und _B_rechnete der Angeklagte Gebühren­

ziffern des EBM vorsätzlich falsch ab, obwohl die vorgenannten Zeugen

von dem Angeklagten nicht behandelt worden sind, sondern die Praxis

des Angeklagten noch nie betreten haben. Auch insoweit handelt es sich

daher um die vorsätzlich falsche Abrechnung von "Luftziffern".
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Bei den vorgenannten gesetzlich Versicherten handelt es sich um Patien­

ten des Orthopäden Dr. R_, die dessen Praxis aufgesucht und aus

diesem Anlass ihre Versichertenkarten haben einlesen lassen. Um die

vorsätzlichen Falschabrechnungen durchführen zu können, erhielt der An­

geklagte die Patientendaten von dem Orthopäden Dr. R_. der im Tat­

zeitraum in demselben Gebäude, in dem auch der Angeklagte seine Arzt­

praxis unterhielt, eine Praxis hatte.

(13) bis (19) Falschabrechnungen bei den "Substitutionspatienten _A_, _und _ AI.,_AI_, _ A",_B_und_S_
Der Angeklagte hatte im Tatzeitraum die Genehmigung der Kassenärztli­

chen Vereinigung Saarland zur Durchführung und Abrechnung der Substi­

tutionsbehandlung. Sei Patienten, die drogenabhängig waren und seine

Praxis als "Substitutionspatienten" aufsuchten, rechnete der Angeklagte in

zahlreichen Fällen die Gebührenziffern (202 [Substitutionsbehandlung mit

Methadon], 203 [Zuschlag zur Leistung nach Nr. 202 für die Durchführung

an Samstagen, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, am 24. und 31.

Dezember] und 204 [Zuschlag zur Leistung nach Nr. 202 für das therapeu­

tische Gespräch, Dauer mindestens 10 Minuten]) bewusst zu Unrecht ab,

obwohl er die jeweiligen Patienten zuvor nicht zu Gesicht bekam, so dass

es an dem von der Leistungslegende vorausgesetzten persönlichen Arzt­

Patienten-Kontakt fehlte. Vielmehr delegierte der Angeklagte die Substitu­

tionsbehandlung unzulässigerweise an sein Praxispersonal, das jeweils

während der Woche (3 x täglich) sowie an den Wochenenden die Substi­

tutionsbehandlung in eigener Verantwortung übernahm und den Substitu­

tionspatienten das Substitut verabreichte. Hierzu beauftragte der Ange­

klagte entweder den Zeugen K_ bzw. in einigen Fällen auch den

Zeugen _ G _ damit, die nSubstitutionspatienten" zu betreuen und

als "Vergabeleiter" zu fungieren. Seide Zeugen verfügten jedoch nicht ü­

ber eine medizinische Ausbildung. Während der Zeuge K_von Be-
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ruf Rettungssanitäter ist, hat der Zeuge G" der mittlerweile Abgeord­

neter der im saarländischen Landtag ist, den Beruf des Kfz­

Mechanikers erlernt. Die Substitutionsvergabe fand dabei in der Weise

statt, dass die Medikamente den Substitutionspatienten durch die ZeugenK_ und G_ bzw. durch die Arzthelferinnen ausgegeben wurden

und die Substitutionspatienten anschließend die Praxis verließen, ohne

den Angeklagten gesehen oder gesprochen zu haben.

Der Angeklagte war währenddessen entweder überhaupt nicht in der Pra­

xis oder hielt sich - wenn er in der Praxis war - in einem anderen Raum

auf. Er schaute allenfalls gelegentlich bei der Substitutionsvergabe vorbei,

ohne sich aber von dem Gesundheitszustand der Patienten ein eigenes

Bild zu machen oder einen persönlichen Kontakt zu den Substitutionspati­

enten herzustellen. Lediglich in Einzelfällen, wenn es um die Neuaufnah­

me von Substitutionspatienten ging, gesundheitliche Beschwerden auftra­

ten oder konkrete Probleme bei der Substitutionsvergabe auftauchten, be­

kam der Angeklagte sie persönlich zu Gesicht. In diesen (wenigen) Fällen

wurden die abgerechneten Leistungen von der Kammer nicht beanstan­

det; anders dagegen in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle, in denen

der Angeklagte die Patienten nicht zu Gesicht bekam, aber gleichwohl die

Gebürenziffern (202 bis 204) des EBM abrechnete. Soweit der Bruder des

Angeklagten, der Zeuge _ P", die Überwachung der Substituti­

onsbehandlung übernahm, war er hierzu bis einschließlich zum 3. Quartal

2004 nicht befugt, da er die erforderliche Genehmigung der Kassenärztli­

chen Vereinigung Saarland nicht besaß.

Überdies rechnete der Angeklagte - wie in zahlreichen weiteren Fällen ­

auch bei den Substitutionspatienten wahllos Gebührenziffern, ab, obwohl

die entsprechenden Leistungen nicht erbracht worden waren ("Luftziffern")

bzw. in Einzelfällen die von der Leistungslegende geforderte Dokumenta­

tionsleistung nicht erfolgt war und die Gebührenziffer somit - wie der An­

geklagte wusste - nicht vollständig erbracht und daher auch nicht abrech­

nungsfähig war.
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Die vorsätzlichen Falschabrechnungen betreffen dabei folgende Leistun­

gen und Gebührenziffern:

• Gebührenziffer 850 (Differenzialdiagnostische Klärung psychosomatischer

Krankheitszustände )

• GebOhrenziffer 851 (Verbale Intervention bei psychosomatischen Krank­

heitszuständen)

• Gebührenziffern, die jeweils (längere) therapeutische Gespräche bzw. Arzt­

Patienten-Kontakte voraussetzen (GebOhrenziffern 1 [OrdinationsgebOhr], 2

[KonsultationsgebOhr], 10 [Therapeutisches hausärztliches Gespräch von

mindestens 10 Minuten Dauer], 11 [Diagnostik und/oder Behandlung einer

psychischen Destabilisierung oder psychischen Krankheit, Dauer mind. 10

Minuten], 17 [Intensive ärztliche Beratung und Erörterung zu den therapeuti­

schen, familiären, sozialen und beruflichen Auswirkungen und deren Bewäl­

tigung bei nachhaltig lebensverändemder oder lebensbedrohender Krank­

heit, Dauer mind. 10 Minuten], 18 [Zuschlag zu den Leistungen nach den

Nm. 10, 11 und 17 bei einer Gesprächsdauer von mindestens 30 Minuten])

• Sonstige Leistungen (Atemalkoholtest [Gebührenziffer 3869], Drogensuch­

tests unter Verwendung eines vorgefertigten Reagenzträgers [Gebührenzif­

fern 3860, 3862, 3865, 3866, 3867], Ganzkörperuntersuchungen [Gebühren­

ziffer 60], Klinisch-neurologische Basisdiagnostik [Gebührenziffer 801])

Bei dem Zeugen A_rechnete der Angeklagte am 06.05.2002 anläss­

lich einer Behandlung des Zeugen die Gebührenziffer 60 (Ganzkörpersta­

tus) ab, ohne die nach der Leistungslegende des EBM erforderliche Do­

kumentation der entsprechenden Befunde vorzunehmen, so dass die Leis­

tung - wie der Angeklagte wusste - nicht abrechnungsfähig war. Zudem

rechnete der Angeklagte in der Folge sowohl am 18.09.2002 als auch am

09.12.2002 jeweils die OrdinationsgebOhr (GebOhrenziffer 1) ab, obwohl

der Zeuge A.zu dieser Zeit bereits nach Köln umgezogen war, um
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dort im Oktober 2002 ein Studium aufzunehmen, so dass es sich um blo­

ße "Luftziffern" handelt.

Bei dem Patienten A_ rechnete der Angeklagte am 25.09.2003

anlässlich einer Behandlung des Zeugen die Gebührenziffer 850 (Diffe­

renzialdiagnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände) ab,

ohne den nach der Leistungslegende des EBM erforderlichen schriftlichen

Vermerk Ober die ätiologischen Zusammenhänge zu dokumentieren, so

dass die Leistung - wie der Angeklagte wusste - als vertragsärztliche

Leistung nicht vollständig erbracht und damit nicht abrechnungsfähig war.

Bei der Zeugin A.-A. rechnete der Angeklagte am 15.02.2002 an­

lässlich einer Behandlung der Zeugin die Gebührenziffer 60 (Ganzkörper­

status) ab, obwohl die entsprechende ärztliche Leistung nicht erbracht

worden war. Zudem fehlte die nach der Leistungslegende des EBM erfor­

derliche Dokumentation der entsprechenden Befunde im Krankenblatt, so

dass - wie der Angeklagte wusste - die Leistung nicht vollständig erbracht

und damit auch deswegen nicht abrechnungsfähig war.

Am 18.02.2002 rechnete der Angeklagte zudem die Gebührenziffern 2, 10

und 801 vorsätzlich falsch ab. Auch diesbezüglich handelt es sich um Ab­

rechnungen, denen keine ärztliche Behandlung zugrunde lag, so dass es

sich um "Luftbehandlungen" handelt.
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(23)_A_

Wie bei zahlreichen anderen Patienten, rechnete der Angeklagte auch bei

dem Zeugen _ A_ bewusst zu Unrecht Gebührenziffern

aus dem psychosomatischen Bereich ab, ohne dass eine entsprechende

Behandlung angezeigt gewesen oder durchgeführt worden wäre. Vielmehr

rechnete der Angeklagte auch hier die entsprechenden Gebührenziffern

850 (am 01.09.2003) bzw. 851 (am 08.09.2003) wahllos gegenüber der

Kassenärztlichen Vereinigung Saarland ab. Bezüglich der Gebührenziffer

850 fehlt es zudem an dem von der Leistungslegende geforderten schrift­

lichen Vermerk über die ätiologischen Zusammenhänge, so dass die Ge­

bührenziffer - wie der Angeklagte wusste - auch aus diesem Grunde nicht

vollständig erbracht und damit nicht abrechnungsfähig war.

(24)_A_

Bei dem Zeugen _ A_rechnete der Angeklagte am 21.02.2003

die Gebührenziffer 2 (Konsultationsgebühr), am 06.01.2005 die Gebüh­

renziffer 850 (differenzialdiagnostische Klärung psychosomatischer

Krankheitszustände) und am 18.01.2005 die Gebührenziffer 851 (verbale

Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen bewusst zu Un­

recht ab, obwohl am 21.02.2003 ein Arzt-Patienten-Kontakt nicht stattge­

funden hatte und die Leistungen auch im Übrigen (am 06.01. und

18.01.2005) nicht erbracht worden sind, so dass es sich um "Luftziffernll

handelt.

Bei dem _ A_, dem am geborenen Sohn des Zeu­

gen _ A_, rechnete der Angeklagte am 11.02.2003 bewusst zu

Unrecht die Gebührenziffer 1 (Ordinationsgebühr) ab, obwohl der_
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A_nie in der Praxis des Angeklagten war und von dem Angeklagten

auch nicht behandelt worden ist, so dass es sich um eine "Luftziffer" han­

delt. An die Patientendaten des_A_gelangte der Angeklagte,

nachdem der Zeuge _ A_dem Angeklagten versehentlich statt

seiner Versicherungskarte die Versicherungskarte seines Sohnes ausge­

händigt hatte, dies aber erst später bemerkte.

Der Angeklagte rechnete bei der Zeugin _ All am 02.02.2001 die

Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) bewusst zu Unrecht ab, obwohl er

bei der Zeugin keine entsprechende Ganzkörperuntersuchung durchge­

führt hatte und darOber hinaus auch die von der Leistungslegende gefor­

derte Befunddokumentation nicht vornahm.

Bei dem Zeugen" A" rechnete der Angeklagte am 08.01.2003 die

Ordinationsgebühr (Gebührenziffer 1) ab, obwohl der Zeuge an diesem

Tag in der Praxis des Angestellten lediglich an der Anmeldung eine Be­

scheinigung über einen Arztbesuch in Empfang nahm, ohne den Ange­

klagten, der sich zu diesem Zeitpunkt zudem nicht in der Praxis befand,

persönlich gesehen oder gesprochen zu haben, so dass der von der Leis­

tungslegende geforderte persönliche Arzt-Patienten-Kontakt nicht gege­

ben war. Es handelt sich daher um eine "Luftziffe('.

(28)_AII

Bei dem Zeugen _ AI rechnete der Angeklagte am 23.06.2003,

30.03.2004 und 01.07.2004 jeweils Gebührenziffern ab, obwohl keinerlei
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ärztliche Behandlungen oder Kontakte zu dem Zeugen stattgefunden hat­

ten, so dass es sich um "Luftziffern" handelt.

Bei dem Zeugen _ All rechnete der Angeklagte am 28.04.und am

14.07.2003 jeweils die GebOhrenziffer 850 (differenzialdiagnostische Klä­

rung psychosomatischer Krankheitszustände) bewusst zu Unrecht ab, da

zum einen - wie der Angeklagte wusste - der von der Leistungslegende

geforderte schriftliche Vermerk über die ätiologischen Zusammenhänge

nicht dokumentiert wurde und zum anderen auch die der Gebührenziffer

zugrunde liegende ärztliche Leistung nicht erbracht worden war, so dass

es sich auch in diesem Fall um "Luftziffern" handelt.

(30)_A_

Bei dem Zeugen _A" der zum damaligen Zeitpunkt als Fußballer

einen Amateurvertrag beim 1. Fe Saarbrücken hatte und sich wegen einer

Knieverletzung in die Praxis des Angeklagten begeben hatte, rechnete der

Angeklagte am 13.06.2002 die Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) vor­

sätzlich zu Unrecht ab, obwohl eine Ganzkörperuntersuchung weder ent­

sprechend der Leistungslegende dokumentiert noch tatsächlich durchge­

führt worden war.

Bei dem Zeugen _A•. der frOher _ A.hieß und die Pra­

xis des Angeklagten im Zusammenhang mit einer Geschlechtsumwand­

lung aufsuchte, rechnete der Angeklagte an zahlreichen Tagen die Ge­

bührenziffern 2 (Konsultationsgebühr) und 10 (therapeutisches hausärztli-
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ches Gespräch von mindestens 10 Minuten) bewusst zu Unrecht ab, ob­

wohl der Angeklagte den Zeugen an diesen Tagen nicht gesehen hatte, so

dass der ertorderliche Arzt-Patienten-Kontakt nicht vorlag. Vielmehr erhielt

der Zeuge an diesen Tagen lediglich Testosteronspritzen von dem nicht­

ärztlichen Praxispersonal des Angeklagten. Am 29.11.2004 wurde ledig­

lich ein Laborbefund zur Krankenakte des Zeugen genommen; am

22.07.2004 rechnete der Angeklagte zudem die Gebührenziffer 851 (ver­

bale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen) bewusst

zu Unrecht ab, obwohl die Leistung nicht erbracht worden war.

Bei dem Zeugen _Al, dem Sohn des Zeugen _AI rech­

nete der Angeklagte an mehreren Tagen ab dem 15.11.2000 Gebührenzif­

fern bewusst zu Unrecht ab, obwohl an diesen Tagen keinerlei Kontakte

oder Gespräche zwischen dem Angeklagten und dem Zeugen, der zuvor

lediglich ein Mal am 08.11.2000 von dem Angeklagten behandelt worden

war, stattgefunden hatten. Es handelt sich daher sämtlich um "Luftziffern".

Gleiches gilt für die am 08.11.2000 abgerechnete Gebührenziffer 60

(Ganzkörperstatus), da die Leistung auch hier durch den Angeklagten

nicht erbracht worden ist.

Bei dem Zeugen _ A. rechnete der Angeklagte ab dem

06.05.2000 zahlreiche Gebührenziffern bewusst zu Unrecht ab, obwohl

die zugrunde liegenden Leistungen durch den Angeklagten entweder o­

berhaupt nicht erbracht worden sind oder - soweit es die Gebührenziffer

60 (Ganzkörperstatus) betrifft - zumindest die von der Leistungslegende

geforderte Befunddokumentation fehlte, so dass - wie der Angeklagte
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wusste - die Leistung nicht vollständig erbracht und damit nicht abrech­

nungsfähig war.

(34)_A_

Bei dem Zeugen _ A" rechnete der Angeklagte die GebOhrenzif­

fer 60 (Ganzkörperstatus) vorsätzlich falsch ab, da die von der Leistungs­

legende geforderte Befunddokumentation - wie er wusste - nicht vorlag.

Bei dem Zeugen_A_ rechnete der Angeklagte am 28.11.2002

die GebOhrenziffer 18 (Zuschlag zu den Leistungen nach den Nm. 10, 11

und 17 bei einer Gesprächsdauer von mehr als 30 Minuten) und am

16.12.2002 die GebOhrenziffer2 (KonsultationsgebOhr) vorsätzlich falsch

ab, obwohl im ersten Fall die nach der Leistungslegende geforderte Ge­

sprächsdauer von 30 Minuten für den Zuschlag zur Gebührenziffern 11

nicht erreicht wurde und im zweiten Fall eine Behandlung überhaupt nicht

stattfand, so dass es sich um eine "Luftbehandlung" handelte.

Bei dem _ A.,bei dem es sich zu den Tatzeitpunkten um ein Klein­

kind handelte, rechnete der ~ngeklagte an zwei Tagen die Ordinationsge­

bühr (Gebührenziffer 1) sowie an einem weiteren Tag zusätzlich die Ge­

bührenziffer 10 (therapeutisches hausärztliches Gespräch von mindestens

10 Minuten) bewusst zu Unrecht ab, obwohl die Mutter des _A.,
die Zeugin _ F" geschiedene A., lediglich ein Mal in der Praxis

des Angeklagten war, ohne aber ihren Sohn bei diesem Besuch dabei ge­

habt zu haben. Auf Wunsch der Zeugin F~ wurde ihr eine "Mykundex-
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Salbe" verschrieben, wobei sie das Rezept nach Einlesen der Kranken­

versicherungskarte an der Anmeldung von einer Arzthelferin ausgehändigt

bekam, ohne den Angeklagten zuvor gesehen oder mit diesem gespro­

chen zu haben. Weitere Besuche in der Praxis fanden in der Folge nicht

statt. Gleichwohl rechnete der Angeklagte am 24.02.2004 GebOhrenziffern

("Luftziffern") bewusst zu Unrecht ab.

(37)_A_

Bei der Zeugin _ A. rechnete der Angeklagte am 06.07.2003

(einem Sonntag) und am 11.10.2003 (einem Samstag) bewusst zu Un­

recht jeweils die Gebührenziffer 1 (Ordinationsgebühr) ab, obwohl die

Zeugin an diesen Tagen lediglich für ihren drogenabhängigen Sohn, den

Zeugen _ A., das "Subutex" in der Praxis des Angeklagten ab­

holte, ohne von dem Angeklagten behandelt worden zu sein, so dass es

sich um IlLuftziffern" handelt.

(38)_A_

Bei dem Zeugen _ A_ rechnete der Angeklagte an mehreren Ta­

gen die GebOhrenziffern 1 (OrdinationsgebOhr) und 2 (Konsultationsge­

bühr) jeweils bewusst zu Unrecht ab, obwohl sich der Zeuge A" an

diesen Tagen nicht in der Praxis des Angeklagten befand, so dass es sich

um "Luftziffern" handelt. An die Krankenversicherungskarte des Zeugen

A_ gelangte der Angeklagte Ober den Zeugen _ 0., ge­

nannt "e.", dem der Zeuge A_ seine Krankenversicherungskarte

zuvor ausgehändigt hatte. Hintergrund war, dass sich der Zeuge A.,
der sich zu diesem Zeitpunkt in der Kneipe des Zeugen O. befand,

und einen "über den Durst" getrunken hatte, keine Lust hatte arbeiten zu

gehen. Der "C"" machte ihm daher den Vorschlag, seine Krankenver­

sicherungskarte mitzunehmen, da er einen Arzt kenne, der ihm eine (un-
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berechtigte) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen könne. Der Zeu·

ge A"übergab daher dem "e.'· seine Krankenversicherungskarte

und erhielt diese ein paar Tage später zusammen mit der (unberechtigten)

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zurück.

(39)_A_

Bei dem Zeugen _ A_ rechnete der Angeklagte am 02.10.2001

die Gebührenziffer 850 (differenzialdiagnostische Klärung psychosomati­

scher Krankheitszustände) bewusst zu Unrecht ab, obwohl er dem Zeu­

gen, der in das "Substitutionsprogramm" des Angeklagten aufgenommen

werden wollte, lediglich apodiktisch mitteilte, dass sein Programm bereits

"voll" sei und er ihn daher nicht aufnehmen könne.

Bei dem Zeugen_A_rechnete der Angeklagte am 10.12.2001

die Gebührenziffern 2 (Konsultationsgebühr) und 10 (therapeutisches

hausärztliches Gespräch mit einer Dauer von mindestens 10 Minuten)

bewusst zu Unrecht ab, obwohl der Zeuge die Praxis des Angeklagten an

diesem Tag lediglich aufsuchte, um sich eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei­

nigung verlängern zu lassen und diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

an der Anmeldung von einer Arzthelferin erhielt, ohne den Angeklagten

gesehen oder mit diesem gesprochen zu haben.

Bei den Zeuginnen AIund A" rechnete der Angeklagte jeweils die

Gebührenziffern 1 (Ordinantionsgebühr) und 2 (Konsultationsgebühr) be­

wusst zu Unrecht ab, obwohl die Zeuginnen die Praxis des Angeklagten
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lediglich einmal aufgesucht hatten, um sich die "Pille" verschreiben zu las­

sen und das Rezept jeweils an der Anmeldung von einer Arzthelferin aus­

gehändigt erhielten, ohne den Angeklagten gesehen oder mit diesem ge­

sprochen zu haben. Die Zeugin Alwar darüber hinaus weder am 08.07.

noch am 26.09.2003 nicht in der Praxis des Angeklagten, so dass auch

die an diesen Tagen abgerechneten Gebührenziffern vorsätzliche Falsch­

abrechnungen darstellen.

(43)_A_

Bei der Zeugin _ A_ rechnete der Angeklagte am

10.12.2002 die GebOhrenziffer 60 (Ganzkörperstatus) bewusst zu Unrecht

ab, obwohl die Leistung nicht erbracht worden war (I'Luftziffer").

Bezüglich der Zeugin _ A_ rechnete der Angeklagte am

03.10.2001 die Gebührenziffer 2 (Konsultationsgebühr) und am

19.03.2002 die Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) bewusst zu Unrecht

ab, obwohl die Zeugin an diesen Tagen nicht in der Praxis des Angeklag­

ten war und auch keine Behandlung oder Befundbesprechung erfolgte, so

dass es sich um "luftziffern" handelt.

(45).A_
Bei dem am_1978 geborenen_A_rechnete der Angeklag­

te am 08.08.2002 die GebOhrenziffer 850 (differenzialdiagnostische Klä­

rung psychosomatischer Krankheitszustände) sowie an zahlreichen weite­

ren Tagen die Gebührenziffer 851 (verbale Intervention bei psychosomati­

schen Krankheitszuständen) willkürlich und bewusst zu Unrecht ab, ob-
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wohl die ärztlichen Leistungen nicht erbracht worden waren. Zudem rech­

nete der Angeklagte am 28.09.2002 die GebOhrenziffer 2 (Konsultations­

gebühr) sowie am 01.02.2003 die Gebührenziffer 10 (therapeutisches

hausärztliches Gespräch von mindestens 10 Minuten) bewusst zu Unrecht

ab, obwohl der erforderliche Arzt-Patienten-Kontakt nicht stattgefunden

hatte, so dass es sich vollständig um "Luftziffern" handelt.

Bei dem Zeugen A_ rechnete der Angeklagte am 24.09.2001,

04.10.2001 und 20.08.2002 GebOhrenziffern bewusst zu Unrecht ab, ob­

wohl der Zeuge an diesen Tagen weder in der Praxis des Angeklagten

war und auch sonst keinerlei ärztliche Kontakte zu dem Angeklagten statt­

fanden, so dass es sich um "Luftziffern" handelt.

(

(47)

Bei dem Zeugen _ A_ rechnete der Angeklagte - wie bei

dem Zeugen _ A"- die Gebührenziffer 850 (differenzialdiagnos­

tische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände) am 10.03.2003

bewusst zu Unrecht ab, obwohl er dem Zeugen, der in das

"Substitutionsprogramm" des Angeklagten aufgenommen werden wollte,

in einem kurzen Gespräch lediglich mitteilte, dass sein Programm bereits

"voll" sei und er nächsten Monat nochmals kommen solle.

Bei dem Zeugen _ A., der sich zur Vorbereitung auf eine anste­

hende medizinisch-psychologische Untersuchung in die Praxis des Ange­

klagten begab, rechnete der Angeklagte zahlreiche Gebührenziffem des
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einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) als vermeintliche vertragsärzt­

liche Leistungen ab, obwohl sich der Zeuge A •. der seinen Führer­

schein verloren hatte, als "Selbstzahler" und damit als Privatpatient in die

Behandlung des Angeklagten begeben hatte. Dem Angeklagten war dabei

bewusst, dass die Leistungen von dem Zeugen selbst zu zahlen waren

und es sich nicht um "Kassenleistungen" handelte, die gegenüber der

kassenärztlichen Vereinigung Saarland abgerechnet werden durften.

(49)_A_

Die Zeugin _ A_ suchte die Praxis des Angeklagten lediglich

ein einziges Mal auf, da sie fOr eine anstehende Urlaubsreise ein von ihr

ständig eingenommenes Schmerzmittel benötigte. Da das "Budget" ihres

Hausarztes Dr. K_ bereits "verbraucht" war, wurde sie zum Ange­

klagten geschickt. Als sie daraufhin in die Praxis des Angeklagten kam,

war das Rezept mit dem Medikament 'Vioxx" bereits ausgestellt und zur

Abholung vorbereitet. Die Zeugin A_ erhielt daher das Rezept in der

Praxis des Angeklagten an der Anmeldung von einer Arzthelferin ausge­

händigt, ohne den Angeklagten zuvor gesehen oder mit diesem gespro­

chen zu haben. Trotz des fehlenden Arzt-Patienten-Kontaktes am

17.06.2003 rechnete der Angeklagte die GebOhrenziffer 1 (Ordinationsge­

bühr) bewusst zu Unrecht ab. Zudem rechnete der Angeklagte am

21.08.2003 die Gebührenziffern 1 (Ordinationsgebühr) und 10 (therapeu­

tisch-hausärztliches Gespräch von mindestens 10 Minuten Dauer) be­

wusst zu Unrecht ab, obwohl die Zeugin an diesem Tag von dem Ange­

klagten nicht behandelt worden ist, so dass es sich um "Luftziffern" han­

delt.
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(50)_A_

Die Zeugin _ A. begab sich im Jahr 2001 in die Praxis des An­

geklagten, um ihre Blutwerte überprüfen zu lassen und insbesondere eine

Hepatitiserkrankung auszuschließen. Obwohl die Blutabnahme am

02.03.2001 durch eine Arzthelferin durchgeführt wurde und die Zeugin

A_an diesem Tag keinerlei Kontakt zu dem Angeklagten hatte, rech­

nete der Angeklagte am 02.03.2001 bewusst zu Unrecht die Gebührenzif­

fern 1 (Ordinationsgebühr) und 10 (therapeutisches hausärztliches Ge­

spräch von mindestens 10 Minuten Dauer) ab. Nachdem die Blutergebnis­

se vorlagen, begab sich die Zeugin nochmals in die Praxis des Angeklag­

ten zur Besprechung der Ergebnisse. Diesbezüglich fand am 06.03.2001

ein Gespräch mit dem Angeklagten statt, wobei die Zeugin auch Eisentab­

letten erhielt. Obwohl die Zeugin in der Folge die Praxis des Angeklagten

nicht mehr aufsuchte und auch sonst keinerlei Kontakte zu dem Angeklag­

ten mehr hatte, rechnete der Angeklagte am 13.03.2001, 02.04.2001 so­

wie am 31.07.2002 jeweils die Gebührenziffer 2 (Konsultationsgebühr)

vorsätzlich falsch ab.

Bei dem Zeugen Dr. _ A., einem Apotheker, rechnete der Ange­

klagte mehrfach die Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) ab, obwohl

diese Leistung bei dem Zeugen nie erbracht worden war. Am 15.07.2000

rechnete der Angeklagte zudem - ohne dass ein ärztlicher Kontakt zu

dem Zeugen stattgefunden hatte - zusätzlich die Gebührenziffer 10 als

"Luftziffer" vorsätzlich falsch ab.
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Der Zeuge_A_, der den Angeklagten aufgrund seiner Par­

teizugehörigkeit zu den 11_" persönlich kannte, wurde des Öfteren

durch den Angeklagten behandelt. Allerdings rechnete der Angeklagte am

13.04.2001, 30.10.2001, 14.05.2004 und am 30.07.2004 jeweils Gebüh­

renziffern zu Unrecht ab, obwohl ein ärztlicher Kontakt oder eine vertrags­

ärztliche Behandlung bzw. Beratung des Zeugen an diesen Tagen nicht

stattgefunden hatte. so dass es sich um bloße "Luftziffern" handelt. Am

20.04.2004 suchte der Zeuge, der vom 14. bis 28.06.2004 eine Flugreise

gebucht hatte, die Reise aber nicht antreten wollte, den Angeklagten auf

und bat ihn, ihm eine "Gefälligkeitsbescheinigung" auszustellen, damit er

das Geld von der Reiserücktrittsversicherung, der der Zeuge bereits zuvor

mitgeteilt hatte, dass er die Reise nicht antreten könne, zurückerhalten

konnte. Der Angeklagte stellte dem Zeugen daraufhin eine auf den

13.05.2004 datierende "ärztliche Bescheinigung zur Vorlage bei einer Rei­

serOcktrittsversicherung" aus, wobei er dem Zeugen wahrheitswidrig attes­

tierte, so schwerwiegend erkrankt zu sein, dass er auf absehbare Zeit kei­

ne Flugreisen durchfOhren solle. Für den 20.04.2004 rechnete der Ange­

klagte dabei die Gebührenziffern 1 (OrdinationsgebOhr) und 850 (differen­

zialdiagnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände) be­

wusst zu Unrecht ab, obwohl er an diesem Tag von dem Zeugen A _

_ lediglich gebeten worden war, ihm das vorerwähnte

"Gefälligkeitsattesf' auszustellen.

Bei der Zeugin _ All rechnete der Angeklagte - ohne dass eine Be­

handlung oder ein ärztlicher Kontakt stattgefunden hätte - am 12.01.,

13.02. und 25.02.2004 jeweils Gebührenziffern als reine "Luftziffern" be­

wusst zu Unrecht ab. Am 18.06.2004, als die Zeugin A. in der Praxis

anrief, dort aber lediglich mit einer Arzthelferin des Angeklagten, der Zeu-



(

241

gin _ K_, telefonierte, wurden entweder durch den Angeklagten

selbst oder auf dessen Weisung durch die Zeugin K_ die Gebühren­

ziffern 1 (Ordinationsgebühr) und 11 (Diagnostik und/oder Behandlung ei­

ner psychischen Destabilisierung oder psychischen Krankheit durch haus­

ärztliches Gespräch, Dauer mindestens 10 Minuten) vorsätzlich falsch ab­

gerechnet.

(54)_A_

Der Zeuge_ A.wurde durch den Angeklagten zu keinem Zeit­

punkt behandelt. Dennoch rechnete der Angeklagte an insgesamt 5 ver­

schiedenen Tagen Gebührenziffern als bloße "Luftziffern" bewusst zu Un­

recht ab, obwohl der Zeuge lediglich seinen Sohn _ A. zu des­

sen Substitutionsbehandlung in die Praxis des Angeklagten begleitet und

den Angeklagten dabei allenfalls begrüßt hatte. An die Krankenversiche­

rungskarte des Zeugen_A.gelangte der Angeklagte dabei in der

Weise, dass er dem Zeugen gegenüber vorgab, feststellen zu müssen, ob

er tatsächlich der Vater des_A.sei, wozu er die Krankenversi­

cherungskarte benötige.

Bei der Zeugin A rechnete der Angeklagte an zahlreichen

Tagen wahllos die Gebührenziffern 850 (differenzialdiagnostische Klärung

psychosomatischer Krankheitszustände) und 851 (verbale Intervention bei

psychosomatischen Krankheitszuständen unter systematischer Nutzung

der Arzt-Patienten-Interaktion, Dauer mindestens 15 Minuten) ab, obwohl

eine behandlungsbedürftige psychosomatische Erkrankung weder vorlag

noch der Leistungsinhalt der GebOhrenziffern erbracht worden ist (IILuftzif­

fern") und die GebOhrenziffern daher lediglich zum Zwecke der vorsätzli­

chen Falschabrechnungen in Ansatz gebracht worden sind. Am
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25.03.2004 rechnete der Angeklagte zudem die Gebührenziffer 1 (Ordina­

tionsgebühr) ab, obwohl die Zeugin A an diesem Tag über­

haupt nicht in der Praxis des Angeklagten war und dementsprechend der

von der Leistungslegende geforderte persönliche Arzt-Patienten-Kontakt

nicht stattgefunden hat.

(56)_A_

Bei der Zeugin _All rechnete der Angeklagte an verschiedenen

Tagen die Gebührenziffern 1 (Ordinationsgebühr) und 850 (differenzial­

diagnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände) bewusst

zu Unrecht ab, obwohl eine Behandlung oder ein Arzt-Patienten-Kontakt

mit der Zeugin an diesen Tagen nicht stattgefunden hatte, so dass es sich

um "Luftziffern" handelt.

Auch bei dem Zeugen _ All. dem Ehemann der Zeugin _

A., rechnete der Angeklagte an drei verschiedenen Tagen die Gebüh­

renziffer 850 (differenzialdiagnostische Klärung psychosomatischer

Krankheitszustände) vorsätzlich falsch ab, obwohl eine behandlungsbe­

dürftige psychosomatische Erkrankung bei dem Zeugen A"weder vor­

lag noch die von der Leistungslegende geforderte Klärung psychosomati­

scher Krankheitszustände erfolgt ist, so dass es sich um "Luftziffern" han­

delt.

(58)_A.

Der Zeuge _ All suchte den Angeklagten am 21.03.2002 auf, da er

sich bei einer Logopädieschule beworben hatte und hierzu eine ärztliche
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Bescheinigung vorlegen musste. Dass der Zeuge in die Praxis des Ange­

klagten ging, beruhte darauf, dass sich sein Hausarzt Dr. B_ zu die­

sem Zeitpunkt in Urlaub befand. Mit dem Angeklagten führte der Zeuge

daraufhin jedoch nur ein kurzes Gespräch, wobei ihm der Angeklagte ­

ohne weitere Untersuchung - sogleich mitteilte, dass er ihm die ge­

wünschte Bescheinigung "unbedenklich" ausstellen könne, woraufhin der

Zeuge die Bescheinigung kurz darauf an der Anmeldung in der Praxis ab­

holen konnte. Obwohl daher das von der Leistungslegende geforderte the­

rapeutische hausärztliche Gespräch zu komplexen erkrankungsbedingten

Patientenproblemen nicht stattgefunden hatte und auch die erforderliche

Mindestdauer von 10 Minuten bei weitem nicht erreicht worden war, rech­

nete der Angeklagte die Gebührenziffer 10 des EBM bewusst zu Unrecht

ab.

Bei dem Zeugen _ AIII, der die Praxis des Angeklagten nach einer

Entgiftung in der S_klinik in Saarbrücken aufgesucht hatte, rech­

nete der Angeklagte an verschiedenen Tagen Gebührenziffern ab, ohne

dass die zugrunde liegenden ärztlichen Leistungen erbracht wurden, so

dass es sich um "Luftziffem" handelt. Lediglich bei der am 06.05.2003 ab­

gerechneten Gebührenziffer 60 ist die Kammer zugunsten des Angeklag­

ten davon ausgegangen, dass eine Ganzkörperuntersuchung tatsächlich

stattgefunden hat. Da jedoch die von der Leistungslegende geforderte Do­

kumentation der erhobenen Befunde nicht erfolgt ist und der Angeklagte,

dem diese Dokumentationspflicht hinreichend bekannt war, die Gebühren­

ziffer dennoch abgerechnet hat, liegt auch insoweit eine vorsätzliche

Falschabrechnung vor.
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(60)_A.

Bei der Zeugin _ A., die die Praxis des Angeklagten wegen

Bauchschmerzen aufsuchte, rechnete der Angeklagte die Gebührenziffer

60 (Ganzkörperstatus) ab, obwohl die von der Leistungslegende geforder­

te Dokumentation nicht erfolgt ist, so dass die Leistung - wie der Ange­

klagte wusste - nicht vollständig erbracht und damit nicht abrechnungsfä­

hig war.

(61).A_

Bei der Zeugin" A_, die von dem Angeklagten lediglich wegen

einer Erkältung und einer Wunde an der Stirn behandelt worden ist und in

einem Fall Korrektureinlagen verschrieben bekam, rechnete der Angeklag­

te wahllos zahlreiche Gebührenziffern bewusst zu Unrecht ab, obwohl die

entsprechenden ärztlichen Leistungen nicht erbracht worden waren ("Luft­

ziffern"). Im Übrigen suchte die Zeugin die Praxis des Angeklagten allen­

falls in Begleitung ihres damaligen Ehemannes, des Zeugen _

M_, auf, ohne dass sie in diesem Zusammenhang jedoch selbst

behandelt worden wäre.

(62)_M_

Bei dem Zeugen _ M_,der früher _ A_ hieß und

mit der Zeugin.A_ verheiratet war, rechnete der Angeklagte

zahlreiche Gebührenziffern vorsätzlich zu Unrecht ab, obwohl die erforder­

lichen ärztlichen Leistungen nicht erbracht worden waren ("Luftziffern"). So

rechnete der Angeklagte wahllos die GebOhrenziffern 850 (differenzialdia­

gnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände) und 851

(verbale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen) bei

dem Zeugen ab, obWOhl eine Behandlung psychosomatischer Krankheits-
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zustände weder veranlasst noch erfolgt ist. Darüber hinaus rechnete der

Angeklagte auch die Gebührenziffern 60 sowie Gesprächsleistungen (Ge­

bührenziffern 1. 2, 10 und 17) ab, obwohl die den Gebührenziffern zu­

grunde liegenden ärztlichen Leistungen nicht erbracht worden waren.

Schließlich rechnete der Angeklagte auch die Gebührenziffer 801 zu Un­

recht ab, obwohl die erforderliche und dem Angeklagten bekannte Doku­

mentation über die neurologische Basisdiagnostik nicht erfolgt ist, so dass

die Leistung - wie der Angeklagte wusste - nicht vollständig erbracht und

damit nicht abrechnungsfähig war.

(63) All

Bei dem Zeugen _ AI. der die Praxis des Angeklagten als "Pri­

vatpatient" wegen einer bevorstehenden Medizinisch-Psychologischen

Untersuchung aufsuchte und dort für die Durchführung von drei Urintests

insgesamt 50 € an den Angeklagten zahlte, rechnete der Angeklagte ­

nachdem die Krankenversicherungskarte des Zeugen eingelesen worden

war - bewusst zu Unrecht zahlreiche Gebührenziffern des EBM als ver­

meintliche vertragsärztliche Leistungen gegenüber der kassenärztlichen

Vereinig ung Saarland ab, obwohl es sich - wie der Angeklagte wusste -

( nicht um "Kassenleistungen" handelte.

Dem Zeugen. A•• der sich lediglich zum Zwecke einer Blutkontrolle in

die Praxis des Angeklagten begeben hatte. da er eine Hepatitiserkrankung

ausschließen wollte, wurde lediglich von einer Arzthelferin Blut abgenom­

men. Einige Zeit später wurde dem Zeugen von der Praxisvertretung des

Angeklagten, der Zeugin T_, am 13.05.2002 der Laborbefund er­

läutert. Soweit der Angeklagte am 26.03. und 06.04.2002 jeweils die Ge­

bührenziffer 1 (Ordinationsgebühr) abgerechnet hat, ohne dass ein ärztli-
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cher Kontakt stattgefunden hatte, handelt es sich daher ebenso um vor­

sätzliche Falschabrechnungen wie bei der am 13.05.2002 abgerechneten

Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus), da die Untersuchung zum einen

nicht stattgefunden hat und zum anderen auch nicht nach den Vorgaben

der Leistungslegende dokumentiert worden ist.

(65)_A_

Bei der Zeugin A_ rechnete der Angeklagte am 15.05.2001 neben

( der Gebührenziffer 10 (therapeutisches hausärztliches Gespräch von min-

destens 10 Minuten) die Gebührenziffer 18 (Zuschlag zu den Leistungen

nach den Nummern 10, 11 und 17 bei einer Gesprächsdauer von mehr als

30 Minuten) bewusst zu Unrecht ab, obwohl er die Zeugin an diesem Tag

nur kurz untersuchte und die erforderliche Gesprächsdauer von 30 Minu­

ten bei weitem nicht erreicht wurde. Zudem rechnete der Angeklagte auch

bei der Zeugin A_am 21.05.2001 und am 31.05.2001 jeweils die

Gebührenziffern 851 (verbale Intervention bei psychosomatischen Krank­

heitszuständen) bewusst zu Unecht ab, obwohl es an einer medizinischen

Indikation für ein psychosomatisches Krankheitsbild fehlte und der Ange­

klagte die Gebührenziffern - wie in zahlreichen anderen Fällen auch - le-

( diglich zum Zwecke der Falschabrechnung in das Krankenblatt der Zeugin

eintrug.

Bei dem Zeugen A. rechnete der Angeklagte die Gebührenziffern 60

(Ganzkörperstatus) und 850 (differenzialdiagnostische Klärung psycho­

somatischer Krankheitszustände) bewusst zu Unrecht ab, obwohl zumin­

dest die nach der Leistungslegende erforderliche und dem Angeklagten

bekannte Dokumentationspflicht nicht erfüllt wurde, so dass die Leistun-
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gen unvollständig erbracht worden und damit - wie der Angeklagte wusste

- nicht abrechnungsfähig waren.

(67)_A_

Bei der Zeugin AIII rechnete der Angeklagte - wie bei zahlreichen ande­

ren Zeugen auch - insbesondere die Gebührenziffern 60, 850 und 851

bewusst zu Unrecht ab, obwohl es bezüglich der Gebührenziffern 60 und

850 an der dem Angeklagten bekannten und nach der Leistungslegende

erforderlichen Dokumentation fehlte, so dass die Leistung unvollständig

erbracht und damit nicht abrechnungsfähig war. Bei der Abrechnung der

Gebührenziffern 850 und 851 kommt hinzu, dass ein medizinischer Anlass

für eine Behandlung psychosomatischer Krankheitszustände bei der Zeu­

gin A. nicht bestand, sondern der Angeklagte die GebOhrenzitfern ­

wie in zahlreichen weiteren Fällen - lediglich zum Zwecke der vorsätzli·

chen Falschabrechnung in das Krankenblatt eintrug. Zudem rechnete der

Angeklagte am 31.01.2002 die Gebührenziffern 801 (neurologische Ba­

sisdiagnostik) bewusst zu Unrecht ab, obwohl es - wie der Angeklagte

wusste - an der erforderlichen und von der Leistungslegende vorausge­

setzten Befunddokumentation fehlte und die ärztliche Leistung auch nicht

erbracht worden war.

(68)118•

Der Zeuge. BII der bereits seit langem drogenabhängig ist, suchte

die Praxis des Angeklagten auf, um sich jeweils zu Beginn eines Quartals

eine Überweisung für das staatliche Methadonprogramm ausstellen zu

lassen. In der Praxis des Angeklagten erhielt der Zeuge seine Überwei­

sung jeweils an der Anmeldung von einer Arzthelferin ausgehändigt, ohne

den Angeklagten gesehen oder mit diesem in diesem Zusammenhang ge­

sprochen zu haben. Obwohl es daher jeweils an einem Arzt-Patienten-
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Kontakt fehlte, rechnete der Angeklagte stets die Gebührenziffern 1 (Ordi­

nationsgebühr) bzw. 2 (Konsultationsgebühr), in weiteren Fällen darOber

hinaus auch die Gebührenziffern 10 (therapeutisches hausärztliches Ge­

spräch von mindestens 10 Minuten), 850 (differenzialdiagnostische Klä~

rung psychosomatischer Krankheitszustände) und 851 (verbale Interventi­

on bei psychosomatischen Krankheitszuständen) ab, obwohl die ärztlichen

Leistungen nicht erbracht worden waren und es sich daher um "Luftbe­

handlungen" handelte. In einem Fall rechnete der Angeklagte zudem die

Gebührenziffer 801 (neurologische Basisdiagnostik) ab, obwohl die Leis­

tung nicht erbracht worden war und es auch an der nach der Leistungsle­

gende erforderlichen und dem Angeklagten bekannten Dokumentation

fehlte.

(69)_B.

Der Zeuge _ 811suchte die Praxis des Angeklagten auf, da er

Schulterbeschwerden hatte. Der Angeklagte führte bei dem Zeugen in der

Folge eine Akupunkturbehandlung durch, wobei er jedoch lediglich kurz in

das Behandlungszimmer kam und die Nadeln setzte. Gleichwohl rechnete

der Angeklagte in diesem Zusammenhang neben anderen Gebührenzif­

fern jeweils auch die Gebührenziffer 10 (therapeutisches hausärztliches

Gespräch von mindestens 10 Minuten) ab, obwohl diese ärztliche Leistung

nicht erbracht worden war. Im Rahmen der Eingangsuntersuchung des

Zeugen _ B. am 20.01.2005 rechnete der Angeklagte zudem die

Gebührenziffer 850 (differenzialdiagnostische Klärung psychosomatischer

Krankheitszustände) bewusst zu Unrecht ab, obwohl hierzu keine medizi­

nische Veranlassung bestand und die Leistung - was der Angeklagte

wusste - auch deswegen nicht abrechnungsfähig war, weil die von der

Leistungslegende geforderte Dokumentation fehlte.
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(70)_8_

Bei der Zeugin _ B., die die Praxis des Angeklagten wegen

einer Erkältung aufsuchte und dort von der Praxisvertretung des Ange­

klagten, der Zeugin T_. behandelt wurde, rechnete der Angeklag­

te die Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) bewusst zu Unrecht ab, ob­

wohl weder eine Untersuchung stattgefunden hatte noch die von der Leis­

tungslegende geforderte und dem Angeklagten bekannte Befunddoku­

mentation erfolgt war, so dass die Leistung nicht vollständig erbracht und

dementsprechend - wie der Angeklagte wusste - auch nicht abrech­

nungsfähig war.

(71)_8_

Die Zeugin _ B., die von Beruf Apothekerin ist und eine Apo­

theke im seIben Haus betreibt, in dem der Angeklagte seine Praxis hatte,

suchte die Praxis des Angeklagten jeweils in den Pausen auf und erhielt

vorbeugend Hepatitis B-Impfungen sowie mehrere Arzneimittel und Mas­

sagen verschrieben. Eine vorherige Untersuchung durch den Angeklagten

oder ein therapeutisches Gespräch fand in diesem Zusammenhang nicht

statt. Vielmehr erhielt die Zeugin die Rezepte und auch die Impfungen je­

weils - ohne mit dem Angeklagten zuvor gesprochen zu haben - durch

die Arzthelferinnen. Teilweise wurden Rezepte auch von einer Mitarbeite­

rin der Zeugin _ S_ in der Praxis des Angeklagten abgeholt.

Obwohl daher ärztliche Kontakte und therapeutische Gespräche nicht

stattgefunden hatten, rechnete der Angeklagte zahlreiche Gebührenziffern

im Zusammenhang mit den erfolgten Impfungen und Rezeptausstellungen

bewusst zu Unrecht ab, obwohl die Leistungen nicht erbracht worden wa­

ren, und zwar insbesondere die Gebührenziftern 1 (Ordinationsgebühr), 2

(KonsultationsgebOhr), 10 (therapeutisches hausärztliches Gespräch von

mindestens 10 Minuten). Darüber hinaus rechnete der Angeklagte am

08.09.2002 die Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) und am 07.04.2003
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die Gebührenziffer 851 (verbale Intervention bei psychosomatischen

Krankheitszuständen) bewusst zu Unrecht ab, obwohl die entsprechenden

Leistungen nicht erbracht worden waren. Es handelt sich daher sämtlich

um "Luftziffern".

(72).8_

Bei der Zeugin" B"" die von dem Angeklagten aber einen länge­

ren Zeitraum behandelt wurde, rechnete der Angeklagte am 14.12.2004

die Gebührenziffer 2 (Konsultationsgebühr) bewusst zu Unrecht ab, ob­

wohl die Zeugin an diesem Tage in der Praxis des Angeklagten lediglich

an der Anmeldung ein bereits ausgestelltes Rezept abgeholt hatte, ohne

den Angeklagten in diesem Zusammenhang zuvor gesehen oder mit die­

sem gesprochen zu haben. Obwohl daher der erforderliche Arzt­

Patienten-Kontakt nicht stattgefunden hatte, erfolgte durch den Angeklag­

ten eine Abrechnung der Konsultationsgebühr.

(73)_8_

Der Zeuge. S., bei dem es sich um den Sohn der Zeugin.S_ handelt, suchte die Praxis des Angeklagten zusammen mit seiner

Mutter auf, um einen Allergietest zu machen. Anlässlich der Eingangsun­

tersuchung des damals 14-jährigen Zeugen am 29.06.2004 rechnete der

Angeklagte die Gebührenziffer 850 (differenzialdiagnostische Klärung

psychosomatischer Krankheitszustände) - wie in zahlreichen weiteren

Fällen auch - bewusst zu Unrecht ab, ohne dass der von der Leistungsle­

gende geforderte Vermerk über die ätiologischen Zusammenhänge erfolg­

te, so dass die Leistung - wie der Angeklagte wusste - nicht vollständig

erbracht und dementsprechend auch nicht abrechnungsfähig war. Zudem

rechnete der Angeklagte an mehreren Tagen die Gebührenziffern 1 (Ordi­

nationsgebühr), 2 (Konsultationsgebühr) und 10 (therapeutisches haus-
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ärztliches Gespräch von mindestens 10 Minuten) bewusst zu Unrecht ab,

obwohl an diesen Tagen die Mutter des Zeugen die Rezepte über das Mit­

tel "Staloral", das für die Allergiebehandlung des Sohnes verschrieben

worden war, lediglich in der im selben Haus befindlichen _·Apotheke

abholte, ohne zuvor mit dem Angeklagten gesprochen zu haben. In zwei

Fällen (am 01.10.2004 und 06.01.2005) rechnete der Angeklagte zudem

die Ordinationsgebühr ab, obwohl lediglich Telefonate durch die Arzthelfe­

rinnen erfolgten und weder die Zeugin"8_ noch ihr Sohn, der

Zeuge _8., in der Praxis des Angeklagten waren und damit der

erforderliche Arzt-Patienten-Kontakt nicht stattgefunden hatte.

(74)_8_

8ei dem Zeugen _ 8.•• der lediglich ein Mal, und zwar am

22.06.2001 wegen einer Erkältung von dem Angeklagten behandelt wor­

den war, rechnete der Angeklagte am 11.07.2001 die Gebührenziffer 1

(Ordinationsgebühr) bewusst zu Unrecht ab, obwohl der Zeuge an diesem

Tag nicht in der Praxis des Angeklagten war und dementsprechend auch

kein Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden hat.

(75)_811
Bei der Zeugin _ si. die von Beruf Friseurin ist und sich wegen

Schmerzen im Hals und Rückenbereich in die Praxis des Angeklagten be­

geben hatte, rechnete der Angeklagte - wie in zahlreichen anderen Fällen

auch - die Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) bewusst zu Unrecht ab,

obwohl die Leistung nicht erbracht worden war ("Luftziffertl).
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(76) .811
Bei dem Zeugen 11BII rechnete der Angeklagte am 21.11.2003 die

Gebührenziffer 850 (differenzial-diagnostische Klärung psychosomatischer

Krankheitszustände) bewusst zu Unrecht ab, obwohl der von der Leis­

tungslegende geforderte Vermerk über die ätiologischen Zusammenhänge

fehlte, so dass die Leistung nicht vollständig erbracht und dementspre­

chend - wie der Angeklagte wusste - auch nicht abrechnungsfähig war.

(77)_8.

Bei der bereits verstorbenen Patientin _ B., die während der Be­

handlung durch den Angeklagten an einer Leberzirrhose litt, rechnete der

Angeklagte in zahlreichen Fällen die GebOhrenziffern 1 (Ordinationsge­

bühr), 2 (Konsultationsgebühr) und 10 (therapeutisches hausärztliches

Gespräch von mindestens 10 Minuten), in einem Fall auch die Gebühren­

ziffer 18 (Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 10, 11 und 17

bei einer Gesprächsdauer von mehr als 30 Minuten) bewusst zu Unrecht

ab, obwohl die nach der Leistungslegende erforderlichen Arzt-Patienten­

Kontakte nicht stattgefunden hatten, da die Patientin entweder überhaupt

nicht in der Praxis gewesen war oder die Praxis lediglich aufgesucht hatte,

um ein Rezept abzuholen, ohne den Angeklagten in diesem Zusammen­

hang gesehen oder mit ihm gesprochen zu haben. Darüber hinaus rech­

nete der Angeklagte auch hier - wie in zahlreichen weiteren Fällen - die

Gebührenziffern 850 (differenzialdiagnostische Klärung psychosomati­

scher Krankheitszustände) und 851 (verbale Intervention bei psychosoma­

tischen Krankheitszuständen) wahllos ab, ohne dass die zugrunde liegen­

den ärztlichen Leistungen erbracht wurden. In zwei Fällen (14.11.2003

und 04.03.2005) rechnete der Angeklagte zudem die Gebührenziffer 801

(neurologische Basisdiagnostik) ab, obwohl die erforderliche Befunddo­

kumentation nicht erfolgt ist, so dass die Leistung nicht vollständig er-
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bracht worden und dementsprechend - wie der Angeklagte wusste - auch

nicht abrechnungsfähig war.

(78)_e_
Bei der Zeugin _ 8., die von Beruf Apothekenhelferin ist und in

der _.Apotheke arbeitete, die sich im selben Gebäude befindet, in

dem auch der Angeklagte seine Praxis hatte, rechnete der Angeklagte an

zahlreichen Tagen Gebührenziffern (insbesondere die Gebührenziffern 1

[Ordinationsgebühr]. 2 [Konsultationsgebühr] und 10 [therapeutisches

hausärztliches Gespräch von mindestens 10 Minuten]) bewusst zu Un­

recht ab, obwohl die Zeugin an diesen Tagen den Angeklagten nicht ge­

sehen oder gesprochen hatte, sondern lediglich an der Anmeldung der

Praxis von einer Arzthelferin Rezepte über "Massage" und "Fango" bzw.

nicht für sie selbst bestimmte Rezepte erhielt, die die Zeugin in der Folge

als so genannte 1tTauschrezeptellverwendete, um für den Gegenwert der

Rezepte. die gegenüber der Krankenkasse abgerechnet wurden, in der

Apotheke andere Artikel zu erhalten. Zudem rechnete der Angeklagte an

zwei Tagen die Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) ab, obwohl eine

Ganzkörperuntersuchung nicht stattgefunden hatte. In einem Fall (am

24.10.2000) rechnete der Angeklagte auch die GebOhrenziffer 11 (Dia­

gnostik und/oder Behandlung einer psychischen Destabilisierung oder

psychischen Krankheit durch hausärztliches Gespräch, Dauer mindestens

10 Minuten) bewusst zu Unrecht ab, ohne die entsprechende Leistung er­

bracht zu haben, so dass es sich bei allen beanstandeten Gebührenziffem

um IILuftziffern"handelt.

(79).8.

Die Zeugin _ S., die Mutter der Zeugin _ S., wurde

durch den Angeklagten zu keinem Zeitpunkt behandelt. Dennoch rechnete
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der Angeklagte auch bei der Zeugin _ B., die noch nie selbst in

der Praxis des Angeklagten war, an fünf verschiedenen Tagen die Gebüh­

renziffer 1 (Ordinationsgebühr) sowie an einem weiteren Tag die GebOh­

renziffer 2 (KonsultationsgebOhr)ab, obwohl der jeweils erforderliche Arzt­

Patienten-Kontakt nicht stattgefunden hat. An die Patientendaten der Zeu­

gin, die er zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung von Gebüh­

renziffern nutzte, gelangte der Angeklagte, nachdem die Zeugin ihrer

Tochter _ B., die in der Apotheke im selben Haus arbeitete, in

dem der Angeklagte seine Praxis hatte, ihre Versicherungskarte mitgege­

ben hatte, um sich ein Rezept ausstellen zu lassen, ohne selbst zum Arzt

gehen zu müssen.

(80)_8_

Die Zeugin _ S_, die herzkrank ist, gelangte in die Praxis

des Angeklagten, nachdem ihr während eines Spazierganges durch Saar­

brücken übel geworden war. Wie sie es in diesen Fällen immer tut, ging

die Zeugin in die nächstgelegene Apotheke, was in diesem Fall die"

.,Apotheke war, die sich im selben Haus befindet, in dem auch der An­

geklagte seine Praxis hatte. Von dem Apothekenpersonal wurde sie an­

schließend in die Praxis des Angeklagten gebracht, der bei der Zeugin zu­

nächst den Blutdruck kontrollierte und ihr empfahl, das "Nitrospray", das

die Zeugin bei sich trug, nochmals zu benutzen. Die Zeugin, der es dar­

aufhin wieder besser ging, konnte anschließend die Praxis selbst verlas­

sen. Obwohl keine weiteren Untersuchungen erfolgten, rechnete der An­

geklagte - wie in zahlreichen weiteren Fällen - auch bei der Zeugin B.
_ die Gebührenziffer 60 (Ganzkörperstatus) bewusst zu Unrecht ab.
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Danach ergeben sich folgende Verfehlungen, die eine gröbliche Verletzung der vertrags­
ärztlichen Pflichten darstellen:

Der Kläger hat Abrechnungsmanipulationen vorgenommen und damit gegen das fOr ei­
nen Vertragsarzt geltende Gebot peinlich genauer Abrechnung fortgesetzt und Ober ei­
nen langeren Zeitraum verstoßen. Er hat bei der Kassenärztlichen Vereinigung Leistun­
gen geltend gemacht, die er so nicht erbracht hat und die somit nicht abrechnungsfahig
gewesen sind. Dieser Sachverhalt steht bereits auf grund der eigenen Einlassung des
Kltlgers in dem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen ihn fest. Der dama­
lige Prozessbevollmachtigte des Klagers hat für diesen mit einem an das Amtsgericht
Saarbrücken gerichteten SChreiben vom 8.8.2005 auf Seite 2 mitgeteilt, dass der Vor­
wurf, abgerechnete Ziffern seien von ihm nicht so erbracht worden, dass sie hätten ab­
gerechnet werden dürfen, eingeräumt werde. Allenfalls die Höhe des dadurch entstan­
denen Schadens erscheine ihm überzogen. Bestl1tigt wird diese Einlassung durch die
Aussagen der Versicherten _ 0,••• , •• S_ zugleich für ihre Kinder
_ und _ S_, •• A_, _A_ und _ B_, die Recher-
chen der Landespolizeidirektion - Kriminalpolizeiinspektion (EG-Rezept) - und den Be­
scheid des Landesamtes fOr Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz vom
12.09.2005.

Damit steht auch zur Überzeugung der Kammer fest, dass der Kläger aber einen länge­
ren Zeitraum hinweg in einer Vielzahl von Fallen Abrechnungsmanipulationen vorge­
nommen hat. Ohne Bedeutung ist dabei, dass der von dem Beklagten angegebene
Schaden der Höhe nach insgesamt geringer sein könnte, da allein der Vorwurf des fort­
gesetzten Abrechnungsbetruges aber einen langeren Zeitraum hinweg für sich allein in
jedem Fall die Entziehung der Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung rechtfertigt.
Der genaue Umfang der Falschabrechnungen und auch die Beantworlung der Frage, ob
der Klt:!ger darüber hinaus in Zusammenwirken mit einem Apotheker durch so genannte
"Luftrezepte" ebenfalls Manipulationen vorgenommen hat, können daher dahingestellt
bleiben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abrechnungsscheine, auch die maschi­
nell gefertigten, gewissermaßen Blankoschecks für den niedergelassenen Arzt darstel­
len, da der Arzt in diese die von ihm erbrachten Leistungen allein und selbstständig, d. h.
ohne Gegenzeichnung von Patienten und von sonstigen Dritten eintragt.

(. ..]
Das Kassenarztsystem kann daher nur funktionieren, wenn sich die in der Kassenarztli­
ehen Vereinigung zusammengeschlossenen Ärzte untereinander darauf verlassen kön­
nen, dass jedes Mitglied peinlich genau abrechnet und sich kein Arzt auf Kosten der an­
deren unlautere Vorteile verschafft Auf dieser Tatsache beruht auch das Vertrauen der
Krankenkassen bei der Obertragung des Sicherstellungsauftrages nach §§ 72 und 75
SGB V. Der Klager hat aber offensichtlich nicht nur die Einzeiabrechnungen gefälscht
sondern auch falsche Sammelerklärungen abgegeben und auch dadurch Leistungen der
Kassenärztlichen Vereinigung in Empfang nehmen können, für die er keine entspre­
chende Gegenleistung erbracht hat.

Nach Auffassung der Kammer stellt bereits jeder genannte Einzelfall, zumindest jedoch
die Gesamtheit der genannten Verhaltensweisen eine gröbliche Verletzung der vertrags­
arztlichen Pflichten dar. Der Klager ist bei den dargelegten falschen Abrechnungen über
einen IlJngeren Zeitraum hinweg mit nicht unerheblicher krimineller Energie vorgegan­
gen. Ein Unrechtsbewusstsein ist bei ihm jedenfalls im vorliegenden Verfahren nicht zu
erkennen. Abgesehen von der oben genannten Einlassung im Ermittlungsverfahren ist
der Klager offensichtlich auch nicht bereit, im erforderlichen Umfang zur genauen Sach­
verhaltsaufklarung beizutragen, den genauen Schaden zu ermllteln und insbesondere
diesen wiedergutzumachen. Jedenfalls liegen der Kammer insoweit keine Anhaltspunkte
vor.

Durch sein Verhalten hat der Klt:!ger, wie der Zulassungsentziehungsantrag und die Stel­
lungnahmen der Krankenkassen auch zeigen, das Vertrauensverhaltnls der in der KVS
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zusammengeschlossenen Vertragsärzteschaft und das der Krankenkassen dermaßen
erschüttert, dass der Kläger wegen mangelnder Eignung aus dem vertragsärztlichen
System herausgenommen werden muss, wie der Beklagte ebenfalls zu Recht festgestellt
hat. Dabei kann es nach Auffassung der Kammer auch dahingestellt bleiben, ob die wei­
teren von dem Beklagten aufgeführten Verfehlungen des Klägers, die dieser bestreitet,
zutreffend sind. Anzumerken ist jedoch, dass aufgrund der durchgeführten Ermittlungen,
wie sie sich in den zur Verfügung stehenden Akten niederschlagen, eine hohe Wahr­
scheinlichkeit dafür besteht, dass der Klager auch weitere erhebliche Verstöße gegen
seine verlragsarztlichen pflichten in der Vergangenheit begangen hat. So spricht vieles
dafür, dass der Klager seine administrativen Pflichten zunachst dadurch verletzte, dass
er gegen die Substitutions vorschriften (vgl. Richtlinien des Bundesausschusses der Arz­
te und Krankenkassen über die Bewertung arztlicher Untersuchungs- und Behand­
lungsmethoden gemaß § J 35 Abs. 1 SGB V (BUB-Richtlinien), Vertrage der Kassenarztli­
chen Bundesvereinigung, Köln 2001, S. 511 ff. (520 bis 52) verstoßen hat. Gemäß §5 Abs.
1 ist die Substitution in jedem Einzelfall unverzüglich durch den zur Substitution berech­
tigten Vertragsarzt bei der tUr ihn zustandigen KV zu beantragen, wobei die Unterlagen
nach § 9 Abs. 3 und 4 BUB-Richtlinien mit dem Antrag vorzulegen sind. Zu diesen Unter­
lagen gehört § 9 Abs. 4 die schriftliche Erklarung des Patienten, "dass die Substitution
nicht gleichzeitig an anderer Stelle durchgeführt wird, dass er mit den erforderlichen The­
rapiemaßnahmen einverstanden ist und dass er der Übermittlung der personenbezoge­
nen Angaben zustimmt". Diese Erklärung kann wohl im Falle des PatIenten A. G. nicht
vorgelegen haben, da dieser, wie die EG-Rezept ermittelt hat, erklart hat, dass seine Un­
terschrift auf den verschiedenen Formularen eindeutig gefälscht worden sei. Dabei ist die
Einlassung des Klagers nicht richtig, dass die Substitutionsbehandlung nur anzuzeigen
und eine Bewilligung der KVS nur in Hseltenen Fallen" erforderlich sei. Die Behauptung
des KIllgers. er fahre seine Praxis "papierlos", hat mit einer mangelnden Antragsstellung
und Bewilligung nichts zu tun.

Aufgrund der Recherchen der Ermittlungsgruppe-Rezept und der Aussagen von Praxis­
angestellten des KIllgers, des Rocknahmebescheides des Beklagten, sowie des Rück­
nahmebescheides der Arztekammer des Saarlandes vom 02.02.2006 spricht auch vieles
dafar, dass der Klager seinen Bruder ••• ein falsches We{terMdungszeugn{s aus­
gestellt hat. Nach §20 Abs. 4 des Saarländischen Heilberufekammergesetzes erfolgt die
Weiterbildung in den Gebieten grundsätzlich ganztagig und in hauptberuflicher Stellung.
Dieses hat der Kläger für seinen Bruder besUWgt, obwohl dieser sich nach den Aussa­
gen der Praxisangestellten wohl nur mit dem Praxisgeschehen vertraut gemacht hat,
nicht aber ganztt;jgig in die Patientenversorgung einbezogen gewesen ist. Die Tatsache,
dass der Kläger unstreitig auch nicht bei der KVS um die Genehmigung zur Beschafti­
gung seines Bruders als Weiterbildungsassistent nach §32 Abs. 2 Arzte-ZV eingekom­
men ist, stellt eine weitere Pflichtverletzung des KI6gers dar und zeigt, dass dieser sich
nicht ordnungsgemaß um vertragsarztliehe Vorschriften gekümmert hat.

[. . .J

Auch nach Auffassung der Kammer sind die genannten Umstande so gravierend, dass
unter WOrdigung der Gesamtumstande an der Rechtmäßigkeit der Entziehung der Zu­
lassung zur vertragsärztlichen Tätigkeit nicht gezweifelt werden kann, da der Klager sei­
ne vertragsarzt/ichen Pflichten gröblich verletzt hat.

f..-1
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Fällen Erklärungen abgegeben hat, hat er den Tatvorwurf der Beihilfe zum Ab­

rechnungsbetrug des Orthopäden _ E. vollumfänglich eingeräumt.

Bezüglich der Tatvorwürfe des (vertragsärztlichen) Abrechnungsbetruges in den

Quartalen 2/2000 bis 1/2005 hat der Angeklagte vorsätzliche Falschabrechnun­

gen bei insgesamt acht gesetzlich Versicherten vollumfänglich eingestanden.

Den überwiegenden Teil der Tatvorwürfe hat er jedoch abgestritten und sich zu

den Gebührenabrechnungen im Einzelnen eingelassen bzw. Erklärungen hierzu

abgegeben. Auf die Einlassungen und Erklärungen wird im Folgenden jeweils

im Zusammenhang mit den Einzelfällen eingegangen.

2. Ausstellungen unrichtiger Gesundheitszeugnisse

Zu den Tatvorwürfen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse hat

sich der Angeklagte nicht eingelassen. Er hat jedoch auf Vorhalte zu seiner Ein­

lassung im Ermittlungsverfahren teilweise Erklärungen abgegeben.

Die Feststellungen werden in den jeweiligen Einzelfällen jedoch bereits durch

den Inhalt der Gutachten bzw. Bescheinigungen. die dazu jeweils in offenkundi­

gem Widerspruch stehenden Laborbefunde sowie durch die Eintragungen in

den Krankenblättern der Zeugen getragen. Soweit Feststellungen zu den Hin­

tergründen und Folgen der unrichtigen Gesundheitszeugnisse. insbesondere zu

einem erfolgten Entzug der Fahrerlaubnis bzw. den nach einer Medizinisch­

Psychologischen Untersuchung ergangenen Verwaltungsentscheidungen ge­

troffen sind, beruhen diese Feststellungen auf entsprechenden polizeilichen

Ermittlungen bzw. auf den jeweiligen Fahreignungsgutachten.

Im Einzelnen beruhen die Feststellungen auf den nachfolgend aufgeführten

Umständen:
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a) Fall_S_

Der Zeuge S_hat glaubhaft bekundet, dass ihm der Angeklagte anlässlich

eines Gerichtstermins in einer Strafsache ein Gutachten erstellt habe. In der

Sache sei es darum gegangen, den Nachweis zu führen, dass er bereits seit

längerer Zeit "clean" sei. Zu dem Angeklagten sei er auf Anraten seines dama­

ligen Rechtsanwalts gegangen, der ihm gesagt habe, dass er eine ärztliche Be­

scheinigung vorlegen solle, da die Behauptung der Drogenfreiheit allein nicht

ausreiche. Demgegenüber konnte der Zeuge sich nicht mehr erinnern, wann er

zum ersten Mal in der Praxis des Angeklagten gewesen ist und wann die erste

Urinuntersuchung stattgefunden hat.

Das entsprechende Datum ergibt sich jedoch aus dem Krankenblatt des Zeu­

gen S_, das als Ersteintragung den 02.08.2001 ausweist und vor Erstel­

lung des Gutachtens vom 13.08.2001 auch nur an diesem Tag einen Drogen­

test aufführt. Die Kammer ist daher davon überzeugt, dass die Ausführungen im

Gutachten des Angeklagten sowohl hinsichtlich des Behandlungsbeginns des

Zeugen S_als auch hinsichtlich der bescheinigten mehrfachen Erhebung

von Laborwerten unrichtig sind.

Dafür, dass das Krankenblatt des Zeugen die Vorgänge insoweit zutreffend do­

kumentiert und es insbesondere vor dem 02.08.2001 keine weiteren Untersu­

chungen gegeben hat, spricht auch die Erklärung des Angeklagten, die er auf

Vorhalt seiner entsprechenden Einlassung im Ermittlungsverfahren abgegeben

hat und die die Kammer für unglaubhaft hält. Denn der Angeklagte hat erklärt,

es existierten außerhalb des Krankenblattes, das nur für "Kassenpatienten",

nicht aber für privatärztliche Gutachtenaufträge Bedeutung habe, weitere hand·

schriftliche Aufzeichnungen und Notizen, die fOr das Gutachten verwandt und

danach vernichtet worden seien. Das Gutachten sei sodann an die Stelle dieser

handschriftlichen Notizen getreten.

Die Kammer wertet diese Aussage als Schutzbehauptung. Denn der dem An­

geklagten erkennbar unangenehme Vorhalt seiner entsprechenden Einlassung

wurde von ihm mit weitschweifigen Worten in der Weise relativiert, dass er da-

\
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von ausgehe, dass die Notizen vernichtet worden seien; sie könnten aber auch

noch vorhanden sein. Zudem hat der Angeklagte, der in der Folge solche Noti­

zen nicht vorgelegt hat, auf Intervention seines Verteidigers im Anschluss die

Aussage auf weitere Nachfragen verweigert.

Dass der Angeklagte bei dem Zeugen S_ keine Trennung zwischen ver­

tragsärztlichen Leistungen einerseits und privatärztlichen Leistungen anderseits

vornahm, belegt im Übrigen auch die Abrechnung von Gebührenziffern aus

dem vertragsärztlichen Bereich im Zusammenhang mit der Erstellung des Gut­

achtens für den Zeugen S_.

Die Kammer hat daher keine Zweifel, dass der Angeklagte das unrichtige Gut­

achten bewusst und wider besseres Wissen erstellt hat, um dem Zeugen aus

Gefälligkeit unauffällige Orogentests zu bescheinigen, die in Wahrheit nicht er­

folgt sind.

Dass der Zeuge S_das Gutachten in der Hauptverhandlung dem Amtsge­

richt Aachen vorgelegt und das Gericht das Gutachten des Angeklagten in der

Folge bei seiner Entscheidungsfindung maßgeblich berücksichtigt hat, ergibt

sich aus dem Hauptverhandlungsprotokoll sowie aus den schriftlichen Urteils­

gründen.

Auch die Feststellungen im Fall S_ werden durch einen Vergleich des

Gutachtens des Angeklagten vom 29.01.2001 mit den Eintragungen im Kran­

kenblatt des Zeugen sowie aufgrund der im Gutachten erwähnten, im Kranken­

blatt jedoch nicht dokumentierten Laborbefunde getragen. Angesichts des Um­

fangs der falsch bescheinigten Befunde und der Feststellungen zu den weiteren

Fällen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse erscheint es auch

ausgeschlossen, dass es sich um ein bloßes Versehen gehandelt haben könn­

te.
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Die Feststellungen werden auch durch die Aussage des Zeugen S _,

der sich zunächst über seinen Zeugenbeistand, Herrn Rechtsanwalt T_,
einen Rechtsanwalt aus derselben Kanzlei wie die Verteidiger des Angeklagten.

lediglich pauschal auf ein ihm von Rechts wegen nicht zustehendes volIumfäng­

liches Aussageverweigerungsrecht und anschließend weitgehend auf Erinne­

rungslücken berufen hat, nicht erschüttert. Denn der Zeuge, bei dem der be­

gründete Verdacht besteht, dass er die Erinnerungslücken lediglich vorgescho­

ben hat, hat zumindest bestätigt, dass er das Gutachten anlässlich der Wieder­

erteilung seiner zuvor entzogenen Fahrerlaubnis benötigt und auch vorgelegt

habe.

Dass der Angeklagte auch in diesem Fall privatärztlich veranlasste Leistungen

bewusst zu Unrecht als vertragsärztliche Leistungen gegenüber der Kassen­

ärztlichen Vereinigung Saar1and abgerechnet hat, ergibt sich aus den Eintra­

gungen der entsprechenden Gebührenziffern im Krankenblatt, obwohl der An­

geklagte den Zeugen S_ in seinem Gutachten vom 29.01.2001 noch

explizit als "Selbstzahler" bezeichnet hatte es sich überdies bei dem erstellten

Gutachten für den Zeugen S_ daher - wie der Angeklagte wusste ­

nicht um eine "kassenärztliche" Leistung handelte.

Die Feststellungen zur Unrichtigkeit des Gutachtens vom 22.10.2001 im Fall

G_beruhen ebenfalls auf einem Vergleich der im Gutachten des Angeklag­

ten vom 22.10.2001 aufgeführten mit den in den Laborbefunden tatsächlich

ausgewiesenen Gamma-GT-Werten. Denn die einzelnen Laborbefunde weisen

jeweils die in den Feststellungen dargestellten Gamm-GT-Werte auf und wei­

chen damit offenkundig von den im Gutachten aufgeführten Werten zugunsten

des Zeugen G_ ab.

Aufgrund der Vielzahl der im Gutachten unrichtig ausgewiesenen Laborbefun­

de, der Eintragung im Krankenblatt am 12.06.2001 und unter Berücksichtigung
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des Umstandes, dass der Angeklagte das Gutachten fOr einen - ihm seit Jah­

ren persönlich bekannten - früheren Praxismitarbeiter erstellt hat, hat die

Kammer keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte die in dem Gutachten auf­

geführten Befunde bewusst unrichtig bescheinigt hat.

Vor diesem Hintergrund werden die Feststellungen auch von der Aussage des

Zeugen G_ nicht erschüttert, auch wenn sich dieser zunächst Ober seinen

Zeugenbeistand, H~rrn Rechtsanwalt r_,einen Rechtsanwalt aus dersel­

ben Kanzlei wie die Verteidiger des Angeklagten, unter Berufung auf sein in­

formationelles Selbstbestimmungsrecht pauschal auf ein ihm nicht zustehendes

Aussageverweigerungsrecht und anschließend weitgehend auf Erinnerungslü­

cken berufen hat. Denn der Zeuge G., dem Nachfragen zu Umständen der

Erstellung des Gutachtens erkennbar unangenehm waren, hat zumindest bes­

tätigt, dass das Gutachten anlässlich der Wiedererteilung seiner zuvor entzoge­

nen Fahrerlaubnis durch den Angeklagten ausgestellt und von ihm in der Folge

verwandt worden ist.

Für die Unrichtigkeit des Gutachtens vom 22.10.2001 spricht neben den vorge­

nannten Umständen auch der Inhalt des nur etwa drei Monate später ausge­

stellten Gutachtens vom 02.02.2002, das an das Landesamt fOr Jugend, Sozia­

les und Versorgung gerichtet war und in welchem dem Zeugen G_ ein

hochgradiges Alkoholproblem bescheinigt worden ist. Dies bestätigt nach Über­

zeugung der Kammer, dass es sich bei dem Gutachten vom 22.10.2001 um ein

"Gefälligkeitsgutachten" des Angeklagten für einen langjährigen Bekannten und

Praxisangestellten handelte.

Soweit sich der Angeklagte im Rahmen des Ermittlungsverfahrens eingelassen

hatte, möglicherweise habe der Zeuge G_als Praxismitarbeiter Laborbe­

funde ohne sein Wissen eingeholt, hat sich der Angeklagte auf einen entspre­

chenden Vorhalt in der Hauptverhandlung auf sein Aussageverweigerungsrecht

berufen. Der Zeuge G_hat - auf entsprechenden Vorhalt - bestritten, ohne

Kenntnis und Wissen des Angeklagten Laborberichte in eigener Sache einge­

holt zu haben. Die Kammer wertet die im Ermittlungsverfahren getätigte Einlas-
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sung des Angeklagten daher als Schutzbehauptung, zumal die Einlassung

schon deswegen unglaubhaft erscheint, da mit ihr nicht zu erklären ist, auf weI­

che Weise die durch den Zeugen G_ ohne Wissen des Angeklagten einge­

holten Laborbefunde Eingang in das Gutachten finden konnten. Dass das Gut­

achten von dem Angeklagten stammt, hat dieser selbst auch nicht in Zweifel

gezogen.

d) Fall_H.

Auch die Feststellungen im Fall_ H. beruhen auf einem Vergleich der

im Gutachten vom 22.01.2001 aufgeführten mit den ausweislich der Laborbe­

richte tatsächlich erhobenen Gamma-GT-Werten.

Die Feststellungen werden auch von der Aussage der Zeugin H.getragen,

die zwar angegeben hat, an die einzelnen Laborbefunde und Gamma-GT­

Werte keine genaue Erinnerung mehr zu haben, jedoch zum Hintergrund und

Anlass des Gutachtens glaubhaft im Sinne der Feststellungen bekundet hat.

Die Zeugin hat zudem ausgesagt, der Angeklagte habe ihr damals mitgeteilt,

dass die erhobenen Werte überhöht seien.

Mit Blick auf die Aussage der Zeugin H. und die Vielzahl der in offenkundi­

gem Widerspruch zu den erhobenen Laborwerten stehenden Gamma-GT­

Werte, die im Gutachten vom 22.01.2001 aufgeführt sind, hat die Kammer keine

Zweifel, dass der Angeklagte die im Gutachten erwähnten Laborwerte bewusst

unrichtig bescheinigt hat.

Dass der Angeklagte zudem bewusst zu Unrecht privatärztliche Leistungen als

vermeintliche "Kassen leistungen" gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung

Saarland abgerechnet hat, ergibt sich aus den im Krankenblatt der Zeugin H.
eingetragenen (vertragsärztlichen) Gebührenziffern des EBM sowie aus dem

Umstand, dass diese Leistungen nach den Eintragungen im Krankenblatt sämt­

lich im Zusammenhang mit der Gutachtenerstellung abgerechnet worden sind,
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obwohl dieses von der Zeugin privat zu bezahlen war. Dass dem Angeklagten

auch bewusst war, dass es sich nicht um "Kassenleistungen" handelt, ergibt

sich bereits daraus, dass er in seinem Gutachten vom 22.01.2001 ausdrücklich

auf die Abrechnung der erbrachten Leistungen nach der lediglich für Privatpati­

enten geltenden "GoÄ" verwiesen hat.

Dass es sich bei den ab Oktober 2001 gegenüber der Kassenärztlichen Verei­

nigung Saarland abgerechneten Gebührenziffern sämtlich um "Luftziffern" han­

delt, denen keine tatsächlichen (vertragsärztlichen) Leistungen zugrunde lagen,

ergibt sich daraus, dass die Zeugin H.glaubhaft bekundet hat, im September

2001 in die Nähe der tschechischen Grenze umgezogen und anschließend im

Saarland nicht mehr in ärztlicher Behandlung gewesen zu sein.

Die diesbezüglichen Feststellungen werden daher auch nicht dadurch erschüt­

tert, dass sich der Angeklagte bezüglich der Frage, warum er bei der Zeugin

H.vertragsärztliche Leistungen abgerechnet hat, auf sein Aussagverweige­

rungsrecht berufen hat.

e) Fall_R_

Der Angeklagte hat sich in der Hauptverhandlung zu diesem Tatvorwurf nicht

eingelassen. Auf Vorhalt seiner Einlassung im Ermittlungsverfahren, er habe die

Durchführung der Therapiegespräche an seinen damaligen Praxismitarbeiter,

den Zeugen G., delegiert, hat sich der Angeklagte auf sein Aussageverwei­

gerungsrecht berufen.

Die Feststellungen im Fall R.ergeben sich jedoch aus dem Inhalt der Be­

scheinigung vom 19.05.2003, die den in den Feststellungen aufgeführten Wort­

laut hat, den Aussagen der Zeugen RII und G.sowie ergänzend aus den

Eintragungen im Krankenblatt des Zeugen RII.



(

267

Der Zeuge R.hat zum Hintergrund der von dem Angeklagten ausgestellten

Bescheinigung vom 19.05.2003 glaubhaft und ohne Belastungstendenz im Sin­

ne der Feststellungen bekundet. Der Zeuge hat zudem ausgesagt, dass er le­

diglich wegen der Wiedererteilung seiner Fahrerlaubnis und der von der Kreis­

verwaltung Kusel gemachten Auflage, eine Therapiemaßnahme nachzuweisen,

in die Praxis des ihm persönlich bekannten Angeklagten gegangen sei. Er hat

darüber hinaus - obwohl ihm dies erkennbar unangenehm war - auf entspre­

chenden Vorhalt auch seine Aussage im Rahmen seiner polizeilichen Verneh­

mung bestätigt, wonach er dem Angeklagten gleich zu Beginn genau gesagt

habe, was er für eine Bescheinigung benötige. Der Angeklagte habe ihm die

gewünschte Bescheinigung sodann auch ausgestellt, während er selbst im

Wartezimmer Platz genommen habe. Der Zeuge hat - nachdem er sich anfäng­

lich auf Erinnerungslücken berufen hatte - zudem bestätigt, dass er im Beisein

des Zeugen G_ an einem Computer lediglich Reaktionstests durchgeführt

habe und es keinerlei Therapiegespräche mit dem Angeklagten gegeben habe.

Die Feststellungen werden im Ergebnis auch von der Aussage des Zeugen G.
11getragen, der bestätigt hat, zwar des Öfteren Reaktionstests mit Patienten

durchgeführt zu haben, auf Vorhalt der entsprechenden Einlassung des Ange­

klagten im Ermittlungsverfahren jedoch bestritten hat, anstelle des Angeklagten

therapeutische Gespräche mit dem Zeugen R" geführt zu haben. Dies er­

scheint der Kammer schon deswegen glaubhaft, weil der Zeuge über keine me­

dizinische Fachausbildung verfügt, sondern den Beruf des Kfz-Mechanikers

erlernt hat.

Dass der Angeklagte die festgestellten Falschabrechnungen von Gebührenzif­

fern des EBM gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland bewusst

vorgenommen hat, ergibt sich zum einen daraus, dass therapeutische Gesprä­

che mit dem Zeugen R.nicht geführt worden sind und es sich im Übrigen

auch um ärztliche Leistungen gehandelt hätte, die der Zeugen R. als

"Privatpatient" hätte zahlen müssen, da es sich nicht um eine "kassenärztliche"

Leistungen handelte. Dies wird durch die Eintragungen im Krankenblatt des

Zeugen R.bestätigt, wonach seine Besuche in der Praxis des Angeklagten
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sämtlich im Zusammenhang mit der Wiedererlangung der Fahrerlaubnis stan­

den. Dementsprechend heißt es im Krankenblatt am 10.02.2003:

"Leistungsuntersuchung Fahrtüchtigkeit", am 14.04.2003: "Leistungsunters.

nach FeV Anlage 5" und am 19.05.2003: "Gutachten MPU".

3. Beihilfe zum Abrechnungsbetrug des gesondert verfolgten Orthopä­

den_EI_
Die Feststellungen bezüglich der Beihilfe zum Abrechnungsbetrug des Ortho­

päden _ E_ (11.2) beruhen auf der insoweit vollumfänglich geständi­

gen Einlassung des Angeklagten. Der Angeklagte hat insbesondere einge­

räumt, dem mit ihm befreundeten Orthopäden _ E_ die Patienten­

stammdaten von 112 Versicherten zum Zwecke der betrügerischen Abrechnung

zur Verfügung gestellt zu haben, so dass E_ in der Lage war, auf diese Ver­

sicherten tatsächlich nie erbrachte vertragsärztliche Leistungen abzurechnen.

Die Kammer hält dieses Geständnis, das der Angeklagte bereits anlässlich sei­

ner ermittlungsrichterlichen Vernehmung abgelegt hatte, fOr glaubhaft. Denn die

geständige Einlassung des Angeklagten wird durch das Ermittlungsergebnis zu

diesem Tatkomplex gestützt, auch wenn sich der als Zeuge geladene Orthopä­

de E_ im vorliegenden Verfahren mit Blick auf das gegen ihn anhängige

Strafverfahren auf sein Auskunftsverweigerungsrecht gemäß § 55 StPO beru­

fen hat.

Denn das Geständnis steht insbesondere im Einklang mit den Bekundungen

der Sachverständigen S_, die von der Staatsanwaltschaft im Ermittlungs­

verfahren mit der Auswertung der Abrechnungs- und Patientenunterlagen des

Orthopäden_ E_ beauftragt worden war.

Die Sachverständige S_ hat glaubhaft ausgesagt, an lässlich der Durch­

suchung der Praxis des Angeklagten sei ein sog. lIChip-Archiv" aufgefunden

und gesichert worden. Ein solches "Chip-Archiv" eröffne die Möglichkeit, jeder­

zeit auf Versichertendaten zurückzugreifen, ohne dass der Patient seine Kran-
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kenversicherungskarte in der Praxis einlesen lassen müsse. Gleichwohl werde

auf dem abgerechneten Behandlungsausweis ein Einlesedatum der Kranken­

versicherungskarte vermerkt, wie dies auch beim tatsächlichen Einlesen einer

Krankenversicherungskarte geschehe.

Dass von dem Orthopäden E.auf die 112 gesetzlich Versicherten ohne Er­

bringung entsprechender vertragsärztlicher Leistungen Gebührenziffern abge­

rechnet worden seien, habe man daraus geschlossen, dass den Praxisange­

stellten des Orthopäden E_eine Vielzahl der Patientennamen nicht bekannt

gewesen sei. Bei einer stichprobenartigen Befragung von 10 % der 112 gesetz­

lich Versicherten habe sich zudem ergeben, dass keiner dieser Versicherten

von dem Orthopäden E.jemals behandelt worden sei. Den Versicherten sei

der Name E"überwiegend auch nicht bekannt gewesen. Dementsprechend

seien in der Praxis des E_auch bei den i Ermittlungsverfahren durchgeführ­

ten Durchsuchungen so gut wie keine Karteikarten zu diesen 112 Personen

aufgefunden worden.

Der von dem Orthopäden E_ aufgrund vorsätzlicher Falschabrechnungen

vertragsärztlicher Leistungen verursachte Schaden wurde ebenfalls von der

Sachverständigen S_, der die Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen

Vereinigung Saarland zur Verfügung standen, ermittelt. Den Schaden hat die

Sachverständige - methodisch korrekt - durch Multiplikation der Punkte, die

den einzelnen Gebührenziffern nach dem EBM zugewiesen sind, mit dem von

der KV Saarland für die Gebührenziffern in den jeweiligen Quartalen angesetz­

ten (niedrigsten) Punktwert errechnet. Hieraus ergibt sich in den Quartalen

2/2000 bis 1/2005 ein durch die vorsätzlichen Falschabrechnungen verursach­

ter Schaden in Höhe von 8.487,94 €. Die Sachverständige hat in diesem Zu­

sammenhang allerdings darauf hingewiesen, dass die Kassenärztliche Vereini­

gung Saarland bei der Honorarfestsetzung gegenüber dem Orthopäden E.
aufgrund von Budgetobergrenzen in den jeweiligen Quartalen pauschale Ab­

schläge von bis zu 5 % vorgenommen habe, so dass sich der von ihr errechne­

te Schaden entsprechend reduziere. Infolgedessen ist von einem Mindestscha-
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den von etwa 8.063,54 € (8.487,94 € - 424,40 € [= 5% von 8.487,94 €]) auszu­

gehen ist.

Die Daten, an denen der Orthopäde E_ die Quartalsabrechnungen unter­

schrieben hat, ergeben sich aus den jeweiligen "Sammelerklärungen" der ein­

zelnen Quartale. Die Honorarfestsetzungen erfolgten dabei nach Mitteilung der

Kassenärztlichen Vereinigung Saarland an denselben Tagen wie bei dem An­

geklagten Dr. p. (vgl. 11. 3. c). Dass die Honorarauszahlungen jeweils und

in der Fehlvorstellung erfolgt sind, mit den Quartalsabrechnungen des Orthopä­

den E _ sei "alles in Ordnung", ergibt sich auch hier aus den Aussagen der

jeweiligen Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland,

die die Entscheidung über die Auszahlung zu treffen hatten (vgl. unten 111. 4. d).

Die Kassenärztliche Vereinigung Saarland hat zudem mitgeteilt, dass der durch

die vorsätzlichen Falschabrechnungen des Orthopäden E_ verursachte

Schaden im Nachhinein durch Aufrechnungen (vollständig) ausgeglichen wer­

den konnte.

4. Vertragsärztlicher Abrechnungsbetrug des Angeklagten in den Quar­

talen 2/2000 bis 112005

Die Feststellungen zur vertragsärztlichen Zulassung des Angeklagten und - ab

dem 01.07.2004 auch seines Bruders - beruhen auf der Einlassung des Ange­

klagten sowie ergänzend auf den Bekundungen der Zeugen G_ und Will
11von der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland.

Der Zeuge G_, Leiter der Rechtsabteilung der Kassenärztlichen Vereini­

gung Saarland hat insbesondere ausgesagt, dass die Kassenärztliche Vereini­

gung eine Assistententätigkeit des Bruders des Angeklagten vor dessen eige­

ner vertragsärztlicher Zulassung am 01.07.2004, nicht genehmigt hat, obwohl

eine Genehmigung gemäß § 32 Abs. 2 der Zulassungsverordnung für Ärzte

(Ärzte-lV) erforderlich gewesen wäre.
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Dass der Bruder des Angeklagten nicht lediglich als Vertreter des Angeklagten

bei dessen kurzfristiger Abwesenheit, sondern über einen Zeitraum von etwa

einem Jahr als (ungenehmigter) Assistent in der Praxis des Angeklagte ständig

mitarbeitete, ergibt sich zum einen aus der Einlassung des Angeklagten, der auf

die Assistententätigkeit seines Bruders bereits zu Beginn der Hauptverhandlung

explizit hingewiesen hatte und sich erst im Laufe der Hauptverhandlung, nach­

dem der Zeuge G_ bekundet und auf die fehlende Genehmigung verwiesen

hatte, hiervon in der Weise distanziert hat, dass er die Mitarbeit seines Bruders

als bloße Vertretertätigkeit beschrieben hat.

DarOber hinaus haben auch die Praxisangestellten des Angeklagten überein­

stimmend ausgesagt, dass der Bruder des Angeklagten bereits über einen län·

geren Zeitraum von etwa einem Jahr vor Beginn der Gemeinschaftspraxis stän­

dig in der Praxis anwesend gewesen sei und auch (eigene) Patienten behandelt

habe.

Die Feststellungen, wonach der Angeklagte hinsichtlich der Anzahl der abge­

rechneten Gebührenziffern, insbesondere bei den Gebührenziffern 850 (Diffe·

renzialdiagnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände) und 851

(verbale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen) deutlich

über dem Durchschnitt der Fachgruppe lag, beruhen auf den entsprechenden

Bekundungen der Sachverständigen slI, die die entsprechenden Prozentzah­

len aus den von der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland zur VerfOgung ge­

stellten Anzahlstatistiken entnommen hat.

Die im Einzelnen festgestellten vorsätzlichen Falschabrechnungen in den Quar­

talen 2/2000 bis 1/2005 hat der Angeklagte ganz Oberwiegend abgestritten.

Gleiches gilt für den aufgrund der mathematisch-statistischen Hochrechnung

ermittelten Mindestschaden in Höhe von rund 400.000 €.
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mehr zugänglich sei und "zu mache". In diesem Fall sei dann eine Fortsetzung

der Leistungserbringung nicht sinnvoll bzw. nicht möglich. Die Beanstandungen

bezOglich der Gebührenziffern 850 und 851 seien daher nicht berechtigt.

b) Würdigung der Einlassung des Angeklagten

Dass diese Einlassung des Angeklagten weitgehend als Schutzbehauptung zu

werten ist, ergibt sich aus den im Einzelnen und patientenbezogen festgestell­

ten vorsätzlichen Falschabrechnungen des Angeklagten bei insgesamt 80 ge­

setzlich Versicherten, wonach der Angeklagte in weitem Umfang und wahllos

GebOhrenziffern des EBM bewusst zu Unrecht abgerechnet hat.

Es kommt hinzu, dass die 12. Kleine Strafkammer des Landgerichts Saarbrü­

cken mit Urteil vom 08.07.2010 den jugoslawischen Staatsangehörigen_

O_wegen Beihilfe zum Betrug des Angeklagten zu einer Geldstrafe von

90 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt hat. In dem Urteil des Landgerichts, das

infolge der Verwerfung der Revision durch das Saarländische Oberlandesge­

richt rechtskräftig ist, sind im Wesentlichen folgende Feststellungen getroffen:

"Der Angeklagte war {. ..] mit Dr. p.{...]bekannt.

[. ..]

Der Angeklagte besuchte Dr. p. auch mehrfach zu Hause. Sie waren zur da­
maligen Zeit in derselben politischen Partei.
Auch war der Angeklagte Gast bei der Feier zum 40. Geburtstag der Lebensge­
fahrtin des Dr. p •.

[...]

In der Zeit vom 09.1.2001 bis zum 23.10.2002 beschaffte der Angeklagte dem
gesondert verfolgten Dr. med .••• p.~der in SaarbrOcken afs niedergelas­
sener Arzt eine Praxis betrieb, als sogenannter "Kartensammler" die Krankenversi­
cherungskarten seiner Verwandten _ 0_ geb. _1955, _A_ geb .
• 1956,_K_geb. 23.11.1987, _K_geb .• 1985. _M_
•• geb. _1984 und _ M_, geb. _1995. Die Krankenversicherungs­
karten wurden sodann in der Praxis des Dr. P_ in den dortigen pe [. ..] eingele­
sen. Absprachegemaß rechnete sodann Dr. p. mit Hilfe der Patientenstamm­
daten angeblich durchgefOhrte Behandlungen der genannten Personen mit der
Kassenl3rztlichen Vereinigung Saarland ab, obwohl die Versicherten mit Ausnah­
me einer einmaligen Behandlung des Versicherten ••• V.nie in der Praxis
des Dr. P_ gewesen waren und auch Behandlungen im Sinne der in Ansatz
gebrachten Gebührenziffem nie stattgefunden hatten.
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c) Einreichen der (unrichtigen) Quartalserklärungen für die Quartale

2/2000 bis 1/2005 bei der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland

Dass der Angeklagte - der dies im Übrigen nicht bestritten hat - die Quartalser­

klärungen zu den im Einzelnen festgestellten Zeitpunkten bei der Kassenärztli­

chen Vereinigung Saarland eingereicht hat, ergibt sich aus den von der Kas­

senärztlichen Vereinigung Saarland zur Verfügung gestellten

"Sammelerklärungen" I die jeweils die entsprechenden Daten ausweisen und

von dem Angeklagten, ab dem 3. Quartal 2004 zusätzlich auch von seinem

Bruder _ P" unterschreiben worden sind. Alle Quartalserklärungen

enthalten zudem die festgestellten vorformulierten Versicherungen.

Soweit die Kassenärztliche Vereinigung Saarland mitgeteilt hat, dass ihr die

Quartalserklärung des Angeklagten für das 2. Quartal 2000 nicht mehr vorliegt,

beruht die Feststellung, dass der Angeklagte auch für dieses Quartal eine in­

haltsgleiche Erklärung abgegeben hat, auf den Bekundungen des Zeugen G.

11I, der als Leiter der Rechtsabteilung der Kassenärztlichen Vereinigung Saar­

land ausgesagt hat, dass eine Honorarabrechnung ohne vorherige Einreichung

einer Quartalserklärung nicht erfolgt wäre. Der Zeuge G_ sowie der Zeuge

W", Leiter der Abteilung Honorarabrechnung der Kassenärztlichen Vereini­

gung Saarland, haben zudem bekundet, dass alle standardisierten Quartalser­

klärungen einen identischen Inhalt haben. Dies gelte auch für die Erklärung be­

züglich des Quartals 2/2000.

Dass alle beanstandeten Gebührenziffern durch den Angeklagten auch tatsäch­

lich gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland abgerechnet wor­

den sind, ergibt sich daraus, dass - wie der Zeuge W_ bekundet hat - der

Angeklagte den Quartalserklärungen jeweils Datenträger mit den abgerechne­

ten Gebührenziffern beigefügt hatte. Alle beanstandeten Gebührenziffern sind

zudem in den bei der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland gespeicherten

Abrechnungsdaten des Angeklagten vorhanden, die der Sachverständigen

S.zur Verfügung gestellt worden sind. Abweichungen zu den in den elektro­

nischen Krankenblättern eingetragenen Gebührenziffern hat weder die Sach-
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verständige S. noch die Kammer festgestellt. Demnach sind alle in die Kran­

kenblätter eingetragenen Gebührenziffern auch im Rahmen der Quartalserklä­

rungen durch den Angeklagten abgerechnet worden.

d) Prüfung der Honorarabrechnungen ("Sammelerklärungen") durch die

Kassenärztliche Vereinigung Saarland

Die Feststellung, dass die von dem Angeklagten eingereichten Quartalserklä­

rungen und die dabei abgerechneten Gebührenziffern die von Gesetzes wegen

vorgesehenen Plausibilitätsprüfungen durchlaufen haben, beruht ebenfalls auf

den Aussagen der Zeugen G_ und W_, die im Sinne der Feststellun­

gen glaubhaft bekundet haben. Die Zeugen haben insbesondere ausgesagt,

dass die Honorarbescheide anschließend dem jeweiligen Vorstandsvorsitzen­

den der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland vorgelegt worden seien, der

sodann die Entscheidung aber die Festsetzung und Auszahlung des errechne­

ten Honorars getroffen und die Anweisung zur Auszahlung erteilt habe.

Die Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland sind bei

ihrer Entscheidung aber die Festsetzung und Auszahlung des errechneten Ho­

norars auch jeweils davon ausgegangen, dass die nach den durchgeführten

Plausibilitätsprüfungen abgerechneten GebOhrenziffern ordnungsgemäß er­

bracht und abrechnungsfähig waren. Dies haben die Zeugen Dr. L., Dr.

F_ und Dr. H_ übereinstimmend bekundet. Die Zeugen haben ins­

besondere glaubhaft ausgesagt, sie hätten die Abrechnungen mit Blick auf die

Vielzahl der Vertragsärzte und der abgerechneten Leistungen zwar nicht selbst

im Detail überprüfen können; sie seien aufgrund der von der Abrechnungsabtei­

lung durchgeführten Vorprüfungen jedoch stets davon ausgegangen, dass mit

den Abrechnungen "alles in Ordnung" sei. Andernfalls hätten sie die Entschei­

dung über die Festsetzung und Auszahlung des Honorars auch nicht befürwor­

tet.
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e) Festsetzung und Auszahlung des Honorars durch die Kassenärztli­

che Vereinigung Saarland

Die Feststellungen zu den durch die Kassenärztliche Vereinigung Saarland

festgesetzten und an den Angeklagten bzw. - ab dem 3. Quartal 2004 - an den

Angeklagten und seinen Bruder ausgezahlten Honorare beruhen auf der glaub­

haften Aussage des Zeugen W_, der als Leiter der Abrechnungsabteilung

der Kassenärztlichem Vereinigung Saarland im Sinne der Feststellungen be­

kundet hat. Der Zeuge W_ konnte dabei auf eine Übersicht zu den erlasse­

nen Honorarbescheiden und ausgezahlten Honorare, welche die einzelnen Da­

ten und Beträge ausweist, zurückgreifen.

f) Die einzelnen - patienten bezogenen - vorsätzlichen Falschabrech­

nungen des Angeklagten ;n den Quartalen 2/2000 bis 1/2005

Die Feststellungen zu den im Tatzeitraum vorgenommenen vorsätzlichen

Falschabrechnungen bei insgesamt 80 von 100 gesetzlich Versicherten beru­

hen auf der nachfolgend dargestellten Beweiswürdigung. Angesichts der

Schwierigkeiten bei der nachträglichen Feststellung vorsätzlicher Falschab­

rechnungen hat die Kammer zugunsten des Angeklagten nur solche

Gebührenziffern beanstandet, bei denen eine bewusst falsche Abrechnung

offensichtlich war.

Im Einzelnen beruhen die Feststellungen auf folgenden Umständen und Erwä­

gungen:
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(1) bis (8) "Luftbehandlungen" der acht Patienten _ All, _ AIII_t.A_lt_A., _A_,.A.
_._und A_
Die Feststellungen beruhen auf dem Geständnis des Angeklagten, der

eingeräumt hat, dass es sich bei sämtlichen GebOhrenziffern um Falschab­

rechnungen handelt. Das Geständnis des Angeklagten ist mit Blick auf die

bei den übrigen gesetzlich Versicherten getroffenen Feststellungen auch

glaubhaft. Denn soweit in den Krankenblättern nicht nur Gebührenziffem

eingetragen sind, findet sich im Übrigen jeweils lediglich die von dem An­

geklagten in zahlreichen weiteren Fällen vorsätzlichen Abrechnungsbetru­

ges nach Art eines Textbausteins verwendeten Diagnosen wie z. B. "Akute

Infektion der oberen Atemwege nicht näher bezeichnet", "lnfekt der Atem­

wege", "Grippaler Infek~' bzw. "Lumbago" oder "Kreuzschmerz". Im Übri­

gen fehlt es - wie für vorsätzliche Falschabrechnungen typisch - auch

vollständig an einer weitergehenden Behandlungs- oder Befunddokumen­

tation im Krankenblatt. Die einzelnen Diagnosen und Rezeptausstellungen

an lässlich der vorgenommenen "Luftbehandlungen" ergeben sich aus den

Eintragungen im Krankenblatt, das - insbesondere bei den

"Scheinpatienten" _ und _ A_ - die

"Improvisationskunst" des Angeklagten bei der Vornahme von Falschab­

rechnungen erkennen lässt.

(9) bis (12) "Luftbehandlungen" der vier "Scheinpatienten" _ A_•. _A_,_A._und_B_
Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei den Zeugen A •

• ,A_, A_und _B_bestritten und sich einge­

lassen, er könne sich an die Personen nicht mehr konkret erinnern. Er wis­

se aber, dass es immer wieder vorgekommen sei, dass Patienten am sel­

ben Tag sowohl beim Orthopäden als auch bei ihm als Allgemeinarzt ge­

wesen seien. So müsse es auch hier gewesen sein. Andernfalls hätte er
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die Zeugen nicht in seinem Praxisverwaltungsprogramm al Patienten an­

legen können.

Die Kammer wertet diese Einlassung jedoch als Schutzbehauptung. Denn

die Feststellungen beruhen jeweils auf den glaubhaften Aussagen der

Zeugen_A_,·_A_,_A_und_

ra S_, die sämtlich übereinstimmend und ohne Belastungstendenz

ausgesagt haben, zwar bei dem Orthopäden Dr. R_in Behandlung,

aber nie in der Praxis des Angeklagten gewesen zu sein. 1mÜbrigen ha­

ben die Zeugen ausgesagt, einen Hausarzt zu haben, so dass eine Über­

weisung zu dem Angeklagten als Allgemeinarzt nicht erforderlich gewesen

sei.

Soweit der Zeuge Dr. R_ diesbezüglich ausgesagt hat, er könne sich

an die Patientennamen im Einzelnen nicht mehr erinnern, die Patienten

seien nach seinen schriftlichen Aufzeichnungen aber allesamt in seiner

Behandlung gewesen und an den Angeklagten überwiesen worden, hält

die Kammer diese Aussage für unglaubhaft. Denn bei dem Zeugen, der

ein erhebliches Interesse daran hatte, sich nicht selbst zu belasten, war

erkennbar, dass er sich lediglich auf seine schriftlichen Aufzeichnungen

zurückziehen wollte. Mit Blick auf die Aussagen der Zeugen und die für

reine Luftbehandlungen sprechenden Eintragungen im Krankenblatt ist die

Kammer jedoch davon überzeugt, dass der Angeklagte die Patientendaten

von dem Zeugen Dr. R_ bewusst zum Zwecke der vorsätzlichen

Falschabrechnungen erhalten hat.

Im Krankenblatt findet sich zwar jeweils der Eintrag, dass die Patienten

von Dr. R_ überwiesen worden seien. Die angegebenen Diagnosen

sprechen jedoch jeweils - wie auch bei den Luftbehandlungen der

Scheinpatienten All und A_ -für Scheindiagnosen und damit

für bewusste Falschabrechnungen von "Luftziffern". So finden sich dies­

bezüglich als Diagnosen entweder "Grippaler Infekt (J06.9, G)" bezüglich

der Zeugin A., "Akute Erkrankung der oberen Atemwege (JOß.g, G)"

bezüglich der Zeugin A_ "Schmerzen des Nervus trigeminus

(G50.0, V) bezüglich des Zeugen A_ bzw. "Infekt der unteren Luft·
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wege (J22, V)" bezüglich der Zeugin _ B_. Es kommt hinzu,

dass trotz der angeblich diagnostizierten Erkältungskrankheiten in keinem

Fall kein Rezept über ein Erkältungs- oder Grippemedikament ausgestellt

worden ist, was jedoch nahe gelegen hätte.

(13) bis (19) Falschabrechnungenbei den "Substitutionspatienten"_

A_" _und _A., _ A_, _ A.,
_B.und_B
Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei diesen "Substitu­

tionspatienten" und behauptet, in allen Einzelfällen, in denen er die Gebüh­

renziffern 202 (Substitutionsbehandlung mit Methadon) wie auch die Ge­

bührenziffern 203 (Zuschlag zur Leistung nach Nr. 202 für die Durchfüh­

rung an Samstagen, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen) und 204 (Zu­

schlag zur Leistung nach Nr. 202 für das therapeutische Gespräch, Dauer

mindestens 10 Minuten) abgerechnet hat, habe auch der von der Leis­

tungslegende geforderte persönliche Arzt-Patienten-Kontakt stattgefun­

den. Hierzu hat der Angeklagte sein Einlassungsverhalten mitunter an das

Ergebnis der Beweisaufnahme angepasst.

So hat er sich zunächst eingelassen, ein persönlicher Arzt-Patienten­

Kontakt liege auch dann vor, wenn der Arzt an der Substitutionsvergabe

zwar nicht unmittelbar beteiligt sei, sich aber in der Praxis befinde und

damit jederzeit "erreichbar" sei. Hierzu hat er sich auf eine Auslegung be­

rufen, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe befür­

wortet worden sei und unter dem Stichwort "sub tectu" lediglich die Er­

reichbarkeit des Arztes verlange.

Im Detail hat sich der Angeklagte wie folgt eingelassen:

Er sei seit 1996 in eigener Praxis allgemeinärztlich als Vertragsarzt nie­

dergelassen gewesen. Bis Anfang 2000 habe sich seine Praxis in der TII
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straße. in Saarbrücken befunden. Damals habe er noch keine Substitu­

tionspatienten behandelt. Im FrOhjahr 2000 sei er dann mit der Praxis in

die R,••••• in die Nähe des SaarbrOcker Hauptbahnhofes umge­

zogen. Dort sei er dann zum ersten Mal mit Patienten konfrontiert worden,

die zur Überwindung ihrer Drogenabhängigkeit mit Drogenersatzstoffen

ärztlich substituiert werden wollten. Damals sei das "staatliche Methadon­

programm" ausgelaufen und vollständig in das vertragsärztliche System in­

tegriert worden. Die ersten Patienten seien dann im Herbst 2000 zu ihm

gekommen. Da er zu diesem Zeitpunkt noch keine Substitutionsberechti­

gung gehabt habe, habe er diese Patienten nicht selbst substituiert, son­

dern an substitutionsberechtigte Kollegen weiterüberwiesen.

Er habe sich damals umfassend über die Art und Weise der Durchführung

der Substitution im Saarland informiert. Bei der Kassenärztlichen Vereini­

gung Saarland sei damals ein Herr W_für die Substitution zuständig

gewesen. Dieser habe ihn darin bestärkt, zukünftig diese Behandlungs­

form anzubieten, damit im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Saar­

land genügend Therapieplätze für drogenabhängige Patientinnen und Pa­

tienten zur Verfügung stehen.

Er habe sodann die Fachkunde "Suchtmedizinische Grundversorgung"

erworben und eine Genehmigung zur Durchführung der substitutionsge­

stützten Behandlung Opiatabhängiger von der Kassenärztlichen Vereini­

gung Saarland erhalten. Begonnen habe er mit Substitutionsbehandlungen

auf der Grundlage von Methadon (Polamidon) bzw. Buprenorphin (Subu­

tex).

In den Jahren 2001, 2002 und 2003 habe er dann die substitutionsgestütz­

te Behandlung Opiatabhängiger zunächst vollständig in den normalen

Praxisablauf integriert, was aufgrund der geringen und Oberschaubaren

Patientenzahl auch möglich gewesen sei.

Die Substitutionspatienten seien daher - ebenso wie alle anderen Patien­

ten - während der Sprechstunden erschienen, seien aufgerufen worden

und hätten sich dann im Arztzimmer bei ihm vorgestellt. Nur von seinem

Arztzimmer aus sei ein weiteres kleineres Zimmer erreichbar gewesen, in

dem die Substitutionsmedikamente gelagert worden seien. Hieraus habe
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che Leistungen seines Bruders vor dem 06.10.2004 aber nur dann ge­

kommen, wenn sie unter seiner Kontrolle und Aufsicht erfolgt seien. Wenn

er (urlaubsbedingt) nicht in der Praxis gewesen sei, seien die Substituti­

onspatienten demgegenüber von seiner Kollegin G_ betreut wor­

den.

Die Kammer wertet diese Einlassung - soweit sie mit den Feststellungen

in Widerspruch steht - als Schutzbehauptung. Dies betrifft zunächst die

von dem Angeklagten aufgestellte Behauptung, er habe sich bei der Sub­

stitutionsbehandlung an die von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfa­

len-Lippe vertretene "sub-tectu-Regelung" gehalten. Denn eine solche

Auslegung ist nach den Bekundungen des Zeugen G_, dem Leiter der

Rechtsabteilung der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland, von der Kas­

senärztlichen Vereinigung Saarland, bei der sich der Angeklagte diesbe­

züglich auch zu keinem Zeitpunkt erkundigt habe, niemals vertreten wor­

den. Sie widerspricht zudem dem eindeutigen Wortlaut der Leistungsle­

gende der Gebührenziffer 202, die einen persönlichen Arzt-Patienten­

Kontakt voraussetzt, sowie den in § 13 BtmG gemachten gesetzlichen

Vorgaben (vgl. hierzu IV. 3. a).

Dass sich der Angeklagte die Auslegung der Kassenärztlichen Vereini­

gung Westfalen-Lippe zu keinem Zeitpunkt zu Eigen gemacht hat, mithin

gerade nicht davon ausgegangen ist, seine Anwesenheit bzw. Erreichbar­

keit in der Praxis genüge, um die Gebührenziffer 202 abrechnen zu dürfen,

ergibt sich zudem daraus, dass er den Tatvorwurf im Stadium des Ermitt­

lungsverfahrens bereits am 08.08.2005 eingeräumt hat.

In dieser geständigen Einlassung, die der Angeklagte über seinen Vertei­

diger abgegeben hatte und die dem Angeklagten in der Hauptverhandlung

vorgehalten worden ist, heißt es, dass die Vergabe des Substituts jeweils

über die Arzthelferlinnen erfolgt und der Angeklagte selbst im Vergabe­

raum nicht anwesend gewesen sei. In der Einlassung wird demgegenüber

nicht behauptet, dass im Zusammenhang mit der Substitutionsvergabe je­

weils ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden habe. Viel-
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mehr wird lediglich darauf verwiesen, dass dem Arzt eine Teilnahme an

der Substitutionsvergabe bei großen Patientenmengen nicht möglich sei.

Vor diesem Hintergrund erscheint die von dem Angeklagten hierzu abge­

gebene Erklärung, die Einlassung sei seinerzeit erfolgt, ohne sich die

rechtlichen Voraussetzungen eines Arzt-Patienten-Kontaktes vergegen­

wärtigt zu haben, nicht glaubhaft. Vielmehr belegt die Einlassung vom

08.08.2005, deren Vorhalt dem Angeklagten erkennbar unangenehm war,

nach Überzeugung der Kammer, dass es dem Angeklagten gerade be­

wusst war, dass die von ihm praktizierte Form der

"Substitutionsbehandlung" unzulässig war und er sich erst nachträglich auf

eine für ihn günstige Rechtsauslegung berufen hat.

Darüber hinaus findet sich in den Krankenblättern der in der Hauptver­

handlung vernommenen "Substitutionspatienten" stets die Formulierung:

"Substitution ad manum medici", was im Krankenblatt des Zeugen_S_ zutreffend dahingehend (frei) übersetzt worden ist, dass die Sub­

stitution "durch den Arzf' zu erfolgen habe. Auch diese Eintragungen bele~

gen, dass sich der Angeklagte bewusst war, dass die von ihm vorgenom­

mene Delegation der Substitutionsbehandlung an sein nichtärztliches Per­

sonal unzulässig war.

Dass sich der Angeklagte entgegen seiner Einlassung während der Sub­

stitutionsvergabe, die morgens vor und nachmittags nach den Sprech­

stundenzeiten sowie in der Mittagspause und an den Wochenenden statt­

fand, häufig sogar überhaupt nicht in den Praxisräumen befand, ergibt sich

daraus, dass die in der Hauptverhandlung vernommenen Arzthelferinnen,

die Zeuginnen _ und_l.,_G_ und _ KII
• ausgesagt haben, der Angeklagte sei häufig erst später, oftmals erst

gegen 9 Uhr oder 10 Uhr in die Praxis gekommen, als die morgendliche

Substitutionsvergabe, die zwischen 8:00 Uhr und 8:30 Uhr stattgefunden

habe, bereits vorbei gewesen sei.

Die Zeugin _ L_ hat zudem bekundet, der Angeklagte sei anläss­

lieh der Substitutionsvergabe an den Wochenenden überhaupt nicht in der
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Praxis gewesen. Die Zeugen. F_ und _ wl haben ausge­

sagt, der Angeklagte habe sich an den Wochenenden mit seinem Bruder

abgewechselt. wobei der Angeklagte bzw. sein Bruder lediglich in der Pra·

xis anwesend und "greifbar' gewesen seien. Lediglich die Zeugen G_
und K_ haben bekundet, entweder der Angeklagte oder sein Bruder.

hätten sich am Wochenende "immer' (so der Zeuge G") bzw. "in der

Regel" (so der Zeuge K_) im Vergaberaum befunden. Die Aussagen

der Zeugen K_ und G"widersprechen jedoch nicht nur den

Aussagen der übrigen Praxismitarbeiter, sondern auch den Eintragungen

in den Krankenblättern der Substitutionspatienten, die im Folgenden dar­

gestellt werden. Es kommt hinzu, dass beide Zeugen erkennbar darum

bemüht waren, den Angeklagten zu entlasten und die Kammer daher da­

von überzeugt ist, dass die Aussagen nicht unbeeinflusst erfolgt sind, son­

dern gezielt zur Entlastung des Angeklagten abgegeben worden sind.

Gleiches gilt auch für die Aussage der Zeugin K_. die bekundet hat,

jeder Substitutionspatient habe bei dem Angeklagten im Arztzimmer

"reingeschaut" und der Angeklagte habe den Patienten hierbei auch immer

"die Hand gedrückt", im Übrigen sei ein Arzt zumindest erreichbar gewe­

sen. Denn auch die Zeugin K_ wirkte deutlich "instruiert" und auf die

entsprechende Frage des Gerichts vorbereitet. Es kommt hinzu, dass die

Zeugin K_ bei ihrer polizeilichen Vernehmung am Tag der ersten

Durchsuchung der Praxis am 01.02.2005 bekundet hatte, bei der Substitu­

tionsvergabe sei kein Arzt anwesend gewesen, da das Praxispersonal an·

gelernt worden sei und die Medikamente selbst anwende. Die Substitution

werde - auch am Wochenende - hauptsächlich von dem Zeugen G_
durchgeführt. Wenn dieser nicht da sei, mache die Vergabe der

"Praxismanager" K_; zudem helfe jeder der Angestellten bei der

Ausgabe mit. Die Ärzte P" seien demgegenüber nicht da. Einen plau­

siblen Grund für ihre abweichende Aussage im Rahmen der Hauptver­

handlung konnte die Zeugin auf Vorhalt ihrer polizeilichen Aussage nicht

nennen. Die Kammer ist daher davon überzeugt, dass die Zeugin aus der

Sphäre des Angeklagten instruiert worden ist, entsprechend zu bekunden.
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Hierfür spricht auch die Aussage des Zeugen S_ der die Zeugin

K_am 01.02.2005 vernommen hatte und - in Übereinstimmung mit

einem entsprechenden Vermerk in der polizeilichen Vernehmung - glaub­

haft ausgesagt hat, dass schon damals von dem Angeklagten und seinem

Verteidiger versucht worden sei, die Aussage der Zeugin zu beeinflussen.

Denn während der Vernehmung der Zeugin K_ habe der Verteidiger

des Angeklagten aus dessen Praxis angerufen und versucht, die Zeugin

unter Hinweis auf ein nicht bestehendes Zeugnisverweigerungsrecht dazu

zu bewegen, bei der Polizei nicht weiter auszusagen. Zudem hat die Zeu­

gin auf Vorhalt des Vertreters der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sie

sich am Tage vor ihrer Vernehmung in der Hauptverhandlung zusammen

mit dem Angeklagten und seinem Verteidiger am St. Johanner Markt in

Saarbrücken getroffen habe. Soweit die Zeugin diesbezüglich behauptet

hat, es sei dabei nicht über ihre Vernehmung im Rahmen des vorliegen­

den Verfahrens gesprochen worden, hält die Kammer diese Aussage mit

Blick auf die deutlich erkennbare Entlastungstendenz für unglaubhaft, zu­

mal sich die Aussage der Zeugin auffallend mit der Einlassung des Ange­

klagten deckt, so dass die Kammer davon ausgeht, dass die Zeugin aus

der Sphäre des Angeklagten vor ihrer Aussage entsprechend instruiert

worden ist.

Dass der Angeklagte die Substitutionsbehandlung nahezu vollständig an

sein nichtärztliches Praxispersonal delegiert hat, ergibt sich darüber hin­

aus aus zahlreichen Einträgen in den Krankenblättern der

"Substitutionspatienten", die belegen, dass der Angeklagte die Patienten

grundsätzlich nicht zu Gesicht bekam und persönliche Arzt-Patienten­

Kontakte lediglich ausnahmsweise bzw. aus gegebenem Anlass stattfan­

den.

So ist im Krankenblatt der "Substitutionspatientin" _ A_, nach­

dem bereits am 17.03.2003 die GebOhrenziffer 202 abgerechnet worden

waren, am 18.11.2003 zu lesen:
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"Eindosierung und Übernahme _ G_ bekommt heute 60mg Pola
[. ..]

Am 20.11.2003 findet sich folgender Eintrag:

"sie wird von G" und G_ betreut und erhalt jetzt nur noch 50mg
Polamidon am Tag"

Am 12.12.03 heißt es im Krankenblatt:

"muss am Montag in Sprechstunde"

Am 15.12.03 ist im Krankenblatt eingetragen:

"zum ChefW

Aus diesen Eintragungen wird ersichtlich, dass eine Delegation auf das

nichtärztliche Personal erfolgt ist und die Zeugin A_anlässlich der

Substitutionsvergabe grundsätzlich keinen Kontakt zu dem Angeklagten

hatte.

Die Eintragungen im Krankenblatt stehen zudem in Einklang mit den Be­

kundungen der Zeugin A_, die glaubhaft ausgesagt hat, mit Pol­

amidon substituiert worden zu sein, mit dem Angeklagten aber lediglich

anlässlich einer längeren Erstuntersuchung und eines zwischenzeitlichen

Rückfalls "zu tun" gehabt zu haben. Ansonsten habe sie ihre "Ration" im­

mer von den Arzthelferinnen bekommen. Lediglich der Zeuge G_bzw.

der Bruder des Angeklagten, die die Zeugin auf einem Lichtbild, auf dem

alle Praxismitarbeiter des Angeklagten abgebildet sind, spontan erkannte,

seien bei der Substitutionsvergabe dabei gewesen. In Übereinstimmung

mit dieser Aussage finden sich am 18.11.2003 und 02.12.2003 entspre­

chende umfangreichere Eintragungen im Krankenblatt, welche die Erstun­

tersuchung und den von der Zeugin geschilderten ROckfallbestätigen.
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DemgegenOberfinden sich sowohl am 22.10.2003 und am 17.11.2003 als

Eintragungen lediglich GebOhrenziffern, so dass die Kammer auch aus

diesem Grunde keine Zweifel daran hat, dass der Angeklagte an diesen

Tagen die Zeugin A_nicht zu Gesicht bekam und die Gebührenzif­

fern lediglich zum Zwecke vorsätzlicher Falschabrechnung in das Kran­

kenblatt eingetragen hat. Gleiches gilt fOrdie am 19.11.2003, 26.11.2003

und 07.12.2003 abgerechneten Gebührenziffern, da es auch insoweit

vollständig an einer Befunddokumentation fehlt und es auch im Übrigen

keine Hinweise auf längere ärztliche Kontakte bzw. therapeutische Ge­

spräche gibt. Es kommt hinzu, dass die Zeugin glaubhaft ausgeschlossen

hat, weder eine Influenza-Impfung erhalten noch einen Atemalkoholtest

gemacht zu haben, so dass auch die am 26.11.2003 bzw. 07.12.2003 ab­

gerechneten Gebührenziffern 3869 (Atemalkoholtest) und 8902 (Influen­

za) dafOr sprechen, dass es sich um vorsätzliche Falschabrechnungen

handelt.

Auch die Eintragungen im Krankenblatt des Substitutionspatienten_

A. belegen die Feststellung, dass der Angeklagte die Substitutionsbe­

handlung im Tatzeitraum nahezu vollständig an sein nichtärztliches Pra­

xispersonal delegierte.

50 findet sich am 07.09.2004 folgende Eintragung:

"Montag Erstuntersuchung M_, zunächst Subutex 16 mg täglich durch
K •• •

Bezeichnend ist auch der Eintrag der Arzthelferin _ Wll am
04.07.2005:

"K(jnnen Urlaubsmitgabe haben, A. K_regelt die Modalitiiten, Seme­
digenderSubsätutionsverlaur

Auch bei dem "5ubstitutionspatienten" _ A_finden sich im Zu­

sammenhang mit der Substitutionsvergabe fast ausschließlich Eintragun­

gen von Gebührenziffern ohne medizinische Untersuchungsergebnisse
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oder Befunddokumentationen. Demgegenüber findet sich jedoch am

02.02.2004 folgender Eintrag:

"Intetferontherapiebeginn Pegintron und 8 mg Subutex ab jetzt: Betreuer
K •••. kommt jetzt freitags"

Am 22.04.2005 ist im Krankenblatt FOlgendes eingetragen:

"kommt ttJglich bis am Montag dann zum chef er soll sagen wie es weiter­
geht"

Aus weiteren Eintragungen im Krankenblatt wird ersichtlich, dass der Zeu·

ge_A_lediglich sporadisch Kontakt zu dem Angeklagten hatte.

So lautet der Eintrag im Krankenblatt am 05.04.2003 wie folgt:

"Nachsten Freitag zu Chef um 15.00 Uhr BE!!

Auch am 31.10.2003 und 15.12.2003 finden sich Eintragungen, wonach

der Zeuge A."zum Chef' sollte, was nach Überzeugung der Kammer

bestätigt, dass Arzt-Patienten-Kontakte mit dem nSubstitutionspatienten"

die (seltene) Ausnahme waren und lediglich aus gegebenem Anlass er­

folgten, wie beispielsweise der Eintrag am 15.12.2003 belegt, wo es heißt:

"zum Chef wg. fntetferontherapie !W.

Auch am 27.04.2004 findet sich ein Eintrag im Krankenblatt, der darauf

schließen lässt, dass der Zeuge den Angeklagten grundsätzlich nicht zu

Gesicht bekam und die an diesem Tag abgerechneten Gebührenziffern

202, 203 und 204 vorsätzliche Falschabrechnungen darstellen:

"Will eine Bescheinigung far die FOhrerscheinstelle das er keine btm mehr nimmt
kommt sm Donnerstag in die, sprechstunde zum chef er hat immer bzo in seiner uk
!"
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Auch bei dem "Substitutionspatienten" _ A.finden sich entspre­

chende Eintragungen im Krankenblatt. Daraus ergibt sich, dass der Zeuge

im Zusammenhang mit der Substitution nur selten Kontakt zu dem Ange­

klagten hatte. So heißt es beispielsweise am 25.02.2003:

"unbedingt zuerst um Chef wegen BzomJr

oder am 29.09.2004:

"aber Substitution gesprochen [. ..]"

Demgegenüber finden sich mehrere Eintragungen im Krankenblatt, die

belegen, dass der Angeklagte auch bei dem Patienten_A.die

Substitutionsbehandlung nahezu vollständig auf sein Praxispersonal dele­

gierte. So heißt es im Krankenblatt am 27.01.2003:

"Substitutions vorbereitung G_".

Am 13.09.2003 ist im Krankenblatt eingetragen:

"Kommt jetzt tSglich bis er am Montag zum Chef'

Der Eintrag am 09.03.2004 lautet:

" War gerade hier, sagte er hatte vor lauter Angst vor der Sicht-UK sich nicht get­
raut zu kommen die letzten paar Tage, kommt heute und morgen tag/ich und am
Do zum Chef, kann nicht unter Sicht UK machen !!!I!!!!!".

Am 10.02.2004 findet sich ein Eintrag des Angeklagten, der ebenfalls be­

legt. dass eine Delegation der Substitutionsbehandlung auf seinen Pra­

xismitarbeiter.G. erfolgt ist. Der Eintrag lautet:

"Er hat jetzt 16 mg Subutex gekriegt und kommt ab morgen jeden Tag tSg/ich zwi­
schen 13.00 und 14.00 UhrR •. kriegt täglich ab morgen 8 mg Subutex".
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Auch an den übrigen Tagen, an denen die abgerechneten GebOhrenziffern

202, 203 und 204 beanstandet worden sind, finden sich keinerlei Hinweise

auf erfolgte Untersuchungen oder persönliche Arzt-Patienten-Kontakte.

Auch bei dem Substitutionspatienten _ B_ finden sich ver­

gleichbare Eintragungen, die die Feststellungen belegen. So findet sich

am 15.07.2003 folgender Eintrag, der nach Überzeugung der Kammer be­

legt, dass bei der Substitutionsbehandlung Arzt-Patienten-Kontakte die

seltene Ausnahme darstellten und lediglich im Falle eines konkreten An­

lasses erfolgten:

"Chef hat gesagt, er muss unbedingt zu ihm!"

Gleiches gilt für die Eintragung am 22.12.2003, wo es heißt:

"Muss heute in einer Woche wegen Bescheinigung zum Chef'

Eine weitere Eintragung am 07.10. 2004 lautet:

"Muss zum Chef, ist nicht versichert, kriegt nichts mehr"

Am 22.02.2005 findet Sich zudem folgender Eintrag:

"Laut eigener Aussage hat er sein komplettes Subutex am Samstag bei uns im
Hausgang verloren. Nach Racksprache mit B.p. geht das so nicht. B.p. will ihn zu­
erst sehen".

Auch aus dem Krankenblatt der "Substitutionspatientin"_ B

ergibt sich, dass der Angeklagte lediglich ausnahmsweise und aus gege­

benem Anlass Kontakte zu der Patientin hatte, im Übrigen aber die Substi­

tutionsbehandlung nahezu vollständig an sein nichtärztliches Personal de­

legierte. Entsprechend heißt es im Krankenblatt am 05.09.2002:

"Hat heute wieder 40 pola bekommen wir schicken sie zu dr. a. P_f..']
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Zusammenhang mit der Abrechnung von GebOhrenziffern finden sich in

den Krankenblättern lediglich teilweise Hinweise darauf, für welchen Zeit­

raum dem Patienten eine "Ration" mitgegeben worden ist, indem das Da~

turn des nächsten Vergabetermins notiert ist.

Aus den Krankenblättern ergibt sich des Weiteren, dass der Angeklagte

Gebührenziffern selbst dann abrechnete, wenn der jeweilige

"Substitutionspatient" Oberhaupt nicht in seiner Praxis war, sondern ein

Bekannter oder Verwandter das Substitut abholen kam. Ein persönlicher

Arzt-Patienten·Kontakt konnte in diesen Fällen daher gar nicht erfolgt sein.

So ist beispielsweise bei dem "Substitutionspatienten" _A_ am

08.07.2002 folgender Eintrag zu lesen:

"Mutter ist hier Pat. kann selbst nicht kommen wegen Tour"

Am 10.07.2002 ist im Krankenblatt Folgendes eingetragen:

"bekommt im Urlaub immer für 1 Woche mit und Mutter kommt es dann im­
mer holen"

Am 15.06.2003 findet sich folgende Eintragung:

nMutter hat abgehoff"

Nachdem am 04.01.2004 die Gebührenziffern 202 und 203 abgerechnet

worden waren, ist am 05.01.2004, also einen Tag später, im Krankenblatt

Folgendes eingetragen:

"War gestern nicht da, aber da Sonntag war waren wir abends nicht da!!!!!"

Am 18.02.2005 findet sich folgender Eintrag mit dem Kürzel "al" der Arzt­

helferin_L_:
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"Mutter war hier [. ..] Bitte mal nach telefonnummer fragen"

Am 28.01.2003 findet sich bei dem Patienten A_ im Zusammenhang

mit der Abrechnung anderer Gebührenziffern folgender Eintrag:

"derzeit in Urlaub bei Mutter, trotzdem Ziffern"

Auch bei dem Substitutionspatienten _ A_ergibt sich aus dem

Krankenblatt, dass die Gebührenziffern 202 und 203 selbst dann abge­

rechnet worden sind, wenn der Patient überhaupt nicht in der Praxis des

Angeklagten war, sondern dessen Vater das Subutex abgeholt hatte. Dies

belegt beispielsweise die Eintragung am 20.05.2003, die wie folgt lautet:

"Sein Vater kommt ab jetzt ohne oder mit ihm einmal wOchentJich zu uns Sonntags
und kriegt Wochenration, 8 mg Subutex pro Tag".

Am 15.06.2003 findet sich folgender Eintrag:

"Sein Vater hat es abgeholtf"

Am 06.11.2004 findet sich der Eintrag im Zusammenhang mit den abge­

rechneten Ziffern 202, 203:

"Hat heute der Papa abgeholt".

Dass auch bei dem Zeugen _ B_ die Gebührenziffern 202 ff.

abgerechnet worden sind, obwohl lediglich Bekannte oder Verwandte des

Zeugen das Subutex in der Praxis des Angeklagten abgeholt hatten, ergibt

sich etwa aus der Eintragung am 20.06.2004, wo es heißt:

"Freundin _ S_ kommt vorbei"
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Des Weiteren rechnete der Angeklagte auch bei dem

"Substitutionspatienten" _ 8,_ wahllos Gebührenziffern be­

wusst zu Unrecht ab, ohne dass die entsprechenden ärztlichen Leistungen

erbracht worden sind. Dies ergibt sich unter anderem daraus, dass am

19.09.2004 die Gebührenziffern 2 und 851 abgerechnet worden sind,

ausweislich der Eintragung im Krankenblatt der Zeuge S_ jedoch

nicht in der Praxis des Angeklagten war und auch sonst keinen Kontakt zu

dem Angeklagten hatte. Denn im Krankenblatt heißt es diesbezüglich:

"Hat angerufen, er kommt morgen, er Mitte noch eine Tablette zu Hause"

Auch bei dem "Substitutionspatienten" _ B_ rechnete der An­

geklagte am 23.11.2004 die Gebührenziffern 2, 10 und 801 bewusst zu

Unrecht ab, obwohl der Zeuge nicht in der Praxis des Angeklagten war,

was sich aus der entsprechenden Eintragung im Krankenblatt ergibt, die

wie folgt lautet:

"hat gerade angerufen, er MJtfe keine Zeit fOr die Eingangsuntersuchung
heute, morgen hat er auch keine Zeit fOrdie Vergabe. Kommt am Donners~
tag wieder".

Ähnliche Eintragungen finden sich auch im Krankenblatt der

"Substitutionspatientin".a_. So wurden am 28.12.2003 die

Gebührenziffern 202, 203, 204 abgerechnet, obwohl die Patientin über­

haupt nicht in der Praxis des Angeklagten war, was sich aus der Eintra­

gung im Krankenblatt ergibt, die wie folgt lautet

"War heute wieder nicht da, sondern Herr W_, muss morgen mal zum
Chef!!!W.

Auch am 26.01.2004 war die Zeugin S_ nicht in der Praxis des

Angeklagten, gleichwohl wurde die GebOhrenziffer 202 abgerechnet. Im

Krankenblatt findet sich an diesem Tag folgende Eintragung:
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"Herr B_ hat angerufen, dass Frau B_ Termin mit ihm hat.
Herr _ W_ kommt vorbei.

Die Feststellungen, wonach der Angeklagte die Substitutionsbehandlung

nahezu vollständig auf sein nichtärztliches Personal delegierte, werden im

Ergebnis auch durch die Aussagen der "Substitutionspatienten" _

A., _ B_ und _ S_ bestätigt, die bekundet ha-

ben, den Angeklagten bei der Substitutionsvergabe nicht gesehen zu ha­

ben. Vielmehr seien sie - wie die übrigen Substitutionspatienten auch ­

nur in die Praxis gegangen, um ihr Subutex bzw. Methadon von den Pra­

xisangestellten ausgehändigt zu bekommen.

Der Zeuge _ A. hat in Übereinstimmung mit seiner Aussage bei

der Polizei ausgesagt, bei der Ausgabe des Subutex in der Praxis des An­

geklagten sei nie ein Arzt dabei gewesen. Vielmehr hätten die Zeugen

G"und K_ sowie die Arzthelferinnen die Vergabe durchgeführt.

Auch der Zeuge _ B_ hat in Übereinstimmung mit seiner Aus­

sage bei der Polizei bekundet, dass bei der Vergabe lediglich die Arzthel­

ferinnen anwesend gewesen seien. Der Angeklagte, der auch an den Wo­

chenenden nur selten in der Praxis gewesen sei, sei bei der Vergabe al­

lenfalls kurz vorbeigekommen, um dann wieder in der Praxis zu

"verschwunden".

Auch nach der Aussage der Zeugin S_lief die Substitutionsbe­

hadlung in der Weise ab, dass sie in der Praxis des Angeklagten das Su­

butex durch eine Arzthelferin ausgehändigt bekam. Einmal habe auch ein

Freund von ihr namens _ W_ das Subutex abgeholt. Den Ange­

klagten habe man nur hin und wieder mal gesehen. Gesprochen habe sie

mit dem Angeklagten aber nur zu Beginn der Behandlung, als es um die

Eindosierung gegangen sei.

Auch die Zeugin _ K", die als Mitarbeiterin der im seiben Haus

befindlichen Apotheke regelmäßig an der Substitutionsvergabe teilge­

nommen hat, hat glaubhaft ausgesagt, der Angeklagte sei bei der Vergabe
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selbst nicht Raum gewesen, er sei allenfalls mal "kurz reingekommen".

Das Substitut hätten der Zeuge G_ und die Arzthelferinnen verab­

reicht. Die Substitutionspatienten seien anlässlich der Substitutionsverga­

be auch nicht zum Angeklagten geschickt worden. Auch sie selbst habe

über die gesamte Zeit mit dem Angeklagten "nichts zu tun gehabt" oder mit

diesem gesprochen.

Diese Bekundungen werden auch durch die Aussage des Zeugen S"
11bestätigt, der an den Ermittlungen des Landeskriminalamtes ("EG­

Rezept") im vorliegenden Verfahren gegen den Angeklagten beteiligt war

sowie als Polizei beamter an der Durchsuchung der Praxis des Angeklag­

ten am 01.02.2005 teilgenommen und glaubhaft bekundet hat, dass bei

der während der Durchsuchung durchgeführten Substitutionsvergabe ein

Arzt "weit und breit nicht zu sehen" gewesen sei.

Soweit der Zeuge _ A. abweichend hierzu bekundet hat, anläss­

lieh der Substitutionsbehandlung immer beim "Doktor" gewesen zu sein,

hält die Kammer die Aussage für unglaubhaft, da der Zeuge instruiert wirk­

te und mit deutlicher Entlastungstendenz bekundet hat. Die Aussage wi­

derspricht zudem den Eintragungen im Krankenblatt, die eindeutig bele­

gen, dass nur sporadisch und aus besonderem Anlass Arzt-Patienten­

Kontakte stattfanden. Die Bekundungen widersprechen auch der eigenen

Aussage des Zeugen bei der Polizei, wonach nie ein Arzt dabei gewesen

sei, wenn er sein Subutex erhalten habe. Auf Vorhalt der entsprechenden

Aussage konnte der Zeuge keine plausible Antwort für seine abweichende

Schilderung in der Hauptverhandlung geben. Allerdings hat er seine Aus­

sage daraufhin auf den Vorhalt hin dergestalt relativiert, dass der Ange­

klagte "fast immer" dabei gewesen sei. Die Kammer ist daher davon Ober­

zeugt, dass die abweichende Aussage des Zeugen in der Hauptverhand­

lung nicht der Wahrheit entspricht.

Gleiches gilt auch für die Aussage seines Bruders, des Zeugen _ A­

ll, der ebenfalls in Widerspruch zu seiner polizeilichen Aussage bekun-
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det hat, der Angeklagte sei während der Substitutionsvergabe immer per­

sönlich anwesend gewesen. Denn auch der Zeuge _A.wirkte in­

struiert und bekundete mit deutlicher Entlastungstendenz. Dies gilt insbe­

sondere für die Aussage, er sei immer zum Doktor "reingegangen" und

habe mit diesem gesprochen. Wenn der Angeklagte nicht anwesend ge­

wesen sei, sei zumindest sein Bruder_P"anwesend gewesen.

Die Kammer hält diese Aussage nicht nur deshalb für unglaubhaft, weil sie

den Eintragungen im Krankenblatt sowie der polizeilichen Aussage des

Zeugen widerspricht, sondern auch deswegen, weil sie sich zu offensicht­

lich mit der Einlassung des Angeklagten deckt, die dieser zunächst hin­

sichtlich des Ablaufs der Substitutionsbehandlung abgegeben hat. Denn

erst infolge des im Laufe der Verhandlung von der Kammer erteilten Hin­

weises, dass sein Bruder bis einschließlich zum 3. Quartal 2004 aufgrund

der fehlenden Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland

zur Durchführung der Substitutionsbehandlung zur Abrechnung der Ge­

bührenziffern nicht berechtigt gewesen sei, hat der Angeklagte seine Ein­

lassung in der Weise angepasst, dass die Patienten stets durch ihn be­

grüßt worden seien, wobei er die Ansicht vertreten hat, das bloße Begrü­

ßen eines Patienten bzw. das "Guten-Tag-Sagen" genüge, um die Leis­

tung nach Nr. 202 des EBM abrechnen zu können.

Die Aussage der Zeugen A. widerspricht im Übrigen auch der Aussage

des Zeugen _ A., der ausgesagt hat, in der Praxis das Subutex

stets von den "Krankenschwestern" bzw. vom Praxispersonal erhalten zu

haben. Der Angeklagte habe nur selten "zur Begrüßung" vorbeigeschaut,

im Übrigen habe er an den Angeklagten im Zusammenhang mit der Sub­

stitutionsbehandlung jedoch "keine Erinnerung".

Vor diesem Hintergrund erscheint auch die im Rahmen der Hauptverhand­

lung erstmals aufgestellte Behauptung des Angeklagten unglaubhaft, die

Arzt-Patienten-Kontakte seien jeweils quasi "im Vorbeigehen" erfolgt, als

er während der Substitutionsvergabe an einem Stehpult in seiner Praxis

gestanden und die Patienten einzeln "begrüßt" habe. Unabhängig davon,

dass nach Ansicht der Kammer eine solche flüchtige "Sammelanamnese"
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einen Arzt-Patienten-Kontakt im Sinne der Leistungslegende der Gebüh­

renziffer 202 nicht zu begründen vermag, ist diese Einlassung, die nach

Überzeugung der Kammer lediglich in Anpassung an das Ergebnis der

Beweisaufnahme erfolgt ist, nicht nur lebensfremd, sondern mit Blick auf

die Aussagen der Praxismitarbeiter, der Substitutionspatienten A., B.
_ und S_,der Zeugin _ B" sowie angesichts der Ein-

tragungen in den Krankenblättern widerlegt.

Gleiches gilt für die Aussage der Zeugin E., die von dem Angeklagten

in einem Beweisantrag zu der Beweistatsache benannt worden war, dass

bei den Zeugen _und _A.sowie bei dem Zeugen _AI
•• anlässlich der Substitutionsvergabe jeweils persönliche Arzt­

Patienten-Kontakte stattgefunden hätten. Denn es erscheint der Kammer

bereits fern liegend, dass die Zeugin - wie von ihr und dem Angeklagten

behauptet - als Dolmetscherin fungiert hat und bei den Gesprächen zwi­

schen dem Angeklagten und den Zeugen A. ständig zugegen war, ob­

wohl sie selbst nicht besser deutsch spricht als die Zeugen A•. Es

kommt hinzu, dass die Zeugin erkennbar darum bemüht war, den Ange­

klagten zu entlasten. Denn die Zeugin hat - ohne dass eine entsprechen­

de Frage gestellt worden wäre - unvermittelt und zielstrebig bekundet, die

Zeugen A. hätten den Arzt jeweils vor der Substitutionsvergabe persön­

lich gesehen. Auf den Hinweis, dass eine entsprechende Frage bislang

noch gar nicht gestellt worden sei, errötete die Zeugin und wurde sichtlich

nervös. Die Kammer ist daher der Überzeugung, dass die Zeugin bewusst

eine falsche Aussage getätigt und zu diesem Zweck vor ihrer Vernehmung

aus der Sphäre des Angeklagten entsprechend instruiert worden ist.

Aufgrund fehlender persönlicher Arzt-Patienten-Kontakte lagen daher in

der überwiegenden Zahl der Fälle die Voraussetzungen für eine Abrech­

nung der Gebührenziffern 202, 203 und 204 nicht vor. Sofern sich aus den

Krankenblättern ergab, dass der Angeklagte die vorgenannten Gebühren­

ziffern gleichwohl abgerechnet hat, hat die Kammer die Abrechnungen da­

her als vorsätzliche Falschabrechnungen beanstandet. Soweit sich aus
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den Krankenblättern der Substitutionspatienten (in Einzelfällen) Hinweise

auf persönliche Arzt-Patienten-Kontakte ergaben, wurden die Abrechnun­

gen demgegenüber nicht beanstandet.

Die Feststellungen bezüglich der weiteren Gebührenziffern (außer den

Gebührenziffern 202 bis 204), die die Kammer als vorsätzliche Falschab~

rechnungen beanstandet hat, beruhen maßgeblich auf den Eintragungen

in den Krankenblättern sowie ergänzend auf den Aussagen der jeweiligen

Substitutionspatienten und Praxismitarbeitern des Angeklagten.

Dass es sich bei den beanstandeten Abrechnungen der Gebührenziffern

850 (Differenzialdiagnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszu­

stände) und 851 (Verbale Intervention bei psychosomatischen Krankheits­

zuständen) um vorsätzliche Falschabrechnungen handelt, ergibt sich dar­

aus, dass es bereits unplausibel erscheint, diese Gebührenziffern im Zu­

sammenhang mit der Behandlung von Substitutionspatienten in dem von

dem Angeklagte vorgenommenen Ausmaß abzurechnen, zumal sich aus

den Krankenblättern der Substitutionspatienten in den Fällen, in denen die

Kammer die Abrechnungen beanstandet hat, auch keinerlei Hinweise auf

längere therapeutische Gespräche entnehmen lassen. Auch Dokumentati­

onen über das (überdauernde) psychosomatische Krankheitsbild fehlen

vollständig. Vielmehr sind an den Tagen, an denen die Kammer die Ab­

rechnungen beanstandet hat - wie in zahlreichen weiteren Fällen vorsätz­

licher Falschabrechnungen dieser Gebührenziffern durch den Angeklagten

- ganz überwiegend nur die GebOhrenziffern eingetragen. Auch die Ab­

rechnungsreihenfolge, die zufällig und willkürlich erscheint, belegt nach

Überzeugung der Kammer, dass der Angeklagte diese GebOhrenziffern

lediglich wahllos zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnungen in

die Krankenblätter eingetragen hat. Denn insbesondere die wechselnde

Abrechnung der Gebührenziffern 850 und 851 erscheint unplausibel, da ­

wie der Prüfarzt der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland, der Zeuge

B _, plausibel dargelegt hat - die Klärung eines psychosomati­

schen Krankheitsbildes einer "verbalen Intervention" systematisch voraus-
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geht. Es kommt hinzu, dass auch den Aussagend der in der Hauptver­

handlung vernommenen Substitutionspatienten keine Anhaltspunkte dafür

zu entnehmen waren, dass außerhalb der Substitutionsbehandlung be­

handlungsbedürftige psychosomatische Krankheitsbilder flan der Tages­

ordnung" gewesen sein könnten, die die Vielzahl der abgerechneten Leis­

tungen auch nur ansatzweise erklären könnten. Auch mit Blick auf die

Feststellungen zur Praxis der Substitutionsbehandlung, wonach lediglich

ausnahmsweise und anlassbezogen persönliche Arzt-Patienten-Kontakte

stattfanden, schließt die Kammer aus, dass die den abgerechneten Ge­

bührenziffern jeweils zugrunde liegenden ärztlichen Leistrungen tatsäch­

lich erbracht worden sind.

Gleiches gilt auch für die beanstandeten Gebührenziffern 1 (Ordinations­

gebühr) , 2 (KonsultationsgebOhr), 10 (Therapeutisches hausärztliches Ge­

spräch von mindestens 10 Minuten Dauer), 11 (Diagnostik und/oder Be­

handlung einer psychischen Destabilisierung oder psychischen Krankheit,

Dauer mind. 10 Minuten), 17 (Intensive ärztliche Beratung und Erörterung

zu den therapeutischen, familiären, sozialen und beruflichen Auswirkun­

gen und deren Bewältigung bei nachhaltig lebensverändernder oder le­

bensbedrohender Krankheit, Dauer mind. 10 Minuten), 18 (Zuschlag zu

den Leistungen nach den Nm. 10, 11 und 17 bei einer Gesprächsdauer

von mindestens 30 Minuten) sowie für die abgerechneten Gebührenziffern

60 (Ganzkörperstatus) und 801 (Klinisch-neurologische Basisdiagnostik).

Denn auch insoweit sind den Krankenblättern keine Anhaltspunkte fOrper­

sönliche Arzt-Patienten-Kontakte, therapeutische Gespräche oder - be­

züglich der Gebührenziffern 60 und 801 - entsprechende Befunddoku­

mentationen zu entnehmen. Vielmehr liest sich das Krankenblatt auch

diesbezüglich weitgehend als bloße "Leistungsziffernstatistik". Dass die

ärztlichen Leistungen trotz der gänzlich fehlenden Dokumentationen in den

Krankenblättern erbracht worden sein könnten, schließt die Kammer auch

deswegen aus, weil persönliche Arzt-Patienten-Kontakte vor dem Hinter­

grund der festgestellten Praxis der Substitutionsbehandlung die seltene

Ausnahme darstellten und lediglich aus gegebenem Anlass erfolgten.
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Teilweise erscheint die Leistungserbringung auch deswegen ausgeschlos­

sen, weil aus den Krankenblättern hervorgeht, dass dem Substitutionspa­

tienten sein Substitut für mehrere Tage mitgegeben worden ist und das

Datum bis zum erneuten Erscheinen des Patienten notiert worden ist. Ob­

wohl sich aus dem Krankenblatt keine Anhaltspunkte für ein erneutes Er­

scheinen des Patienten in der Praxis ergeben, wurden häufig auch an sol­

chen Tagen Gebührenziffern in das Krankenblatt eingetragen, ohne dass

Hinweise dafür vorhanden sind, dass der Patient vorzeitig in die Praxis

kam und dabei längere therapeutische Gespräche oder umfangreichere

Untersuchungen erforderlich gewesen bzw. durchgeführt worden sind.

Soweit allerdings bereits vage Anhaltspunkte dafür vorhanden waren, dass

die Leistungen, die den abgerechneten Gebührenziffern zugrunde liegen,

tatsächlich erbracht worden sein könnten, hat die Kammer keine Bean­

standungen vorgenommen.

Die Feststellungen werden im Ergebnis auch durch die Aussagen der

Substitutionspatienten gestützt. Während die Zeugen _ und _

A. angegeben haben, sich an die Häufigkeit und den konkreten Anlass

für erfolgte persönliche Kontakte zu dem Angeklagten, die außerhalb der

Substitutionsbehandlung stattfanden, nicht mehr (konkret) erinnern zu

können, hat der Zeuge_A.bekundet, während der Zeit, in der er

die Praxis des Angeklagten aufgesucht habe, habe er den Angeklagten al­

lenfalls zehn Mal persönlich gesehen. Gleiches hat auch der Zeuge _

_ B_ ausgesagt, wobei der Zeuge den Umstand, dass nach den

Eintragungen im Krankenblatt weit über 300 Arzt-Patienten-Kontakte statt­

gefunden haben sollen, vehement bestritten und bekundet hat, dass 30

persönliche Kontakte "noch zu viel" seien und er schätze, dass er den An­

geklagten vielleicht zehn Mal persönlich zu Gesicht bekommen habe.

Auch die Zeugin B_ hat bekundet, den Angeklagten vielleicht vier

oder fünf Mal persönlich gesehen zu haben. Auch wenn sich die Zeugen

verständlicherweise nicht mehr an Einzelheiten der Behandlungsdaten er­

innern konnten, stützen die Aussagen jedoch die Feststellungen. wonach

der Angeklagte an zahlreichen Tagen wahllos und willkürlich Gebührenzif­

fern bewusst zu Unrecht abgerechnet hat.
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Was die Gebührenziffer 3869 (Atemalkoholtest) betrifft, hat die Kammer

diese Gebührenziffern als vorsätzliche Falschabrechnungen beanstandet,

soweit die Substitutionspatienten erklärt haben, dass bei ihnen keine A­

temalkoholtests durchgeführt worden seien und sich auch keine sonstigen

Anhaltspunkte, etwa in Form von entsprechenden Testergebnissen, in den

Krankenblättern finden.

Die Gebührenziffern für durchgeführte Drogensuchtests unter Verwendung

eines vorgefertigten Reagenzträgers (Gebührenziffern 3860 [Ampheta­

minIMetamphetamin], 3862 [Benzodiazepine], 3865 (Kokain), 3866 [Me­

thadon], 3867 [Opiate {Morphin})) wurden beanstandet, wenn in den Kran­

kenblättern lediglich die Gebührenziffern eingetragen worden sind und das

Ergebnis der Tests nicht dokumentiert wurde. Denn in diesen Fällen ist die

Kammer davon überzeugt, dass auch keine Drogentests durchgeführt wor­

den sind. Zwar haben die in der Hauptverhandlung vernommenen Substi­

tutionspatienten jeweils glaubhaft bestätigt, dass im Zusammenhang mit

der Substitution auch Drogenstests durchgefOhrt worden seien. Die Zeu­

gen konnten sich jedoch an die genaue Frequenz und Häufigkeit der Test

verständlicherweise nicht mehr konkret erinnern. Aus den Krankenblättern

ergibt sich jedoch, dass im Falle positiver und negativer Drogentests die

entsprechenden Ergebnisse im Krankenblatt dokumentiert worden sind.

Soweit sich der Angeklagte eingelassen hat, im Falle negativer Drogentest

habe man kein Ergebnis dokumentiert, da aus dem Fehlen einer Eintra­

gung auf das negative Ergebnis geschlossen werden könne und eine ex­

plizite Dokumentation redundant sei, wird diese Einlassung bereits durch

die Eintragungen in den Krankenblättern widerlegt. Denn dort finden sich

zahlreiche Eintragungen, wonach auch negative Drogentests dokumentiert

worden sind, indem beispielsweise eingetragen wurde: "UK: alles neg.". Es

kommt hinzu, dass auch die Zeugin.G_ glaubhaft bekundet hat,

sie sei gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit in der Praxis des Angeklagten von

ihren Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich darauf hingewiesen worden,

dass sowohl positive als auch negative Testergebnisse stets zu dokumen­

tieren seien, woran sich ihres Wissens nach auch alle gehalten hätten. In
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Übereinstimmung damit haben auch die Zeugen. G_ und_

W. bekundet, dass sowohl positive als auch negative Testergebnisse

dokumentiert worden seien. Die abweichenden Aussagen der Zeugen

_ K_ und _ K_, die im Sinne der Einlassung des

Angeklagten bekundet haben, hält die Kammer vor diesem Hintergrund für

unglaubhaft. Denn die Zeugen, die auf die entsprechende Nachfrage zur

Dokumentationsweise bei Drogentests erkennbar vorbereitet waren, ha­

ben jeweils zielstrebig und mit deutlicher Entlastungstendenz bestritten,

dass auch negative Befunde dokumentiert worden seien, obwohl sich in

den Krankenblättern zahlreiche negative Befunddokumentationenfinden.

(20)_A_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem Zeugen

A_ bestritten und sich eingelassen, dass er sich an den Zeugen zwar

nicht mehr erinnern könne, er aber der Ansicht sei, dass die Eintragungen

im Krankenblatt zutreffend seien.

Die Feststellungen beruhen jedoch auf der Aussage des Zeugen A.,

der glaubhaft im Sinne der Feststellungen bekundet hat. Der Zeuge konnte

sich zwar an einzelne Vorgänge nicht mehr konkret erinnern, hat aber an­

gegeben, lediglich ein Mal in der Praxis des Angeklagten gewesen zu sein.

Er hat insbesondere ausgeschlossen, nach seinem Umzug nach Köln im

September 2002 nochmals in der Praxis des Angeklagten gewesen zu

sein. Die Kammer hat vor diesem Hintergrund keine Zweifel daran, dass

es sich bei den am 18.09. und am 09.12.2002 abgerechneten Gebühren­

ziffern um "Luftbehandlungen" handelt, zumal der Zeuge nachvollziehbar

bekundet hat, dass er wegen einer Erkältung nicht von Köln nach Saar­

brücken gefahren wäre, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Die

Aussage des Zeugen wird überdies von den Eintragungen im Krankenblatt

gestützt, die an diesen beiden Tagen lediglich Diagnosen und Gebühren­

ziffern aufweisen, jedoch keine weitere Behandlungs- oder Befunddoku­

mentation. So wurde am 18.09.2002 lediglich die am 06.05.2002 getroffe-



307

ne Diagnose "Mangelanämie" fortgeschrieben. Am 09.12.2002 findet sich

- wie bei den vorsätzlichen Falschabrechnungen bezüglich der Zeugen

A.und A_ ~lediglich die Diagnose IIAkute Infektion der oberen

Atemwege (J06.9}", die der Angeklagte bei Falschabrechnungen jeweils

nach Art eines "Textbausteins" verwendet hat.

Da das Krankenblatt des Zeugen am 06.05.2002 keinerlei Befunddoku­

mentation bezüglich einer Ganzkörperuntersuchung enthält, sind auch die

Voraussetzungen der Leistungslegende der Gebührenziffer nicht erfüllt.

Dass dem Angeklagten die Dokumentationspflicht bekannt war, ergibt sich

bereits aus seiner Einlassung. Der Angeklagte wusste daher auch, dass

die Leistung ohne entsprechende Dokumentation unvolständig erbracht

und damit nicht abrechnungsfähig war. Da der Zeuge keine konkrete Erin­

nerung mehr an die Behandlung oder Untersuchung hatte, hat die Kam­

mer die GebOhrenziffer 60 am 06.05.2002 zugunsten des Angeklagten le­

diglich mit Blick auf die fehlende Dokumentation als Falschabrechnung

beanstandet, auch wenn sich der Zeuge an eine Ganzkörperuntersuchung

nicht mehr erinnern konnte und mit Blick auf die zahlreichen Fälle, in de­

nen der Angeklagte diese Gebührenziffer wahllos und ohne Erbringung

der Leistung abgerechnet hat, der Verdacht besteht, dass es sich auch in­

soweit um eine "Luftziffe(' handelt.

(21).A_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem ZeugenA_ bestritten und sich eingelassen, dass er sich an den Patienten

nicht mehr erinnern könne. Im Übrigen sei er jedoch der Ansicht, dass sei­

ne Abrechnung auch bezüglich der Leistungsziffer 850 "absolut korrekt"

sei.

Die Feststellungen beruhen - da der Zeuge A_ nicht vernommen

werden konnte - auf den Eintragungen im Krankenblatt des Zeugen. Dar­

aus ergibt sich, dass es bezüglich der Gebührenziffer 850 an jedweder
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Dokumentation fehlt. Vielmehr ist lediglich die Gebührenziffer als solche

eingetragen. Da dem Angeklagten die Dokumentationspflicht jedoch hin­

reichend bekannt war, hat die Kammer die Abrechnung nur aus den vor­

genannten (formellen) Gründen beanstandet, eine tatsächliche Erbringung

der Leistung jedoch zugunsten des Angeklagten unterstellt. Da der Ange­

klagte jedoch wusste, dass die Leistung aufgrund der fehlenden Dokumen­

tation unvollständig erbracht und damit nicht abrechnungsfähig war, han­

delt es sich auch hier um eine vorsätzliche Falschabrechnung.

(22)_A_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei der Zeugin A­

_ bestritten und sich eingelassen, dass die Patientin nach der Art

der Eintragungen offensichtlich von seiner ärztlichen Vertreterin, der Zeu­

gin T_, behandelt worden sei, zumal er sich am 15.02.2002 in Bad

Nauheim befunden habe.

Die Feststellungen beruhen jedoch zunächst auf den glaubhaften Angaben

der Zeugin A!_, die von Beruf Arzthelferin ist. und ausgesagt hat.

dass der Angeklagte eigentlich nicht ihr Hausarzt gewesen sei und sie ­

wenn sie krank sei - entweder zu ihrer Chefin oder zu ihrer früheren

Hausärztin gehe. Zu dem Angeklagten, bei dem sie lediglich ein Mal ge­

wesen sei, sei sie nur deshalb gegangen, weil sowohl ihre Chefin als auch

ihre frühere Hausärztin keine Vertretung gehabt hätten. Die Zeugin hat zu­

dem glaubhaft ausgesagt, dass sie den Angeklagten selbst nicht kenne.

Die Aussage der Zeugin wird dabei auch durch die vorgelegte Teilnahme­

bescheinigung des Angeklagten, wonach dieser sich am 15.02.2002 auf

einer Fortbildung befand, bestätigt. Dass die Eintragung der Gebührenzif­

fer erst nachträglich durch den Angeklagten selbst erfolgt ist, ergibt sich

nach Überzeugung der Kammer auch daraus. dass der Angeklagte die

Gebührenziffer 60 auch in zahlreichen weiteren Fällen bewusst zu Unrecht

abgerechnet hat, und die Zeugin T_, die bei Abwesenheit des An­

geklagten zumeist dessen Vertretung übernahm, glaubhaft ausgesagt hat,



(

(

309

im Falle einer Ganzkörperuntersuchung auch jeweils eine Befunddoku­

mentation vorgenommen zu haben.

Dass den abgerechneten Gebührenziffern am 18.02.2002 keine ärztliche

Behandlung zugrunde lag, ergibt sich zum einen aus der Aussage der

Zeugin A_, die glaubhaft bekundet und plausibel begrOndet hat,

nur ein einziges Mal bei dem Angeklagten in Behandlung gewesen zu

sein. Es kommt hinzu, dass - wie bei zahlreichen weiteren vorsätzlichen

Falschabrechnungen des Angeklagten - sich am 18.02.2002 außer den

Gebührenziffern keinerlei weitere Eintragungen im Krankenblatt finden,

obwohl die abgerechnete GebOhrenziffer 10 ein therapeutisches Gespräch

zu komplexen erkrankungsbedingten Patientenproblemen von mindestens

zehn Minuten erfordert, so dass auch vor diesem Hintergrund zumindest

ein kurzer Eintrag Obereine Anamnese zu erwarten gewesen wäre. Glei­

ches gilt fOr die abgerechnete Leistungsziffer 801 (Klinisch-neurologische

Basisdiagnostik) .

(23)_A_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen A_bestritten und sich eingelassen, er habe die beanstande­

ten Gebühren zu Recht abgerechnet. Die Feststellungen beruhen jedoch

auf der glaubhaften Aussage des Zeugen ~, der ohne Belas­

tungstendenz bekundet und auf Vorhalt seiner polizeilichen Vernehmung

bestätigt hat, nur ein Mal bei dem Angeklagten in Behandlung gewesen zu

sein und hierbei Blut abgenommen bekommen zu haben. Die Aussage

deckt sich auch mit den Eintragungen im Krankenblatt am 03.09.2003, das

diesbezüglich (sogar doppelt) die entsprechenden Gebührenziffern bezüg­
lich einer Blutabnahme enthält.

Daneben werden die Feststellungen auch durch die Eintragungen im

Krankenblatt des Zeugen getragen, das am 01.09.2003 bei der Diagnose

"Müdigkeit (R53t die Gebührenziffer 850 ausweist, ohne allerdings den

von der Leistungslegende geforderten schriftlichen Vermerk über die ätio-
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logischen Zusammenhänge zu enthalten. Am 08.09.2003 findet sich an­

lässlich der in Ansatz gebrachten Gebührenziffer 851 die Eintragung "rez.

Magenschmerzen und Gewichtsve" sowie der Eintrag über die Ausstellung

einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die verlängert worden ist. Diese

Eintragungen finden jedoch in der Aussage des Zeugen, der jeweils be­

kundet hat, nur ein Mal bei dem Angeklagten gewesen zu sein und auch

keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten zu haben, keine Bestäti­

gung. Es kommt hinzu, dass - sofern die Leistung erbracht worden wäre ­

in diesem Zusammenhang zumindest ein kurzer Eintrag zu erwarten ge­

wesen wäre. Denn die Leistungslegende der Gebührenziffer 851 setzt eine

Interaktion zwischen dem Arzt und dem Patienten von mindestens 15 Mi­

nuten voraus. Dass es sich um bewusste Falschabrechnungen der Gebüh­

renziffern 850 und 851 handelt, leitet die Kammer darüber hinaus auch

daraus ab, dass der Angeklagte in vielen weiteren Fällen, in denen er ent­

sprechende Leistungsziffern vorsätzlich falsch abgerechnet hat, zur Ver­

schleierung weitere Eintragungen vorgenommen hat, die lediglich

"Scheindiagnosen" beinhalten, ohne dass jedoch eine Behandlung bzw.

Untersuchung tatsächlich stattgefunden hätte.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem Zeugen

~ bestritten. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der glaubhaften

Aussage des Zeugen sowie auf den Eintragungen im Krankenblatt. Der

Zeuge hat im Sinne der Feststellungen ausgesagt, allenfalls zwei bis drei

Mal bei dem Angeklagten gewesen zu sein. Ein weiteres Mal habe er in

der Praxis nur etwas abgeholt. Das Krankenblatt weist demgegenüber

sechs Arzt-Patienten-Kontakte aus, insbesondere auch am 21.02.2003,

wobei sich außer der abgerechneten Gebührenziffer an diesem Tag je­

doch kein weiterer Eintrag oder eine Behandlungsdokumentation findet.

Die Kammer ist daher mit Blick auf die Aussage des Zeugen und den Um­

stand, dass am 21.02.2003 lediglich die GebOhrenziffer 2 eingetragen wor-
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den ist, der Überzeugung, dass der Angeklagte - wie auch in zahlreichen

weiteren Fällen vorsätzlicher Falschabrechnungen - die GebOhrenziffer

lediglich zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung in das Kran­

kenblatt eingetragen hat. Gleiches gilt fOr die am 06.01. und 18.01.2005

abgerechneten Gebührenziffern 850 und 851, bei denen es bereits voll­

ständig an einer Dokumentation bzw. an Hinweisen auf eine psychosoma­

tische Krankheitsursache fehlt. Darüber hinaus findet sich im Krankenblatt

am 18.01.2005 lediglich folgender Eintrag: "Soeben hat Chef mit Dr.

G_ vom~, telefoniert, er war dort zur Kokainentgiftung, er,

ist ein reiner Kokainist gewesen, wichtig isz jetzt" dass er noch mal sich

bei ap (Anmerkung der Kammer: "ap" =_ ~ vorstellt und dann

kriegt, er zum Schlafen noch Domina! oder auch Mirtazapin" zusätzlich

soll er sich wegen ambulanter Therapie an, die

Straße wenden, Entlassbrief, gibt es wegen seinem überstürzten Abbruch

und Stress, mit einem Pfleger dort leider (noch) nicht". Die Kammer wertet

diese Eintragung dahingehend, dass der Zeuge an diesem Tag nicht in der

Praxis des Angeklagten war. Die Kammer ist vor diesem Hintergrund der

Überzeugung, dass der Angeklagte - wie in zahlreichen Fällen vorsätzli­

cher Falschabrechnungen dieser Gebührenziffern - auch bei dem Zeugen

_~ die Gebührenziffern 850 und 851 ohne medizinische Indika­

tion und ohne Erbringung der ärztlichen Leistungen lediglich zum Zwecke

der vorsätzlichen Falschabrechnung in das Krankenblatt eingetragen hat.

(25)_A_

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bei dem _

A_bestritten und sich eingelassen, er könne sich erinnern, dass der

_ ~ ein Mal mit seinem Kind in seiner Praxis gewesen sei und

ihm das Kind vorgestellt habe, da es erkältet gewesen sei. .Dass es sich

hierbei jedoch um eine Schutzbehauptung handelt, steht aufgrund der

glaubhaften Aussage des Zeugen _ A_ fest, der im Sinne der

Feststellungen bekundet hat. Der Zeuge hat insbesondere ausgesagt,
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dass sein Sohn noch nie von dem Angeklagten behandelt worden sei und

konnte dies plausibel damit begründen, dass der Angeklagte ein "Drogen­

arzt" sei und er mit seinem Sohn, der nichts von seiner Drogenvergangen­

heit wisse, lediglich zu seinem Kinderarzt gegangen sei. Zudem hat der

Zeuge _~ausgesagt, dass er die Karte seines Sohnes einmal

versehentlich bei dem Angeklagten abgegeben habe. als er seine eigene

Versicherungskarte habe abgeben wollen. Die Aussage des Zeugen wird

diesbezüglich auch dadurch bestätigt, dass der erste Eintrag in seinem

Krankenblatt ebenso wie der erste Eintrag im Krankenblatt seines Sohnes

_ ~ jeweils auf den 11.02.2003 datieren, so dass die Aussage

des Zeugen, die Versicherungskarte seines Sohnes dem Angeklagten ein

Mal versehentlich ausgehändigt zu haben, auch plausibel erscheint. Es

kommt hinzu, dass das Krankenblatt des _ ~ am 11.02.2003

lediglich die Diagnose "Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher

bezeichnet (J 06.9)" beinhaltet und als "Anamnese" ausführt: "ist Sohn von

Herrn _~'. Denn die Diagnose einer akuten Infektion der obe­

ren Atemwege hat der Angeklagte auch in zahlreichen weiteren Fällen

vorsätzlicher Falschabrechnung (vgl. insbesondere die Feststellungen zu

den Zeugen A.) nach Art eines Textbausteines zum Zwecke vorsätzli­

cher Falschabrechnungen in das Krankenblatt eingetragen. Die Kammer

ist daher davon überzeugt, dass es sich bei der am 11.02.2003 abgerech­

neten Gebührenziffer 1 um eine "Luftziffer" handelt.

(26)_.
Der Angeklagte hat auch diesbezüglich eine vorsätzlich falsche Abrech­

nung bestritten und sich eingelassen, die Zeugin sei ihm noch erinnerlich

und er habe bei ihr einen Ganzkörperstatus erhoben.

Diese Einlassung des Angeklagten wertet die Kammer jedoch als Schutz­

behauptung . Zum einen fehlt es - wie dem Angeklagten bekannt war und

dem Krankenblatt auf den ersten Blick zu entnehmen ist - an der erforder­

lichen Dokumentation der erhobenen Befunde. Überdies hat die Zeugin
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.~ glaubhaft bekundet, lediglich ein Mal bei dem Angeklagten

gewesen zu sein, da sie Bauchschmerzen gehabt habe. Damals sei auch

ihr Ehemann dabei gewesen. In der Sache habe er nur ihre Beine nach

Wasser abgetastet. Weitergehende Untersuchungen habe es nicht gege­

ben. Vielmehr habe sich der Angeklagte mit ihrem Ehemann, der von Be­

ruf Kraftfahrer sei, über Autos unterhalten. Zu ihr habe er gesagt, das sei

alles nur "Stress" und sie würde sich die Schmerzen lediglich einbilden.

Sie habe dann von dem Angeklagten noch eine Überweisung zu einem

Psychotherapeuten erhalten, wo sie zusammen mit ihrem Mann habe hin­

gehen sollen. Dort sei sie aber nur ein einziges Mal hingegangen, da der

Psychotherapeut lediglich Fragen zu ihren sexuellen Vorlieben gestellt ha­

be, was ihnen etwas seltsam vorgekommen sei.

Die Aussage der Zeugin A. die spontan und detailreich bekundet hat,

wird auch durch die Eintragungen im Krankenblatt gestotzt. Dort findet sich

am 02.02.2001 neben dem von der Zeugin erwähnten Magenproblem und

der Überweisung an den Psychotherapeuten auch die Feststellung, dass

die Zeugin "somatisiert". Zudem enthält das Krankenblatt die Eintragung,

dass die Zeugin zu dem zweiten Termin bei dem "Pschol. H.' nicht

mehr erschienen sei. Angesichts der vollständig fehlenden Dokumentation

über eine durchgeführte Ganzkörperuntersuchung, der glaubhaften Aus­

sage der Zeugin '-und des festgestellten Abrechnungsverhaltens, der

in zahlreichen weiteren Fällen die GebOhrenziffer 60 ohne entsprechende

Untersuchung lediglich zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung

in das Krankenblatt eingetragen hat, ist die Kammer der Überzeugung,

dass es sich auch vorliegend um eine "Luftbehandlung" handelt.

Der Angeklagte hat bestritten, die Gebührenziffer 1 bei dem Zeugen ~

vorsätzlich falsch abgerechnet zu haben und hat sich eingelassen, er ken­

ne den Patienten nicht. Sofern er nicht der Praxis gewesen sei, müsse hier
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wohl seine Vertreterin Frau ~ anwesend gewesen sein, da die

Eintragungen nicht durch ihn vorgenommen worden seien.

Auch diese Einlassung des Angeklagten wertet die Kammer mit Blick auf

die Aussage des Zeugen als Schutzbehauptung. Denn der Zeuge A_
hat glaubhaft im Sinne der Feststellungen bekundet. Er hat insbesondere

ausgesagt, dass er nur an der "Info" gewesen sei und eine Arzthelferin ihm

die Bescheinigung nach Vorlage seiner Versichertenkarte mit der Bemer­

kung ausgestellt habe, der Angeklagte sei zurzeit nicht in der Praxis. Der

Zeuge hat darüber hinaus ausgesagt, dass sein Bekannter namens

"P~' zusammen mit ihm in der Praxis gewesen sei, da dieser sich e­

benfalls eine gleichlautende Bestätigung abgeholt habe. Die Aussage des

Zeugen, der spontan und ohne Belastungstendenz bekundet hat und sich

an den Vorgang noch gut erinnern konnte. wird durch die Eintragung im

Krankenblatt bestätigt, in dem sich folgende Bemerkung findet: "kommt mitp. will Bestätigung über Arztbesuch" . Mit Blick auf die Aussage des

Zeugen AIII und das Abrechnungsverhalten des Angeklagten in den üb­

rigen Einzelfällen ist die Kammer daher davon überzeugt, dass der Ange­

klagte die Ordinationsgebühr ohne den erforderlichen Arzt-Patienten­

Kontakt bewusst zu Unrecht abgerechnet hat. Die Kammer hält es insbe­

sondere fOr ausgeschlossen, dass im Tatzeitraum Gebührenziffern ohne

Wissen bzw. ohne vorherige Weisung des Angeklagten von dessen Mitar­

beitern zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung in das Kranken­

blatt eingetragen worden sind. Denn zum einen haben sich in der Haupt­

verhandlung hierfür keine Anhaltspunkte ergeben. Zum anderen findet sich

auch im Krankenblatt des Zeugen ~ am 08.01.2003 die von dem An­

geklagten bei vorsätzlichen Falschabrechnungen häufig nach Art eines

Textbausteins benutzte Diagnose "Akute Infektion der oberen Atemwege

(J06.9)" (vgl. die entsprechenden Feststellungen zu den Zeugen ~,

ohne dass sich in diesem Zusammenhang im Krankenblatt die Verschrei­

bung eines Medikamentes findet, was angesichts der aufgeführten Diag­

nose nahe gelegen hätte.

(28)_A.
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Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem Zeugen_ 4bestritten und sich eingelassen, der Zeuge sei von ihm und ­

soweit er sich erinnere - auch von seinem Bruder _ p.behan­

delt worden. Die abgerechneten Leistungen seien dabei erbracht worden.

Die Einlassung des Angeklagten ist mit Blick auf die Aussage des Zeugen

_ All und die Eintragungen im Krankenblatt des Zeugen jedoch als

Schutzbehauptung zu werten. Denn der Zeuge hat glaubhaft bekundet, bei

dem Angeklagten nur jeweils ein Mal wegen Magenschmerzen und

"Bettnäsen" in Behandlung gewesen zu sein. In Übereinstimmung mit die­

ser Aussage finden sich auch am 01.04. und 29.06.2004 entsprechende

Eintragungen mit einer ausführlicheren Anamnese und Befundbeschrei­

bung. Die Eintragungen am 30.03.2004 mit der Diagnose "Bettnässen

(R32, G)" und am 01.07.2004 mit der Diagnose "Magenschmerzen (K31.9,

G)" weisen demgegenüber außer den Gebührenziffern keinerlei weitere

behandlungsorientierte Eintragungen auf. Die Kammer ist daher in diesen

Fällen davon überzeugt, dass es sich um vorsätzliche Falschabrechnun­

gen handelt, zumal der Angeklagte auch in zahlreichen anderen Fällen

vorsätzlicher Falschabrechnungen lediglich Diagnosen und Gebührenzif­

fern in das Krankenblatt eingetragen hat und solche Eintragungen nach

der Aussage des Zeugen ~ der als zuständiger Ermittlungsbeamter

des Landeskriminalamts mit der Auswertung der Abrechnungssoftware

des Angeklagten betraut war, jederzeit nachträglich möglich waren.

Ebenso ist die Kammer davon überzeugt, dass es sich auch bei den am

23.06.2003 eingetragenen Gebührenziffern um vorsätzliche Falschab­

rechnungen handelt. Denn auch insoweit enthält das Krankenblatt keiner­

lei behandlungsspezifische oder diagnostische Eintragungen, sondern ne­

ben der Rezeptausstellung lediglich die Gebührenziffern. Es kommt hinzu,

dass der Zeuge auf Vorhalt seiner polizeilichen Vernehmung bestätigt hat,

an diesem Tag lediglich in der Praxis gewesen zu sein, um ein Rezept ab­

zuholen, ohne aber Kontakt zu dem Angeklagten gehabt zu haben. Diese

Aussage erscheint nicht zuletzt auch deswegen glaubhaft, weil die in An­

satz gebrachte GebOhrenziffer851 eine Interaktion zwischen dem Arzt und
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dem Patienten von mindestens 15 Minuten voraussetzt, so dass - sofern

die Leistung tatsächlich erbracht worden wäre - zumindest ein kurzer Ein­

trag zu erwarten gewesen wäre. Darüber hinaus fehlt es an einer der Leis­

tung vorausgehenden Klärung eines psychosomatischen Krankheitsbildes,

wobei für diese Leistung zunächst die Gebührenziffer 850 in Ansatz z

bringen gewesen wäre. Auch dies bestätigt, dass der Angeklagte - wie in

zahlreichen anderen Fällen auch - insbesondere gesprächsorientierte Ge­

bührenziffern wahllos zum Zwecke der Falschabrechnung gegenüber der

Kassenärztlichen Vereinigung Saarland in Ansatz gebracht hat.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen Allbestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Krankenblatt

seien zutreffend.

Die Einlassung des Angeklagten wird jedoch durch die glaubhafte Aussa­

ge des Zeugen .All sowie durch die Eintragungen im Krankenblatt wider­

legt. Der Zeuge All hat insbesondere glaubhaft bekundet, bei dem Ange­

klagten lediglich wegen einer Grippe in Behandlung gewesen zu sein. Er

habe zwar frOher mal ein Problem mit Drogen gehabt, was er dem Ange­

klagten erzählt habe. Die im Krankenblatt eingetragene Dauerdiagnose

"Polytoxikomanie einschließlich Morphintyp (F19.2, GY' sei daher nicht kor­

rekt. Dies sei aber nicht Gegenstand der Behandlung gewesen. Außer

dass ihm in den Hals geschaut worden sei, sei daher auch nichts weiter

passiert.

Aufgrund dieser Aussage ist die Kammer davon überzeugt. dass der An­

geklagte die frühere Drogensucht des Zeugen allein zur Abrechnung nicht

erbrachter Leistungen genutzt hat. Dies wird auch durch das Krankenblatt

bestätigt, das bezüglich der Gebührenziffern 850 - wie in zahlreichen wei­

teren Fällen, in denen der Angeklagte diese Gebührenziffer bewusst zu

Unrecht abgerechnet hat - keinerlei diagnostische oder behandlungsorien­

tierte Eintragungen enthält. Bezüglich der Abrechnung dieser GebOhrenzif-
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fer am 14.07.2003 kommt hinzu, dass die dort vermerkte Ausstellung einer

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 11.07. bis zum 16.07.2003 eben­

falls unrichtig ist. Denn der Zeuge All hat diesbezüglich in seiner zweiten

Vernehmung glaubhaft ausgesagt, er habe sich sowohl bei dem Ar­

beitsamt als auch bei seiner Krankenkasse erkundigt, wobei ihm bestätigt

worden sei, dass er in dieser Zeit nicht arbeitsunfähig krankgeschrieben

gewesen sei. Dass es zu dieser Zeit auch keinen Grund für eine Krank­

schreibung gegeben habe, hat der Zeuge zudem plausibel damit begrün­

det, dass er damals arbeitslos gewesen sei.

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bestritten und

sich eingelassen, die der Gebührenziffer zugrunde liegende Leistung er­

bracht zu haben.

Die Feststellungen beruhen jedoch auf der Aussage des Zeugen, der im

Sinne der Feststellungen glaubhaft bekundet hat, lediglich wegen einer

Knieverletzung bei dem Angeklagten in Behandlung gewesen und auch

nur diesbezüglich untersucht worden zu sein. Er sei im Übrigen kernge­

sund und in der Vergangenheit immer nur wegen seiner Leisten- oder

Knieprobleme beim Arzt gewesen. An eine Ganzkörperuntersuchung wür­

de er sich deshalb erinnern. Die Aussage des Zeugen wird durch die Ein­

tragungen im Krankenblatt, in dem als Diagnose eine "Kniegelenkszerrung

(8.83.6, S)" aufgeführt ist, bestätigt. Dass in diesem Zusammenhang eine

Ganzkörperuntersuchung veranlasst gewesen und durchgeführt worden

ist, hält die Kammer überdies für fern liegend, zumal es auch hier - wie in

zahlreichen weiteren Fällen vorsätzlicher Falschabrechnungen dieser Ge­

bührenziffer - an jedweder Dokumentation der erhobenen Befunde im

Krankenblatt fehlt. Die Kammer ist deshalb der Überzeugung, dass der

Angeklagte auch bei dem Zeugen ,. die Gebührenziffer 60 lediglich

zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung in das Krankenblatt ein­

getragen hat.
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Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem leugen

_ All bestritten und sich engelassen, der Zeuge sei ihm noch gut

in Erinnerung, da es sich nicht um einen alltäglichen Fall gehandelt habe.

Die von ihm vorgenommenen Eintragungen in das Krankenblatt seien je­

doch alle zutreffend, Die Kammer wertet diese Einlassung aufgrund der

Aussage des Zeugen All und der Eintragungen im Krankenblatt jedoch

als Schutzbehauptung. Denn der Zeuge All, der ohne Belastungsten­

denz bekundet hat, hat glaubhaft ausgesagt, die Behandlung habe - was

mit der Ersteintragung im Krankenblatt am 25.06.2004 übereinstimmt - im

Juni 2004 begonnen und er habe alle 14 Tage eine Testosteronspritze be­

kommen, die jeweils von einer Arzthelferin verabreicht worden sei. Den

Angeklagten habe er demgegenüber "im Schnitt" nur etwa ein Mal im Mo­

nat gesehen oder gesprochen. Die Aussage des leugen wird auch durch

die Eintragungen im KrankenbJatt gestützt, das am 25.06.2004 die erste

Eintragung enthalt und in der Folge mehrfach die Injektion von Testoste­

ronspritzen ausweist. Aus dem Krankenblatt ergibt sich jedoch auch - wie

von dem Zeugen _ bekundet -, dass er nur gelegentlich Kontakt zu

dem Angeklagten hatte. Denn am 02.09.2004, 28.10.2004 und

11.11.2004, an denen jeweils die GebOhrenziffern 2 und 10 abgerechnet

worden sind, befindet sich jeweils nur ein Eintrag der Praxismitarbeiterin­

nen _ ~(am 11.11.2004) und ~ L_(am 02.09. und

28.10.2004), wonach dem Zeugen eine Testosteronspritze verabreicht

worden ist. Eine Dokumentation über therapeutische Gespräche ist dem

Krankenblatt demgegenüber jedoch nicht zu entnehmen. Mit Blick auf die

Aussage des Zeugen und die vorgenannten Eintragungen ist die Kammer

daher davon überzeugt, dass ein Arzt-Patienten-Kontakt bzw. längere the­

rapeutische Gespräche an diesen Tagen nicht stattgefunden haben, son­

dern der Angeklagte die Gebührenziffern lediglich zum Zwecke der vor­

sätzlichen Falschabrechnung in das Krankenblatt eingetragen hat. Glei-
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ches gilt für die am 22.07.,19.08.,21.09. und 29.11.2004 abgerechneten

Gebührenziffern. Denn auch am 22.07.2004 findet sich lediglich die Ein­

tragung Ober eine Injektion und die Überweisung zur Messung des Testos­

teronspiegels im Krankenblatt. Zudem hat der Zeuge All glaubhaft be­

kundet, dass er ein "EKG" zu keinem Zeitpunkt erhalten hat. Da am

22.07.2004 jedoch die entsprechende Gebührenziffer 603 (Elektrokardi­

ographische Untersuchung) sowie die Gebührenziffern 2 und 851 ohne

weitergehende Dokumentation eingetragen sind I ist die Kammer davon

überzeugt, dass es sich auch insofern um "Luftziffern" handelt. Dass der

Angeklagte den Zeugen nur gelegentlich gesehen und mit diesem gespro­

chen hat, ergibt sich zudem aus der Eintragung im Krankenblatt am

12.08.2004, wo es heißt: "Weiterhin Betreuung durch _~ Sie

wird nächste Woche in der Urlaubssubstitutionszeit die nächste Testoste­

ronspritze geben und die weiteren Blutabnahmen zur Spiegelbestimmung

überwachen, ap" (Anmerkung der Kammer: "ap" = _~. Vor

diesem Hintergrund hat die Kammer keine Zweifel, dass auch die am

19.08.2004 abgerechneten Gebührenziffern 2 und 10 bewusst zu Unrecht

abgerechnet worden sind. Dass es sich auch bei den am 21.09. und

29.11.2004 abgerechneten Gebührenziffern um bloße Luftziffern handelt,

ergibt sich ebenfalls aus dem Krankenblatt, das insoweit keine Hinweise

auf Arzt-Patienten-Kontakte bzw. längere therapeutische Gespräche ent­

hält. Am 29.11.2004 weist das Krankenblatt zudem lediglich aus, dass ein

Laborbefund zur Akte genommen worden ist, wobei diese Eintragung

ausweislich des eingetragenen Namenskürzels "sw" von der Arzthelferin

_W.stammt.

(32)_.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen _ All bestritten und sich eingelassen, der Zeuge sei zwischen

dem Jahr 2000 und Ende 2001/Anfang 2002 des Öfteren in Begleitung

seines Vaters, des Zeugen _A. zu ihm gekommen.
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Auch bei dieser Einlassung handelt es sich nach überzeugung der Kam­

mer jedoch um eine Schutzbehauptung. Denn der Zeuge _ .hat

glaubhaft bekundet, lediglich ein Mal von dem Angeklagten in dessen Pri­

vathaus behandelt worden zu sein, da sein Hausarzt damals nicht erreich­

bar gewesen sei und sein Vater den Angeklagten persönlich gekannt ha­

be. Die Behandlung sei wegen einer Erkältung erfolgt. Der Angeklagte ha­

be ihm anschließend noch ein Medikament verschrieben. Die Aussage des

Zeugen wird durch die erste Eintragung im Krankenblatt am 08.11.2000

bestätigt, wo als Diagnose eine "sonstige chronische Sinusitis (J32.8)"

aufgeführt ist und als Medikamente unter anderem Mucosolvan und Um­

ckalloabo verschrieben worden sind. Zudem findet sich die Eintragung "Ist

Sohn von M.• und kommt in Begleitung des Vaters". Dass eine Ganz­

körperuntersuchung nicht stattgefunden hat, ergibt sich zum einen bereits

aus der Aussage des Zeugen und zum anderen aus dem Umstand, dass

das Krankenblatt insoweit - wie auch in zahlreichen anderen Fällen, in de­

nen die GebOhrenziffer 60 zu Unrecht abgerechnet wurde - keinerlei Be­

funddokumentation enthält.

Dass es sich bei den ab dem 15.11.2000 abgerechneten Gebührenziffern

sämtlich um "Luftleistungen" handelt, ergibt sich neben der glaubhaften

Aussage des Zeugen auch aus den weiteren Eintragungen im Kranken­

blatt, die ganz Oberwiegend nur noch GebOhrenziffern ohne weitergehen­

de behandlungsorientierte Eintragungen ausweisen. Es kommt hinzu, dass

die am 15.11.2000 gestellte Diagnose einer "Akuten Infektion der oberen

Atemwege (J06.9)", die der Angeklagte bereits bei den Falschabrechnun­

gen bezüglich der Zeugen All nach Art eines Textbausteins verwandt

hatte, sowie die am 09.01., 10.04. und 17.07.2001 eingetragene Diagnose

einer "chronischen Sinusitis (J32.8)" ebenfalls für bloße Scheinbehandlun­

gen sprechen. Zudem hat der Zeuge ausgeschlossen, das angeblich am

15.11.2000 und am 10.04.2001 verschriebene Medikament "Optipect" er­

halten zu haben. Die Aussage des Zeugen wird schließlich auch durch die

Aussage seines Vaters, des Zeugen _ AI, gestützt, der ausgesagt

hat, dass er mit seinem Sohn, der damals eine Grippe gehabt habe, ein

Mal bei dem Angeklagten gewesen sei, da er diesen aufgrund seiner poli-
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tischen Tätigkeit bei der Partei' , gekannt habe. Ihm sei jedoch

nicht bekannt, dass sein Sohn anschließend noch mehrmals bei dem An­

geklagten in Behandlung gewesen sei.

Die Kammer ist angesichts dessen davon überzeugt, dass sämtliche Ge­

bührenziffern ab dem 15.11.2000 wahllos zum Zwecke der vorsätzlichen

Falschabrechnung durch den Angeklagten in das Krankenblatt eingetra­

gen worden sind, nachdem dem Angeklagten ab dem 08.11.2000 die Pati­

entendaten des Zeugen durch Einlesen in ein tragbares Kartenlesegerät

zur Verfügung standen.

(33)_41
Der Angeklagte hat sich bezüglich der auf diesen Zeugen abgerechneten

Gebührenziffern nicht eingelassen. Die Feststellungen beruhen jedoch auf

der Aussage des Zeugen _ AI sowie auf den Eintragungen im

Krankenblatt.

Der Zeuge _ Allhat ausgesagt, bis zum Jahr 2004 in Homburg

gewohnt zu haben und in dieser Zeit bei dem Angeklagten in Behandlung

gewesen zu sein, unter anderem wegen eines Gichtleidens. Im April 2001

habe er einen Autounfall gehabt, weswegen er für etwa zwei bis drei Mo­

nate bei dem Angeklagten gewesen sei. Auf Vorhalt seiner polizeilichen

Vernehmung hat der Zeuge zudem bestätigt, dass er anschließend nicht

mehr bei dem Angeklagten gewesen sei. Lediglich im Jahr 2004 sei er

nochmals zu dem Angeklagten gegangen, nachdem gegen ihn ein Fahr­

verbot verhängt worden war und er in diesem Zusammenhang einen Seh­

test und eine Urinuntersuchung vorzuweisen hatte.

Die Aussage des Zeugen erscheint glaubhaft, da sie - soweit Behandlun­

gen tatsächlich stattgefunden haben - im Einklang mit den Eintragungen

im Krankenblatt steht. Dieses enthält nämlich am 01.04.2001 die Diagnose

"HWS-Distorsion", die sich zwanglos mit dem von dem Zeugen erwähnten

Verkehrsunfall vereinbaren lässt. Zudem findet sich am 08.06.2004 die

Eintragung "kommt für P-Schein-Untersuchung".
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Unrecht abgerechnet hat, ergibt sich neben der Aussage des Zeugen ~

nach Überzeugung der Kammer auch daraus, dass der Angeklagte derar­

tige vorsätzliche Falschabrechnungen ebenso im Zusammenhang mit den

festgestellten Taten des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse

sowie bei dem Zeugen_~vorgenommen hat. Dass es ungeach­

tet dessen bezüglich der Gebührenziffer 850 auch an einer medizinisch

veranlassten und erbrachten ärztlichen Leistung fehlt, ergibt sich überdies

aus dem Anlass des Kontaktes sowie aus dem vollständigen Fehlen des

von der Leistungslegende geforderten Vermerks über die ätiologischen

Zusammenhänge.

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bezüglich des

Zeugen _ A_ bestritten und sich eingelassen, die abgerechneten

Gebührenziffer sei korrekt erbracht worden.

Dass die Gebührenziffer 60 jedoch aufgrund der fehlenden 8efunddoku­

mentation nicht abrechnungsfähig war, ergibt sich bereits aus dem Kran­

kenblatt des Zeugen, das insoweit keinerlei Eintragungen enthält. Obwohl

der Zeuge ~ ausgesagt hat, bei dem Angeklagten lediglich ein Mal in

Behandlung gewesen zu sein, weil er Nackenschmerzen gehabt habe,

wobei er sich jedoch nicht an eine eingehendere Untersuchung erinnern

könne, ist die Kammer zugunsten des Angeklagten davon ausgegangen,

dass eine Ganzkörperuntersuchung tatsächlich erfolgt ist, auch wenn die

Feststellungen in den übrigen Fällen vorsätzlicher Falschabrechnungen

dieser Gebührenziffer auch hier eher gegen eine solche Untersuchung

sprechen. Dass die Gebührenziffer aber ohne jede Befunddokumentation

nicht abrechnungsfähig war, war dem Angeklagten, der sich nach eigenen

Angaben im Bereich der Abrechnung kassenärztlicher Leistungen aus­

kennt, nach Überzeugung der Kammer schon aufgrund des vollständigen

Fehlens einer Befunddokumentation, die sich auf den ersten Blick aus
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dem Krankenblatt ergibt sowie mit Blick auf die Vielzahl entsprechender

Falschabrechnungen dieser Gebührenziffer ohne weiteres bewusst.

(35)_A_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen _~bestritten und sich eingelassen, dass nach der Ein­

tragung im Krankenblatt ein Gespräch von mehr als 30 Minuten erfolgt sei.

Dass die für die Gebührenziffer 18 erforderliche Gesprächsdauer von 30

Minuten am 28.11.2002 nicht erreicht worden ist, steht aufgrund der

glaubhaften Aussage des Zeugen ~ fest, der bekundet hat, dass er

selbst bei dem Angeklagten nur ein Mal in Behandlung gewesen und dabei

unter anderem eine Blutabnahme erfolgt sei. Der Zeuge war sich dabei si­

cher, dass das Gespräch mit dem Angeklagten allenfalls zehn bis fünfzehn

Minuten, jedoch keinesfalls länger als eine halbe Stunde gedauert habe.

Beim zweiten Mal habe er bei der Arzthelferin nur noch die Ergebnisse

dieser Untersuchung abgeholt, ohne aber nochmals Kontakt zu dem An­

geklagten gehabt zu haben.

Die Aussage des Zeugen, die durch die Eintragungen im Krankenblatt be­

züglich eines Arztkontaktes am 28.11.2002 bestätigt wird, erscheint glaub­

haft, auch soweit der Zeuge zu der konkreten Dauer des Gesprächs be­

kundet hat. Die Kammer ist sich dabei bewusst, dass gerade bei größeren

zeitlichen Abständen die Erinnerungsfähigkeit bezüglich der zeitlichen

Dauer von Vorgängen abnehmen kann. Der Zeuge, der einen zeitlich gut

orientierten Eindruck vermittelte hat, hatte jedoch schon bei seiner polizei­

lichen Vernehmung am 17.10.2005 ein Gespräch von mehr 30 Minuten mit

dem Angeklagten kategorisch ausgeschlossen und dies in der Hauptver­

handlung erneut bestätigt. Die Aussage erscheint auch deswegen glaub­

haft, weil der Zeuge angegeben hat, damals erstmals heftigere Beschwer­

den gehabt zu haben und zuvor nicht beim Arzt gewesen zu sein, wobei er

sich auch daran erinnern konnte, dass der Arztbesuch ukurz vor Weih­

nachten" war und ihm eine Arzthelferin Blut abgenommen hat, was durch
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die Eintragungen im Krankenblatt am 28.11.2002 ebenfalls bestätigt wird.

Die Kammer hat daher keine Zweifel daran, dass der Angeklagte die Ge­

bührenziffer 18 lediglich zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung

eingetragen hat.

Gleiches gilt für die am 16.12.2002 eingetragene Gebührenziffer 2. Bereits

nach der Aussage des Zeugen hat ein weiterer - auch telefonischer ­

Kontakt zu dem Angeklagten nicht mehr stattgefunden, nachdem er in der

Praxis das Ergebnis der Blutuntersuchung erfahren hatte. Diesbezüglich

enthält das Krankenblatt am 05.12.2002 auch eine Eintragung, die auf ei­

nen Laborbericht verweist. Am 16.12.2002 findet sich sodann lediglich

noch die eingetragene Gebührenziffer ohne weitergehende Befund- oder

Behandlungsdokumentation. Die Kammer schließt vor diesem Hintergrund

auch aus, dass der Angeklagte - wie von ihm im Anschluss an die Ver­

nehmung des Zeugen behauptet - den Zeugen am 16.12.2002 mit Blick

auf die Eintragung vom 05.12.2002 "Hep B Impfung komplett erforder­

lich!!!!!" angerufen und auf die Erforderlichkeit einer Impfung hingewiesen

hat. Denn hierzu enthält das Krankenblatt keine weitere Eintragungen, was

angesichts der von dem Angeklagten behaupteten Dringlichkeit jedoch

nahe gelegen hätte. Es kommt hinzu, dass der Angeklagte auch in zahlrei­

chen weiteren Fällen nach einer Erstbehandlung Gebührenziffern ohne

weitere Arzt-Patienten-Kontakte bewusst zu Unrecht abgerechnet hat.

(36)_.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des _

.A.bestritten. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der glaubhaften

Aussage der Zeugin _ F., geschiedene A. die zwar zunächst

angab, sich nur noch teilweise erinnern zu können, auf entsprechende

Vorhalte ihrer pOlizeilichenVernehmung jedoch im Sinne der Feststellun­

gen glaubhaft bekundet hat. Die in sich widerspruchsfreie Aussage der

Zeugin, die ohne Belastungstendenz bekundet hat, wird auch durch die

Eintragung im Krankenblatt vom 19.12.2003 bestätigt, das an diesem Tag
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die Verschreibung der "Mykondex-Heilpaste" ausweist. Es kommt hinzu,

dass die Zeugin plausibel dargelegt hat, lediglich einmal in der Praxis des

Angeklagten gewesen zu sein, da sie ansonsten mit ihrem Sohn immer zu

ihrem Hausarzt Dr. ~gegangen sei. Den Angeklagten habe sie nur

aufgesucht, da ihr Sohn Probleme im Zusammenhang mit dem Windeltra­

gen gehabt habe und die Salbe rezeptpflichtig gewesen sei. Eine Freundin

von ihr, die _ 5_,habe ihr den Angeklagten mit den Worten

empfohlen: "Geh dort hin, der gibt dir die Salbe sofort." Dass es sich bei

den am 24.02.2004 abgerechneten Gebührenziffern um "Luftziffern" han­

delt, ergibt sich neben der glaubhaften Aussage der Zeugin F_eben­

falls aus dem Krankenblatt, das an diesem Tag lediglich die Diagnose "A~

kute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet (J06.9, G)"

ausweist, mithin gerade die Diagnose, die der Angeklagte in zahlreichen

weiteren Fällen vorsätzlicher Falschabrechnung, insbesondere bei den

Zeugen ~, nach Art eines Textbausteins verwendet hat. Aus diesem

Grund spricht auch der Umstand, dass das im Krankenblatt aufgeführte

und bei der Krankenkasse eingereichte Rezept über die Ausstellung von

"Sedotussin" und rrparacetamol" nicht dafür, dass eine Behandlung tat­

sächlich stattgefunden hat, zumal der Angeklagte auch in Fällen vorsätzli­

cher Falschabrechnung (vgl. die von dem Angeklagten eingeräumten Fälle

"A_I) solche "Luftrezepte" ausgestellt hat.

(37)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei der Zeugin _IIA.bestritten. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der glaubhaf­

ten Aussage der Zeugin~, die bekundet hat, am Wochenende ledig­

lich das "Subutex" fOr ihren drogenabhängigen Sohn bei dem Angeklagten

abgeholt zu haben, von dem Angeklagten in diesem Zusammenhang aber

nicht behandelt worden zu sein. Dies hat die Zeugin auch plausibel damit

begründet, sie habe Angst um ihren Sohn gehabt und insbesondere ver­

meiden wollen, dass dieser mit anderen Drogenabhängigen in Kontakt
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komme. Hierzu habe sie das "Subutex" von einer Arzthelferin erhalten. Die

Aussage der Zeugin wird dabei auch durch die Eintragungen im Kranken­

blatt bestätigt, das am 06.07.2003 (einem Sonntag) und am 11.10.2003

(einem Samstag) lediglich die Gebührenziffer 1 ausweist, ohne dass zu­

gleich eine Behandlung oder ein Befund dokumentiert ist. Vielmehr findet

sich am 06.07.2003 lediglich der Eintrag "kommt öfter fOr Herrn A_
Subutex abholen", was die Aussage der Zeugin ebenfalls bestätigt und

darüber hinaus gerade dafür spricht, dass eine ärztliche Behandlung nicht

stattgefunden und die GebOhrenziffern lediglich zum Zwecke vorsätzlicher

Falschabrechnung eingetragen worden sind.

(38)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen ~ bestritten und sich eingelassen, der Zeuge ~ habe ihm

weder eine Krankenversicherungskarte gebracht noch gebeten, eine von

ihm nicht untersuchte Person "krank zu schreiben". Zudem sei ein Arzt

nicht berechtigt, Nachforschungen zur Person des Karteninhabers anzu­

stellen. Nach der Vernehmung des Zeugen ~ hat der Angeklagte zu­

dem erklärt, diesen nicht behandelt zu haben, sondern einen anderen

Mann, der mindestens 150 kg gewogen habe.

Die Kammer wertet diese Einlassung des Angeklagten jedoch als Schutz­

behauptung. Denn aufgrund der glaubhaften Aussage des Zeugen ~

der ohne Belastungstendenz im Sinne der Feststellungen und in Überein­

stimmung mit seiner polizeilichen Vernehmung bekundet hat, ist die Kam­

mer der Überzeugung, dass der Zeuge 0_ genannt ,,~', dem

Angeklagten die Krankenversicherungskarte des Zeugen ~übergeben

und der Angeklagte daraufhin die gewünschte (unberechtigte) Arbeitsun­

fähigkeitsbescheinigung ausgestellt hat. Die Kammer ist ebenfalls davon

überzeugt, dass der Angeklagte die in diesem Zusammenhang erhaltenen

Patientendaten des Zeugen dazu nutzte, weitere Gebührenziffern bewusst

zu Unrecht gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland abzu-
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rechnen. Denn die Aussage des Zeugen ~wird durch die Eintragun­

gen im Krankenblatt gestützt, das am 03.01.2003 die rückwirkende Aus­

stellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom 26.02.2002 bis

03.01.2003 enthält. Es kommt hinzu, dass sich an diesem Tag und arn

18.12.2002 - wie auch in zahlreichen anderen Fällen vorsätzlicher Falsch­

abrechnungen - als Diagnose lediglich eine "Akute Infektion der oberen

Atemwege, nicht näher bezeichnet (J06.9) Ir, findet, die der Angeklagte in

Fällen vorsätzlicher Falschabrechnung jeweils nach Art eines Textbau­

steins verwendete (siehe insbesondere die von dem Angeklagten einge­

räumten Falschabrechnungen bezüglich der Zeugen~. Am 27.12.2002

und 21.02.2003 finden sich zudem lediglich die Gebührenziffern als Ein­

tragungen im Krankenblatt, ohne dass eine Behandlung oder ein Befund

dokumentiert ist, was ebenfalls dafür spricht, dass es sich um vorsätzliche

Falschabrechnungen handelt.

Vor diesem Hintergrund ist die Einlassung des Angeklagten zweifelsfrei

widerlegt. Die Kammer schließt insbesondere aus, dass sich der Zeuge

0", genannt "C.", an den Tagen, an denen der Angeklagte die

Gebührenziffern abgerechnet hat, jeweils wegen akuter Infektionen der

oberen Atemwege oder anderer - im Krankenblatt allerdings nicht doku­

mentierter - Krankheiten hat behandeln lassen. Hiergegen spricht bereits

der Umstand, dass der Zeuge AIIII bekundet hat, seine Krankenversi­

cherungskarte bereits nach wenigen Tagen zusammen mit der Arbeitsun­

fähigkeitsbescheinigung zurückerhalten zu haben, die im Krankenblatt ein­

getragenen Gebührenziffern jedoch einen Zeitraum von insgesamt mehr

als zwei Monaten umfassen.

Aus diesen Gründen hält die Kammer auch die Aussage des Zeugen 01
11I, für unglaubhaft, der zwar bestätigt hat, früher eine Kneipe gehabt zu

haben und "~ genannt zu werden, die Bekundung des Zeugen AI
• aber als "Schwachsinn" bezeichnet hat. Denn dem Zeugen, der mit

dem Angeklagten persönlich bekannt ist, war der Vorhalt der Aussage des

Zeugen AIIIIerkennbar unangenehm, so dass er auch auf entsprechen­

de Nachfragen äußerst unwirsch reagierte und erkennbar bemüht war, ein

eigenes Fehlverhalten kategorisch auszuschließen. Schließlich ergibt sich
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auch aus dem Krankenblatt des Zeugen ~ dass auch bei diesem am

03.01.2003, mithin an demselben Tag, an dem die unrichtige Arbeitsunfä­

higkeitsbescheinigung für den Zeugen ~ ausgestellt wurde, von dem

Angeklagten ebenfalls GebOhrenziffern abgerechnet worden sind.

(39)_~

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bezüglich des

Zeugen _ A. bestritten. Die Feststellungen beruhen jedoch auf

der glaubhaften Aussage des Zeugen A_ der im Sinne der Feststellun­

gen bekundet hat und dabei insbesondere ausgesagt hat, dass er seiner­

zeit in das "Substitutionsprogramm" des Angeklagten aufgenommen wer­

den wollte und er zu diesem Zweck die Praxis des Angeklagten aufge­

sucht habe. Dort habe man ihn, obwohl keine weiteren Patienten anwe­

send gewesen seien, etwa 1 Y2 Stunden warten lassen, bis er zu dem An­

geklagten vorgelassen worden sei. Dieser habe ihn dann in "lässigem Ton"

und mit hinter dem Kopf verschränkten Armen lediglich mitgeteilt, dass

sein Programm schon "voll" sei. Dies habe insgesamt höchstens 30 Se­

kunden gedauert, ein weiteres Gespräch habe mit dem Angeklagten nicht

stattgefunden. Über diese apodiktische Auskunft sei er aufgrund der lan­

gen Wartezeit äußerst "sauer' gewesen. Die Aussage des Zeugen, der

spontan und detailreich bekundet hat, wird auch durch die Eintragungen

im Krankenblatt vom 02.10.2001 bestätigt, wo sich der Eintrag findet: nMit

Frau S_wurde gestern vorbesprochen, dass er bei uns nicht aufge­

nommen wird". Aus der Aussage und aus dem Krankenblatt ergibt sich

zudem, dass die abgerechnete GebOhrenziffer 850 zu Unrecht in Ansatz

gebracht worden ist und der Angeklagte diese GebOhrenziffer - wie auch

in zahlreichen weiteren Fällen - lediglich zum Zwecke vorsätzlicher

Falschabrechnungen in das Krankenblatt eingetragen hat. Es kommt hin­

zu, dass auch der von der Leistungslegende des EBM geforderte schriftli­

che Vermerk Ober die ätiologischen Zusammenhänge der Krankheit nicht
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vorliegt, mithin im Krankenblatt des Zeugen keinerlei Dokumentation er­

folgt ist.

Der Angeklagte hat sich eingelassen, bei dem Zeugen ~ habe es

sich um einen Patienten seines Bruders gehandelt, den er selbst nicht

kenne. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass sein Bruder hier etwas

Falsches eingetragen haben sollte. Dass dies eine Schutzbehauptung

darstellt und am 10.12.2001 die Gebührenziffern 2 und 10 auf Weisung

des Angeklagten ohne den erforderlichen Arzt-Patienten-Kontakt eingetra­

gen worden sind, beruht zunächst auf der Aussage des Zeugen "A.
_ der sich noch gut an den Ablauf seiner Besuche in der Praxis des

Angeklagten erinnern konnte und in Übereinstimmung mit den Angaben im

Rahmen seiner polizeilichen Vernehmung bekundet hat, bei Verlängerun­

gen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen generell nicht mehr beim Arzt

gewesen zu sein. Die Aussage des Zeugen wird zudem durch die Aussa­

ge der Zeugin _ K_ gestützt, die im Tatzeitraum als Arzthelferin

und sogenannte "Erste Kraft'l in der Praxis des Angeklagten gearbeitet hat

und im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung - wie von dem Verneh­

mungsbeamten S_ glaubhaft bekundet - bestätigt hat, auf Anwei­

sung des Angeklagten die Ziffern 2 und 10 bei der Ausstellung von Ar­

beitsunfähigkeitsfolgebescheinigungen auch dann eingetragen zu haben,

wenn der Patient nicht mehr beim Arzt gewesen sei. Soweit die Zeugin

~ im Rahmen der Hauptverhandlung bestritten hat, bei der Polizei

eine entsprechende Aussage getätigt zu haben, hält die Kammer diese

Aussage für nicht glaubhaft. Denn die Zeugin hat in der Hauptverhandlung

mit erkennbarer Entlastungstendenz bekundet und konnte bereits nicht

plausibel darlegen, wieso diese Aussage Eingang in das polizeiliche Ver­

nehrnungsprotokoll, das von ihr auch unterschrieben worden ist, aufge­

nommen worden ist. Es kommt hinzu, dass die Zeugin erkennbar darum

bemüht war, ihre damalige Aussage zu relativieren und die Vernehmungs-
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situation dergestalt (wahrheitswidrig) darzustellen, dass sie von den Poli­

zeibeamten unter Druck gesetzt worden sei. HierfOr bestehen jedoch keine

Anhaltspunkte, zumal der Zeuge S_-in Übereinstimmung mit ei­

nem entsprechenden Vermerk in der polizeilichen Vernehmung der Zeugin

K_- ausgesagt hat, dass eine Beeinflussung der Zeugin ~

durch den Angeklagten und seinen Verteidiger erfolgt sei, die während der

Vernehmung der Zeugin angerufen und diese unter Hinweis auf ein nicht

bestehendes Zeugnisverweigerungsrecht dazu bewegen wollten, nicht

weiter auszusagen. Zudem hat die Zeugin auf Vorhalt des Vertreters der

Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sie sich am Tage vor ihrer Vernehmung

in der Hauptverhandlung zusammen mit dem Angeklagten und seinem

Verteidiger am St. Johanner Markt in SaarbrOcken getroffen habe. Soweit

die Zeugin diesbezüglich behauptet hat, es sei dabei nicht über ihre Ver­

nehmung im Rahmen des vorliegenden Verfahrens gesprochen worden,

hält die Kammer diese Aussage mit Blick auf die deutlich erkennbare Ent­

lastungstendenz für unglaubhaft.

(41) und (42) _A1und_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei diesen Zeugin­

nen bestritten und sich eingelassen, er könne sich an beide Zeuginnen

nicht mehr erinnern. Bei der Rezeptausstellung, insbesondere bei neuen

Patienten sei es jedoch stets so gewesen, dass zumindest im Rahmen der

Unterschriftsleistung ein - wenn auch kurzer - Kontakt gegeben gewesen

sei, der sich selbstverständlich auf wenige Worte beschränkt haben könne.

Dass diese Einlassung eine Schutzbehauptung darstellt und entgegen der

Darstellung des Angeklagten die Rezepte an der Anmeldung durch eine

Arzthelferin ausgehändigt worden sind, ergibt sich aus den glaubhaften

Aussagen der Zeuginnen Alund ~, die im Sinne der Feststellungen

bekundet haben. Die Zeugin Alhat zudem ausgesagt, lediglich einmal bei

dem Angeklagten in der Praxis gewesen zu sein, da sie die "Pille" ge­

braucht habe, die sie an diesem Tag habe nehmen müssen. Ihre Frauen-
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ärztin, die ihre Praxis in B_ habe, sei an diesem Tag nicht erreichbar

gewesen. Sie sei auch nur fünf Minuten in der Praxis des Angeklagten

gewesen und habe an der Anmeldung, ohne dass sie einen Arzt gesehen

habe, das Rezept erhalten. Weitere Male sei sie nicht in der Praxis des

Angeklagten gewesen, sondern nur noch bei ihrer Frauenärztin in B•

•. Aus dieser Aussage ergibt sich bereits, dass es sich bei den am

08.07. und 26.09.2003 auf die Zeugin Alabgerechneten Gebührenziffern

um vorsätzliche Falschabrechnungen handelt. Auch die Zeugin ~hat

ausgesagt, die "Pille" lediglich an der Anmeldung von einer Arzthelferin er­

halten zu haben. Einen Arzt habe sie nicht gesehen. Zudem habe sie die

Pille selbst bezahlen müssen. Die Zeugin A. hat zudem glaubhaft be­

kundet, dass sie nur deswegen die Praxis des Angeklagten aufgesucht

habe, weil ihr Frauenarzt zu diesem Zeitpunkt in Urlaub gewesen sei.

Die Kammer ist vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das festgestellte

Abrechnungsverhalten des Angeklagten im Übrigen davon Oberzeugt,

dass der Angeklagte die Zeuginnen A1und A.weder gesehen noch

gesprochen und die Gebührenziffern daher entweder durch den Angeklag­

ten selbst oder aufgrund einer entsprechenden Weisung des Angeklagten

durch einen Mitarbeiter eingetragen worden sind, obwohl der Angeklagte

wusste, dass der erforderliche Arzt-Patienten-Kontakt nicht stattgefunden

hatte.

(43)_A_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezOglich der Zeu­

gin _ A_ bestritten. Die Feststellungen beruhen jedoch auf

der Aussage der Zeugin A_ und den Eintragungen im Krankenblatt.

Die Zeugin ~ hat glaubhaft bekundet, vor Jahren ein Mal in der

Praxis des Angeklagten gewesen zu sein, da sie damals nicht zu ihrem

Hausarzt gehen konnte und der Angeklagte der nächste Arzt gewesen sei.

Die - in Übereinstimmung mit ihrer Aussage im Rahmen ihrer polizeilichen

Vernehmung - auf Vorhalt bestätigt, dass eine Ganzkörperuntersuchung
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nicht erfolgt ist. Hierfür spricht auch, dass die in der Leistungslegende der

Gebührenziffer 60 vorgeschriebene Dokumentation der Untersuchung ­

wie zahlreichen weiteren Fällen vorsätzlicher Falschabrechnungen des

Angeklagten - nicht erfolgt ist. Im Krankenblatt findet sich lediglich der un­

genügende Eintrag "Druckschmerz i. Oberbauch". Die Kammer hat daher

keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte, dem bereits nach seiner eige­

nen Einlassung die Dokumentationspflicht hinreichend bekannt war, die

Gebührenziffer zu Unrecht abgerechnet hat.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich der Zeu­

gin ~ bestritten und sich eingelassen, er könne sich an diese Pati­

entin nicht mehr erinnern. Bei Betrachtung des Krankenblattes könne er

jedoch definitiv ausschließen, dass er diese Patientin behandelt habe. Dik­

tion sowie Art und Weise der Eintragungen deuteten für ihn eindeutig auf

eine Behandlung durch Frau Dr. ~hin, die ihn vertreten habe und

der er voll vertraue. Er sehe auch keinen Sinn darin, warum diese Ärztin

etwas Falsches in ein Krankenblatt eintragen solle, zumal sie überhaupt

keinen finanziellen Vorteil durch eine solche Falscheintragung gehabt hät­

te.

Dass es sich bei dieser Einlassung jedoch um eine Schutzbehauptung

handelt, steht aufgrund der glaubhaften Aussage der Zeugin A_und

den Eintragungen im Krankenblatt fest. Die Zeugin hat ausgesagt, lediglich

ein oder zwei Mal in der Praxis des Angeklagten gewesen zu sein. Dabei

konnte die Zeugin, die ohne Belastungstendenz bekundet hat und stets

darum bemüht war, nur das ihr noch in Erinnerung Befindliche zu bekun­

den, glaubhaft ausgesagt, im September 2001 auf Ibiza in Urlaub gewesen

zu sein. Dies wisse sie noch genau, da kurz zuvor die Anschläge vom 11.

September gewesen seien. Als sie zurück gekommen sei, habe sie eine

Erkältung gehabt, weshalb sie in die Praxis des Angeklagten gegangen

und krank geschrieben worden sei. Ihr sei dies damals wegen ihrer Arbeit
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unangenehm gewesen. Die Bekundungen der Zeugin stehen im Einklang

mit den Eintragungen im Krankenblatt vom 17.09.2001, wonach bei der

Zeugin unter anderem eine "Bronchitis", Kopf- und Halsschmerzen sowie

Schnupfen diagnostiziert worden sind. Zudem ergibt sich aus dem Kran­

kenblatt die von der Zeugin erwähnte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung,

die vom 17.09. bis 21.09.2001 ausgestellt worden ist.

Dass demgegenüber am 03.10.2001 keine Behandlung der Zeugin erfolgt

ist, ergibt sich zunächst aus der Aussage der Zeugin, die glaubhaft bekun­

det hat, lediglich ein- oder zweimal bei dem Angeklagten gewesen zu sein,

die Abrechnung am 03.10.2001 aber bereits der 4. Kontakt zum Angeklag­

ten gewesen wäre. Darüber hinaus ergibt sich auch aus dem Krankenblatt

selbst, dass ein Kontakt zu dem Angeklagten an diesem Tag nicht stattge­

funden hat. Denn als Eintragung ist am 03.10.2001 lediglich vermerkt "Pa­

tientin einbestellen zur Befundbesprechung". Dass auch die Gebührenzif­

fer 60 am 19.03.2002 vorsätzlich falsch abgerechnet worden ist, ergibt

sich ebenfalls aus der Aussage der Zeugin A_ die glaubhaft ange­

geben hat, an eine Ganzkörperuntersuchung keine Erinnerung zu haben.

Zudem hat die Zeugin die im Krankenblatt vermerkte Eintragung "zur Zeit

arbeitslos" bestritten und - nachdem die Zeugin diesbezüglich nochmals

nachgeforscht hat - in einem Folgetermin glaubhaft bekundet, zu keiner

Zeit arbeitslos gewesen zu sein und am 19.03.2002 am Flughafen gear­

beitet zu haben. Es kommt hinzu, dass neben den abgerechneten Gebüh­

renziffern am 19.03.2002 lediglich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

und eine "Bronchitis" eingetragen sind, was ebenfalls dafür spricht, dass

es sich lediglich um eine Fortschreibung früherer Befunde zur Verschleie­

rung der vorsätzlichen Falschabrechnungen handelt. Bezüglich der Ganz­

körperuntersuchung fehlt es zudem vollständig an der erforderlichen Do­

kumentation. Die Kammer ist mit Blick auf die Feststellungen zum

(betrügerischen) Abrechnungsverhalten des Angeklagten in den übrigen

Fällen zudem der Überzeugung, dass die Eintragungen und

Abrechnungen der Gebührenziffem von dem Angeklagten vorgenommen

worden sind.
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(45)_A_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem Zeugen

~ bestritten. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der polizeili­

chen Aussage des Zeugen _ A_ vom 04.10.2005 sowie auf den

Eintragungen im Krankenblatt. Der Zeuge A_, der derzeit unbekann­

ten Aufenthalts ist, hat im Wesentlichen ausgesagt, dass er bei dem An­

geklagten über eine längere Zeit in Behandlung gewesen sei und unter

anderem auch wegen Alkoholproblemen und Asthmaproblemen behandelt

worden sei. Die Behandlungen hätten jeweils nur an Wochentagen stattge­

funden. Einmal habe er auch eine Hepatitisimpfung erhalten. Bereits mit

Blick auf die Aussage des Zeugen liegt eine Behandlung psychosomati­

scher Krankheitszustände fern. Diesbezüglich finden sich auch keine wei­

teren Anhaltspunkte im Krankenblatt des Zeugen. Vielmehr sind lediglich

die Gebührenziffern in Ansatz gebracht, ohne dass Befunddokumentatio­

nen oder längere diesbezügliche therapeutische Gespräche vermerkt sind.

Auch die Abrechnungsreihenfolge der Gebührenziffern 850 und 851

spricht vorliegend für vorsätzliche Falschabrechnungen. Denn es erscheint

unplausibel, zunächst die Gebührenziffer 851 und erst anschließend die

Gebührenziffer 850 abzurechnen, obwohl eine Abklärung psychosomati­

scher Krankheitszustände einer "verbalen Intervention" systematisch vo­

rausgeht. Es kommt hinzu, dass es bezOglich der Abrechnung der Gebüh­

renziffer am 24.09.2002 auch unverständlich erscheint, inwiefern eine ver­

bale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen erfolgt sein

sollte, da das Krankenblatt an diesem Tag lediglich eine Hepatitis-B­

Impfung du die Verlängerung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

ausweist. Gleiches gilt für die am 25.02.2003 abgerechnete GebOhrenzif­

fer 851, zumal sich auch an diesem Tag lediglich die Eintragungen

"Gastroenteritis" sowie "Akute Infektion der oberen Atemwege nicht näher

bezeichnet (J 06.9)" im Krankenblatt finden. Diesbezüglich kommt hinzu,

dass der Angeklagte die zuletzt aufgeführte Diagnose auch in zahlreichen

weiteren Fällen vorsätzlicher Falschabrechnungen (vgl. insbesondere die

Feststellungen zu den Zeugen .A8 nach Art eines Textbausteins ver-
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wandt hat. Dass es sich auch bei der am 28.09.2002 abgerechneten Ge­

bührenziffer 2 (Konsultationsgebühr) um eine "Luftziffer" handelt, ergibt

sich bereits aus der Eintragung im Krankenblatt, in dem an diesem Tag le­

diglich vermerkt ist: "zu mir, wird nicht weiter krank geschrieben!'" was die

Kammer dahingehend wertet, dass an diesem Tag kein Arzt-Patienten­

Kontakt stattgefunden hat, zumal der Zeuge im Rahmen seiner polizeili­

chen Vernehmung ausgesagt hat, nur an Wochentagen bei dem Ange­

klagten in Behandlung gewesen zu sein, es sich bei dem 28.09.2020 je­

doch um einen Samstag handelt. Soweit der Angeklagte den Eintrag am

28.09.2002 in der Weise zu erklären versucht hat, dass er seinerzeit in

Kontakt mit der fOr den Patienten zuständigen Krankenkasse gestanden

und zwischen ihm und der Krankenkasse vereinbart gewesen sei, dass

der Patient nicht weiter krank geschrieben werden solle und er dies dem

Patienten telefonisch mitgeteilt habe, so dass die Abrechnung der Gebüh­

renziffern gerechtfertigt wäre, hält die Kammer dies für eine Schutzbe­

hauptung. Denn zum einen ist der Eintrag im Krankenblatt aus Sicht der

Kammer eindeutig und zum anderen hat der Zeuge _ A_ im

Rahmen seiner polizeilichen Vernehmung bestritten, am Wochenende bei

dem Angeklagten in Behandlung gewesen zu sein. Dabei hat die Kammer

nicht verkannt, dass der Beweiswert der polizeilichen Vernehmung des

Zeugen angesichts des Umstandes, dass dieser in der Hauptverhandlung

nicht persönlich vernommen werden konnte, in ihrem Beweiswert einge­

schränkt ist. Aufgrund der Eintragungen im Krankenblatt und der in zahl­

reichen weiteren Fällen in vergleichbarer Weise vorgenommenen Abrech­

nungen vorsätzlichen Falschabrechnungen hat die Kammer jedoch auch

im vorliegenden Fall die Überzeugung gewonnen, dass es sich um eine

vorsätzliche Falschabrechnung handelt.

Schließlich ist die Kammer auch davon überzeugt, dass die GebOhrenziffer

10 (therapeutisches hausärztliches Gespräch von mindestens 10 Minuten)

am 11.02.2003 bewusst zu Unrecht abgerechnet worden ist, auch wenn

an diesem Tag eine Rezeptausstellung über das Medikament "Berodual"

vermerkt ist und der Zeuge diesbezüglich ausgesagt hat, das Rezept er­

halten zu haben. Denn auch insoweit finden sich keinerlei Hinweise oder
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Dokumentationen im Krankenblatt, die auf ein längeres therapeutisches

Gespräch schließen lassen. Es kommt hinzu, dass der Angeklagte auch in

zahlreichen weiteren Fällen diese Gebührenziffer jeweils ohne den erfor­

derlichen Arzt-Patienten-Kontakt abgerechnet hat. Die Kammer schließt

mit Blick auf die Feststellungen zum Abrechnungsverhalten des Angeklag­

ten in den weiteren Fällen sowie angesichts der Aussage der Zeugin ~

.' die im Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung bekundet hat, auf

Anweisung des Angeklagten Gebührenziffern auch dann in das Kranken-

blatt eingetragen zu haben, wenn ein Arzt-Patienten-Kontakt nicht stattge­

funden habe. insbesondere aus, dass bei dem _ ~GebGhrenzjf­

fern ohne Wissen des Angeklagten eingetragen wurden. Die Kammer hat

daher keine Zweifel daran, dass die beanstandeten Gebührenziffern von

dem Angeklagten jeweils bewusst zu Unrecht abgerechnet worden sind.

(46)_~

Bezüglich der Gebührenabrechnungen bei dem Zeugen ~ hat

sich der Angeklagte nicht eingelassen.

Dass es sich bei den eingetragenen Gebührenziffern ab dem 24.09.2000

um "Luftziffern" handelt, ergibt sich aus der glaubhaften Aussage des Zeu­

gen ~, der bekundet hat, ein oder zwei Mal bei dem Angeklag­

ten in Behandlung gewesen zu sein. Soweit im Krankenblatt fünf Eintra­

gungen enthalten seien, könne er ausschließen, so oft bei dem Angeklag­

ten gewesen zu sein. Im Jahr 2001 sei er in Saarbrücken gewesen, weil er

ein Studienkolleg, das etwa ein Jahr gedauert habe, absolviert habe. So­

weit am 24.09.2001 die Gebührenziffern 10 und 18 abgerechnet worden

sind, handelt es sich nach Überzeugung der Kammer um vorsätzliche

Falschabrechnungen. Denn der Zeuge hat auf Vorhalt seiner polizeilichen

Vernehmung bestätigt, mit dem Angeklagten zu keinem Zeitpunkt längere

Gespräche geführt zu haben. Aus diesem Grunde und da im Krankenblatt

am 24.09.2001 lediglich eine Überweisung zum Urologen und die Blutsen­

kungsgeschwindigkeit vermerkt sind, jedoch keine Eintragungen bezüglich
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des Inhalts eines längeren therapeutischen Gesprächs, ist die Kammer

davon überzeugt, dass es sich um vorsätzliche Falschabrechnungen han­

delt. Gleiches gilt für die Eintragung am 04.10.2001 bezüglich der Gebüh­

renziffern 10, 60 und 18, da auch hier keine Eintragungen bezüglich eines

längeren Gesprächs oder einer eingehenderen Untersuchung dokumen­

tiert sind. Bezüglich der Gebührenziffer 60 fehlt es zudem an der von der

Leistungslegende vorausgesetzten Dokumentation. Soweit als Diagnose

eine depressive Entwicklung vermerkt ist, hat der Zeuge glaubhaft bekun­

det, noch nie in seinem Leben "depressiv" gewesen zu sein, so dass er

sich die Eintragung nicht erklären könne. Dass es sich auch bei am

20.08.2002 eingetragenen Gebührenziffer 10 um eine "Luftbehandlung"

handelt, beruht ebenfalls auf der Aussage des Zeugen, der sich an die di­

agnostizierte "Bauchdeckenspannung" nicht erinnern konnte und darüber

hinaus bekundet hat, lediglich bis März 2002 in Saarbrücken gewesen zu

sein, so dass er eine Behandlung am 20.08.2002 ausschließen könne.

(47)_~

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bezüglich des

Zeugen ~ bestritten und sich eingelassen, nach einer differenzialdia­

gnostischen Abklärung des polytoxikomanen Krankheitsbildes habe er

seinerzeit dem Patienten gegenüber die Aufnahme in das Substitutions­

programm verweigert. Für die diagnostische Abklärung habe er die Ge­

bührenziffer 850 in Ansatz gebracht, wobei er anmerken wolle, dass die

GebOhrenziffern 10 bzw. 11, die er stattdessen ebenfalls hätte in Ansatz

bringen können, höher bewertet gewesen wären.

Die Feststellungen beruhen jedoch auf der glaubhaften Aussage des Zeu­

gen ~, der im Sinne der Feststellung bekundet hat. Die Aussage des

Zeugen wird zudem durch die Eintragung im Krankenblatt gestützt, das am

10.03.2003 neben den Gebührenziffern 1 und 850 lediglich die Eintragung

enthält: "Subutex abgelehnt - zur Gospodinov geschickt, Polytoxikomanie

einschließlich Morphintyp (F 19.2, G)". Darüber hinaus fehlt es auch an
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dem von der Leistungslegende geforderten Vermerk über die ätiologischen

Zusammenhänge. Die Kammer ist daher der Überzeugung, dass der An­

geklagte - wie in zahlreichen weiteren Fällen - die Gebührenziffer 850 le­

diglich zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung in das Kranken­

blatt eingetragen hat. Denn eine separate Abrechnung der GebOhrenziffer

850 ohne eine weitergehende Behandlung, für die die Gebührenziffer 851

in Ansatz zu bringen gewesen wäre, erscheint auch mit Blick auf den An­

lass des mit dem Zeugen geführten Gespräches, in dem es lediglich um

die Frage ging, ob der Zeuge in das Substitutionsprogramm des Angeklag­

ten aufgenommen werden kann, nicht plausibel.

(48)_~

Der Angeklagte hat sich eingelassen, es sei richtig, dass der Zeuge_

~ zur Vorbereitung einer medizinisch-psychologischen Prüfung als

Privatpatient in seiner Praxis behandelt worden sei. Allerdings sei mit dem

Patienten vereinbart gewesen, dass die Leistungen, die aufgrund entspre­

chender Diagnosen gegenüber der gesetzlichen Krankenkasse abrech­

nungsfähig gewesen seien auch dort abgerechnet werden sollten. Darüber

hinausgehende nicht abrechnungsfahige Leistungen sollte der Patient

selbst tragen.

Dass es sich hierbei um eine Schutzbehauptung handelt, ergibt sich je­

doch aus der glaubhaften Aussage des Zeugen .' der eine solche

Vereinbarung nicht bestätigt hat, sondern vielmehr bekundet hat, es sei

von vorneherein klar gewesen, dass er alle Leistungen des Angeklagten

als Privatpatient selbst bezahlen müsse. Diesbezüglich habe er von dem

Angeklagten auch eine Gesamtrechnung in Höhe von ca. 1.500 DM erhal­

ten. Gleichwohl habe er ein Mal seine Krankenversicherungskarte in der

Praxis des Angeklagten abgegeben. Dass es sich sämtlich um Behand­

lungen im Zusammenhang mit der anstehenden medizinisch­

psychologischen Prüfung des Zeugen gehandelt hat, ergibt sich zudem

aus der ersten Eintragung im Krankenblatt am 13.08.2001, wo sich folgen-
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de Eintragung findet: "Vorbereitung einer medizinisch-psychologischen

Prüfung zur Fahreignungsfeststellung". Dass in der Folge keine darOber

hinausgehenden vertragsärztlichen Leistungen erbracht worden sind, er­

gibt sich ebenfalls aus der Aussage des Zeugen A•. Auch die Feststel­

lungen zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse, wonach der

Angeklagte im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf eine Medizinisch­

Psychologische Untersuchung vertragsärztliche Leistungen bei Privatpati­

enten abgerechnet hat, spricht nach Überzeugung der Kammer dafür,

dass es sich auch vorliegend nicht um ein bloßes Versehen des Angeklag­

ten gehandelt hat.. Es kommt hinzu, dass sich das Krankenblatt weitge­

hend als bloße "Leistungsziffernstatistik" liest, mithin neben den eingetra­

genen GebOhrenziffern keinerlei Anhaltspunkte fOr durchgeführte Behand­

lungen, insbesondere bezOglich der abgerechneten Gebührenziffern 851

vorliegen. So enthält das Krankenblatt am 09.10.,16.10.,06.11.,29.11.,

05.12.,07.12.,18.12.,23.12.2001, am 21.02., 22.03.,13.05.,25.09.2002

sowie am 18.03.2003 als Eintragungen lediglich Gebührenziffern. Am

05.12.2001, 07.12.2001 sowie am 13.05.2001 befand sich der Angeklagte

zudem auf einer externen Fortbildung, wie sich aus der von ihm selbst

eingereichten Urkunde der "Akademie für ärztliche Fortbildung und Wei­

terbildung der Landesärztekammer Hessen" sowie aus der Bescheinigung

über den EinfOhrungslehrgang zur Durchführung der Vorsorgeuntersu­

chungen in der Zeit vom 13.05.2002 bis 17.05.2002 in Mainz ergibt. Dass

bezüglich des Zeugen A_an diesen Tagen dennoch GebOhrenziffern

abgerechnet worden sind, bestätigt nach Überzeugung der Kammer eben­

falls, dass der Angeklagte auch bei diesem Zeugen wahllos Gebührenzif­

fern als vermeintliche "Kassenleistungen" bewusst zu Unrecht abgerech­

net hat.

(49)_~

Der Angeklagte hat sich bezüglich der Abrechnungen bei der Zeugin 11
_~eingelassen, er könne sich an die Patientin nicht mehr erin-
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nern, da die Vorgänge aus dem Jahre 2003 stammten. Er könne aber

nicht ausschließen, dass die Patientin nicht von ihm, sondern von seinem

Bruder behandelt worden sei. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der

glaubhaften Aussage der Zeugin, die im Sinne der Feststellungen bekun­

det hat. Die Zeugin hat insbesondere glaubhaft bekundet, zu dem Ange­

klagten keinen Kontakt gehabt und diesen in der Verhandlung zum ersten

Mal gesehen zu haben. Die Aussage der Zeugin wird zudem durch die

Eintragungen im Krankenblatt vom 17.06.2003 bestätigt, in dem die Re­

zeptausstellung Ober das Medikament ''Vioxxl1 sowie der Eintrag "kommt

von K_II vorhanden ist. Bei der eingetragenen GebOhrenziffer 1 han­

delt es sich daher um eine bewusste Falscheintragung. Die Zeugin hat da­

rOberhinaus ausgeschlossen, am 21.08.2003 bei dem Angeklagten in Be­

handlung gewesen zu sein. Soweit im Krankenblatt die Verordnung von

Massagen und Heißluft (jeweils 8-mal) eingetragen ist, hat die Zeugin

glaubhaft ausgesagt, zu diesem Zeitpunkt keine Massagen verschrieben

bekommen zu haben und schon gar nicht von dem Angeklagten. Sie sei

nur ein Mal in der Praxis gewesen, um ihr Medikament "Vioxx" abzuholen.

Dabei sei auch ihre Krankenversicherungskarte eingelesen worden. Dass

es sich bei den am 21.08.2003 eingetragenen Gebührenziffern um vor­

sätzliche Falschabrechnungen handelt, steht zur Überzeugung der Kam­

mer auch deswegen fest, weil sich im Krankenblatt am 30.06.2003 eine

Eintragung "Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den

weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus" findet, die Zeu­

gin jedoch ausgesagt hat, solche Beschwerden zu keinem Zeitpunkt ge­

habt zu haben und zu diesem Zeitpunkt auch am Gardasee in Urlaub ge­
wesen zu sein.

(50)_A_

Der Angeklagte hat sich eingelassen, die Zeugin als Patientin nicht wie­

dererkannt zu haben, zumal es sich um einen Vorfall aus dem Jahre 2001

handele. DarOberhinaus könne er aufgrund des Zeitablaufes und der Viel-
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zahl der Patienten keine weitergehende Erklärung abgeben. Die Feststel­

lungen beruhen jedoch auf der glaubhaften Aussage der Zeugin A_,

die im Sinne der Feststellungen bekundet hat. Die Zeugin, die von Beruf

Arzthelferin ist, hat insbesondere bekundet, vor allem deswegen zu dem

Angeklagten gegangen zu sein, um eine Hepatitiserkrankung auszuschlie­

ßen. Bei der Blutabnahme habe sie lediglich eine Arzthelferin gesehen,

den Angeklagten jedoch nicht. Bei der Besprechung der Ergebnisse sei sie

demgegenüber im Sprechzimmer des Angeklagten gewesen und habe

noch Eisentabletten mitbekommen. Anschließend sei sie jedoch nicht

mehr in der Praxis gewesen und habe auch ansonsten keinerlei Kontakt

mehr zu dem Angeklagten gehabt. Sie habe den Angeklagten auch nur

deswegen aufgesucht, weil sie nicht zu einem normalen Hausarzt habe

gehen wollen. Die Aussage der Zeugin, die spontan und ohne Belastungs­

tendenz bekundet hat, wird durch die Eintragung im Krankenblatt bestätigt,

in dem sich am 01.03.2001 der Eintrag findet: "möchte gerne BE (Bera­

tung wegen Hepatitis)" und am 02.03.2001 Gebührenziffern bezüglich ei­

ner Blutabnahme dokumentiert sind. Ab dem 13.03.2001 finden sich allein

die Diagnose "Eisenmangelanämie" bzw. "in 4 bis 6 Wochen Hepatitis-C­

Kontrolle" als Eintragungen, ansonsten jedoch lediglich Gebührenziffern.

Angesichts der Aussage der Zeugin und der fehlenden Dokumentation be­

züglich der vermeintlich erfolgten therapeutischen Gespräche ist die

Kammer der Überzeugung, dass es sich bei den ab dem 13.03.2001 abge­

rechneten Gebührenziffern um bloße "Luftziffern" handelt. Es kommt hin­

zu, dass es auch nicht plausibel erscheint, warum ohne eine nochmalige

Blutuntersuchung oder eine Medikation die Diagnose

"Eisenmangelanämie" über den Zeitraum von mehr als einem Jahr fortge­

schrieben worden ist.

(51)Or._~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen Dr.• ~ bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen in
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dem Krankenblatt des Patienten träfen in vollem Umfang zu. Die Feststel­

lungen beruhen jedoch auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Dr._

A"', der ohne Belastungstendenz bekundet und insbesondere ausge­

sagt hat, dass der Angeklagte, soweit er von diesem behandelt worden

sei, ihn jeweils in seiner Apotheke aufgesucht habe. Dabei sei jedoch zu

keinem Zeitpunkt eine Ganzkörperuntersuchung durchgeführt worden.

Womöglich sei er mal abgehört worden. Darüber hinaus habe es jedoch

keine größeren Untersuchungen. insbesondere keine Testung von Refle­

xen oder eine Untersuchung "von oben bis unten" gegeben. Die Aussage

des Zeugen wird durch die Eintragungen im Krankenblatt des Zeugen bes­

tätigt, das bezüglich der abgerechneten GebOhrenziffer 60 keinerlei Do­

kumentation über die erhobenen Befunde enthält. Bezüglich der vorsätzli­

chen Falschabrechnung der Gebührenziffer 60 am 15.07.2000 kommt hin­

zu, dass sich an diesem Tag lediglich GebOhrenziffern als Eintrag im

Krankenblatt des Zeugen finden. Auch aus diesem Grunde ist die Kammer

der Überzeugung, dass die an diesem Tage abgerechnete GebOhrenziffer

10 ebenfalls eine "Luftziffer" darstellt. Insoweit fügen sich die Falschab­

rechnungen auch in die Feststellungen bezüglich der übrigen vorsätzlichen

Falschabrechnungen ein, in denen der Angeklagte insbesondere die Ge­

bührenziffer 60, aber auch die GebOhrenziffer 10, in zahlreichen Fällen

zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung gegenüber der kassen­

ärztlichen Vereinigung Saarland wahllos in Ansatz gebracht hat.

(52)_~

Der Angeklagte hat sich bezüglich des Zeugen _~ einge­

lassen, der Zeuge sei ihm als Patient bekannt und er gehe davon aus,

dass die überwiegenden Einträge im Krankenblatt richtig seien. Soweit am

30.07.2004 die Gebührenziffer 1 in Ansatz gebracht worden sei, sich aus

dem Krankenblatt jedoch der Eintrag ergebe "Karte nur eingelesen", könne

er dies nur so deuten, dass die Praxisangestellte hier durch Eintragung der
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Gebührenziffer 1 eine Leistung in Ansatz gebracht hat, die so nicht ent­

standen sei, wofür er die Verantwortung übernehme.

Dass der Angeklagte jedoch an den im Einzelnen festgestellten Daten vor­

sätzliche Falschabrechnungen vorgenommen hat, beruht zunächst auf der

glaubhaften Aussage des Zeugen A_ der im Sinne der Feststel­

lungen bekundet hat. Der Zeuge hat insbesondere auf Vorhalt seiner poli­

zeilichen Vernehmung bestätigt, dass er weder am 13.04. noch am

30.10.2001 von dem Angeklagten behandelt oder sonst wie mit dem An­

geklagten Kontakt gehabt habe. Die Aussage wird auch durch die Eintra­

gungen im Krankenblatt bestätigt, das an diesen Tagen lediglich Gebüh­

renziffern ausweist und bzw. 30.10.2001 die Diagnose "Depressive Episo­

de nicht näher bezeichnet", ohne dass sich der Inhalt der mit dem Zeugen

geführten ärztlichen Gespräche aus dem Krankenblatt ergibt. Dass es sich

am 14.05.2004 sowie am 30.07.2004 um vorsätzliche Falschabrechnun­

gen handelt, ergibt sich ebenfalls unmittelbar aus den Eintragungen im

Krankenblatt, in dem am 14.05.2004 neben der Gebührenziffer eingetra­

gen ist: "hat angerufen und wollte wissen, ob Schreiben schon unterwegs

ist, ak" (Anmerkung der Kammer: "ak" = _ K_ ein Praxismit­

arbeiter des Angeklagten). Am 30.07.2004 findet sich neben der Gebüh­

renziffer lediglich der Eintrag "Karte nur eingelesen al" (Anmerkung der

Kammer "al" = _~, eine Praxismitarbeiterin des Angeklagten).

Die Kammer schließt angesichts der im Übrigen getroffenen Feststellun­

gen aus, dass die GebOhrenziffernvon den Praxismitarbeitern des Ange­

klagten selbständig und ohne Weisung des Angeklagten eingetragen wor­

den sind. Bezüglich der Ausstellung des Gefälligkeitsattestes und der

diesbezüglichen Vorsprache des Zeugen ~ am 20.04.2004 wird

die Aussage des Zeugen ebenfalls durch die Eintragung im Krankenblatt

bestätigt, wo sich an diesem Tag folgende Eintragung findet: "muss weg

fliegen vom 14. bis 28.06., hat jetzt schon der Rücktrittsversicherung mit­

geteilt, dass er nicht kann, ruft beim Chef an wegen einer Flugrückbu­

chung". Dass der Kontakt zu dem Angeklagten an diesem Tag daher nicht

zur Abrechnung von vertragsärztlichen GebOhrenziffern berechtigte, ergibt

sich somit bereits aus dem Krankenblatt. Es kommt hinzu, dass bezüglich
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der abgerechneten Gebührenziffer 850 auch jedwede Dokumentation der

von der Leistungslegende geforderten ätiologischen Zusammenhänge

fehlt und angesichts des Hintergrund des ausgestellten

"Gefälligkeitsattestes" ein psychosomatisches Krankheitsbild auch ausge­

schlossen werden kann.

Der Angeklagte hat sich bezüglich der Abrechnungen bei der Zeugin _

eingelassen, ihm sei die Zeugin als Patientin bekannt. Sie sei Alkoholikerin

gewesen und eine sehr schwierige Patientin. Zudem sei sie - was die Ein­

haltung von Terminen anbelangte - völlig unzuverlässig und darüber hin­

aus äußerst depressiv veranlagt gewesen. Die von ihm im Krankenblatt

gemachten Einträge seien jedoch zutreffend. Bezüglich der am 25.02.2004

abgerechneten Gebührenziffem hätten die entsprechenden Gespräche in

entsprechender Länge auch stattgefunden. Einer weiteren Dokumentation

seinerseits habe es seInes Erachtens nicht bedutft. Am 18.06.2004 seien

demgegenüber offensichtlich Gebühren fehlerhaft abgerechnet worden, da

lediglich ein Telefonat mit einer 8üroangestellten stattgefunden habe. Der

Eintrag sei ihm jedoch nicht aufgefallen und er übernehme hierfür die volle

Verantwortung. Dass es sich jedoch jeweils um vorsätzliche Falschab­

rechnungen handelt und die Einlassung des Angeklagten als Schutzbe­

hauptung zu werten ist, ergibt sich zum einen aus der Aussage der Zeugin

_~ sowie zum anderen auch aus den Eintragungen im Kranken­

blatt sowie dem festgestellten Abrechnungsverhalten des Angeklagten in

den übrigen Fällen. Die Zeugin ~hat glaubhaft ausgesagt, dass sie al­

lenfalls 2 Mal bei dem Angeklagten in Behandlung gewesen sei. Die im

Krankenblatt vermerkten 10 Behandlungstage hat die Zeugin vehement

bestritten. Die Aussage der Zeugin wird auch insoweit bestätigt, als sie

ausgesagt hat, erstmals kurz nach ihrem 50. Geburtstag (die Zeugin ist am

_1953 geboren) in der Praxis des Angeklagten gewesen zu sein. Dies

korrespondiert mit der Ersteintragung am 22.12.2003, aus der sich auch
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ergibt, dass die Zeugin, wie von ihr bestätigt, nach einem Aufenthalt in der

klinik in Saarbrücken wegen einer Alkoholkrankheit behandelt

worden ist. Dass sich die Zeugin lediglich 2 Mal bei dem Angeklagten in

Behandlung befunden hat, hat die Zeugin darüber hinaus plausibel damit

begründen können, dass der Angeklagte nicht ihr Hausarzt gewesen sei.

Dies sei vielmehr Herr Dr. S_in F_ gewesen, mit dem sie

auch im Übrigen wegen ihrer Alkoholkrankheit Gespräche geführt hatte.

Bereits aus diesem Grunde erscheinen die am 12.01. und 13.02.2004 ab­

gerechneten GebOhrenziffern 850 und 851 nach Überzeugung der Kam­

mer als vorsätzliche Falschabrechnungen, zumal an diesen Tagen ledig­

lich Gebührenziffern eingetragen sind, ohne dass eine Behandlung bezüg­

lich einer psychosomatischen Erkrankung dokumentiert worden wäre.

Gleiches gilt für die am 25.02.2004 abgerechneten Gebührenziffern 17

und 18, da auch an diesem Tag lediglich GebOhrenziffern eingetragen

sind. Dass die am 18.06.2004 abgerechneten GebOhrenziffem 1 und 11,

wie von dem Angeklagten eingeräumt, zu Unrecht abgerechnet worden

sind, ergibt sich ebenfalls aus der Eintragung im Krankenblatt, wo es dies­

bezüglich heißt: "hat mir eine halbe Stunde am Telefon ihre Sorgen ge­

schildert, will nächstes Mal vorbei kommen, kann aber leider zur Zeit nicht,

da sie nicht richtig laufen kann, sk" (Anmerkung der Kammer: "sk" = _

• K_, eine Praxismitarbeiterin des Angeklagten). Die Kammer

schließt in diesem Zusammenhang aus, dass die am 18.06.2004 in Ansatz

gebrachten Gebührenziffern von der Zeugin ~ selbständig und ohne

Weisung des Angeklagten eingetragen worden sind. Sofern der Angeklag­

te die Ziffern nicht selbst nachgetragen hat, ist die Kammer davon über­

zeugt, dass die Eintragungen jedenfalls auf seine Veranlassung erfolgt

sind, zumal die Zeugin K_ in ihrer polizeilichen Vernehmung bereits

ausgesagt hatte, Gebührenziffern auf Weisung des Angeklagten auch

dann eingetragen werden, wenn der Patient den Arzt nicht gesehen habe.
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(54)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen_All bestritten und sich eingelassen, am 20.05.2003 habe bei

dem Zeugen eine differenzialdiagnostische Abklärung seiner Finger~

kontraktur stattgefunden. Anlass sei gewesen, dass ein Finger der Hand

des Patienten steif gewesen sei. Die Folgeeintragungen beträfen lediglich

kurze ärztliche Kontakte mit dem Zeugen anlässlich von Vorsprachen von

dessen Sohn, im Rahmen derer dann auch über den Gesundheitszustand

des zeugen_A.gesprochen worden sei, da die damalige Situati­

on seines Sohnes auch den Zeugen _ All stark belastet habe.

Dass es sich bei dieser Einlassung des Angeklagten jedoch um eine

Schutzbehauptung handelt, ergibt sich bereits aus der glaubhaften Aussa­

ge des Zeugen_A_, der spontan und ohne Belastungstendenz im

Sinne der Feststellungen bekundet hat. Es kommt hinzu, dass auch das

Krankenblatt des Zeugen weitgehend lediglich GebOhrenziffern ausweist,

ohne dass der Inhalt einer Behandlung aus dem Krankenblatt ersichtlich

ist. Darüber hinaus erscheint die Einlassung des Angeklagten bezüglich

der am 20.05.2003 abgerechneten Gebührenziffer 850 bereits für sich ge­

sehen unglaubhaft, da im Falle einer Fingerkontraktur eine psychosomati­

sche Krankheitsursache fern liegt. Darüber hinaus hat der Zeuge _

~ glaubhaft bekundet, dass er eine solche Fingerkontraktur bereits

seit seiner Bundeswehrzeit habe und er dies möglicherweise beiläufig ge­

genüber dem Angeklagten erwähnt haben könnte. Auch aus der Eintra­

gung am 06.02.2004: "Heute langes Ehegespräch mit seiner Frau" ergibt

sich kein Hinweis auf eine tatsächliche Behandlung des Zeugen, die dieser

zudem glaubhaft verneint hat. Die Kammer hat daher keinen Zweifel dar­

an, dass sich der Angeklagte die Krankenversicherungskarte des Zeugen

All mit der von dem Zeugen geschilderten "fadenscheinigen" Begrün­

dung lediglich zum Zwecke vorsätzlicher Falschabrechnungen gegenüber

der kassenärztlichen Vereinigung Saarland verschafft hat.
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(55)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich der Zeu­

gin ~ bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im

Krankenblatt seien vollumfänglich zutreffend. Die Feststellungen beruhen

jedoch auf der Aussage der Zeugin ~ sowie den Eintragun­

gen im Krankenblatt der Zeugin. Die Zeugin ~ hat bestätigt,

in den Jahren 2003 und 2004 bei dem Angeklagten in Behandlung gewe­

sen zu sein, da es ihr in dieser Zeit nicht gut gegangen und sie nicht in der

Lage gewesen sei zu arbeiten. Zu dem Angeklagten sei sie gekommen, da

ihr Hausarzt damals in Urlaub gewesen sei. Irgendwann habe der Ange­

klagte sie jedoch an einen Facharzt für Psychiatrie überwiesen, da er ihr

gesagt habe, nun werde es für ihn zu schwierig. Diese Aussage der Zeu­

gin steht mit der Ersteintragung im Krankenblatt am 22.09.2003 "ihr Haus­

arzt ist in Urlaub" sowie mit der am 30.09.2004 aufgeführten Überweisung

an einen Psychiater im Einklang. Die Kammer hat daher bezüglich der am

22.09.2003 abgerechneten Gebührenziffer 850 eine differenzialdiagnosti­

sche Klärung psychosomatischer Krankheitszustände in der Sache zu­

gunsten des Angeklagten nicht ausgeschlossen, die Abrechnung jedoch

beanstandet, da die von der Leistungslegende, die dem Angeklagten hin­

reichend bekannt war, geforderte Vermerk über die ätiologischen Zusam­

menhänge nicht erfolgt ist. Dass es sich im Übrigen bei den Gebührenzif­

fern 850 und 851, die der Angeklagte abgerechnet hat, jeweils um vorsätz­

liche Falschabrechnungen handelt, ergibt sich zum einen aus der Aussage

der Zeugin, die auch auf mehrfache Nachfrage nicht in der Lage war dar­

zulegen, welcher Art die Gespräche mit dem Angeklagten gewesen sind.

Auch die Abrechnungsstruktur spricht für vorsätzliche Falschabrechnun­

gen, zumal es unplausibel erscheint, die Gebührenziffer 850 am

28.05.2004 abzurechnen, nachdem bereits zuvor zwei Mal die Gebühren­

ziffer 851 in Ansatz gebracht worden ist. Denn die Klärung psychosomati­

scher Krankheitszustände geht einer verbalen Intervention systematisch

voraus, wie auch der Prüfarzt der kassenärztlichen Vereinigung Saarland,

der Zeuge ~, plausibel dargelegt hat. Es kommt hinzu, dass
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am 21.11.2003, 07.06.2004 lediglich Gebührenziffern eingetragen sind,

ohne dass sich eine Behandlungsstruktur oder der Inhalt längerer thera­

peutischer Gespräche erkennen ließe. An den übrigen Tagen sind zusätz­

lich lediglich Arbeitsunfähigkeitsfolgebescheinigungen eingetragen, ohne

dass aber eine Dokumentation der erfolgten verbalen Intervention doku­

mentiert ist. Die Kammer ist auch deswegen davon überzeugt, dass die in

Ansatz gebrachten Gebührenziffern 851, denen nach dem EBM 450 Punk­

te zugewiesen sind, auch aufgrund ihrer Höherwertigkeit gegenüber der

von dem Angeklagten beispielsweise am 25.09.2003 abgerechneten - und

nicht beanstandeten - Gebührenziffer 11 (Diagnostik und/oder Behand­

lung einer psychischen Destabilisierung oder psychischen Krankheit durch

hausärztliches Gespräch, Dauer mindestens 10 Minuten), die lediglich mit

300 Punkten bewertet ist, erfolgt ist. Dass der Angeklagte die Gebührenzif­

fern wahllos zum Zwecke der Falschabrechnung eingetragen hat, ergibt

sich überdies aus der Eintragung am 25.03.2004, wo zusätzlich zur Ge­

bührenziffer 850 auch die Ordinationsgebühr (Gebührenziffer 1) abge­

rechnet worden ist, obwohl sich aus dem Eintrag an diesem Tag ergibt,

dass die Zeugin nicht in der Praxis des Angeklagten gewesen ist. Der ent­

sprechende Eintrag im Krankenblatt lautet dabei wie folgt: 'Will ein Attest,

das so weitgehend ist, dass ich Chef anrufen muss. Kommt morgen des­

halb wieder. Psychisch angespannt, aber gut schwingungsfähig, sicher

nicht suizidgefährdet, wie sie es haben will". Die Kammer schließt in die­

sem Zusammenhang aufgrund des festgestellten (betrügerischen) Ab­

rechnungsverhaltens des Angeklagten in zahlreichen weiteren Fällen auch

aus, dass die Gebührenziffern 1 und 850 ohne Anweisung des Angeklag­

ten eingetragen worden sind.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei der Zeugin _

_ All bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Kranken­

blatt der ihm persönlich bekannten Zeugin seien zutreffend. Dass es sich
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jedoch um vorsätzliche Falschabrechnungen handelt, ergibt sich zum ei­

nen aus der glaubhaften Aussage der Zeugin_All sowie aus den

entsprechenden Eintragungen im Krankenblatt. Die Zeugin All hat

glaubhaft bekundet, bei dem Angeklagten wegen einer Erkältung in Be­

handlung gewesen zu sein. DiesbezUglichsei sie auch ein paar Mal in der

Praxis des Angeklagten gewesen. Die Aussage wird dabei auch durch die

Ersteintragung im Krankenblatt der Zeugin am 18.06.2002 bestätigt, wo

unter anderem eine "Bronchitis" und "Sommergrippe" diagnostiziert wor­

den sind. Soweit der Angeklagte jedoch in drei Fällen die GebUhrenziffer

850 und in weiteren drei Fällen die Gebührenziffer 1 abgerechnet hat, ist

die Kammer davon überzeugt, dass es sich um vorsätzliche Falschab­

rechnungen handelt. Denn die Zeugin. die sich nicht wegen einer psychi­

schen Erkrankung in der Behandlung des Angeklagten begeben hatte, hat

bekundet, im Jahr 2003 nach Neunkirchen umgezogen zu sein und ab

diesem Zeitpunkt nicht mehr bei dem Angeklagten in Behandlung gewe­

sen zu sein. Auch die Eintragungen im Krankenblatt, das am 11.12.2002,

22.01.2003 sowie am 08.04.2003 lediglich Gebührenziffern enthält, ohne

dass eine Behandlung oder ein Befund dokumentiert worden ist, spricht tur

eine vorsätzliche Falschabrechnung. Es kommt hinzu, dass der Angeklag­

te gerade die Gebührenziffern 850 in zahlreichen weiteren Fällen lediglich

zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung in das Krankenblatt ein­

getragen hat. Es fehlt vorliegend zudem an Anhaltspunkten dafür, dass in­

nerhalb eines Zeitraumes von etwa einem Vierteljahr drei Mal in Folge ei­

ne Klärung psychosomatischer Krankheitszustände erforderlich gewesen

sein könnte. Bezüglich der am 25.07.2003 in Ansatz gebrachten GebOh­

renziffer 1 fehlt es auch an einer Dokumentation einer Behandlung. Viel­

mehr weist das Krankenblatt lediglich die Diagnose "Akute Infektion der

oberen Atemwege nicht näher bezeichnet (J 06.9)" aus, die der Angeklag­

te in zahlreichen weiteren Fällen (vgl. etwa die Falschabrechnungen be­

züglich der Zeugen A. nach Art eines Textbausteines bei vorsätzlichen

Falschabrechnungen verwendet hat.
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(57)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen auch bezüglich des

Zeugen _ ~ bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen

im Krankenblatt seien zutreffend. Dass es sich um vorsätzliche Falschab­

rechnungen handelt, steht jedoch aufgrund der Aussage des Zeugen"

.AIII fest, der zwar bestätigt hat, bei dem Angeklagten in Behandlung

gewesen zu sein, jedoch ausgeschlossen hat, wegen psychischer Proble­

me von dem Angeklagten behandelt worden zu sein. Es kommt hinzu,

dass es bereits unplausibel erscheint, wieso in einem Zeitraum von etwa

einem Vierteljahr drei Mal eine Klärung psychosomatischer Krankheitszu­

stände erfolgen sollte. Darüber hinaus weist auch das Krankenblatt am

08.04.2003 lediglich Gebührenziffern aus, ohne dass eine Behandlung da­

kumentiertwäre; am 11.12.2002 und 22.01.2003 findet sich lediglich die

Diagnose "Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet

(J 06.9)", die der Angeklagte in zahlreichen weiteren Fällen vorsätzlicher

Falschabrechnung nach Art eines Textbausteines verwendet hat. Des

Weiteren ist nicht ersichtlich, inwieweit bei einer solchen Diagnose eine

psychosomatische Krankheitsursache, für die es zudem keine Anhalts­

punkte im Krankenblatt gibt, verantwortlich sein sollte. Die Kammer hat

daher keine Zweifel, dass es sich bei den abgerechneten Gebührenziffern

850 jeweils um bewusste Falschabrechnungen gegenüber der kassenärzt­

lichen Vereinigung Saarland handelt.

(58)_~

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bezüglich des

Zeugen ~ bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Kran­

kenblatt seien vollkommen zutreffend und er habe die Gebührenziffer 10

nur dann eingetragen, wenn sie auch entstanden sei. Er habe sich insbe­

sondere 10 bis 15 Minuten mit dem Zeugen unterhalten. Dass es sich

hierbei um eine Schutzbehauptung handelt, steht aufgrund der glaubhaf-
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ten Aussage des Zeugen All fest, der ohne Belastungstendenz im Sinne

der Feststellungen bekundet hat. Die Aussage des Zeugen All steht ü­

berdies im Einklang mit der Eintragung im Krankenblatt, wo ebenfalls ver­

merkt ist, dass sich der Hausarzt "~' in Urlaub befinde und eine Be­

scheinigung ausgestellt worden sei. Die Kammer sieht im Übrigen keinen

Anlass, an der Aussage des Zeugen zu zweifeln, da sie zudem mit dem

(betrügerischen) Abrechnungsverhalten des Angeklagten in zahlreichen

weiteren Fällen in Einklang steht.

(59)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen _ ~ bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im

Krankenblatt seien zutreffend. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der

glaubhaften Aussage des Zeugen A., der bekundet hat, nach einer

Entgiftung die Praxis des Angeklagten aufgesucht zu haben und etwa vier

oder fünf, höchstens sechs Mal in der Praxis gewesen zu sein. Er habe

dabei jeweils eine Einweisung für eine Drogenentgiftung benötigt. Körper­

lich untersucht worden sei er dabei jedoch nicht. Auch sei er nicht im

"Substitutionsprogramm" des Angeklagten gewesen. Des öfteren habe er

auch Krankenscheine für die Schule gebraucht. Sofern Gespräche stattge­

funden hätten, seien diese unterschiedlich lang gewesen. Telefonische

Kontakte zu dem Angeklagten habe es nie gegeben. In die Praxis des An­

geklagten sei er gegangen, da bekannt gewesen sei, dass man bei dem

Angeklagten leicht "Krankenscheine bekomme". Dies habe sich rumge­

sprochen. Mit Blick auf die Aussage des Zeugen ist die Kammer der Über­

zeugung, dass die abgerechneten Ziffern 850 (differenzialdiagnostische

Klärung psychosomatischer Krankheitszustände) und 851 (verbale Inter­

vention bei psychosomatischen Krankheitszuständen) von dem Angeklag­

ten vorsätzlich falsch abgerechnet worden sind. Es kommt hinzu, dass

auch die Abrechnungsreihenfolge der Gebührenziffern 850 und 851 eine

strukturierte Behandlung nicht erkennen lässt. So ist es insbesondere un-
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plausibel, die Gebührenziffern jeweils abwechselnd in Ansatz zu bringen,

obwohl die GebOhrenziffer 850 als Abklärung des Krankheitszustandes

systematisch am Anfang einer Behandlung stehen mOsste. Darüber hin­

aus ergibt sich aus dem Krankenblatt auch keinerlei Dokumentation hin­

sichtlich eines psychosomatischen Krankheitsbildes und am 28.01.2003

sowie am 04.07.2003 sind im Krankenblatt lediglich GebOhrenziffern ein­

getragen. Dies belegt nach Überzeugung der Kammer, dass es sich inso­

weit um "Luftbehandlungen" handelt. Gleiches gilt für die übrigen Eintra­

gungen, auch soweit dort eine "Krankenhauspflege" verordnet worden ist.

Auch am 20.11.2002 finden sich lediglich GebOhrenziffern ohne Dokumen­

tation einer Behandlung oder eines Befundes. Der Zeuge hat zudem aus­

geschlossen, mit dem Angeklagten ein Gespräch von über einer halben

Stunde geführt zu haben, so dass die Kammer keine Zweifel hat, dass

auch die am 20.11.2002 in Ansatz gebrachte Gebührenziffer 18 bewusst

zu Unrecht abgerechnet worden ist. Lediglich am 06.05.2003 ist die Kam­

mer zugunsten des Angeklagten davon ausgegangen, dass eine Ganzkör­

peruntersuchung in der Sache stattgefunden hat, auch wenn der Zeuge

sich hieran nicht mehr zu erinnern vermochte. Da es diesbezOglichjedoch

an der von der Leistungslegende des EBM geforderten Dokumentation

fehlt und dem Angeklagten die Dokumentationspflicht bekannt war, ist

auch diese Leistungsziffer durch den Angeklagten bewusst zu Unrecht ab­

gerechnet worden.

(60)_AII
Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung der Gebührenzif­

fer 60 bei der Zeugin ~ bestritten und sich eingelassen, die Eintragun­

gen im Krankenblatt seien zutreffend. Da sich die Zeugin zwar noch an

den Anlass ihrer Behandlung, jedoch nicht mehr an die durchgeführten

Untersuchungen erinnern konnte, ist die Kammer zugunsten des Ange­

klagten davon ausgegangen, dass eine Ganzkörperuntersuchung tatsäch­

lich stattgefunden hat. Da es jedoch an der von der Leistungslegende ge-
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forderten und dem Angeklagten bekannten Befunddokumentation fehlt,

wie sich aus dem Krankenblatt der Zeugin ergibt, und die Kammer zudem

davon überzeugt ist, dass der Angeklagte auch hier - wie in zahlreichen

anderen Fällen vorsätzlicher Falschabrechnung der Gebührenziffer 60 ­

die Unvollständigkeit der Leistungserbringung erkannt hat, hat die Kammer

keine Zweifel daran, dass der Angeklagte auch bei der Zeugin ~ die

GebOhrenziffer 60 bewusst zu Unrecht gegenüber der kassenärztlichen

Vereinigung Saarland abgerechnet hat.

(61).~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich der Zeu­

gin ~ bestritten. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der glaub­

haften Aussage der Zeugin, die im Sinne der Feststellungen bekundet hat,

dass sie lediglich ein Mal wegen einer Erkältung von dem Angeklagten

behandelt worden sei und darüber hinaus zumindest nicht ausschließen

könne, dass sie auch wegen einer Wunde an der Stirn in Behandlung ge­

wesen sei. Möglicherweise habe sie auch ein Mal Korrektureinlagen erhal­

ten. Im Übrigen sei sie jedoch lediglich als Begleitperson für ihren früheren

Ehemann in der Praxis des Angeklagten gewesen, der Asthmatiker gewe­

sen sei und jeweils sein "Spray" benötigt habe. Teilweise sei sie auch im

Behandlungszimmer dabei gewesen, ohne dass sie jedoch selbst behan­

delt worden sei, da es jeweils lediglich um ihren Mann gegangen sei. So­

weit der Angeklagte am 29.12.2000 die Gebührenziffern 2 und 10 abge­

rechnet hat, hat die Zeugin ausgesagt, dass die in diesem Zusammenhang

diagnostizierte Handgelenksfraktur von dem Angeklagten nicht behandelt

worden sei, sondern bereits aus ihrer Schulzeit stamme. Soweit die Ge­

bOhrenziffer 1 am 06.04.2001 abgerechnet worden ist, ist die Kammer e­

benfalls davon überzeugt, dass es sich insoweit um eine "Luftbehandlung"

handelt. Zwar findet sich am 02.03.2001 die Verordnung von Korrekturein­

lagen im Krankenblatt, die die Zeugin nicht ausgeschlossen hat. Am

06.04.2001 findet sich jedoch lediglich die GebOhrenziffer 1 und als Dau-
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erdiagnose eine "Sonstige angeborene Valgusdeformitäten der Füße" und

ein "Epilepsie-Symptom". Die Zeugin hat jedoch glaubhaft ausgeschlos­

sen, dass sie bezüglich der Korrektureinlagen im Anschluss nochmals mit

dem Angeklagten gesprochen habe. Auch der eingetragene Befund einer

Epilepsie wurde von der Zeugin bestritten. Dass es sich am 19.04.2001,

22.03.2002, 12.04.2002, 19.04.2002,05.08.2002.06.09.2002,04.10.2002

sowie am 25.10.2002 lediglich um "Luftbehandlungen" handelt, ergibt sich

neben der Aussage der Zeugin A_ insbesondere daraus, dass an

diesen Tagen lediglich Gebührenziffern eingetragen sind, ohne dass eine

Behandlung oder ein Befund dokumentiert worden ist. Gleiches gilt, soweit

arn 29.04.2002 die Gebührenziffer 801 abgerechnet worden ist. Insoweit

fehlt es bereits an der nach der Leistungslegende erforderlichen Doku­

mentation. Zudem finden sich keinerlei Eintragungen, die auf eine klinisch­

neurologische Basisdiagnostik des vollständigen neurologischen Status

hindeuten. Die Zeugin hat zudem ausgeschlossen, wegen psychischer

Probleme von dem Angeklagten behandelt worden zu sein und dies plau­

sibel damit begründet, dass sie bei psychischen Problemen "zum Psycho­

logen" gehe. Die Abrechnungen zwischen dem 15.05.2001 und dem

17.08.2001, bei denen größtenteils auch die Gebührenziffer 851 mitabge­

rechnet worden ist, stellen infolgedessen ebenfalls "Luftbehandlungen"

dar. Hierfür sprechen auch die Eintragungen im Krankenblatt, die jeweils

sprachlich identisch sind und offenkundig lediglich nach Art eines fortlau­

fenden Textbausteins zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung

verwendet worden sind. Insoweit heißt es im Krankenblatt durchgehend

"letzte Periode 27.03.2001, Entbindung 01.01.2002, letzter Arbeitstag

19.11.2001 ". Soweit am 13.07.2001 eine Schwangerschaftsdepression

vermerkt ist, hat die Zeugin auch dies ausgeschlossen, wobei sie bestätigt

hat, dass sie seinerzeit schwanger gewesen sei und auch Beschwerden

gehabt habe, diesbezüglich aber nicht von dem Angeklagten behandelt

worden sei. Insoweit stimme zwar der Eintrag am 15.05.2001, soweit

Schwangerschaftsbeschwerden aufgeführt worden seien. Wegen dieser

Beschwerden sei sie aber nicht von dem Angeklagten behandelt worden.

Die am 15.05.2001 aufgeführten Eisentabletten habe sie auch nicht be-
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(62)_M_

Der Angeklagte hat vorsätzliche FaJschabrechnungen bei dem Zeugen

_M_<früher A_ bestritten. Die Feststellungen beruhen

jedoch auf der glaubhaften Aussage des Zeugen M_ der bekun­

det hat, insbesondere wegen seiner asthmatischen Erkrankung bei dem

Angeklagten, der in der Folge auch sein Hausarzt geworden sei, in Be­

handlung gewesen zu sein. Diesbezüglich habe er das Präparat "Aarane"

verschrieben bekommen. Der Zeuge hat jedoch glaubhaft bekundet, dass

er die Rezepte für dieses Arzneimittel in der Folge in der Arztpraxis ledig­

lich an der Anmeldung von einer Arzthelferin erhalten habe, ohne den An­

geklagten gesehen oder mit diesem gesprochen zu haben. Soweit der An­

geklagte daher im Zusammenhang mit der Rezeptausstellung weitere Ge­

bührenziffern, die einen ärztlichen Kontakt voraussetzen, abgerechnet hat,

handelt es sich daher um vorsätzliche FaJschabrechnungen. Dies betrifft

insbesondere die Abrechnung von Gebührenziffern am 28.12.2000,

18.01.2001, 15.03.2001, 06.04.2001, 03.01.2002, 25.02.2002, 04.06.2002,

07.01.2003, 28.03.2003, 23.12.2003, 30.09.2004, 11.11.2004. Dass der

Angeklagte auch bei dem Zeugen M_ wahllos die GebOhrenziffern

850 und 851 abgerechnet hat, ergibt sich ebenfalls aus der Aussage des

Zeugen M_, der glaubhaft bekundet hat, wegen psychischer Prob­

leme nicht bei dem Angeklagten in Behandlung gewesen zu sein. Dies hat

er auch auf Nachfrage der Verteidigung bestätigt und insbesondere ausge­

führt, weder wegen "Stress" noch wegen Alkoholproblemen in Behandlung

gewesen zu sein. Diese Aussage wird auch durch die fehlenden Eintra­

gungen und Befunde zu einem psychosomatischen Krankheitsbild in dem

Krankenblatt des Zeugen bestätigt, dass diesbezüglich keinerlei Befund­

dokumentation enthält. Es kommt hinzu, dass auch das Abrechnungsbild

und die Abrechnungsstruktur der Gebührenziffern willkürlich erscheinen.

So ist es bereits unplausibel, die Gebührenziffern 851 und 850 im Wechsel

abzurechnen. Bezüglich der Abrechnung der Gebührenziffer 850 fehlt es

zudem an jeglicher Dokumentation, die von der Leistungslegende jedoch

gefordert wird. Auch in der Sache ist es nicht nachvollziehbar, warum im
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Zusammenhang mit der (standardmäßigen) Rezeptausstellung eines

Asthmasprays - beispielsweise am 23.12.2003 - auch eine verbale Inter­

vention bei psychosomatischen Krankheitszuständen (Gebührenziffer 851)

erfolgt sein soll. Gleiches gilt fOr die Abrechnung der Gebührenziffer 851

am 23.04.2004, wo lediglich eine "Haarwachstumsstörung" diagnostiziert

worden ist. sowie am 15.06.2004, wo ebenfalls die Gebührenziffer 851 ab­

gerechnet wurde und ein "Sturz auf Hand" diagnostiziert wurde. Ebenso

wenig erschließt sich eine psychosomatische Krankheitsursache bei den

am 09.07.2004 diagnostizierten "Knieschmerzen". Darüber hinaus sind

beispielsweise am 31.05.2001, 17.08.2001, 19.04.2002, 02.05.2002,

28.04.2003,07.05.2003,21.05.2003, 20.06.2003, 01.08.2003,16.10.2003,

27.11.2003, 15.12.2003, 10.03.2004 und 06.10.2004 lediglich Gebühren­

zjffern eingetragen. Bezüglich der abgerechneten Gebührenziffer 60 fehlt

es jeweils an der dem Angeklagten hinlänglich bekannten Dokumentation

der erhobenen Befunde, so dass diese Gebührenziffer, auch wenn sich

der Zeuge an Ganzkörperuntersuchungen nicht mehr erinnern konnte, je­

denfalls deswegen vorsätzlich zu Unrecht abgerechnet worden sind, da

die Leistung - wie der Angeklagte wusste - ohne die Dokumentation nicht

vollständig erbracht worden ist. Die Kammer ist Darüber hinaus davon ü­

berzeugt, dass auch die am 16.09.2004 abgerechnete Gebührenziffer 11

(Diagnostik und/oder Behandlung einer psychischen Destabilisierung oder

psychischen Krankheit durch hausärztliches Gespräch, Dauer von mindes­

tens 10 Minuten) vorsätzlich zu Unrecht abgerechnet worden ist, da sich

an diesem Tag lediglich eine Rezeptausstellung im Krankenblatt findet,

ohne dass eine Behandlung oder ein längeres Gespräch dokumentiert ist.

Gleiches gilt für die am 02.11.204 abgerechnete Gebührenziffer 801 (neu­

rologische Basisdiagnostik), bei der es ebenfalls bereits an der erforderli­

chen Dokumentation fehlt. Es kommt hinzu, dass der an diesem Tag vor­

handene Eintrag "Patient ist zusammengeschlagen worden" von dem

Zeugen M_ in Abrede gestellt worden ist, da er bislang noch nie

zusammengeschlagen worden sei.
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Der Angeklagte hat zwar eingeräumt, dass eine Abrechnung der Gebüh­

renziffern am 19.09. und 28.11.2003 nicht hätte erfolgen dürfen. Er hat ei­

ne vorsätzliche Falschabrechnung jedoch gleichwohl bestritten und sich

eingelassen, es habe sich wohl um ein Versehen gehandelt. Dass es sich

hierbei jedoch um eine Schutzbehauptung handelt, ergibt sich bereits aus

der glaubhaften Aussage des Zeugen 4, der im Sinne der Feststellun­

gen bekundet und insbesondere ausgesagt hat, es sei bereits zu Beginn

mit dem Angeklagten besprochen worden, dass er die Tests privat bezah­

len müsse. Die Aussage des Zeugen All wird diesbezüglich auch von der

Eintragung im Krankenblatt am 12.06.2003 bestätigt, wo vermerkt ist: ~Ist

wegen seinen Führerschein da will insgesamt 3x Urintest machen", Die

Kammer schließt aus diesem Grunde und mit Blick auf die im Zusammen­

hang mit dem Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse getroffenen

Feststellungen, wonach der Angeklagte bei privat zu bezahlenden Leis­

tungen ebenfalls Gebührenziffern gegenüber der kassenärztlichen Verei­

nigung bewusst zu Unrecht abgerechnet hat, ein Versehen des Angeklag­

ten aus. Der Fall des Zeugen All zeigt arüber hinaus, dass der Angeklag­

te auch in diesem Fall die Gebührenziffern 850 und 851 ohne medizini­

sche Veranlassung lediglich wahllos zum Zwecke vorsätzlicher Falschab­

rechnung abgerechnet hat. Denn bei dem Zeugen AI, der als Privatpati­

ent die Praxis aufsuchte und lediglich Urintests nachweisen musste, be­

stand keine Veranlassung, auch eine Behandlung wegen psychosomati­

scher Krankheitszustände durchzuführen. Auch insoweit fehlt es - wie in

den übrigen Fällen vorsätzlicher Falschabrechnung dieser Gebührenziffer

- auch an jeglicher Behandlungsdokumentation. Soweit der Angeklagte

am 15.12.2003 die GebOhrenziffer 1 abgerechnet hat, handelt es sich mit

Blick auf die Aussage des Zeugen All ebenfalls um eine vorsätzliche

Falschabrechnung. Im Krankenblatt findet sich diesbezüglich auch kein

Hinweis auf eine an diesem Tag vertragsärztlich veranlasste Behandlung.

Soweit am 31.03.2003 im Krankenblatt die Diagnose "Chronische Harn­

wegsinfektion" aufgeführt ist, hat der Zeuge bestritten, jemals eine Harn-
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wegs infektion gehabt zu haben, so dass die Kammer der Überzeugung ist,

dass der Angeklagte diese Diagnose lediglich zur Verschleierung einer

Falschabrechnung eingetragen hat. Dass der Angeklagte die von dem

Zeugen benötigte Bescheinigung bereits am 12.06.2003 ausgestellt hat,

wie sich aus dem Krankenblatt ergibt, mithin zu einem Zeitpunkt, als die

Urintests noch nicht vollständig durchgeführt waren, zeigt im Übrigen, dass

der Angeklagte auch in diesem Fall seine ärztlichen Pflichten grob verletzt

hat.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen. All bestritten und sich eingelassen, der Patient sei ihm nicht mehr

bekannt. Er könne sich lediglich noch an dessen Freundin"0_ er­

innern. Im Übrigen bestehe seines Erachtens jedoch kein Grund, an der

Richtigkeit der Eintragungen im Krankenblatt zu zweifeln. Dass es sich in­

soweit um eine Schutzbehauptung handelt, ergibt sich bereits aus der

glaubhaften Aussage des Zeugen All, der im Sinne der Feststellungen

glaubhaft bekundet hat, er habe nach der Trennung von seiner Freundin

eine Blutuntersuchung machen wollen, da ihm seine Freundin nicht

"geheuer' gewesen sei, weil diese "mit allen rumgemacht habe". Die Aus­

sage des Zeugen All steht insoweit auch in Einklang mit der Eintragung

im Krankenblatt. in dem sich der Eintrag findet, dass er der Freund der

Frau D_ sei. Dass es sich bei den am 26.03. und 06.04.2002 abge­

rechneten Gebührenziffern 1 jeweils um vorsätzliche Falschabrechnungen

handelt, ergibt sich dabei bereits aus dem Krankenblatt. das diesbezüglich

lediglich die Gebührenziffern ohne eine BehandJungs- oder Befunddoku­

mentation enthält und am 26.03.2002 die von dem Zeugen in Abrede ge­

stellte Verdachtsdiagnose "Polytoxikomanie" enthält. Im Übrigen steht die

Aussage des Zeugen All im Einklang mit der Eintragung am 07.04.2002

im Krankenblatt: "kommt wegen Verdacht auf meldepflichtige Erkrankung ­

weil er mit D.schläft - Blutabnahme". Am 19.04.2002 ist darüber hin-
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aus vermerkt, dass ein Laborbefund eingegangen ist; am 13.05.2002 ist

vermerkt, dass das Labor besprochen wurde. Soweit am 15.04.2002 die

Gebührenziffer 850 gebracht wurde, fehlt es - wie in zahlreichen weiteren

Fällen, in denen diese Gebührenziffer bewusst zu Unrecht abgerechnet

wurde - an einer Dokumentation der Abklärung psychosomatischer

Krankheitszustände, für die nach der Aussage des Zeugen zudem keine

medizinische Veranlassung bestand, so dass die Kammer überzeugt ist,

dass es sich insoweit ebenfalls um eine vorsätzliche Falschabrechnung

handelt. Gleiches gilt für die am 13.05.2002 abgerechnete Gebührenziffer

60 (Ganzkörperuntersuchung), da eine solche Untersuchung nach der

Aussage des Zeugen nicht stattgefunden hat und es im Übrigen auch an

der erforderlichen und von der Leistungslegende vorausgesetzten Doku­

mentation der Befunde mangelt. Die Kammer ist daher insgesamt davon

überzeugt, dass der Angeklagte diese GebOhrenziffem einzig zum Zwecke

der vorsätzlichen Falschabrechnung in das Krankenblatt eingetragen hat.

(65)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich der Zeu­

gin A_ bestritten und sich eingelassen, sämtliche Eintragungen im

Krankenblatt seien zutreffend. Dies wertet die Kammer jedoch als Schutz­

behauptung. Denn die Zeugin A_, die ausgesagt hat, von dem An­

geklagten drei oder vier Mal behandelt worden zu sein, nachdem sie im

März 2001 nach Saarbrücken umgezogen sei, hat bestätigt, dass sie - wie

im Krankenblatt am 15.05.2001 vermerkt - wegen einer Menstruationsstö­

rung bei dem Angeklagten in Behandlung gewesen sei. Dieser habe sie

auch abgetastet. Die gesamte Untersuchung einschließlich Gespräch ha~

be jedoch nicht lange, insbesondere keinesfalls länger als eine halbe

Stunde gedauert. Die Kammer hält diese Aussage der Zeugin angesichts

der von dem Angeklagten inflationär vergebenen Gesprächsziffern auch

deswegen für glaubhaft, da die Zeugin im Rahmen der Hauptverhandlung

ein überaus gutes Zeitgefühl zeigte und die Dauer ihrer Vernehmung gut
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einzuschätzen vermochte. Soweit am 21.05. und 31.05.2001 jeweils die

Gebührenziffern 851 abgerechnet worden sind, handelt es sich nach Ü­

berzeugung der Kammer ebenfalls um vorsätzliche Falschabrechnungen.

Zum einen hat die Zeugin glaubhaft ausgesagt, wegen psychischer Prob­

leme nicht in der Behandlung des Angeklagten gewesen zu sein. Zudem

hätte in systematischer Hinsicht zuvor eine Abklärung des psychosomati­

schen Krankheitsbildes nahe gelegen; die hierfür vorgesehene Gebühren­

ziffer 850 taucht im Krankenblatt jedoch nicht auf. Es kommt hinzu, dass

sich an diesen Tagen auch keinerlei Hinweise auf ein psychosomatisches

Krankheitsbild ergeben und insbesondere am 31.05.2001 lediglich Gebüh­

renziffern eingetragen worden sind, was - wie in zahlreichen weiteren Fäl­

len ebenfalls - eine vorsätzliche Falschabrechnung untermauert.

(66)__ A.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich des Zeu­

gen AIII bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Kranken­

blatt dieses Zeugen seien zutreffend. Dass die Leistungen jedoch nicht ab­

rechnungsfähig waren, ergibt sich bereits aus den Eintragungen im Kran­

kenblatt, wonach die nach der Leistungslegende erforderliche Dokumenta­

tion bezüglich der Gebührenziffern 60 und 850 nicht erfolgt ist, so dass ­

wie dem Angeklagten bewusst war - die Leistung nicht vollständig er­

bracht worden war. Bezüglich der am 19.03.2002 abgerechneten Gebüh­

renziffer 850 kommt hinzu, dass der Zeuge ausgeschlossen hat, wegen

psychischer Probleme von einem Arzt behandelt worden zu sein. Auch die

am 19.03.2002 im Krankenblatt erwähnten Medikamente "Ciprodura" und

"Capval" waren dem Zeugen unbekannt, so dass die Kammer keine Zwei­

fel daran hat, dass der Angeklagte auch in diesem Fall die Gebührenziffer

850 lediglich zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung in das

Krankenblatt eingetragen hat.
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(67)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich der Zeu­

gin A. bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Kranken­

blatt seien zutreffend. Dass es sich hierbei jedoch um eine Schutzbehaup­

tung handelt, ergibt sich aus der Aussage der Zeugin" sowie aus den

Eintragungen im Krankenblatt. Soweit die Gebührenziffern 60 und 850 ab­

gerechnet worden sind, ergibt sich aus dem Krankenblatt, dass die nach

der Leistungslegende erforderliche Dokumentation nicht erfolgt ist und es

sich daher um eine nicht abrechnungsfähige Leistung handelt. Bezüglich

der Gebührenziffer 60 ist die Kammer - auch wenn sich die Zeugin an ei­

ne längere Untersuchung durch den Angeklagten nicht erinnern konnte ­

zugunsten des Angeklagten davon ausgegangen, dass eine Ganzkörper­

untersuchung trotz mangelnder Dokumentation in der Sache erfolgt ist.

Demgegenüber ist auszuschließen, dass eine Behandlung psychosomati­

scher Krankheitszustände, die von der Zeugin im Übrigen in Abrede ge­

steilt worden ist, tatsächlich erfolgt ist. Denn aus dem Krankenblatt erge­

ben sich diesbezüglich keinerlei Anhaltspunkte. Es kommt hinzu, dass der

Angeklagte auch in zahlreichen weiteren Fällen die Gebührenziffern 850

und 851 lediglich zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung in die

Krankenblätter eingetragen hat und eine Befunddokumentation bzw. eine

Behandlungsstruktur nicht erkennbar ist. Des Weiteren erscheint bezüglich

der am 07.04.2003 abgerechneten Gebührenziffer 851 auch nicht nach­

vollziehbar, inwieweit hinsichtlich der an diesem Tage diagnostizierten

"chronischen Blasen- bzw. Nierenentzündung" eine verbale Intervention

bei psychosomatischen Krankheitszuständen erforderlich gewesen sein

sollte. Auch bezüglich der am 31.01.2002 abgerechneten Gebührenziffern

801 ist die Kammer davon Oberzeugt, dass es sich um eine vorsätzliche

Falschabrechnung handelt, da es an der von der Leistungslegende gefor­

derten Dokumentation fehlt und an diesem Tag lediglich Gebührenziffern

eingetragen worden sind. Darüber hinaus hat auch die Zeugin glaubhaft

bekundet, dass sie von dem Angeklagten immer nur kurz behandelt wor­

den sei, da dieser "nie viel Zeit gehabt habe". Auch aus diesem Grunde
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schließt die Kammer aus, dass die neurologische Basisdiagnostik durch­

geführt worden ist. Schließlich hat die Zeugin bekundet, in der Praxis ins­

gesamt zwei bis drei Mal von dem Angeklagten sowie ein Mal von einer

Ärztin behandelt worden zu sein. Im Krankenblatt sind demgegenOber 11

Arztkontakte aufgefOhrt, was nach Aussage der Zeugin ausgeschlossen

erscheint.

(68)_~

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem Zeugen.

~ bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Krankenblatt

seien zutreffend. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der Aussage des

Zeugen ~ sowie auf den Eintragungen im Krankenblatt des Zeugen.

Der Zeuge. B. hat im Sinne der Feststellungen bekundet und ausge­

sagt, dass er seit Februar 1997 im staatlichen Methadonprogramm sei und

lediglich deshalb in die Praxis des Angeklagten gegangen sei, um sich je­

weils zu Beginn des Quartals eine Überweisung ausstellen zu lassen. Mit

dem Angeklagten habe er aber insgesamt allenfalls zwei oder drei Mal ge­

sprochen, da dieser ihn überzeugen wollte, wegen seiner Hepatitis­

Erkrankung eine Interferontherapie zu machen. Dies habe er aber abge­

lehnt, da er von anderen gehört habe, dass "einem dabei die Haare ausfal­

len". Ansonsten sei ihm die Überweisung in das staatliche Methadonpro­

gramm jeweils an der Anmeldung durch eine Arzthelferin ausgehändigt

worden. Die Aussage des Zeugen steht im Einklang mit den Eintragungen

im Krankenblatt, in dem jeweils die Überweisungen zur "psychiatrischen

Institutsambulanz" aufgeführt sind. Aus dem Krankenblatt ergibt sich in

diesem Zusammenhang jedoch kein Hinweis auf ärztliche Kontakte, da es

an einer entsprechenden Dokumentation jeweils fehlt.

Es kommt hinzu, dass es auch an Hinweisen fOr ein psychosomatisches

Krankheitsbild bei dem Zeugen fehlt und die GebOhrenziffem 850 und 851

- wie in zahlreichen anderen Fällen vorsätzlicher Falschabrechnung ­

auch bei dem Zeugen _ BII willkürlich und ohne erkennbare Struktur
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und Systematik in das Krankenblatt eingetragen worden sind. Dies gilt

auch, soweit der Zeuge bestätigt hat, einmal von dem Angeklagten Kran­

kengymnastik verordnet bekommen zu haben, was mit der Eintragung am

05.09.2003 übereinstimmt. Auch diesbezüglich fehlt es jedoch an einer

Dokumentation bezüglich der abgerechneten Gebührenziffer 850. Darüber

hinaus ist auch im Übrigen nicht erkennbar, inwieweit die abgerechneten

Gebührenziffern erbracht worden sein sollten. So heißt es beispielsweise

am 29.09.2003 im Krankenblatt lediglich: "Handgelenk ist versteift und soll

repariert werden". Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht nachvollzieh­

bar, inwieweit in diesem Zusammenhang eine verbale Intervention bei

psychosomatischen Krankheitszuständen erfolgt sein sollte. Zudem finden

sich am 21.10.2003 sowie am 01.10.2004 lediglich Gebührenziffern als

Eintragungen, was ebenfalls mit Blick auf die Feststellungen zu den

Falschabrechnungen bei zahlreichen weiteren Patienten vorliegend für eiR

ne vorsätzliche Falschabrechnung spricht. Dass der Angeklagte selbst

bzw. auf dessen Weisung Gebührenziffern auch ohne ärztliche Kontakte

wahllos eingetragen wurden, bestätigt schließlich auch die Eintragung am

26.10.2004, wonach die Gebührenziffer 2 (Konsultationsgebühr) abge­

rechnet worden ist, es im Krankenblatt jedoch lediglich heißt: "wollte BeR

scheinigung fOr Befreiung al" (Anmerkung der Kammer: "al" = _~,

eine Praxismitarbeiterin des Angeklagten). Diesen Eintrag wertet die

Kammer dahingehend. dass der Zeuge den Angeklagten an diesem Tag

nicht gesprochen oder gesehen hat. Die Feststellungen werden auch nicht

dadurch in Frage gestellt, dass der Zeuge auf mehrfaches Nachfragen der

Verteidigung gegen Ende seiner Vernehmung seine vorherigen Bekun­

dungen in der Weise relativiert hat, dass der Angeklagte bei der Ausstel­

lung der Überweisungen für das staatliche Methadonprogramm "manch­

mal doch aus seinem Arztzimmer raus gekommen sei". Denn bei dieser

Aussage war deutlich erkennbar, dass dem Zeugen aufgrund der insistie­

renden Befragung mittlerweile bewusst geworden war, dass er eine Ant­

wort im bekundeten Sinne erwartet wird, um dem Angeklagten nicht zu

"schaden". Soweit der Angeklagte am 24.11.2003 die Gebührenziffer 801

abgerechnet hat, fehlt es bereits an der dem Angeklagten bekannten Do-
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kumentationspflicht. Darüber hinaus erscheint es ausgeschlossen. dass

die zugrunde liegende ärztliche Leistung (neurologische Basisdiagnostik)

von dem Angeklagten erbracht worden ist. Denn die an diesem Tag nach

dem Krankenblatt ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsfolgebescheinigung hat

der Zeuge. eil nicht erhalten, was der Zeuge plausibel damit begrOn­

den konnte, dass er ja nicht "schaffe" und demzufolge auch keine Arbeits­

untähigkeitsbescheinigung benötige.

(69).8.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem Zeugen

_elllbestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Kranken­

blatt des Zeugen seien korrekt. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der

glaubhaften Aussage des Zeugen _ BIll, der - teilweise auf Vorhalt

seiner polizeilichen Vernehmung - im Sinne der Feststellungen bekundet

hat. Die Feststellungen werden darOber hinaus auch durch die Eintragun­

gen im Krankenblatt gestützt, das an den Tagen, an denen der Angeklagte

neben anderen Gebührenziffern auch die Gebührenziffer 10 abgerechnet

hat, keinerlei Hinweise auf ein therapeutisches Gespräch enthält. Vielmehr

liest sich das Krankenblatt wie eine bloße "Leistungsziffernstatistik", so

dass die Kammer der Überzeugung ist, dass der Angeklagte die GebOh­

renziffer 10 - wie in zahlreichen anderen Fällen auch - allein zum Zwecke

der vorsätzlichen Falschabrechnung in das Krankenblatt eingetragen hat.

Gleiches gilt auch tOr die am 20.01.2005 in Ansatz gebrachte GebOhrenzif­

fer 850. Denn zum einen hat der Zeuge _ BIll ausgeschlossen, auch

wegen pSYChischer Probleme von dem Angeklagten behandelt worden zu

sein und zum anderen fehlt es - wie in zahlreichen weiteren Fällen, in de­

nen der Angeklagte diese Gebührenziffer vorsätzlich falsch abrechnete ­

auch an der von der Leistungslegende vorausgesetzten Dokumentation,

so dass die Leistung auch aus diesem Grunde, was der Angeklagte wuss­

te, nicht abrechnungsfähig war. Vor diesem Hintergrund hält die Kammer

auch die von dem Angeklagten im Anschluss an die Vernehmung des
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Zeugen B. abgegebene Erklärung, er habe im Rahmen der Eingangs­

untersuchung eine psychosomatische Krankheitsursache, die quasi bei je­

dem Krankheitsbild in Betracht kommen könne, ausschließen wollen, für

eine Schutzbehauptung, um die von ihm ohne medizinische Indikation

vorgenommene lIinflationärellAbrechnung dieser Gebührenziffer zu recht­

fertigen.

(70)_8_

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bei der Zeugin

_ B_ bestritten und sich eingelassen, die Zeugin sei von sei­

ner Praxisvertretung, der Zeugin ~ behandelt worden. Er selbst

kenne diese Patientin nicht und habe auch die Eintragungen in das Kran­

kenblatt nicht vorgenommen. Die Kammer ist gleichwohl davon überzeugt,

dass der Angeklagte vorliegend die Gebührenziffer 60 - wie in zahlreichen

weiteren Fällen auch - zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung

in das Krankenblatt eingetragen hat. Denn die Zeugin, die im Sinne der

Feststellungen glaubhaft bekundet hat, hat eine längere Untersuchung

ausgeschlossen. Auch im Krankenblatt findet sich - wie in zahlreichen

weiteren Fällen, in denen der Angeklagte die Gebührenziffer 60 bewusst

zu Unrecht abgerechnet hat - keinerlei Dokumentation über eine Ganz­

körperuntersuchung. Auch die Zeugin ~hat glaubhaft bekundet,

dass sie, sofern sie eine Ganzkörperuntersuchung durchgeführt habe, die

jeweiligen Befunde auch dokumentiert habe. Da es technisch möglich ist,

Gebührenziffern auch nachträglich in das Computerprogramm einzutra­

gen, wie der Zeuge BIIIIvom LKA bekundet hat, hat die Kammer daher

keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte die Gebührenziffer selbst zum

Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung gegenüber der kassenärztli­

chen Vereinigung Saarland in das Krankenblatt eingetragen hat.
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(71)_B_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei der Zeugin.

_ S_bestritten und sich eingelassen, dass die Zeugin Patientin in

seiner Praxis gewesen und dort auch ärztlich behandelt worden sei. So­

fern die Zeugin Rezepte ohne Arztkontakt erhalten haben sollte und in die­

sem Zusammenhang Leistungsziffern eingetragen worden sein sollten,

handele es sich hier um einen Sonderfall, der begründbar sei mit der Nähe

der Zeugin zur Praxis. Das Praxispersonal und die Zeugin hätten sich ge­

kannt. Sollten insoweit zu Unrecht Leistungsziffern vergeben worden sein,

sei dies ohne sein Wissen geschehen. Die Kammer wertet diese Einlas­

sung mit Blick auf das in den übrigen Fällen festgestellte (betrügerische)

Abrechnungsverhalten des Angeklagten und aufgrund der Aussage der

Zeugin_8_ als Schutzbehauptung. Denn die Zeugin_S_ hat ohne Belastungstendenz im Sinne der Feststellungen bekun­

det. Die Feststellungen werden darüber hinaus auch durch die Eintragun­

gen im Krankenblatt gestützt, das jeweils im Zusammenhang mit Impfun­

gen und Rezeptausstellungen die abgerechneten Gebührenziffern aus­

weist, jedoch keine Behandlungsdokumentationen enthält. Dies gilt insbe­

sondere auch für die am 09.08.2002 abgerechnete Gebührenziffer 60.

Diesbezüglich hat die Zeugin zudem glaubhaft ausgesagt, eine Ganzkör­

peruntersuchung sei bei ihr zu keinem Zeitpunkt durchgeführt worden.

Dass die Gebührenziffern auch nicht ohne Wissen des Angeklagten von

seinen Praxismitarbeitern eingetragen worden sind, ergibt sich im Übrigen

auch aus der polizeilichen Aussage der Zeugin K_ die bestätigt hat,

auf Weisung des Angeklagten Gebührenziffern auch dann eingetragen zu

haben, wenn Patienten nicht beim Arzt gewesen seien. Darüber hinaus ist

auch die am 07.04.2003 eingetragene Gebührenziffer 851 nach Überzeu­

gung der Kammer lediglich zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrech­

nung in das Krankenblatt eingetragen worden. Denn bereits nach der Aus­

sage der Zeugin haben Untersuchungen oder längere Gespräche mit dem

Angeklagten nicht stattgefunden. Die Zeugin hat hierzu insbesondere aus­

gesagt, das längste Gespräch, das sie mit dem Angeklagten geführt habe,
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sei erfolgt, nachdem sie für die Frau des Angeklagten einmal 'Tupperwa­

re" bestellt habe. Im Übrigen ergeben sich sowohl nach der Aussage der

Zeugin als auch nach den Eintragungen im Krankenblatt keinerlei Anhalts­

punkte für ein psychosomatisches Krankheitsbild und dementsprechend

auch keine medizinische Indikation für eine Abrechnung der Gebührenzif­

fer 851, zumal eine Abklärung eines entsprechenden Krankheitsbildes, für

das zunächst die Gebührenziffer 850 in Ansatz hätte gebracht werden

müssen, nicht erfolgt ist. Aus diesem Grunde hat die Kammer keine Zwei­

fel, dass der Angeklagte auch im vorliegenden Fall - wie in zahlreichen

weiteren Fällen - die Gebührenziffer 851 lediglich wahllos zum Zwecke

der vorsätzlichen Falschabrechnung in Ansatz gebracht hat. Dass es keine

therapeutischen Gespräche mit der Zeugin gegeben hat, hat die Zeugin

zudem plausibel damit begründet, dass sie als Apothekerin wisse, was sie

benötige und der Angeklagte ihr dies auch geglaubt habe. Sie sei zudem

lediglich in den Pausen kurz in die Apotheke hoch gegangen bzw. habe

teilweise auch Mitarbeiter von ihr beauftragt, die Rezepte für sie abzuho­

len.

(72).8_

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bei der Zeugin

• S_ bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Kran­

kenblatt seien zutreffend. Die Feststellungen beruhen jedoch auf der

glaubhaften Aussage der Zeugin ~, die im Zusammenhang mit der

Rezeptausstellung am 14.12.2004 glaubhaft im Sinne der Feststellungen

bekundet und ausgesagt hat, dass sie das Arzneimittel "Dociton", ein Blut­

druckmittel, von dem Angeklagten verschrieben bekommen habe. Bevor

sie das Rezept abgeholt habe, habe sie in der Praxis des Angeklagten an­

gerufen. Das Rezept habe sie sodann von einer Arzthelferin an der An­

meldung ausgehändigt bekommen. Zum Arzt sei sie nicht mehr "rein" ge­

gangen. Dies sei auch so üblich, da man zum Arzt nur noch "rein" gehe,

wenn "etwas seilI. Angesichts zahlreicher vorsätzlicher Falschabrechnun-
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gen des Angeklagten in vergleichbaren Fällen und aufgrund des Umstan­

des, dass sich im Krankenblatt am 14.12.2004 keinerlei Dokumentation

Ober einen Arzt-Patienten-Kontakt findet, hat die Kammer keine Zweifel,

dass der Angeklagte auch im vorliegenden Fall die GebOhrenziffer2 ledig­

lich zum Zwecke vorsätzlicher Falschabrechnung in das Krankenblatt ein­

getragen bzw. diese Ziffer auf seine Weisung eingetragen worden ist.

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei dem Zeugen

_ S_bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Kran­

kenblatt seien zutreffend. Dass es sich hierbei jedoch um eine Schutzbe­

hauptung handelt, ergibt sich zum einen aus der glaubhaften Aussage der

Zeugin • S_ sowie aus den Eintragungen im Krankenblatt. Die

Zeugin.B_ hat glaubhaft und ohne Belastungstendenz im Sinne

der Feststellungen bekundet. Sie hat insbesondere ausgesagt, bei Folge­

rezepten lediglich in der _Apotheke gewesen zu sein, die sich im

selben Haus befunden habe und dort das Arzneimittel "Staloral", das für

ihren Sohn bestimmt gewesen sei, abgeholt zu haben. Ihr Sohn sei jeweils

nicht dabei gewesen. Die Zeugin konnte dies plausibel damit begründen,

dass sie damals beim Arbeitsamt gearbeitet habe und lediglich in der Mit­

tagspause in die Apotheke "rüber gelaufen" sei, um möglichst schnell wie­

der bei der Arbeit sein zu können. Die Aussage der Zeugin wird auch

durch die Eintragungen im Krankenblatt bestätigt, das am 13.07., 01.10.

und 17.12.2004 jeweils eine Rezeptausstellung über das Arzneimittel "8ta­

loral" ausweist. Aus dem Krankenblatt ergeben sich außer den eingetra­

genen Gebührenziffern jedoch keine Anhaltspunkte für therapeutische Ge­

spräche oder Arzt-Patienten-Kontakte. Es kommt hinzu, dass sich am

01.10.2004 im Krankenblatt folgende Notiz findet: "Habe angerufen, mit

Frau K_gesprochen, Mutter bringt VK (Anmerkung der Kammer: "VK" =

Versicherungskarte) die Woche vorbei". Bereits hieraus ergibt sich, dass

ein Arzt-Patienten-Kontakt an diesem Tag nicht stattgefunden hat. Glei-
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ches gilt für die am 06.01.2005 abgerechnete GebOhrenziffer 1. Denn

auch an diesem Tag findet sich im Krankenblatt lediglich die Notiz: "habe

angerufen und mitgeteilt, dass Allergiemedis in der Apotheke sind ak"

(Anmerkung der Kammer "ak" = _~, ein Praxismitarbeiter

des Angeklagten). Vor diesem Hintergrund und angesichts der Abrech­

nungspraxis des Angeklagten, der in zahlreichen weiteren Fällen ohne

entsprechende Kontakte Gebührenziffern zu Unrecht abgerechnet hat, ist

die Kammer der Überzeugung, dass es sich auch vorliegend um vorsätzli­

che Falschabrechnungen handelt. Bezüglich der am 29.06.2004 abge­

rechneten Gebührenziffer 850 fehlt es - wie aus dem Krankenblatt ersicht­

lich - an der dem Angeklagten bekannten und von der Leistungslegende

vorausgesetzten Vermerk Ober die ätiologischen Zusammenhänge des

psychosomatischen Krankheitsbildes, so dass diese Leistung - wie der

Angeklagte wusste - bereits aus diesem Grunde nicht abrechnungsfähig

war. Die Kammer ist insoweit zugunsten des Angeklagten davon ausge­

gangen, dass die Leistung jedoch in der Sache erbracht worden ist, da ein

psychosomatisches Krankheitsbild Obereine Allergie, die an diesem Tage

diagnostiziert worden ist, nicht völlig auszuschließen ist, obwohl auch in­

soweit der Verdacht besteht, dass der Angeklagte die GebOhrenziffer ­

wie in zahlreichen weiteren Fällen - lediglich zum Zwecke der vorsätzli­

chen Falschabrechnung willkürlich in das Krankenblatt eingetragen hat.

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bei dem Zeugen_ S_ bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im Kran­

kenblatt seien zutreffend. Die Kammer wertet diese Einlassung jedoch als

Schutzbehauptung. Denn der Zeuge _ S_ hat glaubhaft im Sinne

der Feststellungen bekundet. Er hat insbesondere ausgesagt, dass er le­

diglich ein Mal in der Praxis des Angeklagten gewesen sei. Hintergrund sei

gewesen, dass er zu diesem Zeitpunkt in Saarbrücken gearbeitet habe,

jedoch erkältet gewesen sei. Da sein Hausarzt entweder in Urlaub oder
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nicht "greifbar" gewesen sei, habe er im Internet nach einem Arzt gesucht,

wo er habe hin gehen können. Die Aussage des Zeugen wird durch die

Eintragung im Krankenblatt am 22.06.2001, in dem als Diagnose eine

"grippale Luftwegsinfektion" ausgewiesen ist, bestätigt. Aus der Aussage

des Zeugen ergibt sich darüber hinaus, dass die zweite Eintragung im

Krankenblatt vom 11.07.2001 und die dabei abgerechnete Gebührenziffer

1 eine vorsätzliche Falschabrechnung darstellt. Denn eine zweite Behand­

lung hat nach der Aussage des Zeugen nicht stattgefunden. Es kommt

hinzu, dass auch die am 11.07.2001 im Krankenblatt vermerkte Diagnose

"Akute Infektion der oberen Atemwege nicht näher bezeichnet (J 06.9)"

nach Überzeugung der Kammer - wie in zahlreichen weiteren Fällen (vgl.

etwa die Falschabrechnungen bezüglich der Zeugen A.) - nach Art ei­

nes Textbausteins und als Scheindiagnose durch den Angeklagten zum

Zwecke vorsätzlicher Falschabrechnung verwendet worden ist. Zudem

hätte es bei einer solchen Diagnose nahe gelegen, auch ein Rezept aus­

zustellen, um die Erkrankung mithilfe eines Medikaments zu behandeln,

was ebenfalls nicht erfolgt ist.

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bezüglich der

Zeugin _ B. bestritten und sich eingelassen, die Eintragungen im

Krankenblatt seien zutreffend. Dass eine Ganzkörperuntersuchung jedoch

nicht erfolgt ist und es sich bei der in Ansatz gebrachten Gebührenziffer 60

daher um eine vorsätzliche Falschabrechnung handelt, ergibt sich bereits

aus der Aussage der Zeugin, die glaubhaft bekundet hat, der Angeklagte

habe lediglich mit seinen Händen ihren Hals und den Rücken abgetastet,

"mehr sei nicht passiert". Sie habe dann eine Massage verschrieben be­

kommen. Die Aussage der Zeugin, die im Einklang mit ihren Angaben im

Rahmen der polizeilichen Vernehmung steht, wird auch durch die Eintra­

gungen im Krankenblatt bestätigt. Dort ist als Befund ausgeführt:

"Muskelverhärtungen am Halsbereich" und als Diagnose
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"Wirbelsäulensyndrom". Bezüglich einer Ganzkörperuntersuchung fehlt es

jedoch vollständig an einer Befunddokumentation. Vor diesem Hintergrund

und mit Blick auf die zahlreichen weiteren Fälle, in denen der Angeklagte

diese Gebührenziffer vorsätzlich falsch abgerechnet hat, hat die Kammer

keine Zweifel, dass der Angeklagte auch vorliegend diese Ziffer lediglich

zum Zwecke der vorsätzlichen Falschabrechnung gegenüber der kassen­

ärztlichen Vereinigung Saarland in das Krankenblatt eingetragen hat.

(76) _sill
Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bestritten und

sich eingelassen, er habe die Gebührenziffer 850 zu Recht abgerechnet.

Nach der Vernehmung des Zeugen B. hat er insbesondere erklärt, der

Zeuge sei zu ihm gekommen und habe ihm seine Beschwerden, insbe­

sondere seine familiär bedingten Kopfschmerzen, geschildert. Differenzi­

aldiagnostisch sei dementsprechend abzuklären gewesen, was der Auslö­

ser der von dem Zeugen geschilderten Krankheitssymptome gewesen sei.

Bei dem Zeugen habe es sich um eine Exsikkose gehandelt, mithin um ei­

nen Wassermangel. Dieser sei durch den "Ramadan" bedingt gewesen, da

der Zeuge von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang keine Flüssigkeit zu

sich genommen habe. Dies habe er auch im Krankenblatt vermerkt, so

dass der geforderte schriftliche Vermerk über die ätiologischen Zusam­

menhänge vorliege. Dass es sich bei dieser Einlassung jedoch um eine

Schutzbehauptung handelt und der Angeklagte selbst nicht davon ausge­

gangen ist, dass die am 21.11.2003 diagnostizierte Exsikkose und der Be­

fund "ramadangeschädigt" zur Erfüllung der formellen Voraussetzungen

der Leistungslegende genügen, ergibt sich - auch wenn sich der Zeuge

B.an den Anlass und die Einzelheiten seiner Behandlung nicht mehr er­

innern konnte - bereits unmittelbar aus den Eintragungen im Krankenblatt,

das diesbezüglich keine weitergehenden Eintragungen enthält. Es kommt

hinzu, dass auch die Einlassung des Angeklagten für eine somatische und

gegen eine psychosomatische Krankheitsursache spricht, zumal die kurze
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Bemerkung "ramadangeschädigt" keine psychosomatischen Krankheitszu­

sammenhänge erkennen lässt. Soweit der Angeklagte vorgetragen hat, die

Ziffer 850 aufgrund einer "Ausschlussdiagnose" abgerechnet zu haben,

belegt dies nach Auffassung der Kammer, dass der Angeklagte eine diffe­

renzialdiagnostische Klärung psychosomatischer Krankheitszustände ge­

rade nicht durchgeführt, sondern die Gebührenziffer lediglich zum Zwecke

vorsätzlicher Falschabrechnungen in das Krankenblatt eingetragen hat.

Denn legt man die Einlassung des Angeklagten zugrunde, wäre die Ge­

bührenziffer 850 im Rahmen jeder Behandlung, auch wenn eine psycho­

somatische Krankheitsursache von vorneherein nicht in Betracht kommt,

im Wege einer Ausschlussdiagnose auch ohne entsprechende medizini­

sche Anhaltspunkte stets abrechnungsfähig. Dies widerspricht jedoch nicht

nur dem eindeutigen Wortlaut der Leistungslegende, die dem Angeklagten

hinreichend bekannt war, sondern bestätigt die in zahlreichen weiteren

Fällen getroffenen Feststellungen, wonach der Angeklagte die Gebühren­

ziffern 850 und 851 inflationär und willkürlich abgerechnet hat.

(77)_8_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei der Patientin

_ B_ bestritten und sich eingelassen, er habe die Patientin so be­

handelt, wie es im KrankenbJatt niedergeschrieben sei. Die Kammer wertet

diese Einlassung mit Blick auf die Aussage der Patientin bei der Polizei,

den Eintragungen im Krankenblatt und aufgrund des festgestellten Ab­

rechnungsverhaltens des Angeklagten in zahlreichen weiteren Fällen als

unglaubhaft. Da die Patientin B_ zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung

bereits verstorben war, hat die Kammer den Polizeibeamten Lllzum In­

halt der Aussage der Patientin anlässlich ihrer polizeilichen Vernehmung

am 27.01.2006 vernommen. Dabei hat der Zeuge LIIIauf Vorhalt der poli­

zeilichen Vernehmung der Zeugin ~ bestätigt, dass die Zeugin insbe­

sondere ausgesagt hat, sie sei bei dem Angeklagten bereits seit über drei

Jahren in Behandlung und gehe im Schnitt etwa drei Mal im Monat in die
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Praxis, um sich Rezepte für ihre Medikamente oder Verbandsmaterial zu

holen. Etwa alle zwei Monate bekomme sie dabei Blut abgenommen, was

jeweils eine Arzthelferin mache. Zum Arzt in das Behandlungszimmer ge­

he sie relativ selten und zwar nur dann, wenn sie es mal gerne habe, dass

ein Blick auf ihre Beine geworfen werde oder sie hingefallen sei, was

schon einmal vorkomme. In einem solchen Fall könne es auch mal vor­

kommen, dass eine Arzthelferin sage, sie solle zum Arzt gehen. Durch­

schnittlich sei sie daher so etwa ein Mal im Monat im Behandlungszimmer,

öfters nicht. Dann spreche sie auch immer nur kurz mit dem Arzt, der sich

kurz ihre Beine oder den "Hintern" ansehe, der ja auch "auf' sei. Eine

Arzthelferin messe dann noch ihren Blutdruck. Mit Blick auf die Bekundun­

gen der Zeugin ist die Kammer davon überzeugt, dass an den Tagen, an

denen im Krankenblatt jeweils das Medikament "Furosemit" verschrieben

und gleichzeitig GebOhrenziffern (1, 2 und 10) eingetragen worden sind,

ein Arzt-Patienten-Kontakt nicht stattgefunden hat. Die Zeugin hat im

Rahmen ihrer polizeilichen Vernehmung auch bestätigt, das Medikament

Furosemit verschrieben bekommen zu haben, ebenso des öfteren Ver­

bandsmaterial, das sie benötigt habe. Dabei ist sich die Kammer bewusst,

dass der Beweiswert der Aussage angesichts des Umstandes, dass die

Zeugin in der Hauptverhandlung nicht persönlich vernommen werden

konnte, eingeschränkt ist, da der Zeuge Liliediglich als "Zeuge vom Hö­

rensagen" bekunden konnte. Die polizeiliche Aussage der Patientin B_
wird jedoch sowohl durch die Eintragungen im Krankenblatt als auch durch

das Abrechnungsverhalten des Angeklagten im Übrigen gestützt. Der

Zeuge Lllhat zudem bekundet, dass er den Eindruck gehabt habe, dass

die Zeugin trotz ihrer Krankheit vernehmungsfähig gewesen sei und man

mir ihr "normal" habe reden können. Hinweise auf Defizite hinsichtlich der

Vernehmungsfähigkeit der Zeugin hätten nicht vorgelegen. Andernfalls

hätte er die Zeugin auch nicht vernommen. Die Kammer hat daher keine

Zweifel daran, dass die Bekundungen der Zeugin den Tatsachen entspre­

chen. Denn soweit das Arzneimittel "Furosemif' bzw. Verbandsmaterial

verschrieben worden ist, finden sich zwar die Gebührenziffern im Kran­

kenblatt, jedOChkeinerlei Anhaltspunkte für Arzt-Patienten-Kontakte oder
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Gespräche bzw. dokumentierte Befunde, wie dies vereinzelt im Kranken­

blatt, etwa am 14.11.2003, wo ein ausführliches Gespräch dokumentiert

ist, oder am 26.02.2004, wo sich eine ausführliche Befunddokumentation

findet, der Fall ist. Es kommt hinzu, dass der Angeklagte auch in zahlrei­

chen weiteren Fällen bei Rezeptausstellungen wahllos die Gebührenziffern

1, 2 und 10 abgerechnet hat, ohne dass Arzt-Patienten-Kontakte stattge­

funden haben. Ebenso wurden am 11.05.2004 lediglich die Gebührenzif­

fern 10 und 18 eingetragen ,ohne dass sich ein Hinweis auf ein Gespräch

von über 30 Minuten ergibt. Zudem hat auch die Zeugin _ K_
ais Arzthelferin und so genannte "Erste Kraft" ausgesagt, dass sie auf An­

weisung des Angeklagten in zahlreichen Fällen Gebührenziffern eingetra­

gen habe, ohne dass ein Kontakt mit dem Angeklagten stattgefunden hat.

Hierfür spricht im Falle der Zeugin _ S_ auch der Eintrag des Pra­

xisangestellten _ K_ im Krankenblatt am 22.04.2004. Dort

heißt es: "hat angerufen. Am Unterschenkel hat sich ein dickes Ei gebildet.

Will ins Krankenhaus. Habe ihr die Nummer von F"gegeben. Sie soll

ausrichten, dass wir einen Transportschein ausstellen". Obwohl bereits

nach der Eintragung im Krankenblatt offenkundig kein Arzt-Patienten­

Kontakt stattgefunden hat, wurde durch den Angeklagten die Gebührenzif­

fer 2 (Konsultationsgebühr) abgerechnet. Auch bei der Zeugin ~ fin­

det sich - wie in zahlreichen weiteren Fällen auch - eine wahllose Ab­

rechnung der Gebührenziffern 850 und 851, ohne dass ein Behandlungs­

konzept erkennbar oder ein psychosomatisches Krankheitsbild dokumen­

tiert worden wäre. Aus diesem Grunde und mit Blick auf die Aussage der

Zeugin hält die Kammer daher auch in diesem Fall die abgerechneten Ge­

bührenziffern fOr vorsätzliche Falschabrechnungen. Dies auch deswegen,

weil beispielsweise am 26.07.2004 die GebOhrenziffer 851 abgerechnet

wurde, obwohl sich im Krankenblatt an diesem Tag lediglich der Eintrag

findet "heute gucken wir die Unterschenkelwunde an, weil der Pflegedienst

das will", so dass berens nach der Eintragung im Krankenblatt eine verbale

Intervention bei psychosomatischen Krankheitszuständen fern liegt und

durch die Eintragung im Krankenblatt die Aussage der Zeugin bestätigt

wird, lediglich selten mit dem Angeklagten Kontakt gehabt zu haben.



(

377

(78)_8_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bezüglich der Zeu­

gin _ B_ bestritten und sich eingelassen, die Zeugin habe die

Behandlungen erhalten, die im Krankenblatt vermerkt seien. Dass es sich

hierbei um eine Schutzbehauptung handelt, ergibt sich jedoch aus der

glaubhaften Aussage der Zeugin B_ sowie aus den Eintragungen im

Krankenblatt, die die Aussage der Zeugin bestätigen. Oie Zeugin _

K_, die ohne Belastungstendenz bekundet hat, hat glaubhaft ausge­

sagt, dass sie in der __ Apotheke im gleichen Haus gearbeitet habe,

in dem auch der Angeklagte seine Praxis gehabt habe. In die Praxis des

Angeklagten sei sie vor allem gegangen, um sich Massagen aufschreiben

zu lassen. Ansonsten sei sie eigentlich nicht krank gewesen. Die Rezepte

und ihre Medikamente habe sie jeweils von einer Arzthelferin an der An­

meldung verschrieben bekommen. Sie habe auch gewusst, was sie brau­

che. Die Zeugin hat zudem glaubhaft ausgesagt, teilweise Medikamente

verschrieben bekommen zu haben, ohne diese benötigt zu haben. Die

ausgestellten Rezepte habe sie benutzt, um für den Gegenwert andere Ar­

tikel in der Apotheke zu erhalten. Ein entsprechendes strafrechtliches Er­

mittlungsverfahren gegen sie sei gemäß § 153a StPO gegen eine Auflage

von 500 € eingestellt worden. Im Arztzimmer sei sie höchsten drei oder

vier Mal gewesen. Soweit sie beim Arzt gewesen sei, seien die Gespräche

auch nicht lang gewesen. Die Rezepte für "Massagen" und "Fango" habe

sie jeweils an der Anmeldung erhalten, ohne den Angeklagten gesehen

oder gesprochen zu haben. Krankengymnastik und Wärmebehandlung

habe sie demgegenüber nicht verschrieben bekommen. Die Aussage der

Zeugin wird durch die Eintragungen im Krankenblatt bestätigt, dass an

zahlreichen Tagen die Verschreibung von Wärmepackungen und Massa­

gen sowie jeweils die Abrechnung der GebOhrenziffern 1, 2 und 10 enthält,

ohne dass jedoch Eintragungen bezüglich einer Befunddokumentation o­

der längerer ärztlicher Gespräche dokumentiert wären. Angesichts dessen

ist die Kammer der Überzeugung, dass es sich insoweit - sofern zugleich

GebOhrenziffern abgerechnet worden sind - jeweils um vorsätzliche
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Falschabrechnungen des Angeklagten handelt. Dies gilt auch tur die am

06.10. und 07.05.2001 abgerechneten Gebührenziffern 60 (Ganzkörper·

status), da solche Untersuchungen nach der Aussage der Zeugin nicht

stattgefunden haben und es zudem an der von der Leistungslegende ge­

forderten Befunddokumentation fehlt, so dass sich aus dem Krankenblatt ­

wie in zahlreichen weiteren Fällen, in denen diese Gebührenziffer vorsätz­

lich falsch abgerechnet worden ist - keine Anhaltspunkte für eine entspre­

chende Untersuchung ergeben. Die Zeugin hat darüber hinaus ausge­

schlossen, wegen psychischer Probleme von dem Angeklagten behandelt

worden zu sein. Aus diesem Grunde ist die Kammer davon überzeugt,

dass auch die am 24.10.2000 eingetragene Gebührenziffer 11 bewusst zu

Unrecht abgerechnet worden ist, zumal sich an diesem Tag im Kranken­

blatt lediglich eine Verschreibung von Massagen und als Diagnose ein

"HWS-BWS-Syndrom mit Blockierungen (M54.1)Ir findet. Am 01.04.2002

und 03.12.2002 findet sich zudem lediglich die von dem Angeklagten in

zahlreichen weiteren Fällen vorsätzlicher Falschabrechnungen nach Art

eines Textbausteins verwendete Diagnose "Akute Infektion der oberen A­

temwege (J 06.9)", was ebenfalls für eine vorsätzliche Falschabrechnung

spricht. Da sich das Krankenblatt der Zeugin auch im Übrigen durchgängig

als bloße "Leistungsziffernstatistik" liest, hat die Kammer keine Zweifel da­

ran, dass es sich bei den beanstandeten Gebührenziffern um bewusste

Falschabrechnungen handelt. Mit Blick auf das festgestellte Abrechnungs­

verhalten des Angeklagten in den übrigen Fällen ist die Kammer auch da­

von überzeugt, dass die Gebührenziffern entweder durch den Angeklagten

selbst oder auf dessen Weisung von den Arzthelferinnen in das Kranken­

blatt eingetragen worden sind, obwohl es an den entsprechenden Arzt­

Patienten-Kontakten feh Ite.

(79)_8_

Der Angeklagte hat vorsätzliche Falschabrechnungen bei der Zeugin.

_ ~ bestritten und sich eingelassen, dass es hier offensichtlich so
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gewesen sei, dass die Zeugin _ ~ mit Angestellten aus seiner

Praxis befreundet gewesen sei und hier Dinge "hinter seinem ROcken" ge­

laufen seien, die er nicht mitbekommen habe. Dass es sich hierbei um ei­

ne Schutzbehauptung des Angeklagten handelt, ergibt sich zum einen aus

der glaubhaften Aussage der Zeugin 8", die im Sinne der Feststellun­

gen bekundet hat sowie aus den Eintragungen im Krankenblatt und dar­

über hinaus auch aus den Feststellungen zum (betrOgerischen) Abrech­

nungsverhalten des Angeklagten in den übrigen Fällen. Denn aus dem

Krankenblatt ergibt sich, dass am 06.09.2001 ein Rezept für die Zeugin.

11_ über "Vivi Plus" sowie Ober "Johanniskrautkapselnlf ausgestellt

worden ist, was die Aussage der Zeugin bestätigt. Die dabei eingetragene

Diagnose depressive Verstimmung (Ebenfalls 32.9) ist demgegenüber le­

diglich eine IIScheindiagnose", die von dem Angeklagten in Anlehnung an

das ausgestellte Rezept eingetragen worden ist. Denn die Zeugin B"
hat glaubhaft bekundet, in ihrem Leben noch nie depressiv gewesen zu

sein. Hierfür spricht auch die von der Zeugin ebenfalls in Abrede gestellte

und im Krankenblatt völlig unplausibel begründete Diagnose am

14.03.2002 IrDepressive Episode, nicht näher bezeichnet (F32.9, G), da

Tochter überdurchschnittl. viel Massagerezepte hati". Die Kammer ist da­

her davon überzeugt, dass der Angeklagte diese Scheindiagnosen ledig­

lich zum Zwecke der Verschleierung der vorgenommenen vorsätzlichen

Falschabrechnungen - ähnlich wie in den von ihm eingestandenen Fällen

der Zeugen A __ eingetragen hat. Es kommt hinzu, dass die letzten drei

Eintragungen am 03.05.2002, 17.07.2002 sowie am 30.10.2002 lediglich

die Gebührenziffern 1 ausweisen, jedoch keine weiteren Eintragungen,

insbesondere hinsichtlich einer etwaigen Behandlung oder Befunddoku­

mentation enthalten. Auch dies spricht, vergleicht man den vorliegenden

Fall mit den übrigen Fällen, in denen der Angeklagte vorsätzlich falsche

Abrechnungen vorgenommen hat, dafür, dass der Angeklagte auch vorlie­

gend die Gebührenziffern bewusst zu Unrecht gegenüber der Kassenärzt­

lichen Vereinigung Saarland abgerechnet hat.
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(80)_8_

Der Angeklagte hat eine vorsätzliche Falschabrechnung bei der ZeuginB_ bestritten und sich eingelassen, er könne sich an diese Zeugin

und deren Behandlung angesichts der mittlerweile vergangenen Zeit nicht

mehr erinnern. Allerdings könne er sich nicht vorstellen, dass in einem sol­

chen Fall die Patientin nicht vollständig untersucht worden ist, zumal jeder

Arzt eine solche Untersuchung zu einem solchen Zeitpunkt vorgenommen

hätte. Dies zu unterlassen, wäre ein ärztlicher Kunstfehler gewesen. Dass

eine Ganzkörperuntersuchung jedoch nicht stattgefunden hat und der An­

geklagte - wie in zahlreichen weiteren Fällen auch - die Gebührenziffer 60

bewusst zu Unrecht abgerechnet hat, steht aufgrund der glaubhaften Aus­

sage der Zeugin, die sich noch gut an den Vorfall erinnern konnte und im

Sinne der Feststellung bekundet hat, fest. Die Aussage der Zeugin wird

zudem durch die Eintragung im Krankenblatt vom 06.10.2000 bestätigt, wo

als Diagnose eine "Herzkrankheit nicht näher bezeichnet (I 51.9)" diagnos­

tiziert ist, sich bezüglich einer durchgeführten Ganzkörperuntersuchung

jedoch außer der eingetragenen Gebührenziffer keinerlei Befunddokumen­

tation findet.

g) Die - patientenbezogene - Berechnung des (konkreten) Schadens in

den Quartalen 2/2000 bis 112005

Die Berechnung des bei den 80 von 100 gesetzlich Versicherten durch die vor­

sätzlichen Falschabrechnungen verursachten (konkreten) Schadens in den

Quartalen 2/2000 bis 1/2005 erfolgte durch die seit 1997 als Sachverständige

für Abrechnungen im Gesundheitswesen tätige Sachverständige •.

In der Sache hat die Sachverständige diejenigen Gebührenziffern bei der Scha­

densberechnung berücksichtigt, die ihr gemäß den getroffenen Feststellungen

der Kammer als vorsätzliche Falschabrechnungen "vorgegeben" worden sind.
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Vereinigung Saarland festgesetzten Punktwert ergibt sich für jede Gebührenzif­

fer ein bestimmter Geldbetrag.

Die Höhe des Punktwertes, der bei der Honorarberechnung für das jeweilige

Quartal zugrunde gelegt worden ist, wurde von der Kassenärztlichen Vereini­

gung Saarland in Abhängigkeit von der zur Verfügung gestellten Geldmenge

aller gesetzlichen Krankenkassen in einer Region und der Zahl der von den

Vertragsärzten abgerechneten Gebührenziffern errechnet. Der in dem jeweili­

gen Quartal vergebene Punktwert wurde von der Kassenärztlichen Vereinigung

Saarland mitgeteilt und von der Sachverständigen ~ in die Berechnung ü­

bernommen.

Da von der Kassenärztlichen Vereinigung fOr die einzelnen gesetzlichen Kran­

kenkassen quartalsbezogen jeweils unterschiedlich hohe Punktwerte bei der

Honorarberechnung zugrunde gelegt worden sind und Feststellungen zur Kas­

senzugehörigkeit (aller) Patienten des Angeklagten nicht getroffen werden

konnten, hat die Sachverständige ~- den Vorgaben der Kammer entspre­

chend - zugunsten des Angeklagten sowohl im "budgetierten" Bereich als auch

im "extrabudgetären" Bereich, in dem keine Kürzungen erfolgt sind, jeweils den

niedrigsten Kassenpunktwert angesetzt.

Die Berechnung berücksichtigt auch die in den einzelnen Quartalen festgeleg­

ten Budgetobergrenzen. Denn von der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland

wurden im Tatzeitraum für einige Gebührenziffern jeweils Budgetobergrenzen

festgesetzt, so dass teilweise nicht alle abgerechneten Gebührenziffern mit ih­

rem vollem Geldwert honoriert worden sind, sondern durch die Kassenärztliche

Vereinigung Saarland pauschale Kürzungen auf einen bestimmten Prozentsatz

erfolgten. Demnach ergeben sich in den einzelnen Quartalen mitunter unter­

schiedliche Anerkennungsquoten" für die Gebührenziffern. Sofern daher pau­

schale Kürzungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland erfolgt

sind, wurde der sich aus der Multiplikation der vom EBM festgelegten Punktzahl

und dem (quartalsbezogenen) Punktwert ergebende Geldbetrag entsprechend

dieser Anerkennungsquote auch durch die Sachverständige S.prozentual
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gekürzt. Lediglich dieser gekürzte Geldbetrag wurde sodann von der Kammer

als (konkreter) Schaden zugrunde gelegt.

Die festgestellten (konkreten) Schadensbeträge in den Quartalen 212000 bis

1/2005, deren Berechnung die Kammer nachvollzogen hat, ergeben sich dem­

nach aus der Addition der nach der oben dargestellten Methode errechneten

Schadensbeträge, die zuvor patientenbezogen ermittelt worden sind.

h) Die Hochrechnung des Schadens

(1) Allgemeines

Ausgehend von den getroffenen Feststellungen zu den vorsätzlichen Falschab­

rechnungen bei 80 von 100 gesetzlich Versicherten und dem ermittelten kon­

kreten Schaden hat die Kammer eine mathematisch-statistische Schadens­

hochrechnung durch den Sachverständigen Prof. Dr. _ F_, Inhaber

des Lehrstuhls tür Angewandte Mathematische Statistik an der Technischen

Universität ~, vornehmen lassen. Die nachfolgenden Erläuterun­

gen zur Schadenshochrechnung beruhen daher maßgeblich auf den Ausfüh­

rungen des Sachverständigen Prof. Dr. F_.

Der Sachverständige hat dabei auf der Grundlage des ihm von der Sachver­

ständigen S. zur Verfügung gestellten Datenmaterials für die Quartale

2/2000 bis einschließlich 2/2004 für jede beanstandete Gebührenziffer eine

quartalsbezogene Schadenshochrechnung vorgenommen.

Für die Quartale 3/2004 bis 1/2005 konnte demgegenüber eine mathematisch­

statistische Hochrechnung nicht erfolgen, da der Angeklagte zusammen mit

seinem Bruder _ P.mit Beginn des 3. Quartals 2004 eine Gemein­

schaftspraxis führte und nach Auskunft des Zeugen ~ von der Kassen­

ärztlichen Vereinigung Saarland ab diesem Zeitpunkt eine Trennung der von

dem Angeklagten einerseits und seinem Bruder andererseits abgerechneten

Patienten und Leistungsziffern nicht möglich war. Durch die Beschränkung des
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für die Hochrechnung zur Verfügung stehenden Zeitraums verringerte sich der

Stichprobenumfang der ursprünglich ausgewählten gesetzlich Versicherten von

100 auf 92, was bei der Berechnung des Garantieschadens durch den Sach­

verständigen berücksichtigt wurde. Der etwas kleinere Stichprobenumfang hat

dabei jedoch keinen Einfluss auf das Garantieniveau des errechneten Gesamt­

schadens von 99,5 %.

Da der Bruder des Angeklagten die Genehmigung zur Substitutionsbehandlung

von der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland erst am 06.10,2004, mithin erst

zu Beginn des 4. Quartals 2004 erhielt und daher im 3. Quartal 2004 zur Ab­

rechnung der Gebührenziffern 202 bis 204 (noch) nicht berechtigt war, konnte

jedoch eine separate Schadenshochrechnung bezüglich der Gebührenziffern

202 bis 204 im 3. Quartal 2004 erfolgen.

Die Kammer hat mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft zudem diejenigen Ge­

bührenziffern gemäß § 154 a Abs. 2 StPO als "abtrennbare Teile" der Tat von

der Schadensberechnung ausgenommen, bei denen der hochgerechnete Ga­

rantieschaden im Tatzeitraum unter einem Betrag von 2.500 € lag.

(2) Auswahl und Umfang der Stichprobe (Größe und Repräsentativität)

Bei den zur Ermittlung des Umfangs der vorgenommenen vorsätzlichen Falsch­

abrechnungen und des Abrechnungsverhaltens des Angeklagten im Tatzeit­

raum herangezogenen 100 gesetzlich Versicherten, deren Zahl sich durch die

Beschränkung der Hochrechnung auf die Quartale 212000 bis 2/2004 auf 92

verringert hat, handelt es sich um eine für eine mathematisch-statistische

Schadenshochrechnung geeignete "Zufallsstichprobe" .

Die Größe der Stichprobe ist für eine statistische Hochrechnung ausreichend

bemessen. Dies hat der Sachverständige Prof. Dr. ~ bestätigt, wobei er

darauf hingewiesen hat, dass statistische Analysen generell auch bei sehr viel

kleineren Stichproben zulässig seien.
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fluss der Stichprobenauswahl auf den errechneten Schaden - für die Kammer

nachvollziehbar - ausgeschlossen.

Es kommt hinzu, dass auch Art und Umfang der bei den einzelnen

"Zufallspatienten" konkret festgestellten vorsätzlichen Falschabrechnungen kei­

nen Hinweis auf eine Korrelation zwischen der Herkunft des gesetzlich Versi­

cherten und dem Umfang der vorgenommenen Falschabrechnungen ergeben

haben, zumal das vertragsärztliche Abrechnungssystem insoweit gleicherma­

ßen missbrauchsanfällig ist, da - unabhängig von seiner Herkunft - kein

"Kassenpatient" Kenntnis von den durch den Vertragsarzt abgerechneten Ge­

bührenziffern erhält.

Bei der SChadenshochrechnung wurde allerdings dem Umstand Rechnung ge­

tragen, dass bei der Auswahl der letztlich in die Stichprobe übernommenen ge­

setzlich Versicherten im Ermittlungsverfahren nur solche Personen herangezo­

gen worden sind, die für die ermittelnden Polizeibeamten (kurzfristig) erreichbar

waren. Aus diesem Grunde waren in dem Stichprobenumfang insgesamt 20

gesetzlich Versicherte mit den Anfangsbuchstaben "A" und "8" nicht enthalten,

da - wie der Zeuge ~ bekundet hat - diese zur polizeilichen Verneh­

mung nicht erschienen waren oder keine Aussage bei der Polizei tätigen woll­

ten.

Der Sachverständige hat hierzu ausgefOhrt, dass solche "Antwortausfälle"

grundsätzlich nichts an der Gültigkeit der anschließenden statistischen Auswer­

tung änderten, sofern man von der durchaus plausiblen Annahme ausgehe,

dass die Anzahl der Beanstandungen bei diesen Personen keine wesentlichen

Unterschiede zu den in die Stichprobe übernommenen gesetzlich Versicherten

aufwiesen. Gleiches gelte, wenn man die - ebenfalls plausible - Annahme

zugrunde legte, dass diese 20 Personen bei der Polizei keine Aussage machen

wollten, weil sie sich über die Existenz zu beanstandender Abrechnungen be­

wusst waren und entweder sich selbst oder den behandelnden Arzt nicht be­

lasten wollten. Denn in diesem Fall wäre zu vermuten, dass eher mehr Bean­

standungen vorliegen als bei den übrigen gesetzlich Versicherten der Stichpro­

be. Da eine Abhängigkeit zwischen nAntwortausfall" und Beanstandungsumfang

jedoch nicht von vornherein ausgeschlossen werden konnte und Feststellungen
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zum Umfang vorsätzlicher Falschabrechnungen des Angeklagten bei diesen 20

Personen ohne eine umfangreichere Beweisaufnahme nicht getroffen werden

konnte, ist die Kammer - einem entsprechenden Vorschlag des Sachverständi­

gen folgend - zugunsten des Angeklagten davon ausgegangen, dass bei die­

sen 20 Personen keine vorsätzlichen Falschabrechnungen erfolgt und die in

Ansatz gebrachten Gebührenziffern dementsprechend sämtlich

"beanstandungsfrei" sind, auch wenn dies sowohl nach der Einschätzung des

Sachverständigen als auch nach Auffassung der Kammer mit Blick auf das Ab­

rechnungsverhalten des Angeklagten und den Umfang der festgestellten vor­

sätzlichen Falschabrechnungen im Tatzeitraum eher fern liegend erscheint. Oie

Kammer hat diese für den Angeklagten günstigste Annahme jedoch aus verfah­

rensökonomischen Gründen bei der Schadensberechnung zugrunde gelegt.

In mathematisch-statistischer Hinsicht hat der Sachverständige diesen Umstand

("20 Antwortausfälle") in der Weise berücksichtigt, dass er auf den errechneten

Garantieschaden einen entsprechenden Abschlag vorgenommen hat. Da in den

Quartalen 2/2000 bis 2/2004 bei 92 von insgesamt 100 gesetzlich Versicherten

Gebührenziffern durch den Angeklagten abgerechnet worden sind, hat der

Sachverständige den errechneten Schaden mit dem Faktor 92/112 multipliziert,

so dass sich die errechneten Schadensbeträge entsprechend verringert haben.

(3) Gleichförmigkeit des (betrügerischen) Abrechnungsverhaltens des

Angeklagten im Tatzeitraum

Das Abrechnungsverhalten des Angeklagten, insbesondere Art und Umfang der

vorgenommenen vorsätzlichen Falschabrechnungen, sind im Tatzeitraum auch

jeweils hinreichend "gleichförmig", so dass die durchgeführte Schadenshoch­

rechnung auch in dieser Hinsicht den Vorgaben der Rechtsprechung des Bun­

desgerichtshofs entspricht (vgl. BGH, 4 StR 419/89, Abs.-Nr. 22 [Juris]).

Der Sachverständige Prof. Dr. F_ hat die Gleichförmigkeit des (betrügeri­

schen) Abrechnungsverhaltens des Angeklagten anhand des von ihm ange-
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Die Gleichförmigkeit des (betrOgerischen) Abrechnungsverhaltens des Ange­

klagten ergibt sich - neben der von dem Sachverständigen festgestellten zeitli­

chen Homogenität - zudem aus den Feststellungen, die die Kammer zu den

Einzelfällen getroffen hat. Danach hat der Angeklagte Ober den gesamten TatM

zeitraum insbesondere die GebOhrenziffern 202 bis 204, 850 und 851 jeweils

nach demselben "Tatmuste(' falsch abgerechnet. Gleiches gilt auch für die be­

anstandeten Gesprächsleistungen (insbesondere für die Gebührenziffern 1, 2

und 10), zumal der Angeklagte gegenüber dem Praxispersonal die Anweisung

erteilt hatte, Gebührenziffern auch ohne den erforderlichen ArztMPatienten­

Kontakt in das Krankenblatt einzutragen, etwa bei der Ausstellung von Folgere­

zepten, die die Patienten jeweils an der Anmeldung von den nichtärztlichen Mit­

arbeitern ausgehändigt bekamen. Darüber hinaus sprechen der Umfang der

Falschabrechnungen sowie auch der Umstand, dass der Angeklagte über den

gesamten Tatzeitraum bei zahlreichen Patienten wahllos Gebührenziffern zu

Unrecht abgerechnet hat, dafür, dass der Angeklagte durchgangig seine ver­

tragsärztliche Stellung zum Zwecke des Abrechnungsbetruges missbraucht und

es sich daher gerade nicht um ein zeitlich beschränktes bzw. vorübergehendes

Fehlverhalten bei einzelnen ausgesuchten Patienten gehandelt hat.

Auch die von dem Landgericht Saarbrücken in dem rechtskräftigen Urteil vom

08.07.2010 getroffenen Feststellungen, die der Verurteilung des jugoslawi­

schen Staatsangehörigen _ 0_ wegen Beihilfe zum Betrug des

Angeklagten zugrunde liegen, belegen nach Überzeugung der Kammer, dass

der Angeklagte im Tatzeitraum willkürlich und wahllos Gebührenziffern des

EBM bewusst zu Unrecht abgerechnet hat und dass es sich bei den manipu­

lierten Abrechnungen des Angeklagten - entsprechend den auch im vorliegen­

den Verfahren getroffenen Feststellungen - im Tatzeitraum um ein übliches

und durchgängiges Verhalten handelte. In dem Urteil hat das Landgericht sind

folgende Feststellungen getroffen:
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"Der Angeklagte war [. ..] mit Dr. ~ [. ..] bekannt.

[...]

Der Angeklagte besuchte Dr. ~ auch mehrfach zu Hause. Sie waren zur da­
maligen Zeit in derselben politischen Partei.
Auch war der Angeklagte Gast bei der Feier zum 40. Geburtstag der Lebensge­
fährtin des Dr. ~

[. . .j

In der Zeit vom 09.1.2001 bis zum 23.10.2002 beschaffte der Angeklagte dem
gesondert verfolgten Dr. med .••• p. der in Saarbrücken als niedergelas­

sener Arzt eine Praxis betrieb, als s~annter (artensammler" die Krankenversi-cherungskarten seiner Verwandten _ 0 geb. 1955, _ ~ geb .
• 1956, _~geb, _.1987, geb. 1985,_M_
da, geb. _1984 und _~, geb. 1995.Die Krankenversicherungs-
karten wurden sodann in der Praxis des Dr. p. in den dortigen pe [...] eingele­
sen. Absprachegemaß rechnete sodann Dr. ~ mit Hilfe der Patientenstamm­
daten angeblich durchgeführte Behandlungen der genannten Personen mit der
Kassenarztlichen Vereinigung Saarland ab, obwohl die Versicherten mit Ausnah­
me einer einmaligen Behandlung des Versicherten •• IU. nie in der Praxis
des Dr. ~ gewesen waren und auch Behandlungen im Sinne der in Ansatz
gebrachten Gebührenziffern nie stattgefunden hatten.

Hierdurch entstand der durch die Kassen6rztliche Vereinigung Saarland vertrete­
nen Arzteschaft ein Schaden in H6he von 696,29 Euro [. ,.]. "

(4) Mathematisch-statistische Berechnungsmethode

Die Schadenshochrechnung des Sachverständigen Prof. Dr. F_ für die

Quartale 2/2000 bis 2/2004 beruht im Grundsatz auf einem Superpopulations­

modell, das auf der (vorliegend zutreffenden) Annahme beruht, dass die

Falschabrechnungen nach einem einheitlichen, homogenen Muster entstanden

sind. Wesentliche Grundlage der Berechnung bilden dabei die Beanstandungs­

quoten zu den einzelnen Leistungsziffern in der Grundgesamtheit aller Patien­

ten. die durch das Verhältnis der beanstandeten Leistungen zu allen Leistungen

in der Stichprobe der ausgewählten Patienten "geschätzf werden. Zusammen

mit der Gesamtzahl der gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland

insgesamt abgerechneten Gebührenziffern und deren Geldwert je Quartal lässt

sich daraus der Gesamtschaden je Quartal berechnen. Der durch den Sachver­

ständigen Prof. Dr. F_ errechnete Schaden erreicht dabei jeweils ein ma­

thematisch-statistisches Garantieniveau von 99,5 %. Der berechnete Garantie-
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schaden liegt demnach in höchstens 0,5 % der Fälle, d.h. in einem von 200 Fäl­

len, über dem tatsächlich entstandenen Gesamtschaden.

Damit ist nach der Einschätzung des Sachverständigen, die von der Kammer

geteilt wird, ein statistisches Niveau erreicht, dass mit hinreichend großer Si­

cherheit eine untere Schranke für den Anteil der zu beanstandenden Leistun­

gen aller Patienten im Tatzeitraum liefert.

Lediglich bei der Berechnung des Garantieschadens bezüglich der abgerechne­

ten Gebührenziffern 202 bis 204 ("Substitutionsziffern") und 801 (Klinisch­

neurologische Basisdiagnostik) hat sich der Sachverständige eines so genann­

ten "Bootstrap-Verfahrens" bedient. Dieses Verfahren wurde durch den Sach­

verständigen der Berechnung deshalb zugrunde gelegt, weil aufgrund der von

der Kammer getroffenen Feststellungen zu den vorsätzlichen Falschabrech­

nungen des Angeklagten bei diesen Gebührenziffern der Beanstandungsquo­

tient nahe der Zahl "1" lag, mithin fast alle abgerechneten Gebührenziffern als

vorsätzliche Falschabrechnungen beanstandet worden sind. In einem solchen

Fall lässt sich nach den Ausführungen des Sachverständigen mithilfe eines

Bootstrap-Verfahrens jedoch ebenfalls eine statistische Hochrechnung durch­

führen, die zu einem errechneten Schadensbetrag mit einem Garantieniveau

von 99,5 % führt.

Da bei den Gebührenziffern 203 und 801 in den Quartalen 11/2002bis 1112004

ausnahmslos alle Gebührenzlffern (konkret) beanstandet worden sind, war

nach den AusfOhrungen des Sachverständigen insoweit das Bootstrapverfahren

nicht anwendbar, so dass die Berechnung des Garantieschadens diesbezüglich

anhand der exakten Binominalverteilung erfolgt ist. Auch insoweit wird jedoch ­

ungeachtet des abweichenden mathematisch-statistischen Berechnungsmo­

dells - ein Garantieniveau von 99, 5 % erreicht.

Auch der Sachverständige Prof. Dr. F_ hat - ebenso wie die Sachverstän­

dige S.-bei seiner Berechnung jeweils den niedrigsten Quartalspunktwert

zugrunde gelegt und die Anerkennungsquoten der Kassenärztlichen Vereini­

gung Saarland in den verschiedenen Quartalen berücksichtigt, so dass den

aufgrund von Budgetierungen vorgenommenen pauschalen KOrzungen bei be-
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IV. Rechtliche Würdiauna

1. Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278 StGB)

a) Schuldspruchin drei Fällen(Fälle '_ S_", ". G.'

und"_R.')

Aufgrund der unter 11.1. getroffenen Feststellungen hat sich der Angeklagte

wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278 5tGB) in drei Fäl­

len strafbar gemacht. Die jeweiligen Einzeltaten stehen zueinander im Verhält­

nis der Tatmehrheit (§ 53 Abs. 1 StGB).

In allen Einzelfällen hat der Angeklagte unter der für ihn maßgeblichen Berufs­

bezeichnung als Arzt (vgl. Erb, in: Münchener Kommentar zum StGB, 2006, §
278, Rn. 2) Zeugnisse über den Gesundheitszustand eines Menschen ausge­

stellt.

Unter den Begriff des Gesundheitszeugnisses im Sinne des § 278 StGB fallen

alle körperlich fixierten Aussagen (Bescheinigungen) über die körperliche oder

psychische Gesundheit oder Krankheit eines (lebenden) Menschen, wobei die

Zeugnisse sowohl den gegenwärtigen Befund als auch frühere Krankheiten und

deren Folgen betreffen können (Fischer, StGB, 58. Auf!. 2011, § 277, Rn. 3).

Gesundheitszeugnisse im Sinne des § 278 5tGB sind daher insbesondere auch

die durch den Angeklagten verfassten ärztlichen Bescheinigungen mit Darstel­

lung der Krankengeschichte, Befunden und Empfehlungen (vgl. Ulsenheimer,

Arztstrafrecht in der Praxis, 4. Auf!. 2008, § 9. Rn. 388 sowie Ulsenheimer, in:

Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4. Aufl 2010, § 146, Rn. 7).

Die einzelnen Gesundheitszeugnisse waren auch jeweils inhaltlich unrichtig.

Unrichtig ist ein Gesundheitszeugnis, wenn wesentliche Feststellungen, z.B. die

Vornahme einer Untersuchung oder die tatsächlichen Grundlagen des Gutach­

tens nicht im Einklang mit den Tatsachen oder anerkannten Lehren der medizi­

nischen Wissenschaft stehen, mag auch die Gesamtbeurteilung des Gesund­

heitszustandes im Ergebnis letztlich zutreffend sein (Ulsenheimer, in:
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Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4. Auf!. 2010, § 146, Rn. 9). Unrichtig ist

ein Gutachten daher auch dann, wenn bei richtigem Gesamtbefund falsche Ein­

zelbefunde (z.B. Labor- oder sonstige Messwerte) angegeben werden, selbst

wenn die falschen Einzelbefunde das Gesamtergebnis des Gesundheitszeugnis

nicht berühren (BGHSt 10, 157, 158; Fischer, § 278, Rn. 4). Unrichtig ist ein

Gesundheitszeugnis auch dann, wenn der Befund ohne Vornahme einer ärztli­

chen Untersuchung bescheinigt wird (RGSt 74, 229, 231; BGHSt 6, 90, 92;

BGH, NstZ-RR 2007,343,344).

Alle Gesundheitszeugnisse waren von dem Angeklagten auch "zum Gebrauch

bei einer Behörde" bestimmt. Denn bei den Adressaten, die in den Gesund­

heitszeugnissen von dem Angeklagten explizit benannt worden sind, handelt es

sich sämtlich um Behörden im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 7 StGB. Dies gilt für

das Suchtmedizinische Kurzgutachten über den Zeugen _ S_, das

der Angeklagte "zur Verwendung in einem Gerichtsprozess" anlässlich eines

Hauptverhandlungstermins bei dem Amtsgericht Aachen ausgestellt hatte, für

das Gutachten "zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbehörde" im Fall "•• ~

.' sowie für das Schreiben an die Kreisverwaltung Kusel im Fall _

R.".
Sofern die Zweckbestimmung nicht von dem Angeklagten, sondern von dem

jeweiligen Patienten als Auftraggeber vorgegeben worden ist, lässt dies die

Strafbarkeit unberührt (LK-Zieschang, 12. Auflage 2009, § 278, Rn. 9).

Da der Angeklagte jeweils wusste, dass die von ihm ausgestellten Gesund­

heitszeugnisse inhaltlich unrichtig waren, handelte er vorsätzlich und zugleich

wider besseres Wissen. Der subjektive Tatbestand erfordert demgegenüber

nicht, dass der Arzt das Gesundheitszeugnis in der Absicht unrichtig ausstellt,

die Behörde zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Maßnahme zu veranlassen,

die sie sonst nicht treffen würde (BGHSt 10, 157, 160), auch wenn hiervon bei

dem Angeklagten ebenfalls ausgegangen werden könnte.
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b) Einstellung infolge (absoluter) Verjährung in zwei Fällen (Fälle '_

5 " und '_ H.')

Den Strafatbestand des § 278 5tGB hat der Angeklagte darüber hinaus auch in

den Fällen ,,_ S_u und ,_ H. (TatvorwOrfe zu den Ziffern

4 und 7 der Anklageschrift vom 26.07.2007 [04 Js 1998/05]) erfüllt.

Bezüglich dieser Tatvorwürfe ist jedoch bereits Verjährung (§ 78 5tGB) einge­

treten, so dass insoweit ein endgültiges Verfahrenshindernis besteht und im

Urteil die Einstellung des Verfahrens auszusprechen war (§ 260 Abs. 3 StPO).

Denn die Tatvorwürfe des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse (§ 278

5tGB) ve~ähren gemäß § 78 Abs. 3 Nr. 4 5tGB grundsätzlich in fünf Jahren.

Die absolute Verjährungsfrist gemäß § 78 c Abs. 3 Satz 2 5tGB beträgt dem­

nach zehn Jahre. Ein Ruhen der Verjährung durch die Eröffnung des Hauptver­

fahrens (§ 78 c Abs. 3 5atz 3 i.V.m. § 78 b Abs. 4 5tGB) kommt bei § 278

5tGB, der keine besonders schweren Fälle normiert, nicht in Betracht. Der Ab­

lauf der absoluten Verjährungsfrist wäre daher gemäß § 78 c Abs. 3 5atz 3

iV.m. § 78 b Abs. 3 5tGB erst mit der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils

gehemmt worden.

Da der Tatbestand des § 278 5tGB mit dem Ausstellen des unrichtigen Ge­

sundheitszeugnisses sowohl vollendet (Cramer/Heine, in: 5chönke/5chröder,

5tGB, 28. Auf!. 2010, § 278, Rn. 5; LK-Zieschang, 12. Auf!. 2009, § 278, Rn.

13) als auch beendet ist (A. Koch, in: Dölling/Duttge/Rössner, Gesamtes Straf­

recht, 2. Auf!. 2011, § 278 StGB, Rn. 2), begann gemäß § 78 a 5tGB zu diesem

Zeitpunkt auch die Ve~ährungsfrist zu laufen. Demgemäß waren die Tatvorwür­

fe, in denen die unrichtigen Gesundheitszeugnisse am 22.01.2001 (Fall "_

H.") bzw. am 29.01.2001 (Fall "_5_') ausgestellt worden sind,

zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung am 19.05.2011 bereits (absolut) verjährt.
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2. Beihilfe zum Abrechnungsbetrug des Orthopäden_ E_(§§

263 Abs. 1, 27 StGB)

Dadurch, dass der Angeklagte dem Orthopäden _ E. zum Zwecke

fortlaufender Falschabrechnung gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung

Saarland die Stammdaten von 112 gesetzlich Versicherten zur Verfügung ge­

steilt hat, hat sich der Angeklagte der Beihilfe zum (zwanzigfachen) Betrug

strafbar gemacht (§§ 263 Abs. 1,27 StGB).

Der Angeklagte hatte auch den erforderlichen Gehilfenvorsatz. Denn er wollte

durch seinen Tatbeitrag die Haupttat des mit ihm befreundeten Orthopäden EI
"fördern und damit zur Tatbestandsverwirklichung beitragen. Dass der An­

geklagte den genauen Umfang der vorgenommenen Falschabrechnungen nicht

kannte, lässt den Gehilfenvorsatz unberührt. Denn es genügt, dass der Ange­

klagte die wesentlichen Merkmale (Unrechts- und Angriffsrichtung) der Haupttat

erkennt (Fischer, § 27, Rn. 22). Der Gehilfenvorsatz ist daher bereits dann hin­

reichend konkretisiert, wenn der Gehilfe dem Täter ein entscheidendes Tatmit­

tel (vorliegend die Patientenstammdaten der gesetzlich Versicherten) willentlich

an die Hand gibt, und damit bewusst das Risiko erhöht, dass eine durch dessen

Einsatz geförderte Haupttat verübt wird. Tatzeit oder nähere Details der konkre­

ten Begehungsweise müssen dem Gehilfen demgegenüber nicht bekannt sein

(BGHSt 42, 135, 137).

Da der Angeklagte durch eine Beihilfehandlung mehrere Betrugstaten des Or­

thopäden E_ gefördert hat, liegt lediglich eine Beihilfe im Rechtssinne vor

(BGH, NStZ 2000,83; BGH, NStZ-RR 2008, 168, 169; vgl. auch Fischer, StGB,

58. Auf!. 2011, § 27, Rn. 31).
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herein unzulässig ist (Steinhilper. in: Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4.

Auf!. 2010, § 26, Rn. 58).

Eine solche Auslegung der Leistungslegende verstieße zudem gegen § 13

BtmG, wonach Betäubungsmittel- hierzu gehört auch das den Patienten verab­

reichte Buprenorphin und Methadon (vgl. § 1 Abs. 1 BtMG iV.m. Anlage 11I zum

BtmG) - nur im Rahmen einer ärztlichen Behandlung verschrieben, verabreicht

oder zum unmittelbaren Verbrauch überlassen werden. Zwar darf die Verabrei­

chung auf ärztliche Weisung durch Hilfspersonal erfolgen. Da die Verabrei­

chung aber innerhalb einer ärztlichen Behandlung erfolgen muss, ist stets und

zwingend auch eine Untersuchung durch den Arzt selbst erforderlich (Weber,

BtMG, 3. Auf!. 2009, § 13, Rn. 18 f.). Für die Abrechnung der Gebührenziffern

202, 203 und 204 folgt daraus, dass aufgrund des Arztvorbehalts des § 13

BtMG eine Delegation an nichtärztliches Personal von vornherein ausscheidet

(Kern, in: Laufs/Kern, Handbuch des Arztrechts, 4. Auf!. 2010, § 45, Rn. 6;

Bergmann, MedR 2009, 1, 9). Die medizinische Erforderlichkeit eines Arzt­

Patienten-Kontakts hat auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer

Stellungnahme vom 12.09.2005 hervorgehoben, da es gerade bei der Substitu­

tionsvergabe unabdingbar ist, dass sich der Arzt jeweils ein Bild vom Zustand

des Patienten macht, zumal diese Patienten häufig eine rapide Veränderung

ihres Gesundheitszustandes durchmachen.

Da der Angeklagte eine Auslegung der GebOhrenziffern 202 bis 204, die für den

Arzt-Patienten-Kontakt eine bloße "Erreichbarkeit" genügen lässt, im Tatzeit­

raum auch nicht vertreten hat, sondern stets davon ausgegangen ist, dass die

von ihm vorgenommene "Abrechnungspraxis" unzulässig war, befand er sich

auch zu keinem Zeitpunkt im Irrtum über die Abrechnungsfähigkeit der GebOh­

renziffer bzw. im Irrtum über die (rechtliche) Auslegung der Leistungslegende.

Auch soweit bis einschließlich zum 2. Quartal 2004 ärztliche Leistungen durch

den Bruder des Angeklagten, den Zeugen _~, erbracht worden

sein sollten, waren diese nicht abrechnungsfähig. Denn gemäß § 15 BMV-Ä

sind persönliche Leistungen des Vertragsarztes nur solche Leistungen I die
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hören und nach dem allgemeinen Bewertungsmaßstab abgerechnet werden

können (BGH, NStZ 1993, 388, 389).

c) Irrtum und VermögensverfOgung

Die in der wahrheitswidrigen Versicherung ordnungsgemäßer Abrechnung lie­

gende Täuschungshandlung hat bei dem jeweiligen Vorsitzenden der Kassen­

ärztlichen Vereinigung Saarland, den Zeugen Dr. L•. Dr. F_ und Dr.

H_, auch zu einem entsprechenden Irrtum geführt. Der Bundesge­

richtshof hat in seinem Urteil vom 02.08.2006 (1 StR 547/05, Abs.-Nr. 34 {Juris))

ausgeführt, dass es bei dem auf Massenerledigung angelegten kassenärztli­

chen Abrechnungsverfahren nicht erforderlich sei, dass der jeweilige Mitarbeiter

hinsichtlich jeder einzelnen geltend gemachten Position die positive Vorstellung

haben müsse, sie sei der Höhe nach berechtigt; vielmehr genüge die still­

schweigende Annahme, die ihm vorliegende Abrechnung sei insgesamt "in

Ordnung". Daher setzt ein Irrtum nicht voraus, dass tatsächlich eine Überprü­

fung der Abrechnungen im Einzelfall durchgeführt wurde. Ausgehend von die­

sen rechtlichen Maßstäben und den getroffenen Feststellungen zum Vorstel­

lungsbild der Zeugen liegt daher ein tauschungsbedingter Irrtum vor.

Dieser Irrtum hat auch zu einer kausalen Vermögensverfügung, nämlich zur

Auszahlung der in den Honorarbescheiden (irrtumsbedingt) festgesetzten Geld­

beträge an den Angeklagten geführt (vgl. BGH, Urteil vom 01.09.1993, 2 StR

258/93, Abs.-Nr. 18 [Juris]; Uisenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 4. Auf!.

2008, Rn. 14/22).

d) Schaden

Durch die Honorarauszahlung hat der Angeklagte zugleich einen Vermögens­

schaden im Umfang der unberechtigt geltend gemachten Leistungen verursacht

(BGH, NStZ 1993, 388, 389), der aufgrund des Systems der vertragsärztlichen
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wusst, dass die Leistung nicht vollständig erbracht und damit nicht ab rech­

nungsfähig war.

Da der Angeklagte durch die vorgenommenen vorsätzlichen Falschabrechnun­

gen eine höhere Honorierung durch die Kassenärztliche Vereinigung erstrebte,

handelte er auch mit Bereicherungsabsicht.

f) Konkurrenzen

Jede unrichtige Quartalsabrechnung stellt eine selbständige Täuschungshand­

lung im Sinne des § 263 Abs. 1 StGB dar, so dass die 20 Einzeltaten im Ver­

hältnis der Tatmehrheit zueinander stehen (vgl. Ulsenheimer, Arztstrafrecht in

der Praxis, 4. Auf!. 2008, § 14, Rn. 14/26).

V. 5trafzumessunD

1. Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse

Bezüglich der drei Taten des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse, bei

denen eine Verurteilung erfolgt ist (Fälle '_S_", ".~' und

"_ R_), ist die Kammer jeweils von dem Strafrahmen des § 278 StGB

ausgegangen.

Im Rahmen der Strafzumessung hat die Kammer zugunsten des Angeklagten

insbesondere berOcksichtigt, dass dieser nicht (einschlägig) vorbestraft ist, die

Taten mittlerweile längere Zeit zurückliegen und teilweise schon kurz vor dem

Ablauf der absoluten Ve~ährungsfrist standen. Zudem hat die Kammer - ent­

sprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHSt 52, 124, 141

f.) - unabhängig von der Gewährung eines Vollstreckungsabschlages aufgrund

rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung die lange Verfahrensdauer sowie

die bereits eingetretenen (Entzug der vertragsärztlichen Zulassung; Ruhen der
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Approbation) und noch zu erwartenden beruflichen Folgen (Widerruf der Appro­

bation) zugunsten des Angeklagten berücksichtigt.

Nach Abwägung aller strafzumessungsrelevanter Gesichtspunkte hielt die

Kammer für jede Tat eine Geldstrafe in von Höhe von 90 Tagessätzen zu je 80

€ für tat- und schuldangmessen. Die Bestimmung der Tagessatzhöhe bei den

verhängten Geldstrafen erfolgte unter Berücksichtigung der persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten (§ 40 Abs. 2 StGB), wobei die

Kammer das Einkommen des Angeklagten, zu dem er keine Angaben gemacht

hat, unter Berücksichtigung des von dem Angeklagten ausgeübten Berufes ge­

mäß § 40 Abs. 3 StGB auf 2.500 € geschätzt hat.

2. Beihilfe zum (vertragsärztlichen) Abrechnungsbetrug

a) Strafrahmen

Bezüglich der Beihilfe zu den Betrugstaten des Orthopäden E" ist die Kam­

mer zunächst von dem Strafrahmen des § 263 Abs. 1 StGB ausgegangen. Da

nicht festgestellt werden konnte, dass der Angeklgte von den Haupttaten des

E" finanziell profitiert hat, scheidet eine gewerbsmäßige Begehungsweise

des Angeklagten aus, so dass das Regelbeispiel des § 263 Abs. 3 S. 2 Nr. 1

StGB nicht erfüllt ist. Die Kammer hat die Teilnahmehandlung auch im Übrigen

nicht als besonders schweren Fall gewertet.

Den Strafrahmen des § 263 Abs. 1 StGB hat die Kammer sodann gemäß den

§§ 27 Abs. 2 5. 2, 49 Abs. 1 StGB gemildert.

b) Konkrete Strafzumessung

Im Rahmen der konkreten Strafzumessung hat die Kammer berücksichtigt,

dass der Angeklagte von den Taten des Orthopäden E_finanziell nicht profi-
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tiert hat und die Taten schon längere Zeit zurückliegen. Zudem war auch hier ­

entsprechend der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHSt 52,

124, 141 f.) - unabhängig von der Gewährung eines Vollstreckungsabschlages

die lange Verfahrensdauer zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen. Des

Weiteren waren die bereits eingetretenen (Entzug der vertragsärztlichen Zulas­

sung; Ruhen der Approbation) sowie die noch zu erwartenden beruflichen Fol­

gen (Widerruf der Approbation) zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen.

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, 3 StR 253/00,

Beschluss vom 16.08.2000 [Juris]; BGH, 3 StR 26/02, Beschluss vom

14.03.2002 [Juris]; BGH, 2 StR 530/02, Beschluss vom 19.03.2003 [Juris]) hat

die Kammer zudem berücksichtigt, dass maßgeblich für die Strafzumessung

des Gehilfen das im Gewicht seines Tatbeitrages zum Ausdruck kommende

Maß seiner Schuld ist, wobei jedoch auch zu beachten ist, inwieweit dem Gehil­

fen Umfang und Folgen der Tat zurechenbar sind. Vor diesem Hintergrund hat

die Kammer berücksichtigt, dass dem Angeklagten weder der Umfang der von

dem Orthopäden E" vorgenommenen vorsätzlich falschen Gebührenab­

rechnungen in den Quartalen 2/2000 bis 1/2005 noch die hierdurch verursachte

Schadenshähe im Einzelnen bekannt waren und der verursachte Schaden

nachträglich durch Aufrechnung seitens der Kassenärztlichen Vereinigung

Saarland ausgeglichen werden konnte.

Andererseits war zu berücksichtigen, dass der Angeklagte vorliegend einen

gewichtigen Tatbeitrag geleistet hat. Zudem hat der Angeklagte durch die Ü­

bermittlung der Stammdaten von 112 gesetzlich Versicherten seine vertrags­

ärztlichen Pflichten gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland in

erheblichem Maße verletzt und das ihm als Vertragsarzt entgegengebrachte

Vertrauen grob missbraucht (vgl. zu diesem Strafzumessungsgesichtspunkt

BGH, 4 StR 577/91, Urteil vom 21.05.1992, Abs.-Nr. 34 [Juris]; BGH, 4 StR

579/91, Beschluss vom 30.06.1992, Abs.-Nr. 6 [Juris]).

Die Kammer hielt daher nach Abwägung aller für und gegen den Angeklagten

sprechenden Umstände eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten als Einzelstrafe

für tat- und schuldangemessen.
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den Angeklagten verursachten Gesamtschadens von knapp 400.000 € zu be­

rOcksichtigen, wobei sich die Kammer auch hier bewusst war, dass zumindest

ein Teil des Betrugsschadens im Sinne des § 263 Abs. 1 StGB aus der streng

formalen Betrachtungsweise des Sozialversicherungsrechts resultiert.

VI. Vollstreckunasabschlaa aufarund rechtsstaatswidriaer Ver­

fahrensverzöaerunQ

1. VerfahrensverJauf und Dauer der rechtsstaatswidrigen Verfahrens­

verzögerung

a) Verfahrensverlauf

Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten wurde auf ei­

ne Strafanzeige der AOK Saarland vom 11.11.2004 eingeleitet. Am 01.02.2005

erfolgte eine erste und am 18.07.2005 eine zweite Durchsuchung der Arztpraxis

des Angeklagten. In der Folge wurden die dabei sichergestellten Beweismittel

ausgewertet und zahlreiche Zeugen vernommen. Auch der Angeklagte gab um­

fangreiche mündliche und schriftliche Stellungnahmen zu den TatvorwOrfen ab.

Daneben erfolgte eine aufwändige Schadensermittlung durch die Sachverstän­

dige S., die ihren Abschlussbericht am 20.03.2006 vorlegte. Der Abschluss­

bericht der zuständigen Ermittlungsgruppe "EG-Rezept" wurde der Staatsan­

waltschaft am 03.08.2006 übersandt. Anschließend wurde von dem Verteidiger

des Angeklagten am 26.10.2006 eine Stellungnahme abgegeben. Nach Durch­

fOhrung ergänzender Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft Saarbrücken

am 22.03.2007 Anklage mit dem Antrag, das Hauptverfahren vor der Wirt­

schaftsstrafkammer des Landgerichts Saarbrücken zu eröffnen.

Nach Eingang der Anklage bei der Wirtschaftsstrafkammer wurde auf Antrag

des Verteidigers die Frist zur Stellungnahme gemäß § 201 StPO bis Ende Juni

2007 verlängert. Gleichwohl ließ die Wirtschaftsstrafkammer die Anklage vom

22.03.2007 bereits mit Beschluss vom 25.05.2007 zu, wobei sie eröffnete das
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Hauptverfahren vor der 5. Großen Strafkammer (jetzt die 4. Große Strafkam·

mer) eröffnete, da besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens nicht erforder­

lich seien und daher keine 'Wirtschaftsstrafsache" vorliege. Die gegen diesen

Beschluss von der Staatsanwaltschaft erhobene sofortige Beschwerde mit dem

Ziel, eine Eröffnung vor der Wirtschaftsstrafkammer zu erreichen, wurde durch

Beschluss des Saarländischen Oberlandesgerichts vom 19.06.2007 als unbe­

gründet verworfen.

Die Verteidigung stellte daraufhin am 02.07.2007 den Antrag, auf der Grundla·

ge des § 33 a StPO eine (weitere) angemessene Stellungnahmefrist zur Ankla­

ge der Staatsanwaltschaft Saarbrücken vom 22.03.2007 zu erhalten und da­

nach erneut über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Durch

Beschluss der Kammer vom 09.07.2007 wurde dem Antrag gemäß § 33 a StPO

stattgegeben und die Durchführung eines Nachverfahrens angeordnet, um dem

Angeklagten erneut Gelegenheit zu geben, die Vornahme einzelner Beweiser­

hebungen vor der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu

beantragen oder Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens vor­

zubringen.

Nach Beiziehung der Ermittlungsakte 33 Js 195/05 gegen den gesondert ver­

folgten _ L_ (betreffend den durch die Kammer in der Hauptver­

handlung gemäß § 154 Abs. 2 StPO eingestellten Verfahrenskomplex

"Luftrezepte" [vgl. den "Vorspann")) beantragte die Verteidigung mit Schriftsatz

vom 09.08.2007 zunächst eine weitere Verlängerung der Stellungnahmefrist bis

zum 15.10.2007 und mit Schriftsatz vom 16.10.2007 eine nochmalige Verlänge­

rung bis zum 19.11.2007. Die beantragten Fristverlängerungen wurden jeweilS

gewährt. Am 16.11.2007 erfolgte sodann die Stellungnahme der Verteidigung

zur Anklageschrift vom 22.03.2007. Aufgrund der Stellungnahme der Verteidi­

gung wurden in der Folge auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Saarbrü­

cken arbeitsintensive Nachermittlungen zu dem später in der Hauptverhandlung

gemäß § 154 Abs. 2 StPO eingestellten Tatkomplex angeordnet. Die Ergebnis­

se der Nachermittlungen gingen bei der Kammer am 21.07.2008 ein.
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Dabei hat die Kammer nicht verkannt, dass bei dem Angeklagten aufgrund sei­

ner Persönlichkeit grundsätzlich eine erhöhte Gefahr weiterer berufsspezifi­

scher Straftaten besteht und lediglich der Verstoß gegen ein verhängtes Be­

rufsverbot gemäß § 145 c 5tGB mit Strafe bedroht ist. Der grundsätzlich gege­

bene erhöhte Gefährdungsgrad wird nach Auffassung der Kammer vorliegend

jedoch durch die bereits angeordneten sowie die zu erwartenden berufsrechtli­

chen Maßnahmen erheblich und nicht nur kurzfristig gemindert.

Auch unter Berücksichtigung der Bedeutung und des Umfangs der von dem

Angeklagten begangenen und zu erwartenden Taten hält die Kammer - nicht

zuletzt auch angesichts des seit den Taten verstrichenen Zeitraums von etwa

sechs Jahren (zum Zeitablauf als Ermessenskriterium vgl. Fischer, StGB, 58.

Auf!. 2011, § 70, Rn. 11) - die Anordnung eines Berufsverbots zwar nicht für

unverhältnismäßig im Sinne des § 62 StGB, im Ergebnis aber auch nicht für

(zwingend) erforderlich.

IX. Kostenentscheiduna

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 465 Abs. 1 StPO, 467 Abs. 1 StPO.

Die Kammer hat - soweit die Tatvorwürfe zu den Ziffern 4 und 7 (Fälle

"S_' und "H.') aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Saar­

brücken vom 26.07.2007 (04 Js 1998/05) wegen Verfolgungsverjährung einge­

stellt worden sind - von der Vorschrift des § 467 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 StPO, wo­

nach im Falle eines Verfahrenshindernisses davon abgesehen werden kann,

die notwendigen Auslagen des Angeklagten der Staatskasse aufzuerlegen, kei­

nen Gebrauch gemacht. Zwar ist das Verfahrenshindernis der (absoluten) Ver­

folgungsve~ährung erst nach Anklageerhebung und Eröffnung des Verfahrens

eingetreten, so dass einer Verurteilung nach durchgeführter Beweisaufnahme

allein der Eintritt der Ve~ährung entgegenstand. Da der Ablauf der Verjährungs­

frist mit Blick auf die festgestellte rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung

jedoch nicht von dem Angeklagten zu vertreten ist, hatte es bei der Kosten- und
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Auslagenentscheidung gemäß § 467 Abs. 1 StPO zu verbleiben (vgl. Meyer­

Goßnert StPO, 53. Auf!. 2010t §467, Rn. 18).

('

Kuklik Dr. Schmidt


